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Gesetz Uber die Rechtsstellung
der Reservisten

Gesetz Uber die Rechtsstellung
der Reservisten

(Reservistengesetz - ResG)
vom: 21.07.2012 - Zuletzt geén-
dert durch Art. 7 G v. 9.1.2026 |

Nr. 7

(Reservistengesetz - ResG)
vom: 21.07.2012 - Zuletzt geén-
dert durch Art. 7 G v. 9.1.2026 |

Nr. 7

Abschnitt 1

Abschnitt 1

Allgemeines

Allgemeines

§1

§1

Begriffsbestimmung

Begriffsbestimmung

Reservistinnen und Reservisten sind

Reservistin oder Reservist ist, wer

1. frihere Soldatinnen und Soldaten der
Bundeswehr, die ihren Dienstgrad nicht
verloren haben, sowie

1. als frihere Soldatin oder friiherer Sol-
dat der Bundeswehr, ihren oder seinen
Dienstgrad nicht verloren hat oder

2. sonstige Personen, die auf Grund einer
vom Bund angenommenen Verpflich-
tung zu einer Wehrdienstleistung nach
dem Vierten Abschnitt des Soldatenge-
setzes herangezogen werden kénnen.

2. aufgrund einer vom Bund angenom-
menen Verpflichtung zu einer Wehr-
dienstleistung herangezogen werden
kann.

§2

§2

Dienstgrad

Flhren des Dienstgrades aul3erhalb ei-
nes Wehrdienstverhaltnisses

(1) Frihere Soldatinnen und Soldaten
diurfen ihren in der Bundeswehr erworbenen
Dienstgrad mit dem Zusatz ,der Reserve*
oder ,d. R.“ weiterfihren, wenn

Eine frihere Soldatin oder ein frihe-
rer Soldat, die oder der den Dienstgrad
nicht verloren hat, darf aul3erhalb eines
Wehrdienstverhaltnisses den in der Bun-
deswehr erworbenen Dienstgrad mit dem
Zusatz ,der Reserve"” oder ,d. R.” weiterfiih-
ren, wenn

1. ihnen ihr Dienstgrad nicht nur vorlaufig
oder zeitweilig verliehen worden ist und

1. der Dienstgrad nicht nur vorlaufig oder
nicht nur zeitweilig verliehen worden ist
und
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2. sie nicht als friihere Berufssoldatin oder
als friherer Berufssoldat berechtigt
sind, ihren Dienstgrad mit dem Zusatz
,auller Dienst” oder ,a. D.“ zu fuhren.

2. sie oder er nicht als friihere Berufssol-
datin oder als friiherer Berufssoldat be-
rechtigtist, den Dienstgrad mit dem Zu-
satz ,aul3er Dienst” oder ,a. D.“ zu fuh-
ren.

(2) Werden Reservistinnen oder Re-
servisten in ein Wehrdienstverhéaltnis beru-
fen, fuhren sie ihren Dienstgrad wahrend
des Wehrdienstverhaltnisses ohne einen
Zusatz nach Absatz 1.

entfallt

§3

§3

Berechtigung zum Tragen der Uniform
aulRerhalb eines Wehrdienstverhaltnis-
ses

Tragen der Uniform aul3erhalb eines
Wehrdienstverhdaltnisses; Verordnungs-
ermachtigung

(1) Fruheren Soldatinnen und friheren
Soldaten, die ihren Dienstgrad nicht verlo-
ren haben, kann gestattet werden, die Uni-
form mit dem Abzeichen des Dienstgrads,
den zu fuhren sie berechtigt sind, zu tragen.

(1) Einer friheren Soldatin oder ei-
nem friheren Soldaten, die oder der den
Dienstgrad nicht verloren hat, kann erlaubt
werden, die Uniform auflerhalb eines
Wehrdienstverhéltnisses zu tragen. Die
Uniform ist mit dem Abzeichen des Dienst-
grades zu tragen, den sie oder er zu fuh-
ren berechtigt ist. Personen nach Satz 1
kénnen Uniformteile unentgeltlich zur
Verfligung gestellt werden.

(2) Néaheres regelt das Bundesministe-
rium der Verteidigung durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates.
In der Rechtsverordnung sind insbesondere
zu regeln

(2) Néaheres bestimmt das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung ohne Zustim-
mung des Bundesrates durch Rechtsver-
ordnung. In der Rechtsverordnung ist ins-
besondere Folgendes zu regeln:

1. die Anlasse, zu denen die Uniform nicht
getragen werden darf, und

1. unverandert

2. die Zustandigkeit fir die Entscheidung
Uber die Gestattung nach Absatz 1.

2. die Zustandigkeit fur die Entscheidung
Uber die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz
1.
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8 3a

8 3a

Sicherheitstberpriufung auf Grund einer
Beorderung oder bei Heranziehung zu
einer Dienstleistung mit oder ohne vor-
herige Beorderung

entfallt

(1) Fur jede beorderte Reservistin und
jeden beorderten Reservisten, die oder der
zu einer in 8§ 60 des Soldatengesetzes ge-
nannten Dienstleistung bestimmt ist, ist vor
Beginn der Dienstleistung eine einfache Si-
cherheitsiberprifung durchzuftihren.

(2) Fur jede Reservistin und jeden Re-
servisten, mit oder ohne Beorderung, die
oder der zu einer in 8 60 des Soldatengeset-
zes genannten Dienstleistung herangezo-
gen wird, ist vor der Heranziehung zur
Dienstleistung eine einfache Sicherheits-
Uberprufung durchzufihren.

(3) Die einfache Sicherheitstuberpru-
fung unterbleibt, wenn dies zur Sicherstel-
lung der Erfullung des Auftrags der Bundes-
wehr zwingend notwendig ist. Die Entschei-
dung, ob eine einfache Sicherheitsiiberpri-
fung unterbleibt, trifft das Bundesministe-
rium der Verteidigung oder die von ihm be-
auftragte Stelle.

(4) Fur die Durchfuhrung der einfa-
chen Sicherheitstiberprifung gilt das Si-
cherheitsiberprifungsgesetz.

Abschnitt 2

Abschnitt 2

Reservewehrdienstver-
haltnis

Dienstleistungspflicht

Unterabschnitt 1

Umfang und Arten der Dienstleistungen

§4

Dienstleistungen, Altersgrenzen
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(1) Dienstleistungen im Sinne die-
ses Gesetzes sind

1. Reservedienstleistungen nach § 5
und

2. unbefristeter Wehrdienst im Span-
nungs- oder Verteidigungsfall.

(2) Zu Dienstleistungen nach Ab-
satz 1 kann eine Reservistin oder ein Re-
servist, der oder dem ein hdherer Dienst-
grad nicht nur fur die Dauer der Verwen-
dung verliehen worden ist, herangezo-
gen werden.

(3) Hat die Reservistin oder der Re-
servist weniger als sechs Monate Freiwil-
ligen Wehrdienst als besonderes staats-
blurgerliches Engagement geleistet, er-
folgt keine verpflichtende Heranziehung
zu Dienstleistungen nach Absatz 1.

(4) Hat die Reservistin oder der Re-
servist

1. weniger als ein Jahr in einem unun-
terbrochenen Wehrdienstverhéltnis
gestanden oder Freiwilligen Wehr-
dienst als besonderes staatsburger-
liches Engagement geleistet, kann
eine verpflichtende Heranziehung zu
einer Reservedienstleistung bis zum
Ablauf des Monats erfolgen, in dem
sie oder er 45 Jahre alt wird,

2. ein Jahr oder langer in einem unun-
terbrochenen Wehrdienstverhéltnis
als Berufssoldatin oder Berufssoldat
oder als Soldatin auf Zeit oder Soldat
auf Zeit gestanden, kann eine ver-
pflichtende Heranziehung zu einer
Reservedienstleistung bis zum Ab-
lauf des Monats erfolgen, in dem sie
oder er 65 Jahre alt wird.

(5) Eine verpflichtende Heranzie-
hung zum unbefristeten Wehrdienst im
Spannungs- oder Verteidigungsfall kann
bis zum Ablauf des Monats erfolgen, in
dem die Reservistin oder der Reservist
60 Jahre alt wird.
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(6) Eine Heranziehung zu Dienst-
leistungen aufgrund freiwilliger Ver-
pflichtung kann bis zum Ablauf des Mo-
nats erfolgen, in dem sie oder er 65 Jahre
alt wird. Abweichend von Satz 1 kann
eine Heranziehung im Einzelfall mit Zu-
stimmung der Reservistin oder des Re-
servisten auch bis zum Ablauf des Mo-
nats erfolgen, in dem sie oder er 68 Jahre
alt wird, wenn dringende dienstliche
Griinde dies rechtfertigen. Uber Heran-
ziehungen nach Satz 2 entscheidet das
Bundesministerium der Verteidigung
oder eine von ihm bestimmte Stelle.

§5

Reservedienstleistungen

(1) Reservedienstleistungen  sind
Verwendungen von Reservistinnen und
Reservisten im Geschéaftsbereich des
Bundesministeriums der Verteidigung,
die der Erfullung des Verfassungsauftra-
ges der Streitkréafte dienen.

(2) Zu einer Reservedienstleistung
der folgenden Art kann eine Reservistin
oder ein Reservist nur aufgrund freiwilli-
ger Verpflichtung herangezogen werden:

1. im Inland im Rahmen der Amtshilfe
oder der Hilfe in besonderen Gefah-
renlagen nach Artikel 35 des Grund-
gesetzes (Hilfeleistung im Innern)
oder

2. im Ausland.
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(3) Abweichend von Absatz 2 Num-
mer 2 kann eine Reservistin oder ein Re-
servist, die oder der langer als ein Jahr in
einem ununterbrochenen Wehrdienst-
verhéltnis gestanden hat, zu einer Reser-
vedienstleistung im Ausland auch ohne
freiwillige Verpflichtung herangezogen
werden, wenn die Reservedienstleistung
innerhalb des Staatsgebietes eines Mit-
gliedsstaates der Européischen Union
oder der Organisation des Nordatlantik-
vertrages oder an Bord von Schiffen,
Booten und Luftfahrzeugen erfolgen soll.
Satz 1 gilt nicht, sofern die Reserve-
dienstleistung im Rahmen eines Einsat-
zes bewaffneter deutscher Streitkréfte im
Ausland nach § 2 Absatz 1 des Parla-
mentsbeteiligungsgesetzes erfolgen
soll.

§6

Dauer der Reservedienstleistung

(1) Die Gesamtdauer mehrerer ver-
pflichtender Reservedienstleistungen
und die Hochstdauer der einzelnen ver-
pflichtenden Reservedienstleistung be-
stimmt sich nach Malgabe des folgen-
den Absatzes. Erfolgen Reservedienst-
leistungen aufgrund freiwilliger Ver-
pflichtung, darf die Dauer einer oder
mehrerer Reservedienstleistungen zehn
Monate im Kalenderjahr nicht Uuber-
schreiten.

(2) Hat die Reservistin oder der Re-
servist

1. weniger als ein Jahr in einem unun-
terbrochenen Wehrdienstverhéltnis
gestanden, betragt die Gesamtdauer
hdchstens sechs Monate; die Dauer
der einzelnen Reservedienstleistung
darf drei Wochen pro Jahr nicht
uberschreiten,
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2. weniger als vier Jahre in einem unun-
terbrochenen Wehrdienstverhéltnis
gestanden, betragt die Gesamtdauer
hdéchstens sechs Monate; die Dauer
der einzelnen Reservedienstleistung
darf vier Wochen pro Jahr nicht Gber-
schreiten,

3. weniger als 13 Jahre in einem unun-
terbrochenen Wehrdienstverhéltnis
gestanden, betragt die Gesamtdauer
hdéchstens neun Monate; die Dauer
der einzelnen Reservedienstleistung
darf sechs Wochen pro Jahr nicht
Uberschreiten, und

4. 13 Jahre oder langer in einem unun-
terbrochenen Wehrdienstverhéltnis
gestanden, betragt die Gesamtdauer
hdéchstens zwolf Monate; die Dauer
der einzelnen Reservedienstleistung
darf zwolf Wochen pro Jahr nicht
Uberschreiten.

(3) Die Bundesregierung kann nach
MafRgabe des Artikels 80a des Grundge-
setzes unbefristete Reservedienstleis-
tungen anordnen. Auf die Gesamtdauer
der Reservedienstleistungen nach Ab-
satz 1 werden sie nicht angerechnet; das
Bundesministerium der Verteidigung
kann eine Anrechnung anordnen.

Unterabschnitt 2

Dienstleistungsausnahmen

§7

Dienstunfahigkeit

Zu einer Dienstleistung wird nicht
herangezogen, wer dienstunfahig ist.

§8

Ausschluss von Dienstleistungen
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Eine Reservistin oder ein Reservist
ist von Dienstleistungen ausgeschlos-
sen, wenn gegen sie oder ihn durch ein
deutsches Gericht auf die in 8§38 Ab-
satz 1 des Soldatengesetzes bezeichne-
ten Strafen, Nebenfolgen oder Mal3regeln
erkannt worden ist; es sei denn, die Ein-
tragung Uber die Verurteilung ist im Zent-
ralregister getilgt.

§9

Befreiung von Dienstleistungen

Von Dienstleistungen sind befreit

1. ordinierte Geistliche evangelischen
Bekenntnisses,

2. Geistliche rémisch-katholischen Be-
kenntnisses, die die Diakonatsweihe
empfangen haben,

3. hauptamtlich tatige Geistliche ande-
rer Bekenntnisse, deren Amt dem ei-
ner in Nummer 1 oder Nummer 2 ge-
nannten Personen entspricht,

4. schwerbehinderte Menschen und

5. Reservistinnen und Reservisten, die
aufgrund eines vdlkerrechtlichen
Vertrages fur die Dauer einer Tatig-
keit in einer internationalen Behorde
eine entsprechende Befreiung genie-
en.

§10

Zuruckstellung von Dienstleistungen

(1) Von Dienstleistungen wird zu-
rickgestellt, wer

1. vorubergehend nicht dienstfahig ist,




-9- Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht Zukunftiges Recht

2. abgesehen von den Féllen des § 8
Freiheitsstrafe, Strafarrest, Jugend-
strafe oder Jugendarrest verbift,
sich in Untersuchungshaft befindet
oder nach § 63 des Strafgesetzbu-
ches in einem psychiatrischen Kran-
kenhaus untergebracht ist, oder

3. aufgrund eines volkerrechtlichen
Vertrages fur die Dauer einer Tatig-
keit in einer internationalen Behorde
nicht zum Wehrdienst herangezogen
werden kann.

(2) Auf Antrag wird von Dienstleis-
tungen zuruckgestellt, wer sich auf ein
geistliches Amt im Sinne von 8 9 Num-
mer 1 bis 3 vorbereitet. Dem Antrag sind
beizufigen:

1. der Nachweis eines ordentlichen the-
ologischen Studiums oder einer or-
dentlichen theologischen Ausbil-
dung und

2. eine Erklarung des zustandigen Lan-
deskirchenamtes, der bischéflichen
Behorde, des Ordensoberen oder
der entsprechenden Oberbehdrde ei-
ner anderen Religionsgemeinschaft,
dass sich die Reservistin oder der
Reservist auf das geistliche Amt vor-
bereitet.

(3) Wer seiner Aufstellung fur die
Wahl zum Deutschen Bundestag, zu ei-
nem Landtag oder zum Europaischen
Parlament zugestimmt hat, ist bis zur
Wahl zuriickzustellen. Hat die Reservis-
tin oder der Reservist die Wahl angenom-
men, so kann sie oder er fur die Dauer
des Mandats nur auf eigenen Antrag zu
Dienstleistungen herangezogen werden.

(4) Auf eigenen Antrag soll eine Re-
servistin oder ein Reservist von Dienst-
leistungen zuriickgestellt werden, wenn
und solange eine Heranziehung zur
Dienstleistung fur sie oder ihn wegen
persodnlicher, insbesondere hauslicher,
wirtschaftlicher oder beruflicher Grinde
eine besondere Harte bedeuten wirde.
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(5) Von Dienstleistungen kann eine
Reservistin oder ein Reservist zurickge-
stellt werden, wenn

1. gegen sie oderihn ein Strafverfahren
anhéangig ist, in dem Freiheitsstrafe,
Strafarrest, Jugendstrafe oder eine
freiheitsentziehende Maliregel der
Besserung und Sicherung zu erwar-
ten ist, oder

2. ihre oder seine Heranziehung die mi-
litarische Ordnung oder das Anse-
hen der Bundeswehr ernstlich ge-
fahrden wirde.

(6) Von Dienstleistungen soll eine
Reservistin oder ein Reservist auf Antrag
auch zurtickgestellt werden, wenn sie
oder er unentbehrlich ist fur

1. die Erhaltung und Fortfihrung des
elterlichen Betriebes oder des Be-
triebes ihres oder seines Arbeitge-
bers oder

2. die ordnungsgemaéaRe Aufgabenerfil-
lung ihrer oder seiner Dienstbe-
horde.

Antragsberechtigt sind die Eltern, der Ar-
beitgeber oder die Dienstbehtrde der Re-
servistin oder des Reservisten. Die An-
tragsberechtigten sind verpflichtet, der
zustandigen Wehrersatzbehtrde den
Wegfall der Voraussetzungen fir die Un-
entbehrlichkeit unverziglich anzuzeigen.
Bis zur Entscheidung tber den Antrag ist
die Heranziehung zur Dienstleistung aus-
zusetzen.

§11

Unabkdmmlichstellung; Verordnungser-
machtigung




-11- Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(1) Zum Ausgleich des personellen
Kraftebedarfs fur die Aufgaben der Bun-
deswehr und andere Aufgaben kann eine
Reservistin oder ein Reservist im Span-
nungs- oder Verteidigungsfall im 6ffentli-
chen Interesse fir Dienstleistungen un-
abkommlich gestellt werden, wenn und
solange sie oder er fir die ausgelibte Ta-
tigkeit nicht entbehrt werden kann.

(2) Uber die Unabkémmlichstellung
entscheidet die Wehrersatzbehdrde auf
Vorschlag der zustandigen Verwaltungs-
behdérde. Das Vorschlagsrecht steht
auch den Kirchen und Religionsgemein-
schaften, sofern sie Kdrperschaften des
offentlichen Rechts sind, fur ihre Be-
diensteten zu.

(3) Die Bundesregierung bestimmt
durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die Zustandigkeit
und das Verfahren zur Unabkdmmlich-
stellung. In der Rechtsverordnung kon-
nen Vorgaben fir Dienstherrn und Ar-
beitgeber sowie Auskunftspflichten zur
Gewahrleistung des Verfahrens geregelt
werden. In der Rechtsverordnung kann
die Befugnis zur Bestimmung der zu-
standigen Behotrden auf eine oberste
Bundesbehodrde oder auf die Landesre-
gierungen mit der Befugnis zur Wei-
teribertragung auf oberste Landesbe-
hérden Ubertragen werden; die nach die-
ser Rechtsverordnung vorschlagshbe-
rechtigte oberste Bundesbehotrde oder
die Landesregierung kann, soweit Lan-
desrecht dies zuldsst, das Vorschlags-
recht auch durch allgemeine Verwal-
tungsvorschrift regeln. Die Rechtsver-
ordnung regelt, wie Meinungsverschie-
denheiten zwischen der Wehrersatzbe-
hérde und der vorschlagenden Verwal-
tungsbehdrde unter Abwagung der ver-
schiedenen Belange auszugleichen sind.
Die Rechtsverordnung regelt ferner, fir
welchen Zeitraum die Unabkdmmlich-
stellung ausgesprochen werden kann
und welche sachverstandigen Stellen der
offentlichen Verwaltung und Wirtschaft
anzuhoren sind.
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(4) Die Dienstbehdrde oder der Ar-
beitgeber der Reservistin oder des Re-
servisten ist verpflichtet, den Wegfall der
Voraussetzungen fir die Unabkémmlich-
stellung unverziglich der zustandigen
Wehrersatzbehdrde anzuzeigen. Eine Re-
servistin oder ein Reservist, die oder der
in keinem Arbeits- oder Dienstverhdltnis
steht, hat den Wegfall der Voraussetzun-
gen selbst anzuzeigen.

Unterabschnitt 3

Heranziehungsverfahren

§12

Zustandigkeit

Zustandig fur die Heranziehung zu
Dienstleistungen sind die Wehrersatzbe-
horden.

§13

Freiwillige Verpflichtung zu Dienstleis-
tungen

(1) Die Erklarung der freiwilligen
Verpflichtung zu einer Dienstleistung be-
darf der Schriftform. Fir Reservedienst-
leistungen im Ausland nach 8 5 Absatz 2
Nummer 2 ist eine gesonderte Verpflich-
tungserklarung erforderlich.

(2) Vor Ablauf der Frist fur den Wi-
derspruch gegen einen Heranziehungs-
bescheid oder vor Eintritt der Bedingung
nach § 18 kann die abgegebene freiwil-
lige Verpflichtung allgemein oder fur den
Einzelfall jederzeit und ohne Angabe von
Grinden widerrufen werden. Der Wider-
ruf ist schriftlich gegentber der fir die
Heranziehung zustandigen Stelle zu er-
klaren.




-13- Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(3) Nach dem Ablauf der Frist fur
den Widerspruch gegen einen Heranzie-
hungsbescheid oder nach dem Eintritt
der Bedingung nach 8 18 ist der Widerruf
der Verpflichtungserklarung ausge-
schlossen. Bis zum Beginn des Wehr-
dienstverhaltnisses nach § 2 Absatz 1
Nummer 1 des Soldatengesetzes kann
die oder der Herangezogene jedoch auf
Antrag von der Pflicht zur Dienstleistung
befreit werden. Dem Antrag ist stattzuge-
ben, wenn die Heranziehung wegen per-
sonlicher, insbesondere hauslicher, wirt-
schaftlicher oder beruflicher Griinde eine
besondere Harte bedeuten wirde.

§14

Verfahrensvorschriften; Verordnungser-
machtigung

(1) Fur das Verfahren nach diesem
Abschnitt werden keine Kosten erhoben.
Notwendige Auslagen sind zu erstatten.
Zu den notwendigen Auslagen gehoren
die Kosten fur die Beschaffung von Un-
terlagen, deren Beibringung der Reser-
vistin oder dem Reservisten aufgegeben
wird. Einer Arbeitnehmerin oder einem
Arbeitnehmer, die oder der nicht unter
das Arbeitsplatzschutzgesetz fallt, wird
auch der durch eine angeordnete arztli-
che Untersuchung oder eine angeord-
nete sonstige Vorstellung bei der Wehr-
ersatzbehtdrde entstehende Verdienst-
ausfall erstattet. L&sst sich eine Reser-
vistin oder ein Reservist, die nicht Arbeit-
nehmerin oder der nicht Arbeitnehmer
ist, wahrend dieser Zeit in seiner berufli-
chen Tatigkeit vertreten, werden die hier-
far notwendigen Aufwendungen erstat-
tet. Das N&here Uber die Erstattung von
notwendigen Auslagen, Verdienstausfall
und Vertretungskosten bestimmt die
Bundesregierung durch Rechtsverord-
nung.

(2) Antrdge nach diesem Abschnitt
sind schriftlich oder elektronisch zu stel-
len. Bescheide nach diesem Abschnitt
ergehen schriftlich oder in elektroni-
scher Form.
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(3) Ein Bescheid, der in Ausfihrung
dieses Abschnittes ergeht, ist zuzustel-
len. Dies gilt nicht fir beglinstigende Ver-
waltungsakte. Ein Heranziehungsbe-
scheid zu Hilfeleistungen im Innern nach
85 Absatz 2 Nummer 1, zu einer unbe-
fristeten Reservedienstleistung, die auf
der Grundlage des 8 6 Absatz 4 von der
Bundesregierung nach Mal3gabe des Ar-
tikels 80a des Grundgesetzes angeord-
net ist oder die als Alarmibung nicht lan-
ger als drei Tage dauert, kann auch als
gewdhnlicher Standardbrief mit dem Ver-
merk "Vorrangpost" oder in entspre-
chender Anwendung des § 5 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes  unmittelbar
durch die Truppe zugestellt werden.

§15

Arztliche Untersuchung und Begutach-
tung; Anhérung

(1) Eine ungediente Person, die sich
freiwillig zu Dienstleistungen nach § 4
Absatz 1 verpflichten will, ist vor der An-
nahme ihrer Verpflichtung auf ihre
Dienstfahigkeit arztlich zu untersuchen.

(2) Eine ungediente Reservistin
oder ein ungedienter Reservist, die oder
der nicht innerhalb von drei Jahren nach
der Untersuchung nach Absatz 1 oder
nach einer erneuten &arztlichen Untersu-
chung oder einer Begutachtung zu einer
Dienstleistung herangezogen worden ist,
ist vor ihrer oder seiner Heranziehung
anzuhoren. Sie oder er ist erneut arztlich
zu untersuchen oder zu begutachten,
wenn

1. sie oder er dies beantragt,

2. Anhaltspunkte fur eine Veranderung
des Gesundheitszustandes vorlie-
gen oder

3. dies fur eine vorgesehene Verwen-
dung erforderlich ist.
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Sie oder er hat sich hierzu nach Auffor-
derung durch die Wehrersatzbehéorde be-
gutachten zu lassen oder vorzustellen
und arztlich untersuchen zu lassen. Auf
die Untersuchung ist 8§ 17a Absatz 2 bis 4
des Soldatengesetzes entsprechend an-
zuwenden.

(3) Das Ergebnis der Untersuchung
oder Begutachtung und die sich daraus
ergebenden Rechtsfolgen sind durch ei-
nen schriftlichen Bescheid mitzuteilen.
Das gilt auch dann, wenn eine Uberpri-
fung der Dienstfahigkeit auf Antrag (Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 1) ohne &rztliche
Untersuchung durchgefuhrt wird.

(4) Eine Reservistin oder ein Reser-
vist, die oder der bereits in der Bundes-
wehr gedient hat, wird nach Feststellung
ihrer oder seiner Verflgbarkeit durch die
Wehrersatzbehdérden zu Dienstleistun-
gen herangezogen. Sie oder er ist anzu-
héren, wenn seit dem Ausscheiden aus
dem Wehrdienst mehr als drei Jahre ver-
strichen sind. Die Absétze 2 und 3 sind
entsprechend anzuwenden.

§16

Heranziehung

(1) Die Heranziehung einer Reser-
vistin oder eines Reservisten erfolgt
nach Feststellung ihrer oder seiner Ver-
fugbarkeit durch die Wehrersatzbehdérde.
Vor der Heranziehung soll die Wehrer-
satzbehdrde den Arbeitgeber anhdéren.
Ort und Zeitpunkt des Diensteintritts
werden durch Heranziehungsbescheid
bekannt gegeben. Im Heranziehungsbe-
scheid ist die Dauer der Dienstleistung
anzugeben. Satz 2 gilt nicht fur die Her-
anziehung zum Wehrdienst im Span-
nungs- oder Verteidigungsfall.

(2) Der Heranziehungsbescheid soll
grundsatzlich acht Wochen vor dem Be-
ginn der Dienstleistung zugestellt sein.
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(3) Die Pflicht zur unverziglichen
Vorlage des Heranziehungsbescheids
beim Arbeitgeber nach 81 Absatz 3 in
Verbindung mit 8§16 des Arbeitsplatz-
schutzgesetzes bleibt unberihrt.

(4) Die Reservistin oder der Reser-
vist hat sich gemall dem Heranziehungs-
bescheid zu der Dienstleistung zu stel-
len.

§17

Heranziehung ohne Einhaltung einer
Frist

Eine Reservistin oder ein Reservist
kann ohne Einhaltung einer Frist heran-
gezogen werden, wenn

1. der Spannungs- oder Verteidigungs-
fall festgestellt ist,

2. unbefristete Reservedienstleistun-
gen durch die Bundesregierung
nach MalRgabe des Artikels 80a des
Grundgesetzes auf der Grundlage
des § 6 Absatz 4 angeordnet sind,

3. das Bundesministerium der Verteidi-
gung oder eine von ihm bestimmte
Stelle die Heranziehung anordnet fr

a) Reservedienstleistungen von
kurzer Dauer als Alarmibungen,

b) eine nach den Umstanden drin-
gend gebotene Erhdhung der
personellen Einsatzbereitschaft
der Streitkréafte oder

c) Hilfeleistungen im Innern nach
8 5 Absatz 2 Nummer 1 oder

4. sie oder er der Heranziehung ohne
Einhaltung einer Frist schriftlich
oder elektronisch zugestimmt hat.

§18

Aufschiebend bedingte Heranziehung
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(1) Der Heranziehungsbescheid
nach § 16 kann mit einer Bedingung er-
lassen werden, wonach die Heranzie-
hung davon abhéngig ist, dass

1. der Spannungs- oder Verteidigungs-
fall festgestellt ist,

2. die Bundesregierung nach Maligabe
des Artikels 80a des Grundgesetzes
unbefristete Reservedienstleistun-
gen auf der Grundlage des § 6 Ab-
satz 4 anordnet,

3. das Bundesministerium der Verteidi-
gung oder eine von ihm bestimmte
Stelle die Heranziehung anordnet fur

a) Reservedienstleistungen von
kurzer Dauer als Alarmtbungen,

b) eine nach den Umstanden drin-
gend gebotene Erhdhung der
personellen Einsatzbereitschaft
der Streitkréafte oder

c) Hilfeleistungen im Innern nach
8 5 Absatz 2 Nummer 1.

(2) In den Fallen des Absatzes 1
Nummer 1 und 2 wird die Heranziehung
mit dem Eintritt der Bedingung wirksam.
In den Fallen des Absatzes 1 Nummer 3
wird sie wirksam, wenn der Reservistin
oder dem Reservisten der Eintritt der Be-
dingung durch das Bundesministerium
der Verteidigung oder eine von ihm be-
stimmte Stelle formlos mitgeteilt wird.

(3) Im Heranziehungsbescheid ist
Zzu bestimmen, dass sich die Reservistin
oder der Reservist in den Fallen des Ab-
satzes 1 Nummer 1 und 2 nach Eintritt
der Bedingung ohne weitere Aufforde-
rung unverziglich und in den Fallen des
Absatzes 1 Nummer 3 nach der formlo-
sen Mitteilung des Eintritts der Bedin-
gung unverzuglich bei der angegebenen
Einheit oder Dienststelle zu melden hat.
Diese Mitteilung gilt mit dem Zugang an
die Reservistin oder den Reservisten als
bewirkt.
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(4) Als Zeitpunkt des Diensteintritts
ist festzusetzen:

1. in den Fallen des Absatzes 1 Num-
mer 1 und 2 der Tag des Eintritts der
Bedingung und

2. in den Féllen des Absatzes 1 Num-
mer 3 der Zeitpunkt des Zugangs der
Mitteilung.

Unterabschnitt 4

Beendigung der Dienstleistungen; Ver-
lust des Dienstgrades

§19

Beendigung der Dienstleistungen

Die Dienstleistungen enden

1. durch Entlassung nach § 20,

2. durch Ablauf der festgesetzten Zeit,
wenn der Endzeitpunkt kalendermé-
Big bestimmt ist, oder

3. durch Ausschluss nach § 21.

§20

Entlassung aus den Dienstleistungen

(1) Die Soldatin oder der Soldat ist
mit Ablauf des Monats, in dem sie oder er
das nach 8 4 Absatz 4 bis 6 festgesetzte
Hochstalter fur eine Heranziehung er-
reicht hat aus der Dienstleistung entlas-
sen.

(2) Die Soldatin oder der Soldat ist
zu entlassen, wenn
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die fur die Dienstleistung festge-
setzte Zeit abgelaufen ist, es sei
denn, durch die Bundesregierung
sind nach MalRRgabe des Artikels 80a
des Grundgesetzes auf Grundlage
des § 6 Absatz 4 unbefristete Reser-
vedienstleistungen angeordnet wor-
den oder der Spannungsfall ist fest-
gestellt oder der Verteidigungsfall ist
verkiindet oder eingetreten,

die Anordnung unbefristeter Reser-
vedienstleistungen nach § 6 Absatz 4
aufgehoben wird, es sei denn, dass
der Spannungsfall festgestellt oder
der Verteidigungsfall verkiindet oder
eingetreten ist,

ihre oder seine Verwendung wéh-
rend des Spannungs- oder Verteidi-
gungsfalles endet,

der Heranziehungsbescheid aufge-
hoben wird, eine zwingende Dienst-
leistungsausnahme vorliegt, in den
Fallen des 8§ 9 erst nach Befreiung
durch das Karrierecenter der Bun-
deswehr, oder wenn innerhalb des
ersten Monats der Dienstleistung im
Rahmen der Einstellungsuntersu-
chung festgestellt wird, dass die Sol-
datin oder der Soldat wegen einer
Gesundheitsstorung dauernd oder
voraussichtlich fur einen Zeitraum
von mehr als einem Monat, bei kiirze-
rer Verwendung fir den Zeitraum
dieser Verwendung, vorubergehend
zur Erfallung ihrer oder seiner
Dienstpflichten unfahig ist,

nach ihrem oder seinem bisherigen
Verhalten durch ihr oder sein Ver-
bleiben in der Bundeswehr die milita-
rische Ordnung oder die Sicherheit
der Truppe ernstlich gefahrdet
wirde,

die Voraussetzungen des 8 46 Ab-
satz 2a des Soldatengesetzes vorlie-
gen,

sie oder er als Kriegsdienstverweige-
rin oder Kriegsdienstverweigerer an-
erkannt ist,
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sie oder er der Aufstellung fur die
Wahl zum Europaischen Parlament,
zum Deutschen Bundestag oder zu
der gesetzgebenden Korperschaft ei-
nes Landes zugestimmt hat,

sie oder er nach § 11 unabkémmlich
gestellt ist,

10.

der mit der Dienstleistung verfolgte
Zweck entfallen ist und eine andere
Verwendung der Soldatin oder des
Soldaten nicht erfolgen kann,

11.

sie oder er dienstunfahig ist oder die
Wiederherstellung der Dienstfahig-
keit innerhalb der Wehrdienstzeit
nicht zu erwarten ist, wobei 8 44 Ab-
satz 4 Satz 1 und 3 des Soldatenge-
setzes entsprechend gilt, oder

12.

sie oder er nach 8 10 Absatz 6 zu-
riackgestellt ist.

(3) Die Soldatin oder der Soldat

kann entlassen werden, wenn

1.

das Verbleiben in der Bundeswehr
fur sie oder ihn wegen persdnlicher,
insbesondere hauslicher, beruflicher
oder wirtschaftlicher Grinde eine
besondere Harte bedeuten wiirde
und sie oder er die Entlassung bean-
tragt hat,

gegen sie oder ihn auf Freiheitsstrafe
oder Strafarrest von drei Monaten
oder mehr oder auf eine nicht zur Be-
wahrung ausgesetzte Jugendstrafe
erkannt ist,

die Aussetzung einer Jugendstrafe
zur Bewahrung widerrufen wird, oder

die Sicherheitstberprifung nach
dem Sicherheitstberpriufungsgesetz
ergibt, dass er oder sie eine sicher-
heitsempfindliche Tatigkeit nicht
oder nicht mehr austiben kann.
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(4) Die Entlassung wird von der
Stelle verfugt, die nach 8§ 4 Absatz 2 des
Soldatengesetzes fur die Ernennung der
Soldatin oder des Soldaten zustandig
ware.

(5) Wer sich schuldhaft von der
Truppe oder der Dienststelle fernhalt, gilt
mit dem Tag als entlassen, an dem sie
oder er hatte entlassen werden mussen,
wenn sie oder er Dienst geleistet hatte.

(6) Ist eine Soldatin oder ein Soldat
im Entlassungszeitpunkt wegen Ver-
schleppung, Gefangenschaft oder aus
sonstigen mit dem Dienst zusammen-
hédngenden Griinden dem Einflussbe-
reich des Dienstherrn entzogen, so ist
die Entlassung bis zum Ablauf des auf
die Beendigung dieses Zustandes fol-
genden Monats hinauszuschieben.

(7) Befindet sich eine Soldatin oder
ein Soldat im Entlassungszeitpunkt in
stationarer truppenarztlicher Behand-
lung, endet der Wehrdienst, zu dem sie
oder er herangezogen wurde, wenn

1. die stationare truppenérztliche Be-
handlung beendet ist, spatestens je-
doch drei Monate nach dem Entlas-
sungszeitpunkt, oder

2. sieoder erinnerhalb der drei Monate
nach Nummer 1 schriftlich erkléart,
mit der Fortsetzung des Wehrdienst-
verhaltnisses nicht einverstanden zu
sein, mit dem Tag der Abgabe der Er-
klarung.

§21

Ausschluss von Dienstleistungen und
Verlust des Dienstgrades
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(1) Eine Soldatin oder ein Soldat ist
von Dienstleistungen ausgeschlossen,
wenn gegen sie oder ihn durch ein deut-
sches Gericht auf die in 8 38 Absatz 1
des Soldatengesetzes bezeichneten
Strafen, Nebenfolgen oder MalRregeln er-
kannt worden ist. Sie oder er verliert den
Dienstgrad. Dies gilt auch, wenn sie oder
er wegen schuldhafter Verletzung der
Dienstpflichten nach § 20 Absatz 2 Num-
mer 5 oder 6 entlassen worden ist.

(2) Wird ein Urteil mit der Folge des
Dienstgradverlustes nach  Absatz 1l
Satz2 im Wiederaufnahmeverfahren
durch ein Urteil ersetzt, das diese Folgen
nicht hat, so gilt der Verlust des Dienst-
grades als nicht eingetreten.

(3) Eine Reservistin oder ein Reser-
vist verliert den Dienstgrad, wenn sie
oder er als Kriegsdienstverweigerin oder
Kriegsdienstverweigerer anerkannt wor-
den ist, im Fall der Entlassung nach § 20
Absatz 2 Nummer 7 mit Beendigung des
Wehrdienstverhéltnisses.

(4) Eine Reservistin oder ein Reser-
vist verliert den Dienstgrad auch, wenn
gegen sie oder ihn durch ein deutsches
Gericht auf eine der in 8 38 Absatz 1 des
Soldatengesetzes bezeichneten Strafen,
MafRregeln und Nebenfolgen erkannt
worden ist. Die 88 53 und 57 des Solda-
tengesetzes bleiben unberihrt.

Unterabschnitt 5

Uberwachung und Durchsetzung der
Dienstleistungspflicht

§22
Dienstleistungsiberwachung; Datenab-
ruf

(1) Der Dienstleistungstberwa-

chung unterliegt, wer nach § 4 Absatz 2
bis 6 zu Dienstleistungen herangezogen
werden kann.
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(2) Der Dienstleistungstberwa-
chung unterliegt nicht, wer

1. dauerhaft nicht dienstfahig nach § 7
ist,

2. von Dienstleistungen nach 8 8 dau-
erhaft ausgeschlossen ist,

3. von Dienstleistungen nach 89 be-
freit ist oder

4. als Kriegsdienstverweigerin oder
Kriegsdienstverweigerer anerkannt
ist.

(3) Die Wehrersatzbehotrden durfen
zum Zweck der Dienstleistungsiberwa-
chung im automatisierten Abrufverfah-
ren nach den 88 34a und 38 des Bundes-
meldegesetzes die in 8§ 15 Absatz 1 des
Wehrpflichtgesetzes genannten Daten
abrufen und weiterverarbeiten. Im Fall
der Unmadglichkeit des Datenabrufs ist
8§ 34 Absatz 2 Satz5 des Bundesmelde-
gesetzes entsprechend anzuwenden. So-
weit es fur die Kontaktpflege im Rahmen
der Dienstleistungsiiberwachung erfor-
derlich ist, dirfen die Wehrersatzbehor-
den der Dienststelle, bei der eine Reser-
vistin oder ein Reservist beordert ist, fol-
gende Daten zur Person ubermitteln:

1. Familienname,

2. Vornamen und

3. letzte bekannte Anschrift.

§23

Pflichten wahrend der Dienstleistungs-
tiberwachung

(1) Wahrend der Dienstleistungs-
Uberwachung hat die Reservistin oder
der Reservist

1. der Wehrersatzbehérde jede Ande-
rung der Wohnung innerhalb von
zwei Wochen zu melden,
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Vorsorge zu treffen, dass Mitteilun-
gen der Wehrersatzbehorde sie oder
ihn unverziglich erreichen,

sich auf Aufforderung der Wehrer-
satzbehdérde personlich zu melden,

ausgehandigte Bekleidungs- und
Ausristungsgegenstande ohne Ent-
schadigung jederzeit erreichbar
sorgfaltig aufzubewahren und zu
pflegen, sie nicht ohne Erlaubnis au-
Rerhalb des Wehrdienstes zu ver-
wenden, ihre missbrauchliche Be-
nutzung durch Dritte auszuschlie-
Ren, den Weisungen zur Behandlung
der Gegenstande nachzukommen,
sie der zustandigen Dienststelle auf
Aufforderung vorzulegen oder zu-
rickzugeben und Schéaden an ihr so-
wie ihre Verluste unverziglich der
Wehrersatzbehdrde zu melden,

sich im Fall einer Zurickstellung
nach 8§ 10 Absatz1 Nummer 1 nach
Ablauf einer Frist von zw6If Monaten
und nach erneuter Anhdrung arztlich
untersuchen oder begutachten zu
lassen,

sich auf Aufforderung der Wehrer-
satzbehorde einer unterstitzten Ver-
fassungstreueprufung nach dem
Bundeswehr-Schutz-Gesetz zu un-
terziehen, fir die es einer Zustim-
mung der Reservistin oder des Re-
servisten nicht bedarf,

sich auf Aufforderung der Wehrer-
satzbehotrde im Hinblick auf eine fir
sie oder ihn vorgesehene sicher-
heitsempfindliche Téatigkeit in der
Bundeswehr einer erstmaligen Si-
cherheitsuberprifung und weiteren
Sicherheitstberprifungen nach dem
Sicherheitstberprifungsgesetz zu
unterziehen, fir die es einer Zustim-
mung der Reservistin oder des Re-
servisten nicht bedarf.
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(2) Wahrend der Dienstleistungs-
Uberwachung hat die Reservistin oder
der Reservist der Wehrersatzbehorde un-
verziuglich schriftlich, elektronisch oder
mundlich zu melden:

1. den Eintritt von Tatsachen, die eine
Dienstleistungsausnahme nach den
88 7 bis 9 begrinden,

2. den Eintritt von Tatsachen, die eine
vorubergehende Unfahigkeit zur Er-
fullung der Dienstpflichten von vo-
raussichtlich mindestens neun Mo-
naten begrinden,

3. auf Aufforderung Erkrankungen und
Verletzungen sowie Verschlimme-
rungen von Erkrankungen und Ver-
letzungen seit der Untersuchung
oder Begutachtung nach 815, der
Prufung der Verfligbarkeit oder der
Entlassungsuntersuchung, die flr
die Dienstfahigkeit von Belang sind,

4. den vorzeitigen Wegfall der Voraus-
setzungen fur eine Zurickstellung,

5. den Abschluss und einen Wechsel
der beruflichen Ausbildung, einen
Wechsel des Berufes sowie eine wei-
tergehende berufliche Qualifikation;
hieriber in ihrem oder seinem Besitz
befindliche Nachweise hat die Reser-
vistin oder der Reservist auf Auffor-
derung unverziglich vorzulegen.

§24

Haftung fir Bekleidungs- und Ausrus-
tungsgegenstande




- 26 - Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

Die Reservistin oder der Reservist
hat Geldersatz zu leisten, wenn sie oder
er die Pflicht, die ihr oder ihm ausgehéan-
digten Bekleidungs- und Ausristungs-
gegenstande sorgfaltig aufzubewahren
und zu pflegen, grob fahrlassig oder vor-
sétzlich verletzt und dadurch ein Scha-
den entsteht. Die Schadensersatzan-
spriche verjahren in drei Jahren von
dem Zeitpunkt an, in dem die zustandi-
gen Behorden von dem Schaden Kennt-
nis erlangen, ohne Ricksicht auf diese
Kenntnis in zehn Jahren von der Bege-
hung der schadigenden Handlung an.

§25

Register fur der Dienstleistungstberwa-
chung unterliegende Personen

(1) Zur Aktualisierung der fur die
Zwecke der Dienstleistungsiberwa-
chung nach § 22 Absatz 1 und 2 aus den
Melderegistern abgerufenen Daten flhrt
das Bundesamt fur das Personalma-
nagement der Bundeswehr ein Register.

(2) Indem Register werden folgende
personenbezogene Daten der Person,
die der Dienstleistungsiberwachung un-
terliegt, gespeichert:

1. Familienname,

2. frihere Namen,

3. Vornamen,

4. Doktorgrad,

5. Tag und Ort der Geburt,

6. Geschlecht,

7. Staatsangehorigkeiten,

8. gegenwartige oder letzte Anschrift,

9. Tag des Einzugs und des Auszugs
sowie

10. Sterbetag.
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(3) Hinsichtlich der datenverarbei-
tenden Regelungen zu Abruf- und Zu-
griffsrechten, zu Speicher- und Lésch-
fristen sowie zu technisch-organisatori-
schen Mafinahmen sind § 29b Absatz 5
Satz 1 sowie die 88 29d und 29e des Sol-
datengesetzes entsprechend anzuwen-
den.

§ 26

Aufenthaltsfeststellungsverfahren

(1) Kann die fir die Dienstleistungs-
Uberwachung zustandige Wehrersatzbe-
hérde (ausschreibende Behdrde) den
standigen Aufenthaltsort einer Reservis-
tin oder eines Reservisten nicht feststel-
len, so Ubermittelt sie dem Bundesver-
waltungsamt zum Zweck der Feststel-
lung des Aufenthaltsortes folgende Da-
ten zur Person:

1. Familiennamen, friihere Namen, Vor-
namen,

2. Geburtsdatum und Geburtsort,

3. letzte, der ausschreibenden Behdérde
bekannte Anschrift und

4. das Geschaftszeichen.

Das Bundesverwaltungsamt hat diese
Daten jeweils unter Angabe der aus-
schreibenden Behdrde zu speichern.

(2) Das Bundesverwaltungsamt hat
die Daten zu dem in Absatz 1 genannten
Zweck in regelmafligen Abstanden in ei-
ner Datei zusammengefasst folgenden
Stellen zu tGbermitteln:

1. den Wehrersatzbehdrden,

2. dem Auswartigen Amt,

3. den Behdrden, die fur die polizeiliche
Kontrolle des grenziberschreiten-
den Verkehrs zusténdig sind.
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Die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten
Stellen diurfen die Daten zu dem Zweck,
zu dem sie Ubermittelt worden sind, ver-
arbeiten. Wird diesen Stellen der Aufent-
haltsort einer Reservistin oder eines Re-
servisten bekannt, haben sie ihn der aus-
schreibenden Behdrde mitzuteilen, so-
weit keine besonderen Verwendungsre-
gelungen entgegenstehen. Sodann 16-
schen sie unverzuglich die ihnen vom
Bundesverwaltungsamt Ubermittelten
personenbezogenen Daten. Die aus-
schreibende Behdrde unterrichtet das
Bundesverwaltungsamt sowie die Ubri-
gen Stellen nach Satz 1 dariber, dass der
Aufenthaltsort festgestellt worden und
eine weitere Speicherung nicht mehr er-
forderlich ist. Diese Stellen haben die
personenbezogenen Daten nach der Un-
terrichtung zu léschen.

(3) Die ausschreibende Behtrde un-
terrichtet das Bundesverwaltungsamt
rechtzeitig, wenn fir eine Reservistin
oder einen Reservisten die Dienstleis-
tungspflicht nach 8§84 Absatz 2 endet.
Das Bundesverwaltungsamt hat die per-
sonenbezogenen Daten spétestens mit
Ende der Dienstleistungspflicht zu 16-
schen; gleiches gilt fur die Gbrigen Stel-
len nach Absatz 2 Satz 1, die durch das
Bundesverwaltungsamt Uber das Ende
der Dienstleistungspflicht unverziglich
zu unterrichten sind.

(4) Sobald das Bundesverwaltungs-
amt eine Datei nach Absatz 2 Satz 1 Giber-
mittelt, haben die in Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 bis 3 genannten Stellen die ihnen
zuvor Ubermittelte Datei zu |6schen.

Unterabschnitt 6

Verhéaltnis zur Wehrpflicht; Rechts-
schutz

§ 27

Konkurrenzregelung
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(1) Fur Wehrpflichtige nach 81 des
Wehrpflichtgesetzes ist im Spannungs-
oder Verteidigungsfall das Wehrpflicht-
gesetz vorrangig anzuwenden.

(2) Die Vorschriften tGber Dienstleis-
tungspflichten nach Abschnitt 2 gelten
nicht fir Personen, die bis zum 30. Juni
2011 ausschliellich  Grundwehrdienst
nach dem Wehrpflichtgesetz geleistet
haben. Diese kbnnen nur aufgrund frei-
williger Verpflichtung zu Reservedienst-
leistungen nach Abschnitt 2 herangezo-
gen werden.

(3) Die Vorschriften Uber die ver-
pflichtende Heranziehung zu Reserve-
dienstleistungen nach 85 gelten nicht
fir Reservistinnen und Reservisten, die
sich vor dem [einsetzen: Datum des In-
krafttretens dieses Gesetzes] zu einem
Freiwilligen Wehrdienst als besonderes
staatsburgerliches Engagement ver-
pflichtet haben.

§28

Besondere Vorschriften fur das Vorver-
fahren

(1) Der Widerspruch gegen Verwal-
tungsakte, die aufgrund des Abschnitts 2
durch die Wehrersatzbehétrden ergehen,
ist innerhalb von zwei Wochen nach Zu-
stellung des Bescheides schriftlich oder
zur Niederschrift bei der Behdrde zu er-
heben, die den Verwaltungsakt erlassen
hat. Die Frist wird auch durch Einlegung
bei der Behotrde, die den Widerspruchs-
bescheid zu erlassen hat, gewahrt.

(2) Uber den Widerspruch gegen
den Heranziehungsbescheid nach § 16
Absatz 1, den Widerspruch gegen die
Aufhebung eines Heranziehungsbe-
scheides sowie den Widerspruch gegen
den Untersuchungsbescheid nach § 15
Absatz 3 entscheidet das Bundesamt fir
das Personalmanagement der Bundes-
wehr. Widerspriche nach Satz 1 haben
keine aufschiebende Wirkung.
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§29

Rechtsmittel gegen Entscheidungen des
Verwaltungsgerichts

Die Berufung gegen ein Urteil und
die Beschwerde gegen eine andere Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts sind
ausgeschlossen. Das gilt nicht fur die
Beschwerde gegen die Nichtzulassung
der Revision nach 8 135 in Verbindung
mit § 133 der Verwaltungsgerichtsord-
nung sowie die Beschwerde gegen Be-
schlisse Uber den Rechtsweg nach
§ 17a Absatz 2 und 3 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes. Auf die Beschwerde ge-
gen Beschlisse uber den Rechtsweg ist
§ 17a Absatz 4 Satz 4 bis 6 des Gerichts-
verfassungsgesetzes entsprechend an-
zuwenden.

§30

Besondere Vorschriften fiir die Anfech-
tungsklage

Die Anfechtungsklage gegen den Be-
scheid nach 8§ 15 Absatz 3, die Anfech-
tungsklage gegen den Heranziehungsbe-
scheid nach 816 Absatz 1 und die An-
fechtungsklage gegen die Aufhebung
des Heranziehungsbescheides haben
keine aufschiebende Wirkung. Das Ge-
richt kann auf Antrag die aufschiebende
Wirkung anordnen. Vor der Anordnung
ist das Bundesamt fur das Personalma-
nagement der Bundeswehr anzuhoren.

Abschnitt 3

Reservewehrdienstver-
haltnis
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84

§31

Reservewehrdienstverhaltnis

Reservewehrdienstverhéaltnis

Reservistinnen und Reservisten, die
sich freiwillig verpflichtet haben, ehrenamt-
lich eine Funktion in der Reserveorganisa-
tion der Bundeswehr wahrzunehmen, kon-
nen langstens bis zum Ablauf des Monats,
in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, in
ein Wehrdienstverhaltnis nach diesem Ge-
setz (Reservewehrdienstverhdltnis) berufen
werden. Die Regelungen des Soldatenge-
setzes und des Wehrpflichtgesetzes zur Be-
grindung anderer Wehrdienstverhaltnisse
bleiben im Ubrigen unberiihrt, soweit sich
aus den nachfolgenden Vorschriften nichts
anderes ergibt.

Eine Reservistin oder ein Reservist,
die oder der sich freiwillig verpflichtet hat,
ehrenamtlich eine Funktion in der Reserve-
organisation der Bundeswehr wahrzuneh-
men, kann langstens bis zum Ablauf des
Monats, in dem sie oder er 65 Jahre alt
wird, in ein Wehrdienstverhaltnis nach die-
sem Abschnitt (Reservewehrdienstverhalt-
nis) berufen werden. Die Regelungen zur
Begriindung anderer Wehrdienstverhalt-
nisse bleiben im Ubrigen unberiihrt, soweit
sich aus den nachfolgenden Vorschriften
nichts anderes ergibt.

§5

§ 32

Begrindung und Beginn des Reserve-
wehrdienstverhéltnisses; Beférderun-
gen

Begrindung und Beginn des Reserve-
wehrdienstverhéltnisses

(1) Fdr die Berufung in ein Reserve-
wehrdienstverhaltnis gelten die Vorschriften
Uber die Berufung in das Dienstverhaltnis ei-
ner Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten
auf Zeit entsprechend. Die Ernennungsur-
kunde enthalt anstelle der Worter ,in das
Dienstverhéltnis einer Soldatin auf Zeit"
oder ,in das Dienstverhaltnis eines Soldaten
auf Zeit* die Worter ,in ein Reservewehr-
dienstverhaltnis” sowie die Angabe der Be-
rufungsdauer.

(1) Fdr die Berufung in ein Reserve-
wehrdienstverhaltnis gelten die Vorschriften
Uber die Berufung in das Dienstverhéltnis ei-
ner Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf
Zeit entsprechend mit der MalRgabe, dass
die Ernennungsurkunde anstelle der Worter
.in das Dienstverhaltnis einer Soldatin auf
Zeit" oder ,in das Dienstverhéltnis eines
Soldaten auf Zeit" die Worter ,in ein Reser-
vewehrdienstverhaltnis" sowie die Angabe
der Berufungsdauer enthalt.

(2) Das Reservewehrdienstverhéaltnis
beginnt mit der Ernennung.

(2) unverandert

(3) Fur Beftrderungen im Reserve-
wehrdienstverhaltnis gilt § 42 des Soldaten-
gesetzes entsprechend.

entfallt
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§6

§ 33

Diensteid

unverandert

Bei der Berufung in ein Reservewehr-
dienstverhdltnis ist ein Diensteid nach § 9
Absatz 1 des Soldatengesetzes zu leisten.

§7

§34

Sachmittel und Entschadigungen

Sachmittel und Entschadigungen

(1) Fur die Wahrnehmung des Ehren-
amts erforderliche Sachmittel und Dienst-
kleidung kénnen unentgeltlich bereitgestellt
werden.

(1) unveréandert

(2) Soweit der Haushaltsplan Mittel zur
Verfligung stellt, kbnnen gewahrt werden

(2) Soweit der Haushaltsplan Mittel zur
Verfligung stellt, kbnnen gewahrt werden

1. fur den zeitlichen Aufwand eine Ent-
schadigung von bis zu 160 Euro je Ka-
lendermonat und

1. fiir den zeitlichen Aufwand der Soldatin
oder des Soldaten eine Entschéadi-
gung von bis zu 160 Euro je Kalender-
monat und

2. Aufwandsentschadigungen, soweit aus
dem Reservewehrdienstverhdltnis fi-
nanzielle Aufwendungen entstehen, de-
ren Ubernahme der Soldatin oder dem
Soldaten nicht zugemutet werden kann;
pauschale Aufwandsentschadigungen
sind nur zulassig, wenn auf Grund tat-
sachlicher Anhaltspunkte oder Erhe-
bungen nachvollziehbar ist, dass und in
welcher H6he funktionsbezogene finan-
Zielle Aufwendungen typischerweise
entstehen.

2. Aufwandsentschadigungen, soweit aus
dem Reservewehrdienstverhaltnis fi-
nanzielle Aufwendungen entstehen, de-
ren Ubernahme der Soldatin oder dem
Soldaten nicht zugemutet werden kann.

Pauschale Aufwandsentschadigungen
nach Satz 1 Nummer 2 sind nur zulassig,
wenn aufgrund tatsachlicher Anhalts-
punkte oder Erhebungen nachvollzieh-
bar ist, dass und in welcher Hohe funkti-
onsbezogene finanzielle Aufwendungen
typischerweise entstehen.
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(3) Entschadigungen nach Absatz 2
Nummer 1 und pauschale Entschadigungen
nach Absatz 2 Nummer 2 legt das Bundes-
ministerium der Verteidigung im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium des In-
nern, fir Bau und Heimat fest.

(3) Entschadigungen nach Absatz 2
Nummer 1 und pauschale Aufwandsent-
schadigungen nach Absatz 2 Nummer 2
legt das Bundesministerium der Verteidi-
gung im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern fest.

§8

§35

Aktivierung fiir eine Dienstleistung nach
§ 60 des Soldatengesetzes

Aktivierung fir eine Dienstleistung nach
§4

(1) Soldatinnen und Soldaten im Re-
servewehrdienstverhdltnis kénnen fir eine
in 8 60 des Soldatengesetzes genannte
Dienstleistung aktiviert werden, wenn sie
Uber ihr Ehrenamt hinausgehende oder an-
dersartige militdrische Aufgaben wahrneh-
men sollen. Sie sollen aktiviert werden,
wenn

(1) Eine Soldatin oder ein Soldat im
Reservewehrdienstverhaltnis kann fiir eine
in 8 4 genannte Dienstleistung aktiviert wer-
den, wenn sie oder er Uber das Ehrenamt
hinausgehende oder andersartige militari-
sche Aufgaben wahrnehmen soll. Sie oder
er soll aktiviert werden, wenn

1. das Reservewehrdienstverhdltnis fur
eine Fuhrungsfunktion in der Reserve-
organisation der Bundeswehr begrin-
det wird und andere Reservistinnen und
Reservisten in einem Unterstellungs-
verhaltnis zu ihnen zu einer Dienstleis-
tung nach 8 60 des Soldatengesetzes
herangezogen werden oder

1. das Reservewehrdienstverhaltnis fir
eine Fuhrungsfunktion in der Reserve-
organisation der Bundeswehr begrin-
det wird und andere Reservistinnen und
Reservisten in einem Unterstellungs-
verhaltnis zu ihr oder ihm zu einer
Dienstleistung nach § 4 herangezogen
werden oder

2. sie in einem Arbeits- oder Dienstver-
haltnis stehen und wahrend der Arbeits-
oder Dienstzeit dienstliche Aufgaben
wahrnehmen oder an Aus- und Fortbil-
dungsmafinahmen teilnehmen sollen.

2. sie oder er in einem Arbeits- oder
Dienstverhaltnis steht und wahrend der
Arbeits- oder Dienstzeit dienstliche Auf-
gaben der Streitkrafte wahrnehmen
oder an militarischen Aus- und Fortbil-
dungsmafinahmen teilnehmen sollen.

(2) Fur die Aktivierung gelten die Vor-
schriften Uber die Heranziehung zu einer
Dienstleistung nach dem Vierten Abschnitt
des Soldatengesetzes entsprechend.

(2) Fur die Aktivierung gelten die Vor-
schriften Uber die Heranziehung zu einer
Dienstleistung nach Abschnitt 2 entspre-
chend.

(3) Die Aktivierung erfolgt durch

(3) Die Aktivierung erfolgt durch

1. die Behorden, die nach 8 69 des Solda-
tengesetzes zustandig waren, oder

1. die Wehrersatzbehodrden oder
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2. die territorialen Kommandobehorden
bei Soldatinnen und Soldaten, die fir
eine Funktion in einer diesen Komman-
dobehorden unterstellten Dienststelle in
ein Reservewehrdienstverhaltnis beru-
fen worden sind, jedoch nur fir Dienst-
leistungen im Sinne des § 63 des Sol-
datengesetzes.

2. die Kommandobehorden bei Soldatin-
nen und Soldaten, die fiir eine Funktion
in deren Kommandobereich in ein Re-
servewehrdienstverhéltnis berufen wor-
den sind, jedoch nur fur Dienstleistun-
gen im Sinne des § 5 Absatz 2 Num-
mer 1.

(4) Fur die Dauer der Aktivierung gel-
ten die aktivierten Soldatinnen und Soldaten
im Reservewehrdienstverhéltnis als Dienst-
leistende im Sinne des Vierten Abschnitts
des Soldatengesetzes.

(4) Fur die Dauer der Aktivierung gel-
ten die aktivierten Soldatinnen und Soldaten
im Reservewehrdienstverhaltnis als Solda-
tinnen und Soldaten, die eine Reserve-
dienstleistung nach 8 5 erbringen.

(5) Wahrend einer Aktivierung werden
keine Leistungen nach § 7 gewahrt. Soweit
solche Leistungen im Voraus gewahrt wor-
den sind, gilt 8 12 des Bundesbesoldungs-
gesetzes entsprechend.

(5) Wahrend einer Aktivierung werden
keine Leistungen nach 8§ 34 gewéahrt. Soweit
solche Leistungen im Voraus gewahrt wor-
den sind, gilt 8§ 12 des Bundesbesoldungs-
gesetzes entsprechend.

§9

§ 36

Zuziehung zu dienstlichen Veranstaltun-
gen

Zuziehung zu dienstlichen Veranstaltun-
gen

Soldatinnen und Soldaten im Reserve-
wehrdienstverhaltnis kdnnen entsprechend
§ 81 des Soldatengesetzes zu dienstlichen
Veranstaltungen zugezogen werden. 8§ 1
Absatz 6 des Wehrsoldgesetzes gilt ent-
sprechend.

Eine Soldatin oder ein Soldat im Re-
servewehrdienstverhaltnis kann entspre-
chend § 81 des Soldatengesetzes zu dienst-
lichen Veranstaltungen zugezogen werden.

§10

§ 37

Benachteiligungsverbot

unverandert

Fur die in ein Reservewehrdienstver-
haltnis Berufenen gelten die 88 5 und 9 Ab-
satz 7 des Arbeitsplatzschutzgesetzes ent-
sprechend.
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§11

§ 38

Versorgung

unverandert

Erleidet eine Soldatin oder ein Soldat im
Reservewehrdienstverhdltnis bei der Ver-
richtung des Wehrdienstes eine gesundheit-
liche Schadigung, richtet sich die Versor-
gung nach dem Soldatenversorgungsge-
setz und dem Soldatenentschadigungsge-
setz.

§12

§39

Beendigungsgrunde

Beendigungsgrinde

Ein Reservewehrdienstverhaltnis endet

Ein Reservewehrdienstverhaltnis endet

1. mit dem Ablauf der Zeit, flr welche das
Reservewehrdienstverhaltnis  begrin-
det worden ist,

1. unverandert

2. durch Umwandlung in das Dienstver-
haltnis einer Soldatin auf Zeit, eines
Soldaten auf Zeit, einer Berufssoldatin
oder eines Berufssoldaten,

2. unverandert

3. im Spannungs- und Verteidigungsfall
durch Heranziehung oder Einberufung
zu einem unbefristeten Wehrdienst,

3. unverandert

4. durch den Verlust der Rechtsstellung
einer Soldatin oder eines Soldaten im
Reservewehrdienstverhaltnis entspre-
chend § 48 des Soldatengesetzes oder

4, unverandert

5. durch Entlassung nach § 13.

5. durch Entlassung nach § 40.

§13

§ 40

Entlassung

Entlassung

(1) Soldatinnen und Soldaten sind mit
Ablauf des Monats, in dem sie das 65. Le-
bensjahr vollenden, aus dem Reservewehr-
dienstverhaltnis entlassen.

(1) Eine Soldatin oder ein Soldat ist
mit Ablauf des Monats, in dem sie oder er
65 Jahre alt wird, aus dem Reservewehr-
dienstverhaltnis entlassen.

(2) 846 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis
4,7, 8 und Absatz 2a des Soldatengesetzes
gilt entsprechend.

(2) unverandert
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(3) Aus dem Reservewehrdienstver-
haltnis ist zu entlassen, wer

(3 unverandert

1. dienstunfahig ist oder

2. aus personlichen oder familiaren Grin-
den nicht in der Lage ist, die Ubertrage-
nen Aufgaben ordnungsgemafld wahr-
zunehmen.

(4) Aus dem Reservewehrdienstver-
haltnis soll entlassen werden, wer die deut-
sche Staatsangehoérigkeit verloren hat. Das
Bundesministerium der Verteidigung kann
Ausnahmen zulassen, wenn dafir ein
dienstliches Bedirfnis besteht.

(4) unverandert

(5) Soldatinnen und Soldaten kénnen
aus dem Reservewehrdienstverhéaltnis ent-
lassen werden, wenn

(5) Eine Soldatin oder ein Soldat
kann aus dem Reservewehrdienstverhéaltnis
entlassen werden, wenn

1. sie ihre Dienstpflichten schuldhaft ver-
letzen und ihr Verbleib im Dienstver-
haltnis die militarische Ordnung oder
das Ansehen der Bundeswehr gefahr-
den konnte,

1. sie oder er Dienstpflichten schuldhaft
verletzt und ihr oder sein Verbleib im
Dienstverhéltnis die militdrische Ord-
nung oder das Ansehen der Bundes-
wehr gefahrden kdnnte,

2. sie die mit den Ubertragenen Funktio-
nen verbundenen Anforderungen nicht
erfullen oder

2. sie oder er die mit den Ubertragenen
Funktion verbundenen Anforderungen
nicht erfallt oder

3. ihre Funktion in der Reserveorganisa-
tion der Bundeswehr wegféllt.

3. ihre oder seine Funktion in der Reser-
veorganisation der Bundeswehr weg-
fallt.

(6) Soldatinnen und Soldaten im Re-
servewehrdienstverhdaltnis kbnnen jederzeit
ihre Entlassung verlangen. Soweit sie fur
eine in 8 60 des Soldatengesetzes ge-
nannte Dienstleistung aktiviert worden sind,
werden sie zu dem Zeitpunkt entlassen, der
sich bei entsprechender Anwendung des §
75 des Soldatengesetzes ergibt. Vor dem
Beginn einer solchen Dienstleistung gilt § 59
Absatz 4 und 5 des Soldatengesetzes ent-
sprechend.

(6) Eine Soldatin oder ein Soldat im
Reservewehrdienstverhaltnis kann jederzeit
die Entlassung verlangen. Soweit sie oder
er fir eine in 8§ 4 genannte Dienstleistung
aktiviert worden ist, erfolgt die Entlassung
zu dem Zeitpunkt, der sich bei entsprechen-
der Anwendung des § 20 ergibt. Vor dem
Beginn einer solchen Dienstleistung gilt § 13
Absatz 2 und 3 entsprechend.

(7) Die Entlassung wird von der Stelle
verfugt, die fir die Berufung in das Reserve-
wehrdienstverhaltnis zustandig ist. Auf3er in
den Féllen des Absatzes 5 Nummer 1 ist die
Entlassungsverfiigung spatestens einen
Monat vor dem Entlassungstag zuzustellen.

(7) unverandert
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Abschnitt 4

Schlussvorschriften

§41

Unbefristete Reservedienstleistungen,
Spannungs- oder Verteidigungsfall

(1) Sind unbefristete Reservedienst-

leistungen durch die Bundesregierung
nach Maligabe des Artikels 80a des
Grundgesetzes auf der Grundlage des
8 6 Absatz 4 angeordnet worden, so

1.

konnen Zuriickstellungen nach § 10
Absatz 2 bis 4 widerrufen werden, es
sei denn, dass die Heranziehung zum
Wehrdienst fir die Reservistin oder
den Reservisten eine unzumutbare
Harte bedeuten wiirde;

ist 8§ 13 Absatz 3 Satz 3 mit der Mal3-
gabe anzuwenden, dass die Heran-
ziehung eine unzumutbare Harte be-
deuten wirde;

hat der Widerspruch gegen den Be-
scheid nach § 15 Absatz 3 keine auf-
schiebende Wirkung;

ist bei der Heranziehung einer Reser-
vistin oder eines Reservisten, die
oder der bereits in den Streitkréaften
gedient hat, § 15 Absatz 2 bis 4 nicht
anzuwenden; als Untersuchung gilt
die Einstellungsuntersuchung;

hat eine Reservistin oder ein Reser-
vist auf Anordnung der Bundesregie-
rung

a) die Genehmigung des zustandi-
gen Karrierecenters der Bundes-
wehr einzuholen, wenn sie oder
er die Bundesrepublik Deutsch-
land verlassen will,
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b) unverzuglich in die Bundesre-
publik Deutschland zurickzu-
kehren, wenn sie oder er sich au-
Rerhalb der Bundesrepublik
Deutschland aufhalt, und sich
beim zustandigen oder nachsten
Karrierecenter der Bundeswehr
zu melden.

nicht fir Personen, die

(2) Absatz1 Satz1l Nummer 5 gilt

1.

ihren standigen Aufenthalt auller-
halb der Bundesrepublik Deutsch-
land haben,

aulRerhalb der Bundesrepublik
Deutschland bei einer deutschen
Dienststelle oder einer lber- oder
zwischenstaatlichen  Organisation
beschaftigt sind, oder

mit Genehmigung einer obersten
Bundes- oder Landesbehodrde oder
einer von ihr bestimmten Stelle

a) sich aulerhalb der Bundesre-
publik Deutschland aufhalten
oder

b) die Bundesrepublik Deutschland
verlassen.

gungsfall gelten Absatz1l Satz1 Num-
mer 2 bis 5 und Folgendes:

(3) Im Spannungs- oder Verteidi-

1. eine Anderung der Wohnung ist in-
nerhalb von 48 Stunden der Wehrer-
satzbehorde zu melden;

2. 88 gilt mit der MalRRgabe, dass die

verhéngte Freiheitsstrafe wegen ei-
ner vorsatzlichen Tat, die nach den
Vorschriften Uber Friedensverrat,
Hochverrat, Gefdhrdung des demo-
kratischen Rechtsstaates oder Lan-
desverrat, Gefahrdung der &uf3eren
Sicherheit oder Volksverhetzung
strafbar ist, mindestens sechs Mo-
nate betragt;
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eine Zuruckstellung nach 810 Ab-
satz 2, 4, 5 oder 6 wird unwirksam,
und eine Zuruckstellung nach § 10
Absatz 4 ist nur zuldssig, wenn die
Heranziehung zum Wehrdienst flr
die Reservistin oder den Reservisten
eine unzumutbare Héarte bedeuten
wirde;

Personen, bei denen die Vorausset-
zungen fur eine Zuruckstellung nach
8§ 10 Absatz 2 vorliegen, werden auf
Antrag zum Sanitatsdienst herange-
zogen;

wer sich zum freiwilligen Eintritt in
die Bundeswehr meldet, kann von ei-
ner Bataillonskommandeurin oder
einem Bataillonskommandeur oder
einer Offizierin oder einem Offizier
von dieser Dienststellung an auf-
warts oder von einer Offizierin oder
einem Offizier in entsprechender
Dienststellung zum Wehrdienst mit
dem untersten Mannschaftsdienst-
grad oder mit dem zuletzt in der Bun-
deswehr erreichten Dienstgrad her-
angezogen werden, wenn die Heran-
ziehung durch das Karrierecenter
der Bundeswehr nicht moglich ist;

8§ 20 Absatz 3 Nummer 1 ist mit der
Mafgabe anzuwenden, dass das Ver-
bleiben in der Bundeswehr eine un-
zumutbare Harte bedeuten wirde.

§42

BuRgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

vorsatzlich oder fahrlassig

1.

entgegen 8 15 Absatz 2 Satz 3, auch
in Verbindung mit Absatz 4 Satz 3,
sich nicht oder nicht rechtzeitig be-
gutachten lasst oder vorstellt und
untersuchen lasst,
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2. entgegen 8§23 Absatz1l Nummer 1
oder Absatz2 Nummer 1, 2 oder 3
eine Meldung nicht, nicht richtig,
nicht vollstandig oder nicht rechtzei-
tig macht,

3. entgegen 8§23 Absatz1l Nummer 2
Vorsorge nicht trifft,

4. entgegen 8§23 Absatz1l Nummer 3
sich nicht oder nicht rechtzeitig mel-
det,

5. entgegen 8§23 Absatz1l Nummer 6
oder 7 sich einer dort genannten Pri-
fung oder Uberprifung nicht oder
nicht rechtzeitig unterzieht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer GeldbuRe geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehérde im Sinne
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Geset-
zes uber Ordnungswidrigkeiten ist das
Karrierecenter der Bundeswehr.

§ 43

Einschrankung von Grundrechten

Die Grundrechte der korperlichen
Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1
des Grundgesetzes), der Freiheit der Per-
son (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grund-
gesetzes), und der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes)
werden nach Mal3gabe dieses Gesetzes
eingeschrankt.
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Wehrpflichtgesetz

Wehrpflichtgesetz

(- WPTIG)
vom: 21.07.1956 - zuletzt gean-
dert durch Art. 1 G v.
22.12.2025 | Nr. 370

(- WPTIG)
vom: 21.07.1956 - zuletzt gean-
dert durch Art. 1 G v.
22.12.2025 | Nr. 370

§2

§2

Anwendung dieses Gesetzes

Anwendung dieses Gesetzes

(1) Die nachfolgenden Vorschriften
gelten nach MaRgabe der folgenden Ab-
satze.

(1) unveréandert

(2) Die 88 3 bis 52 gelten im Span-
nungs- oder Verteidigungsfall.

(2) Die 88 3 bis 50 und 52 gelten im
Spannungs- oder Verteidigungsfall.

(3) AuRerhalb des Spannungs- oder
Verteidigungsfalls gelten die 88 3, 8a bis
20b, 25, 32 bis 35, 44 und 45.

(3) AuRerhalb des Spannungs- oder
Verteidigungsfalls gelten 8§83 Absatz1
und 3 bis 5, sowie die §8§ 8a bis 20b, 25, 32
bis 35, § 44 Absatz 1, 88 45 und 50..

(4) Die 88 15a und 16 sind nur auf Be-
troffene anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2007 geboren sind. Satz 1 gilt nicht
im Spannungs- oder Verteidigungsfall.

(4) unverandert

§13

§13

Unabkommlichstellung

Unabkdmmlichstellung; Verordnungser-
machtigung

(1) Zum Ausgleich des personellen
Kraftebedarfs fir die Aufgaben der Bundes-
wehr und andere Aufgaben kann ein Wehr-
pflichtiger im Spannungs- oder Verteidi-
gungsfall im o6ffentlichen Interesse fur den
Wehrdienst unabkémmlich gestellt werden,
wenn und solange er fir die von ihm ausge-
Ubte Téatigkeit nicht entbehrt werden kann.

(1) unverandert
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(2) Uber die Unabkémmlichstellung
entscheidet die Wehrersatzbehérde auf Vor-
schlag der zustdndigen Verwaltungsbe-
horde. Das Vorschlagsrecht steht auch den
Kirchen und Religionsgemeinschaften, so-
weit sie Kodrperschaften des offentlichen
Rechts sind, fur ihre Bediensteten zu. Die
Zustandigkeit und das Verfahren regelt eine
Rechtsverordnung. In der Rechtsverord-
nung kann die Befugnis zur Bestimmung der
zustandigen Behorden auf oberste Bundes-
behdrden oder auf die Landesregierungen
mit der Befugnis zur Weiteribertragung auf
oberste Landesbehdrden ibertragen wer-
den; die nach dieser Verordnung vor-
schlagsberechtigte oberste Bundesbehoérde
oder die Landesregierung kann, soweit Lan-
desrecht dies zulasst, das Vorschlagsrecht
auch durch allgemeine Verwaltungsvor-
schrift regeln. Die Rechtsverordnung regelt
auch, wie Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen der Wehrersatzbehérde und der vor-
schlagenden Verwaltungsbehérde unter Ab-
wagung der verschiedenen Belange auszu-
gleichen sind. Die Rechtsverordnung regelt
ferner, fur welche Fristen die Unabkdmm-
lichstellung ausgesprochen werden kann
und welche sachverstandigen Stellen der 6f-
fentlichen Verwaltung und Wirtschaft zu ho-
ren sind.

(2) Uber die Unabkommlichstellung
entscheidet die Wehrersatzbehérde auf Vor-
schlag der zustdndigen Verwaltungsbe-
horde. Das Vorschlagsrecht steht auch den
Kirchen und Religionsgemeinschaften, so-
weit sie Kodrperschaften des o6ffentlichen
Rechts sind, fur ihre Bediensteten zu. Die
Zustandigkeit und das Verfahren regelt eine
Rechtsverordnung. In der Rechtsverord-
nung kénnen Vorgaben fir Dienstherrn
und Arbeitgeber sowie Auskunftspflich-
ten zur Gewahrleistung des Verfahrens
geregelt werden. In der Rechtsverord-
nung kann die Befugnis zur Bestimmung
der zustandigen Behdrden auf oberste Bun-
desbehdérden oder auf die Landesregierun-
gen mit der Befugnis zur Weiteriibertragung
auf oberste Landesbehdrden (bertragen
werden; die nach dieser Verordnung vor-
schlagsberechtigte oberste Bundesbehorde
oder die Landesregierung kann, soweit Lan-
desrecht dies zulasst, das Vorschlagsrecht
auch durch allgemeine Verwaltungsvor-
schrift regeln. Die Rechtsverordnung regelt
auch, wie Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen der Wehrersatzbehérde und der vor-
schlagenden Verwaltungsbehérde unter Ab-
wagung der verschiedenen Belange auszu-
gleichen sind. Die Rechtsverordnung regelt
ferner, fur welche Fristen die Unabkdmm-
lichstellung ausgesprochen werden kann
und welche sachverstandigen Stellen der 6f-
fentlichen Verwaltung und Wirtschaft zu ho-
ren sind.

(3) Die Dienstbehérde oder der Arbeit-
geber des Wehrpflichtigen ist verpflichtet,
den Wegfall der Voraussetzungen fir die
Unabkdmmlichstellung der zustandigen
Wehrersatzbehdrde anzuzeigen. Wehr-
pflichtige, die in keinem Arbeits- oder
Dienstverhaltnis stehen, haben den Wegfall
der Voraussetzungen selbst anzuzeigen.

(3 unverandert
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§51

§14

Einschréankung von Grundrechten

Einschrankung von Grundrechten

Die Grundrechte der korperlichen Un-
versehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des
Grundgesetzes), der Freiheit der Person
(Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgeset-
zes), der Freiziigigkeit (Artikel 11 Absatz 1
des Grundgesetzes) und der Unverletzlich-
keit der Wohnung (Artikel 13 des Grundge-
setzes) werden nach MaRRgabe dieses Ge-
setzes eingeschrankt.

Die Grundrechte der korperlichen Un-
versehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des
Grundgesetzes), der Freiheit der Person
(Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgeset-
zes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung
(Artikel 13 des Grundgesetzes) werden
nach MalRgabe dieses Gesetzes einge-
schrénkt.
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Gesetz Uber die Verweigerung
des Kriegsdienstes mit der
Waffe aus Gewissensgrinden

Gesetz Uber die Verweigerung
des Kriegsdienstes mit der
Waffe aus Gewissensgrinden

(Kriegsdienstverweigerungsge-
setz - KDVG)
vom: 09.08.2003 - Zuletzt geéan-
dert durch Art. 2 G v.
22.12.2025 | Nr. 370

(Kriegsdienstverweigerungsge-
setz - KDVG)
vom: 09.08.2003 - Zuletzt geén-
dert durch Art. 2 G v.
22.12.2025 | Nr. 370

§2

§2

Antrag

Antrag

(1) Uber die Berechtigung, den Kriegs-
dienst mit der Waffe zu verweigern, ent-
scheidet das Bundesamt fur Familie und zi-
vilgesellschaftliche Aufgaben (Bundesamt)
auf Antrag.

(1) unveréandert

(2) Der Antrag ist schriftlich oder zur
Niederschrift beim Bundesamt fur das Per-
sonalmanagement der Bundeswehr zu stel-
len. Er muss die Berufung auf das Grund-
recht der Kriegsdienstverweigerung im
Sinne des Artikels 4 Absatz 3 Satz 1 des
Grundgesetzes enthalten. Ein vollstandiger
tabellarischer Lebenslauf und eine personli-
che ausfihrliche Darstellung der Beweg-
grinde fur die Gewissensentscheidung sind
dem Antrag beizufiigen.

(2) Der Antrag ungedienter Personen
ist schriftlich oder zur Niederschrift beim
Bundesamt fur das Personalmanagement
der Bundeswehr zu stellen. Der Antrag ge-
dienter Personen ist schriftlich oder zur
Niederschrift beim Karrierecenter der
Bundeswehr zu stellen. Jeder Antrag
muss die folgenden Angaben enthalten:

1. Vor-und Nachname,

2. Geburtsort,

3. Geburtsdatum,

4. Staatsangehdrigkeit sowie

5. Anschrift.
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Die Richtigkeit dieser erhobenen Daten
kann durch Vorlage eines Ausweises im
Sinne des § 2 Absatz 1 des Personalaus-
weisgesetzes oder abweichend davon
durch eine Kopie hiervon Uberprift wer-
den. Der Antrag muss die Berufung auf
das Grundrecht der Kriegsdienstverwei-
gerung im Sinne des Artikels 4 Absatz 3
Satz 1 des Grundgesetzes enthalten. Ein
vollstandiger tabellarischer Lebenslauf
und eine personliche ausfihrliche Dar-
stellung der Beweggrtinde fir die Gewis-
sensentscheidung sind dem Antrag bei-
zufiuigen.

(3) Dem Antrag kénnen Stellungnah-
men und Beurteilungen Dritter zur Person
und zum Verhalten der Antragstellerin oder
des Antragstellers beigefligt werden. Aul3er-
dem kdnnen Personen benannt werden, die
zu Auskuinften Gber die Antragstellerin oder
den Antragsteller bereit sind.

(3) unverandert

(4) Der Antrag eines ungedienten
Wehrpflichtigen kann frilhestens sechs Mo-
nate vor Vollendung des 18. Lebensjahres
gestellt werden. Einer Zustimmung der ge-
setzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen
Vertreters bedarf es nicht.

(4) unverandert

(5) Abweichend von Absatz 4 kann ein
Wehrpflichtiger den Antrag frihestens
sechs Monate vor Vollendung des 17. Le-
bensjahres stellen, wenn er dem Antrag Fol-
gendes beiflgt:

(5) unverandert

1. einen Antrag auf vorgezogene Ableis-
tung des Zivildienstes, dem seine ge-
setzliche Vertreterin oder sein gesetzli-
cher Vertreter zugestimmt hat, oder

2. folgende Dokumente:

a) den Entwurf einer Verpflichtung
nach 8 14c Absatz 1 des Zivil-
dienstgesetzes,

b) die Erklarung seiner gesetzlichen

Vertreterin oder seines gesetzli-
chen Vertreters, einer in Buchstabe
a genannten Verpflichtung zuzu-
stimmen, und
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c) die Erklarung nach § 14c Absatz 3
des Zivildienstgesetzes, eine sol-
che Verpflichtung mit dem Antrag-
steller nach dessen Anerkennung
als Kriegsdienstverweigerer ab-
schlieen zu wollen.

Wer einen Antrag nach Satz 1 gestellt hat,
kann frihestens sechs Monate vor Vollen-
dung des 17. Lebensjahres gemustert wer-
den.

(6) Das Bundesamt fur das Personal-
management der Bundeswehr bestéatigt der
Antragstellerin oder dem Antragsteller den
Eingang des Antrags, nimmt diesen zur
Grundakte der Personalakte und leitet die
Grundakte dem Bundesamt zu. Die Zulei-
tung erfolgt unverziiglich, bei ungedienten
Wehrpflichtigen sobald der Musterungsbe-
scheid unanfechtbar geworden ist. Bei Be-
rufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie
bei Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf
Zeit ist den Personalakten eine Stellung-
nahme der oder des Disziplinarvorgesetzten
und der personalbearbeitenden Stelle bei-
zufiigen.

(6) Die nach Absatz 2 zustandige
Stelle bestatigt der Antragstellerin oder dem
Antragsteller den Eingang des Antrags,
nimmt diesen zur Grundakte der Personal-
akte und leitet die Grundakte dem Bundes-
amt zu. Die Zuleitung erfolgt unverziiglich,
bei ungedienten Wehrpflichtigen sobald der
Musterungsbescheid unanfechtbar gewor-
den ist. Bei Berufssoldatinnen und Berufs-
soldaten sowie bei Soldatinnen auf Zeit und
Soldaten auf Zeit ist den Personalakten eine
Stellungnahme der oder des Disziplinarvor-
gesetzten und der personalbearbeitenden
Stelle beizufiigen.




Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

Gesetz Uber die Rechtsstellung
der Soldaten

Gesetz Uber die Rechtsstellung
der Soldaten

(Soldatengesetz - SG)
vom: 19.03.1956 - zuletzt gean-
dert Art. 5G v. 9.1.2026 | Nr. 7

(Soldatengesetz - SG)
vom: 19.03.1956 - zuletzt gean-
dert Art. 5G v. 9.1.2026 | Nr. 7

1.

1.

Allgemeines

Allgemeines

§1

§1

Begriffsbestimmungen

Begriffsbestimmungen

(1) Soldat ist, wer auf Grund der Wehr-
pflicht oder freiwilliger Verpflichtung in ei-
nem Wehrdienstverhaltnis steht. Staat und
Soldaten sind durch gegenseitige Treue mit-
einander verbunden.

(1) Soldat ist, wer in einem Wehr-
dienstverhdltnis steht. Staat und Soldaten
sind durch gegenseitige Treue miteinander
verbunden.

(2) In das Dienstverhéltnis eines Be-
rufssoldaten kann berufen werden, wer sich
freiwillig verpflichtet, auf Lebenszeit Wehr-
dienst zu leisten. In das Dienstverhaltnis ei-
nes Soldaten auf Zeit kann berufen werden,
wer sich freiwillig verpflichtet, fir begrenzte
Zeit Wehrdienst zu leisten. Einen freiwilligen
Wehrdienst als besonderes staatsbuirgerli-
ches Engagement kann leisten, wer sich
dazu verpflichtet. Zu einem Wehrdienst in
Form von Dienstleistungen kann aul3er Per-
sonen, die in einem Wehrdienstverhaltnis
nach Satz 1 oder 2 gestanden haben, auch
herangezogen werden, wer sich freiwillig zu
Dienstleistungen verpflichtet.

entfallt
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(3) Vorgesetzter ist, wer befugt ist, ei-
nem Soldaten Befehle zu erteilen. Durch
Rechtsverordnung wird bestimmt, wer auf
Grund seiner Dienststellung, seines Dienst-
grades, besonderer Anordnung oder eige-
ner Erklarung befehlen kann. Auf Grund des
Dienstgrades allein besteht keine Befehls-
befugnis aulRerhalb des Dienstes. Durch ei-
gene Erklarung darf eine Befehlsbefugnis
nur zur Hilfeleistung in Notfallen, zur Auf-
rechterhaltung der Disziplin oder Sicherheit
oder zur Herstellung einer einheitlichen Be-
fehlsbefugnis in kritischer Lage begrindet
werden.

(2) unverandert

(4) Disziplinarvorgesetzter ist, wer Dis-
ziplinarbefugnis Uber Soldaten hat. Das N&-
here regelt die Wehrdisziplinarordnung.

(3 unverandert

(5) Regelmafige wochentliche Ar-
beitszeit ist die innerhalb von zwdlf Monaten
durchschnittlich zu leistende wdéchentliche
Arbeitszeit.

(4) unverandert

§2

§2

Dauer des Wehrdienstverhéaltnisses;
Dienstzeitberechnung

Dauer des Wehrdienstverhéaltnisses;

Dienstzeitberechnung

(1) Das Wehrdienstverhaltnis beginnt

(1) Das Wehrdienstverhaltnis beginnt

1. bei einem Soldaten, der nach dem
Wehrpflichtgesetz  einberufen  oder
nach dem Vierten Abschnitt zur Dienst-
leistung herangezogen wird, mit dem
Zeitpunkt, der im Einberufungsbescheid
oder im Heranziehungsbescheid fur
den Diensteintritt festgesetzt wird,

bei einem Soldaten, der nach dem
Wehrpflichtgesetz  einberufen  oder
nach dem Reservistengesetz zur
Dienstleistung herangezogen wird, mit
dem Zeitpunkt, der im Einberufungsbe-
scheid oder im Heranziehungsbescheid
fur den Diensteintritt festgesetzt wird,

2. bei einem Berufssoldaten oder Solda-
ten auf Zeit mit dem Zeitpunkt der Er-
nennung,

unverandert

3. in allen Ubrigen Féllen mit dem Dienst-
antritt.

unverandert

(2) Das Wehrdienstverhaltnis endet
mit dem Ablauf des Tages, an dem der Sol-
dat aus der Bundeswehr ausscheidet.

(2) unverandert
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(3) Als Dienstzeit im Sinne dieses Ge-
setzes oder der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen kann zu
Gunsten des Soldaten die Zeit vom 1. oder
16. eines Monats an gerechnet werden,
wenn wegen eines Wochenendes, gesetzli-
chen Feiertages oder eines unmittelbar vor-
hergehenden Werktages ein anderer Tag
fur den Beginn des Wehrdienstverhaltnisses
bestimmt worden ist und der Soldat den
Dienst an diesem Tag angetreten hat. § 44
Abs. 5 Satz 2 bleibt unberthrt.

(3) unverandert

§20

§ 20

Nebentatigkeit

Nebentéatigkeit

(1) Der Berufssoldat und der Soldat
auf Zeit bedurfen zur Ausiibung jeder ent-
geltlichen Nebentatigkeit, mit Ausnahme der
in Absatz 6 abschlieRend aufgefihrten, der
vorherigen Genehmigung, soweit sie nicht
nach Absatz 7 entsprechend § 98 des Bun-
desbeamtengesetzes zu ihrer Ausubung
verpflichtet sind. Gleiches gilt fur folgende
unentgeltliche Nebentétigkeiten:

(1) unveréandert

1. gewerbliche oder freiberufliche Téatig-
keiten oder die Mitarbeit bei einer dieser
Tatigkeiten und

2. Eintritt in ein Organ eines Unterneh-
mens mit Ausnahme einer Genossen-
schaft.

Als Nebentatigkeit gilt nicht die Wahrneh-
mung offentlicher Ehrenamter; ihre Uber-
nahme hat der Soldat vor Aufnahme seinem
Disziplinarvorgesetzten schriftlich anzuzei-
gen.

(2) Die Genehmigung ist zu versagen,
wenn zu besorgen ist, dass durch die Ne-
bentatigkeit dienstliche Interessen beein-
trachtigt werden. Ein solcher Versagungs-
grund liegt insbesondere vor, wenn die Ne-
bentatigkeit

(2) unverandert
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nach Art und Umfang den Soldaten in
einem Mal3e in Anspruch nimmt, dass
die ordnungsgeméale Erflllung der
dienstlichen Pflichten behindert werden
kann,

den Soldaten in einen Widerstreit mit
seinen dienstlichen Pflichten bringen,
dem Ansehen der Bundeswehr abtrag-
lich sein kann oder in einer Angelegen-
heit ausgeubt wird, in der die Dienst-
stelle oder Einheit, welcher der Soldat
angehort, tatig wird oder tétig werden
kann,

die Unparteilichkeit oder Unbefangen-
heit des Soldaten beeinflussen kann,

zu einer wesentlichen Einschrankung
der kunftigen dienstlichen Verwendbar-
keit des Soldaten fuihren kann.
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Ein solcher Versagungsgrund liegt in der
Regel auch vor, wenn sich die Nebentatig-
keit wegen gewerbsmaéaRiger Dienst- oder
Arbeitsleistung oder sonst nach Art, Um-
fang, Dauer oder Haufigkeit als Auslbung
eines Zweitberufs darstellt. Die Vorausset-
zung des Satzes 2 Nr. 1 gilt in der Regel als
erflllt, wenn die zeitliche Beanspruchung
durch eine oder mehrere Nebentatigkeiten
in der Woche ein Funftel der regelmafigen
wochentlichen Arbeitszeit Gberschreitet. So-
weit der Gesamtbetrag der Vergltung far
eine oder mehrere Nebentatigkeiten 40 Pro-
zent des jahrlichen Endgrundgehalts des
Dienstgrades des Soldaten Ubersteigt, liegt
ein Versagungsgrund vor. Der zustandige
Disziplinarvorgesetzte kann Ausnahmen zu-
lassen, wenn der Soldat durch Angabe be-
stimmter Tatsachen nachweist, dass die
zeitliche Beanspruchung in der Woche acht
Stunden nicht Ubersteigt oder die Versa-
gung unter Berlcksichtigung der Umstande
des Einzelfalls nicht angemessen ware oder
wenn dienstliche Interessen die Genehmi-
gung einer Nebentatigkeit rechtfertigen. Bei
Anwendung der Séatze 4 bis 6 sind genehmi-
gungs- und anzeigepflichtige Nebentatigkei-
ten zusammen zu beriicksichtigen. Die Ge-
nehmigung ist auf langstens funf Jahre zu
befristen; sie kann mit Auflagen und Bedin-
gungen versehen werden. Ergibt sich eine
Beeintrachtigung dienstlicher Interessen
nach Erteilung der Genehmigung, ist diese
zu widerrufen.

(3) Der Soldat darf Nebentatigkeiten
nur aulRerhalb des Dienstes ausiiben, es sei
denn, sie werden auf Verlangen seines Dis-
ziplinarvorgesetzten ausgetibt oder es be-
steht ein dienstliches Interesse an der Aus-
Ubung der Nebentatigkeit. Das dienstliche
Interesse ist aktenkundig zu machen. Aus-
nahmen durfen nur in besonders begrinde-
ten Fallen, insbesondere im offentlichen In-
teresse, auf schriftichen Antrag zugelassen
werden, wenn dienstliche Griinde dem nicht
entgegenstehen und die versdumte Dienst-
zeit nachgeleistet wird.

(3 unverandert
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(4) Der Soldat darf bei der Austibung
von Nebentatigkeiten Einrichtungen, Perso-
nal oder Material des Dienstherrn nur bei
Vorliegen eines offentlichen oder wissen-
schaftlichen Interesses mit dessen Geneh-
migung und gegen Entrichtung eines ange-
messenen Entgelts in Anspruch nehmen.
Das Entgelt ist nach den dem Dienstherrn
entstehenden Kosten zu bemessen und
muss den besonderen Vorteil berticksichti-
gen, der dem Soldaten durch die Inan-
spruchnahme entsteht.

(4) unverandert

(5) Die Genehmigung erteilt das Bun-
desministerium der Verteidigung; es kann
diese Befugnis auf andere Stellen Ubertra-
gen. Antrage auf Erteilung einer Genehmi-
gung sowie Entscheidungen Uber diese An-
trage bedurfen der Schriftform. Der Soldat
hat die fir die Entscheidung erforderlichen
Nachweise zu fuhren, insbesondere Uber
Art und Umfang der Nebentatigkeit sowie
die Entgelte und geldwerten Vorteile hie-
raus; jede Anderung ist unverziiglich schrift-
lich anzuzeigen.

(5) unverandert

(6) Nicht genehmigungspflichtig sind

(6) unverandert

1. die Verwaltung eigenen oder der Nutz-
nieBung des Soldaten unterliegenden
Vermdgens,

2. schriftstellerische, wissenschatftliche,
kunstlerische oder Vortragstatigkeiten,

3. mit Lehr- oder Forschungsaufgaben zu-
sammenhangende selbststandige Gut-
achtertatigkeiten von Soldaten als Leh-
rer an offentlichen Hochschulen und an
Hochschulen der Bundeswehr sowie
von Soldaten an wissenschaftlichen In-
stituten und Anstalten und

4. Tatigkeiten zur Wahrung von Berufsin-
teressen in Gewerkschaften oder Be-
rufsverbanden oder in Selbsthilfeein-
richtungen der Soldaten.
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Tatigkeiten nach Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie
eine Tatigkeit in Selbsthilfeeinrichtungen
nach Satz 1 Nr. 4 hat der Soldat der zustan-
digen Stelle schriftlich vor ihrer Aufnahme
anzuzeigen, wenn fir sie ein Entgelt oder
ein geldwerter Vorteil geleistet wird. Hierbei
hat er insbesondere Art und Umfang der Ne-
bentatigkeit sowie die voraussichtliche Héhe
der Entgelte und geldwerten Vorteile anzu-
geben. Der Soldat hat jede Anderung unver-
zuglich schriftlich mitzuteilen. Der zustén-
dige Disziplinarvorgesetzte kann im Ubrigen
aus begrindetem Anlass verlangen, dass
der Soldat tGiber eine ausgeubte nicht geneh-
migungspflichtige Nebentatigkeit schriftlich
Auskunft erteilt, insbesondere Uber deren
Art und Umfang. Eine nicht genehmigungs-
pflichtige Nebentatigkeit ist ganz oder teil-
weise zu untersagen, wenn der Soldat bei
ihrer Auslbung dienstliche Pflichten ver-
letzt.

(7) 897 Abs. 1 bis 3, 88 98 und 102 bis
104 des Bundesbeamtengesetzes gelten
entsprechend.

(7) unverandert

(8) Einem Soldaten, der freiwilligen
Wehrdienst nach § 58b oder Wehrdienst
nach Maligabe des Wehrpflichtgesetzes
leistet, darf die Austibung einer Nebentatig-
keit nur untersagt werden, wenn sie seine
Dienstfahigkeit gefahrdet oder den dienstli-
chen Erfordernissen zuwiderlauft. Gleiches
gilt bei einem Soldaten, der zu einer Dienst-
leistung nach dem Vierten Abschnitt heran-
gezogen worden ist.

(8) Einem Soldaten, der freiwilligen
Wehrdienst nach 8§ 58 oder Wehrdienst
nach Malgabe des Wehrpflichtgesetzes
leistet, darf die Austibung einer Nebentatig-
keit nur untersagt werden, wenn sie seine
Dienstfahigkeit gefahrdet oder den dienstli-
chen Erfordernissen zuwiderlauft. Gleiches
gilt bei einem Soldaten, der zu einer Dienst-
leistung nach dem Reservistengesetz her-
angezogen worden ist.

§ 28

§ 28

Urlaub

Urlaub

(1) Dem Soldaten steht alljahrlich ein
Erholungsurlaub unter Belassung der Geld-
und Sachbeziige zu.

(1) unverandert

(2) Der Urlaub darf versagt werden,
soweit und solange zwingende dienstliche
Erfordernisse einer Urlaubserteilung entge-
genstehen.

(2) unverandert

(3) Dem Soldaten kann aus besonde-
ren Anlassen Urlaub erteilt werden.

(3) unverandert
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(4) Die Erteilung und die Dauer des Ur-
laubs regelt eine Rechtsverordnung. Sie be-
stimmt, ob und inwieweit die Geld- und
Sachbeziige wahrend eines Urlaubs aus be-
sonderen Anlassen zu belassen sind.

(4) unverandert

(5) Einem Berufssoldaten oder Solda-
ten auf Zeit kann auf Antrag unter Wegfall
der Geld- und Sachbeziige mit Ausnahme
der unentgeltlichen truppenarztlichen Ver-
sorgung Urlaub bis zur Dauer von drei Jah-
ren mit der Moéglichkeit der Verlangerung auf
langstens 15 Jahre gewahrt werden, wenn
er

(5) unverandert

1. mindestens ein Kind unter 18 Jahren
oder

2. einen nach arztlichem Gutachten pfle-
gebedurftigen sonstigen Angehérigen

tatsachlich betreut oder pflegt. Bei einem
Soldaten auf Zeit ist die Gewahrung nur in-
soweit zuldssig, als er nicht mehr verpflich-
tet ist, auf Grund der Wehrpflicht Grund-
wehrdienst zu leisten. Der Antrag auf Ver-
langerung einer Beurlaubung ist spatestens
sechs Monate vor Ablauf der genehmigten
Beurlaubung zu stellen. Wéhrend der Beur-
laubung durfen nur solche Nebentétigkeiten
genehmigt werden, die dem Zweck der Be-
urlaubung nicht zuwiderlaufen. Ein bereits
bewilligter Urlaub kann aus zwingenden
Grunden der Verteidigung widerrufen wer-
den.

(6) Stimmt ein Berufssoldat oder Sol-
dat auf Zeit seiner Aufstellung als Bewerber
fur die Wahl zum Europaischen Parlament,
zum Deutschen Bundestag oder zu der ge-
setzgebenden Korperschaft eines Landes
zu, ist ihm auf Antrag innerhalb der letzten
zwei Monate vor dem Wahltag der zur Vor-
bereitung seiner Wahl erforderliche Urlaub
unter Wegfall der Geld- und Sachbeziige zu
gewahren.

(6) unverandert
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(7) Soldaten haben Anspruch auf El-
ternzeit unter Wegfall der Geld- und Sach-
beziige mit Ausnahme der unentgeltlichen
truppenérztlichen Versorgung. Das Nahere
wird durch eine Rechtsverordnung geregelt,
die die Eigenart des militarischen Dienstes
bertcksichtigt.

(7) Soldaten haben Anspruch auf El-
ternzeit unter Wegfall der Geld- und Sach-
beziige mit Ausnahme der unentgeltlichen
truppenérztlichen Versorgung. Das Nahere
wird durch eine Rechtsverordnung geregelt,
die die Eigenart des militarischen Dienstes
bertcksichtigt. Der Anspruch auf Eltern-
zeit gilt nicht fir ein Wehrdienstverhalt-
nis nach Abschnitt 2 des Reservistenge-
setzes.

§29

§29

Personalakte

Personalakte

Fur jeden Soldaten ist eine Personal-
akte zu fuhren. Sofern in den 88 29a bis 29e
nichts anderes bestimmt ist, gelten die 88§
106 bis 112, 113 Absatz 2 bis 4 und § 114
des Bundesbeamtengesetzes entspre-
chend. 8§ 112 Absatz 1 Satz 1 des Bundes-
beamtengesetzes gilt mit der Mal3gabe,
dass 8 8 der Wehrdisziplinarordnung an die
Stelle des § 16 Absatz 3 und 4 Satz 1 des
Bundesdisziplinargesetzes tritt, und 8§ 112
Absatz 2 des Bundesbeamtengesetzes gilt
mit der MalRgabe, dass § 8 der Wehrdiszip-
linarordnung vorrangig anzuwenden ist.

(1) Uber jeden Soldaten ist eine Per-
sonalakte zu fuhren.

(2) Sie ist vertraulich zu behandeln
und durch technische und organisatori-
sche MalRnahmen nach den Artikeln 24,
25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679
(Datenschutz-Grundverordnung) vor un-
befugter Einsichtnahme zu schitzen.

(3) Sofern in den 88 29a bis 29e
nichts anderes bestimmt ist, gelten die
8§ 106 bis 112, 113 Absatz 2 bis 4 und
§ 114 des Bundesbeamtengesetzes ent-
sprechend. §112 Absatz1 Satz1l des
Bundesbeamtengesetzes gilt mit der
MalRgabe, dass 88 der Wehrdiszipli-
narordnung an die Stelle des § 16 Ab-
satz 3 und 4 Satz 1 des Bundesdiszipli-
nargesetzes tritt, und § 112 Absatz 2 des
Bundesbeamtengesetzes gilt mit der
MalRgabe, dass §8 der Wehrdiszipli-
narordnung vorrangig anzuwenden ist.
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§ 29d

§ 29d

Personalaktenfiihrende Stelle

Personalaktenfiihrende Stelle

(1) Die Personalakte wird gefihrt

(1) unverandert

1. fur nach der Bundesbesoldungsord-
nung B besoldete oder entsprechend
verwendete Soldaten und fur frihere
Generale und frihere Admirale im Bun-
desministerium der Verteidigung,

2. fur alle Gbrigen Soldaten im Bundesamt
fur das Personalmanagement der Bun-
deswehr und

3. fur frihere Soldaten mit Ausnahme der
in Nummer 1 genannten bei dem fir die
Dienstleistungsiiberwachung und
Wehruberwachung zustandigen Karrie-
recenter der Bundeswehr.

Teilakten kénnen, ihrer Zweckbestimmung
entsprechend, von anderen Stellen gefuihrt
werden.

(2) Personalakten, die in einem Karrie-
recenter der Bundeswehr gefuhrt werden,
kénnen beim Bundesamt fiir das Personal-
management der Bundeswehr aufbewahrt
werden.

(2) unverandert

(3) Die Gesundheitsgrundakte wird
von der fur die truppenérztliche Versorgung
des Soldaten zustandigen Stelle des Sani-
tatsdienstes der Bundeswehr gefihrt. Eine
Gesundheitsteilakte wird von der Stelle des
Sanitatsdienstes der Bundeswehr gefihrt,
die die jeweilige medizinische MalRRnahme
vornimmt.

(3 unverandert

(4) Das Institut fur Préaventivmedizin
der Bundeswehr fihrt

(4) Das Institut fur Préaventivmedizin

der Bundeswehr fihrt

1. die Gesundheitsgrundakte ab dem|1. unverandert
Ende des Wehrdienstverhaltnisses und
2. die Gesundheitsteilakten ab 2. die Gesundheitsteilakten ab

a) dem funften Jahr nach der letzten
Eintragung,

a) unverandert
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b) dem Ende des Wehrdienstverhalt- b) unverandert
nisses oder
c) der AuBerdienststellung der akten- c) unverandert

fuhrenden Sanitatseinrichtung,

je nachdem, welche Voraussetzung zu-
erst erfullt ist.

je nachdem, welche Voraussetzung zu-
erst erflllt ist. Nummer 2 Buchstabe a
und b gilt nicht fir einen Soldaten,
der nach seinem Ausscheiden aus
dem Wehrdienst zu Dienstleistungen
nach dem Reservistengesetz heran-
gezogen werden kann. Dessen Ge-
sundheitsakten und Gesundheits-
teilakten werden von den in Absatz 3
genannten Stellen gefiihrt.

(5) Die Personalakte unanfechtbar an-
erkannter Kriegsdienstverweigerer ist bei
Umwandlung des Wehrdienstverhaltnisses
in ein Zivildienstverhéltnis an das Bundes-
amt for Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben abzugeben. Aus der Gesund-
heitsakte sind jedoch nur diejenigen Teile
abzugeben, die die korperliche Eignung be-
treffen.

(B5) unverandert

§ 29%e

§ 29%e

Aufbewahrung von Personalakten

Aufbewahrung von Personalakten

(1) Die Personalakte ist, sofern nicht
besondere Aufbewahrungsfristen gesetzlich
festgelegt sind, aufzubewahren

(1) Die Personalakte ist, sofern nicht
besondere Aufbewahrungsfristen gesetzlich
festgelegt sind, aufzubewahren

1. bei friheren Berufssoldaten bis zum
Ende des Jahres, in dem sie das 70. Le-
bensjahr vollendet haben,

1. unverandert

2. bei den dbrigen Reservisten bis zum
Ende des Jahres, in dem sie das 65. Le-
bensjahr vollendet haben,

2. bei den dbrigen Reservisten bis zum
Ende des Jahres, in dem sie 65 Jahre
alt geworden sind oder ihre Dienst-
leistungspflicht nach Abschnitt 2
des Reservistengesetzes endet,

3. Dbei frGheren Soldaten, die

3. unverandert

a) nicht mehr dienstfahig sind,




-12 -

Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

b) nicht mehr wehrdienstfahig sind,
sofern keine Dienstleistung nach
dem Soldatengesetz in Betracht

kommt,

vom Wehrdienst ausgeschlossen
oder befreit worden sind,

aus anderen als aus Altersgriinden
aus der Dienstleistungspflicht oder
der Wehrpflicht ausgeschieden
sind oder

e) verstorben sind,

bis zum Ablauf von finf Jahren nach
Eintritt des Ereignisses oder Zustands.

(2) Gesundheitsakten friherer Solda-
ten sind bis zur Vollendung des 90. Lebens-
jahres aufzubewahren und danach zu ver-
nichten.

(2) unverandert

§31

§31

Fursorge

Fursorge

(1) Der Bund hat im Rahmen des
Dienst- und Treueverhaltnisses fir das
Wohl des Berufssoldaten und des Soldaten
auf Zeit sowie ihrer Familien, auch fur die
Zeit nach Beendigung des Dienstverhaltnis-
ses, zu sorgen. Er hat auch fur das Wohl des
Soldaten zu sorgen, der freiwilligen Wehr-
dienst nach 8 58b oder Wehrdienst nach
MaflRgabe des Vierten oder Flnften Ab-
schnittes oder des Wehrpflichtgesetzes leis-
tet; die Fursorge fur die Familie des Solda-
ten wahrend des Wehrdienstes und seine
Eingliederung in das Berufsleben nach dem
Ausscheiden aus dem Wehrdienst werden
gesetzlich geregelt.

(1) Der Bund hat im Rahmen des
Dienst- und Treueverhaltnisses fir das
Wohl des Berufssoldaten und des Soldaten
auf Zeit sowie ihrer Familien, auch fur die
Zeit nach Beendigung des Dienstverhaltnis-
ses, zu sorgen. Er hat auch fur das Wohl des
Soldaten zu sorgen, der freiwilligen Wehr-
dienst nach 8 58 oder Wehrdienst nach
MaRgabe des § 81, des Wehrpflichtgeset-
zes oder des Reservistengesetzes leistet;
die Fursorge fur die Familie des Soldaten
wahrend des Wehrdienstes und seine Ein-
gliederung in das Berufsleben nach dem
Ausscheiden aus dem Wehrdienst werden
gesetzlich geregelt.

(2) 8 80 des Bundesbeamtengesetzes
und die Bundesbeihilfeverordnung sind ent-
sprechend anzuwenden auf

(2) Die 88 80 und 80a des Bundesbe-
amtengesetzes sowie die Bundesbeihil-
feverordnung sind entsprechend anzuwen-
den auf

1. Soldatinnen und Soldaten, die An-
spruch auf Dienstbeziige oder Ausbil-
dungsgeld haben oder Elternzeit in An-
spruch nehmen, und

1. unverandert
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2. Versorgungsempfangerinnen und Ver-
sorgungsempfanger mit Anspruch auf
Versorgungsbezuge nach Teil 2 Ab-
schnitt 2 des Soldatenversorgungsge-
setzes oder nach § 58 oder § 59 des
Soldatenversorgungsgesetzes.

unverandert

(3) Auf Soldaten, die sich in Betreu-
ungsurlaub nach § 28 Abs. 5 befinden, ist §
92 Abs. 5 des Bundesbeamtengesetzes ent-
sprechend anzuwenden.

(3 unverandert

(4) Nicht beihilfefahig sind Aufwendun-
gen von Berufssoldaten und Soldaten auf
Zeit, denen auf Grund von 8§ 69a des Bun-
desbesoldungsgesetzes unentgeltliche
truppenarztliche Versorgung zusteht.

(4) unverandert

(5) Beihilfe wird nicht gewahrt

(5) unverandert

1. Soldaten, solange sie sich in einer Eig-
nungsibung befinden, es sei denn,
dass sie ohne Einberufung zur Eig-
nungstbung im 6ffentlichen Dienst bei-
hilfeberechtigt waren, und

2. Versorgungsempfangern fur die Dauer
einer Beschaftigung im offentlichen
Dienst, durch die eine Beihilfeberechti-
gung auf Grund beamtenrechtlicher
Vorschriften begriindet wird.

(6) Beim Zusammentreffen mehrerer
Beihilfeberechtigungen schlief3t eine Beihil-
feberechtigung auf Grund eines neuen Ver-
sorgungsbezuges die Beihilfeberechtigung
aufgrund friherer Versorgungsbezige aus.

(6) unverandert

(7) Abweichend von Absatz 5 Nr. 1
sind von Berufssoldaten und Soldaten auf
Zeit, die nach der Eignungsibung in das
Dienstverhéltnis eines Berufssoldaten oder
Soldaten auf Zeit berufen worden sind, auch
die wahrend der Eignungsiibung entstande-
nen Aufwendungen beihilfefahig.

(7) unverandert
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(8) In einer Rechtsverordnung kann
vorgesehen werden, Soldaten mit Familien-
oder Pflegeaufgaben im Sinne des § 3 Ab-
satz 6 und 7 des Soldatinnen- und Soldaten-
gleichstellungsgesetzes die Kosten flr eine
Familien- und Haushaltshilfe zu erstatten,
die durch Verwendungen im Ausland zu-
satzlich entstehen, unabdingbar sind und
eine Erstattung nach anderen Rechtsgrund-
lagen nicht mdglich ist.

(8 unverandert

(9) In einer Rechtsverordnung kann
vorgesehen werden, dass die Kosten fiir die
Bestattung eines Soldaten in einem Ehren-
grab der Bundeswehr erstattet werden.

(9) unveréandert

§37

§37

Voraussetzung der Berufung

Voraussetzung der Berufung

(1) In das Dienstverhaltnis eines Be-
rufssoldaten kann berufen werden, wer
sich freiwillig verpflichtet, auf Lebenszeit
Wehrdienst zu leisten. In das Dienstver-
haltnis eines Soldaten auf Zeit kann be-
rufen werden, wer sich freiwillig ver-
pflichtet, fir begrenzte Zeit Wehrdienst
Zu leisten.

(1) In das Dienstverhaltnis eines Be-
rufssoldaten oder eines Soldaten auf Zeit
darf nur berufen werden, wer

(2) unverandert

1. Deutscher im Sinne des Artikels 116
des Grundgesetzes ist,

2. Gewahr dafir bietet, dass er jederzeit
fir die freiheitiche demokratische
Grundordnung im Sinne des Grundge-
setzes eintritt,

3. die charakterliche, geistige und korper-
liche Eignung besitzt, die zur Erflllung
seiner Aufgaben als Soldat erforderlich
ist,

4. keine unveranderlichen Merkmale des
Erscheinungsbilds aufweist, die mit den
Vorgaben der Rechtsverordnung nach
8§ 4 Absatz 4 nicht vereinbar sind.
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(2) Das Bundesministerium der Vertei-
digung kann in Einzelfallen Ausnahmen von
Absatz 1 Nr. 1 zulassen, wenn daflir ein
dienstliches Bediirfnis besteht.

(3 unverandert

(3) Fur Personen, deren erstmalige
Berufung in ein Dienstverhaltnis als Berufs-
soldat oder Soldat auf Zeit beabsichtigt ist,
ist eine einfache Sicherheitsuberprifung
nach dem Sicherheitsuberprifungsgesetz
durchzufihren.

(4) unverandert

§51

§51

Wiederverwendung

Wiederverwendung

(1) Ein friherer Berufssoldat, der we-
gen Erreichens einer allgemeinen Alters-
grenze in den Ruhestand getreten ist oder
wegen Erreichens einer besonderen Alters-
grenze in den Ruhestand versetzt worden
ist, kann bis zum Ablauf des Monats, in dem
er das 65. Lebensjahr vollendet, unter er-
neuter Berufung in das Dienstverhaltnis ei-
nes Berufssoldaten zu einer Wiederverwen-
dung von wenigstens einem Jahr und
hdchstens zwei Jahren herangezogen wer-
den, wenn die Wiederverwendung unter Be-
ricksichtigung der personlichen, insbeson-
dere héauslichen, beruflichen oder wirtschaft-
lichen Verhaltnisse zumutbar ist und seit
Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand
noch keine flinf Jahre vergangen sind.

(1) unverandert

(2) In den Fallen des Absatzes 1 tritt
der Berufssoldat mit Ablauf der fir die Wie-
derverwendung festgesetzten Zeit in den
Ruhestand.

(2) unverandert

(3) 8§ 44 Abs. 1 Satz 6 gilt entspre-
chend.

(3 unverandert
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(4) Ist ein wegen Dienstunfahigkeit in
den Ruhestand versetzter Berufssoldat wie-
der dienstfahig geworden, kann er erneut in
das Dienstverhaltnis eines Berufssoldaten
berufen werden, wenn seit der Versetzung
in den Ruhestand noch keine funf Jahre ver-
gangen sind und die allgemeine Alters-
grenze noch nicht Uberschritten ist. Bean-
tragt er seine erneute Berufung in das
Dienstverhaltnis eines Berufssoldaten, ist
diesem Antrag unter den Voraussetzungen
des Satzes 1 stattzugeben, falls nicht zwin-
gende dienstliche Griinde entgegenstehen.
§ 44 Abs. 4 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) unveréandert

(5) In den Fallen der Abséatze 1 und 4
endet der Ruhestand mit der erneuten Beru-
fung in das Dienstverhéltnis eines Berufs-
soldaten.

(5) unverandert

(6) Ein Berufssoldat, dessen Rechte
und Pflichten auf Grund der 88 5, 6, 8 und
36 des Abgeordnetengesetzes oder ent-
sprechender Rechtsvorschriften  ruhen,
kann auf seinen Antrag zu Dienstleistungen
nach § 60 bis zu drei Monaten Dauer heran-
gezogen werden.

(6) Ein Berufssoldat, dessen Rechte
und Pflichten auf Grund der 88 5, 6, 8 und
36 des Abgeordnetengesetzes oder ent-
sprechender Rechtsvorschriften  ruhen,
kann auf seinen Antrag zu Dienstleistungen
nach dem Reservistengesetz bis zu drei
Monaten Dauer herangezogen werden.

§ 54

§ 54

Beendigungsgrinde

Beendigungsgrinde

(1) Das Dienstverhéaltnis eines Solda-
ten auf Zeit endet mit dem Ablauf der Zeit,
fur die er in das Dienstverhaltnis berufen ist.
Das Dienstverhaltnis endet auch mit Ablauf
des Monats, in dem das Erldschen des
Rechts aus dem Eingliederungsschein (§ 13
Absatz 5 des Soldatenversorgungsgeset-
zes) unanfechtbar festgestellt worden ist.

(1) unveréandert

(2) Das Dienstverhdltnis endet ferner
durch

(2) unverandert

1. Entlassung,

2. Verlust der Rechtsstellung eines Solda-
ten auf Zeit entsprechend dem § 48,

3. Entfernung aus dem Dienstverhaltnis
eines Soldaten auf Zeit.
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(3) Wenn zwingende Grinde der Ver-
teidigung es erfordern, kann die fir das
Dienstverhaltnis festgesetzte Zeit

(3 unverandert

1. allgemein durch

oder

Rechtsverordnung

2. in Einzelfallen durch das Bundesminis-
terium der Verteidigung

um einen Zeitraum von bis zu drei Monaten
verlangert werden.

(4) Ein Soldat auf Zeit, dessen Rechte
und Pflichten auf Grund der 88 5, 6, 8 und
36 des Abgeordnetengesetzes oder ent-
sprechender Rechtsvorschriften  ruhen,
kann auf seinen Antrag zu Dienstleistungen
nach § 60 bis zu drei Monaten Dauer heran-
gezogen werden.

(4) Ein Soldat auf Zeit, dessen Rechte
und Pflichten auf Grund der 88 5, 6, 8 und
36 des Abgeordnetengesetzes oder ent-
sprechender Rechtsvorschriften  ruhen,
kann auf seinen Antrag zu Dienstleistungen
nach dem Reservistengesetz bis zu drei
Monaten Dauer herangezogen werden.

Dritter Abschnitt

Dritter Abschnitt

Wehrdienst nach dem
Wehrpflichtgesetz; Reser-
vewehrdienstverhaltnis;
freiwilliger Wehrdienst
als besonderes staatsbir-

gerliches Engagement

Freiwilliger Wehrdienst
als besonderes staatsbiir-
gerliches Engagement

1.

1.

Wehrdienst nach dem
Wehrpflichtgesetz

entfallt

§ 58

Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz

(1) Die Begrundung der Wehrpflicht,
die Heranziehung der Wehrpflichtigen zum
Wehrdienst und die Beendigung ihres Wehr-
dienstes regelt das Wehrpflichtgesetz.
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(2) Die Beforderung eines Soldaten,
der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtge-
setz leistet, wird mit der dienstlichen Be-
kanntgabe an den Soldaten, jedoch nicht
vor dem in der Ernennungsverfiigung be-
stimmten Tag wirksam. 8 42 Abs. 2 Satz 2
gilt entsprechend. Die Satze 1 und 2 gelten
entsprechend flr diejenigen, die freiwilligen
Wehrdienst nach § 58b leisten oder zu den
in 8 60 genannten Dienstleistungen heran-
gezogen werden.

2. 2.

Reservewehrdienstver- entfallt
haltnis

3. 3.

Freiwilliger Wehrdienst entfallt
als besonderes staatsbuir-
gerliches Engagement;
Datenverarbeitung
§ 58b § 58

Freiwilliger Wehrdienst als besonderes
staatsburgerliches Engagement

Voraussetzungen, Dauer und Hinder-
nisse

(1) Freiwilligen Wehrdienst als beson-
deres staatsbirgerliches Engagement kann
leisten, wer sich verpflichtet, mindestens
sechs und langstens elf Monate Wehrdienst
zu leisten.

(1) unveréandert

(2) Die ersten sechs Monate gelten als
Probezeit.

(2) unverandert

(3) Die 88 37 und 38 gelten entspre-
chend.

(3 unverandert
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§ 58c

§ 59

Verwendung und Léschung von Daten
bei der Ubersendung von Informations-
material

unverandert

(1) Zum Zweck der Ubersendung von
Informationsmaterial nach Absatz 2 tbermit-
teln die Meldebehdrden dem Bundesamt flr
das Personalmanagement der Bundeswehr
jahrlich bis zum 31. Mérz folgende Daten zu
Personen mit deutscher Staatsangehdrig-
keit, die im darauffolgenden Kalenderjahr
volljahrig werden:

1. Familienname,

2. Vornamen,

3. gegenwartige Anschrift.

(2) Das Bundesamt fir das Personal-
management der Bundeswehr darf die Da-
ten nur dazu verwenden, Informationsmate-
rial Gber Tatigkeiten in den Streitkraften zu
versenden.

(3) Das Bundesamt fur das Personal-
management der Bundeswehr hat die Daten
spatestens nach Ablauf eines Jahres nach
Ubermittlung der Daten zu I6schen.

§ 58d

§ 60

Beratung und Untersuchung

Beratung und Untersuchung

(1) Die Karrierecenter der Bundeswehr
bieten Personen, die Interesse an einem
freiwilligen Wehrdienst nach § 58b bekun-
den, eine persdnliche Beratung Uber Tatig-
keiten in den Streitkréften an.

(1) Die Karrierecenter der Bundeswehr
bieten Personen, die Interesse an einem
freiwilligen Wehrdienst nach § 58 bekunden,
eine personliche Beratung Uber Téatigkeiten
in den Streitkraften an.

(2) Personen, die nach der Beratung
Interesse an einem freiwilligen Wehrdienst
nach § 58b bekunden, werden auf ihre
Dienstfahigkeit und auf ihre Eignung nach §
37 Absatz 1 Nummer 3 untersucht, sofern
sie in die Untersuchungen schriftlich oder
elektronisch eingewilligt haben. Das Ergeb-
nis der Untersuchungen wird ihnen schrift-
lich oder elektronisch mitgeteilt.

(2) Personen, die nach der Beratung
Interesse an einem freiwilligen Wehrdienst
nach 8§ 58 bekunden, werden auf ihre
Dienstfahigkeit und auf ihre Eignung nach §
37 Absatz 1 Nummer 3 untersucht, sofern
sie in die Untersuchungen schriftlich oder
elektronisch eingewilligt haben. Das Ergeb-
nis der Untersuchungen wird ihnen schrift-
lich oder elektronisch mitgeteilt.
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(3) Ist die betroffene Person nicht
dienstfahig oder wird kein Wehrdienstver-
haltnis begrindet, sind die bei der Untersu-
chung erhobenen Daten spatestens nach
Ablauf eines Jahres nach der Untersuchung
zu loschen.

(3 unverandert

(4) Fur die Erstattung von Aufwendun-
gen gilt 8 11 Absatz 2 des Bundesreisekos-
tengesetzes entsprechend.

(4) unverandert

§ 58e

§61

Verpflichtung

Verpflichtung

(1) Die Verpflichtungserklarung nach §
58b Absatz 1 Satz 1 bedarf der Schriftform.
Fur eine besondere Auslandsverwendung
ist eine gesonderte schriftliche Verpflich-
tungserklarung erforderlich.

(1) Die Verpflichtungserklarung nach §
58 Absatz 1 bedarf der Schriftform. Fur eine
Verwendung im Ausland ist eine geson-
derte schriftliche Verpflichtungserklarung
erforderlich.

(2) Die Verpflichtungserklarungen
nach Absatz 1 bedirfen der Annahme durch
ein Karrierecenter der Bundeswehr.

(2) unverandert

(3) Von der Verpflichtung nach Absatz
1 Satz 2 kann der Soldat auf schriftlichen
Antrag entbunden werden. Dem Antrag ist
stattzugeben, wenn die besondere Verwen-
dung im Ausland wegen personlicher oder
familidrer Griinde eine besondere Harte be-
deuten wirde.

(3) Von der Verpflichtung nach Absatz
1 Satz 2 kann der Soldat auf schriftlichen
Antrag entbunden werden. Dem Antrag ist
stattzugeben, wenn die Verwendung im
Ausland wegen personlicher oder familiarer
Grinde eine besondere Harte bedeuten
wurde.

§ 58f

§ 62

Status

Status

Regelungen in anderen Gesetzen oder
Rechtsverordnungen, die an die Ableistung
des Grundwehrdienstes nach 8 5 des Wehr-
pflichtgesetzes oder die freiwillige Verlange-
rung des Grundwehrdienstes nach 8§ 6a des
Wehrpflichtgesetzes anknipfen, sind auf
Personen, die freiwilligen Wehrdienst nach
§ 58D leisten, entsprechend anzuwenden.

Regelungen in anderen Gesetzen oder
Rechtsverordnungen, die an die Ableistung
des Grundwehrdienstes nach 8 5 des Wehr-
pflichtgesetzes oder die freiwillige Verlange-
rung des Grundwehrdienstes nach § 6a des
Wehrpflichtgesetzes anknipfen, sind auf
Personen, die freiwilligen Wehrdienst nach
§ 58 leisten, entsprechend anzuwenden.
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8 58¢g

§ 63

Dienstantritt

Dienstantritt

(1) Das Karrierecenter der Bundes-
wehr fordert eine Person, deren Verpflich-
tung zum freiwilligen Wehrdienst nach § 58b
angenommen worden ist, zum Dienstantritt
auf. In der Aufforderung sind Ort und Zeit-
punkt des Dienstantritts sowie die Dauer
des Wehrdienstes anzugeben. Die Auffor-
derung soll vier Wochen vor dem Dienstan-
trittstermin bekannt gegeben werden.

(1) Das Karrierecenter der Bundes-
wehr fordert eine Person, deren Verpflich-
tung zum freiwilligen Wehrdienst nach § 58
angenommen worden ist, zum Dienstantritt
auf. In der Aufforderung sind Ort und Zeit-
punkt des Dienstantritts sowie die Dauer
des Wehrdienstes anzugeben. Die Auffor-
derung soll vier Wochen vor dem Dienstan-
trittstermin bekannt gegeben werden.

(2) Regelungen in anderen Gesetzen
oder Rechtsverordnungen, die an die Einbe-
rufung zum Wehrdienst nach dem Wehr-
pflichtgesetz anknipfen, sind auf die Auffor-
derung zum Dienstantritt nach Absatz 1 ent-
sprechend anzuwenden.

(2) unverandert

§ 64

Form der Beférderung

Die Beférderung eines Soldaten, der
freiwilligen Wehrdienst nach § 58 leistet,
wird mit der dienstlichen Bekanntgabe
an den Soldaten, jedoch nicht vor dem in
der Ernennungsurkunde bestimmten Tag
wirksam. § 42 Absatz 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

§ 58h

§ 65

Beendigung des freiwilligen Wehrdiens-
tes nach § 58b

Beendigungsgrinde

(1) Der freiwillige Wehrdienst nach
§ 58 endet durch Ablauf der festgesetz-
ten Dienstzeit, wenn der Endzeitpunkt
kalendermafig bestimmt ist.

(1) Der freiwillige Wehrdienst nach §
58b endet

(2) Er endet ferner durch

1. durch Entlassung entsprechend § 46
Absatz 1,

1. Entlassung nach § 66 oder
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2. durch Entlassung entsprechend § 75
oder

2. Ausschluss nach § 67.

3. durch Ausschluss entsprechend § 76.

entfallt

(2) Wahrend der Probezeit kann der
Soldat zum 15. oder zum Letzten eines Mo-
nats entlassen werden. Die Entlassungsver-
fligung ist spatestens zwei Wochen vor dem
Entlassungstermin bekannt zu geben. Auf
schriftlichen Antrag des Soldaten ist dieser
wahrend der Probezeit zum 15. oder Letzten
eines Monats zu entlassen. Die Entlassung
ist in den ersten funf Monaten einen Monat
vor dem Entlassungstag zu beantragen.

entfallt

(3) Wird einem Antrag nach 8 58e Ab-
satz 3 stattgegeben, so kann der Soldat ent-
lassen werden, wenn eine anderweitige Ver-
wendung nicht moglich ist.

entfallt

§ 66

Entlassung aus dem freiwilligen Wehr-
dienst nach § 58

(1) Ein Soldat ist entlassen, wenn er
die Eigenschaft als Deutscher im Sinne
des Artikels 116 des Grundgesetzes ver-
liert. Das Bundesministerium der Vertei-
digung entscheidet dartiber, ob diese Vo-
raussetzung vorliegt, und stellt den Tag
der Beendigung des Dienstverhaltnisses
fest.

(2) Ein Soldat ist zu entlassen, wenn

1. die festgesetzte Dienstzeit abgelau-
fen ist, es sei denn, unbefristete Re-
servedienstleistungen nach §6 Ab-
satz 4 des Reservistengesetzes sind
angeordnet worden oder der Span-
nungs- oder Verteidigungsfall ist ein-
getreten,

2. die Anordnung unbefristeter Reser-
vedienstleistungen nach §6 Ab-
satz 4 des Reservistengesetzes auf-
gehoben wird, es sei denn, dass der
Spannungs- oder Verteidigungsfall
eingetreten ist,
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seine Verwendung wahrend des
Spannungs- oder Verteidigungsfal-
les endet,

in seiner Person Umstande vorlie-
gen, die fir Reservisten eine zwin-
gende Dienstleistungsausnahme
nach den 88 7 bis 11 des Reservis-
tengesetzes begrinden wirden,

innerhalb des ersten Monats im Rah-
men der Einstellungsuntersuchung
festgestellt wird, dass der Soldat we-
gen einer Gesundheitsstorung dau-
ernd oder voraussichtlich fir einen
Zeitraum von mehr als einem Monat
vorubergehend zur Erfullung seiner
Dienstpflichten unfahig ist,

nach seinem bisherigen Verhalten
durch sein Verbleiben in der Bundes-
wehr die militarische Ordnung oder
die Sicherheit der Truppe ernstlich
gefahrdet wirde,

bei ihm die Voraussetzungen des
§ 46 Absatz 2a vorliegen,

er als Kriegsdienstverweigerer aner-
kannt ist,

er seiner Aufstellung fur die Wahl
zum Européischen Parlament, zum
Deutschen Bundestag oder zu der
gesetzgebenden Kdrperschaft eines
Landes zugestimmt hat, oder

10.

er dienstunféahig ist oder die Wieder-
herstellung seiner Dienstfahigkeit in-
nerhalb der Wehrdienstzeit nicht zu
erwarten ist, wobei 8§44 Absatz 4
Satz 1 und 3 entsprechend gilt.

(3) Ein Soldat kann entlassen wer-

den, wenn

1.

das Verbleiben im Dienst fir ihn we-
gen persdnlicher, insbesondere
hauslicher, beruflicher oder wirt-
schaftlicher Grinde eine besondere
Harte bedeuten wiirde und er seine
Entlassung beantragt hat,
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2. gegen ihn auf Freiheitsstrafe oder
Strafarrest von drei Monaten oder
mehr oder auf eine nicht zur Bewéah-
rung ausgesetzte Jugendstrafe er-
kannt ist,

3. die Aussetzung einer Jugendstrafe
zur Bewahrung widerrufen wird oder

4. einem Antrag nach 861 Absatz3
stattgegeben worden ist und eine an-
derweitige Verwendung nicht mdég-
lich ist.

(4) Wahrend der Probezeit kann der
Soldat zum 15. oder zum Letzten eines
Monats entlassen werden. Die Entlas-
sungsverfigung ist spatestens zwei Wo-
chen vor dem Entlassungstermin be-
kanntzugeben. Auf schriftlichen Antrag
des Soldaten ist dieser wahrend der Pro-
bezeit zum 15. oder zum Letzten eines
Monats zu entlassen. Die Entlassung ist
in den ersten finf Monaten spéatestens ei-
nen Monat vor dem Entlassungstag zu
beantragen.

(5) Die Entlassung wird durch das
Bundesamt fur das Personalmanage-
ment der Bundeswehr verflgt.

(6) Ein Soldat, der sich schuldhaft
von seiner Truppe oder Dienststelle fern-
hélt, gilt mit dem Tag als entlassen, an
dem er hatte entlassen werden muissen,
wenn er Dienst geleistet hatte.

(7) Ist ein Soldat im Entlassungs-
zeitpunkt wegen Verschleppung, Gefan-
genschaft oder aus sonstigen mit dem
Dienst zusammenhangenden Grunden
dem Einflussbereich des Dienstherrn
entzogen, so ist die Entlassung bis zum
Ablauf des auf die Beendigung dieses
Zustandes folgenden Monats hinauszu-
schieben.

(8) Befindet sich ein Soldat im Ent-
lassungszeitpunkt in stationérer trup-
penarztlicher Behandlung, endet der
Wehrdienst, wenn
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1. die stationare truppenarztliche Be-
handlung beendet ist, spatestens je-
doch drei Monate nach dem Entlas-
sungszeitpunkt, oder

2. er innerhalb der drei Monate schrift-
lich erklart, dass er mit der Fortset-
zung des Wehrdienstverhéaltnisses
nicht einverstanden ist, mit dem Tag
der Abgabe der Erklarung.

§ 67

Ausschluss vom freiwilligen Wehrdienst
nach 8§ 58 und Verlust des Dienstgrades

(1) Ein Soldat ist vom freiwilligen
Wehrdienst ausgeschlossen, wenn ge-
gen ihn durch ein deutsches Gericht auf
die in 8 38 Absatz 1 bezeichneten Stra-
fen, Nebenfolgen oder Malregeln er-
kannt wird. Er verliert seinen Dienstgrad;
dies gilt auch, wenn er wegen schuldhaf-
ter Verletzung seiner Dienstpflichten
nach § 66 Absatz 2 Nummer 6 oder 7 ent-
lassen wird.

(2) Wird ein Urteil mit der Folge des
Dienstgradverlustes nach  Absatz 1
Satz2 im Wiederaufnahmeverfahren
durch ein Urteil ersetzt, das diese Folgen
nicht hat, gilt der Verlust des Dienstgra-
des als nicht eingetreten.

(3) Ein Soldat verliert seinen Dienst-
grad ferner, wenn er als Kriegsdienstver-
weigerer anerkannt wird, im Fall der Ent-
lassung nach 8§ 66 Absatz2 Nummer 8
mit Beendigung des Wehrdienstverhalt-
nisses.

§ 58i

§ 68

Freiwillige Bereitschaftserklarung; Da-
tenverarbeitung

unverandert

(1) Die Bereitschaftserklarung nach 8
15a des Wehrpflichtgesetzes kann freiwillig
abgegeben werden.
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(2) Das Bundesamt fir das Personal-
management der Bundeswehr darf fir den
Hinweis auf die Mdglichkeit der freiwilligen
Abgabe einer in Absatz 1 genannten Bereit-
schaftserklarung und fur einen Hinweis auf
gesetzlich geregelte Freiwilligendienste im
automatisierten Abrufverfahren nach den 88§
34a und 38 des Bundesmeldegesetzes die
in 815 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes
genannten Daten folgender Personen abru-
fen und weiterverarbeiten:

1. Personen, die nicht der Wehrpflicht un-
terliegen, vom vollendeten 18. bis zum
vollendeten 23. Lebensjahr,

2.  Wehrpflichtiger, die im Zeitraum vom 1.
Januar 2001 bis zum 31. Dezember
2007 geboren sind.

(3) Die in einer freiwillig abgegebenen
Bereitschaftserklarung angegebenen Daten
kénnen nur fur folgende Zwecke verarbeitet
werden:

1. Ubersendung von Informationen Uber
Tatigkeiten in den Streitkraften,

2. Personalbearbeitung, wenn die Person
in der Bereitschaftserklarung nach 8
15a des Wehrpflichtgesetzes Interesse
an einem Wehrdienst bekundet.

Das Bundesamt fur das Personalmanage-
ment der Bundeswehr hat die in einer frei-
willig abgegebenen Bereitschaftserklarung
angegebenen Daten unverziglich zu 16-
schen, sofern die Person bekundet hat,
dass sie kein Interesse an einem Wehr-
dienst hat oder wenn die Daten zur Perso-
nalbearbeitung nicht mehr bendtigt werden.
Die Daten sind ebenfalls unverziglich zu 16-
schen, wenn es innerhalb von drei Jahren
nach der Ubersendung von Informationen
Uber Tatigkeiten in den Streitkraften nach
Satz 1 Nummer 1 nicht zu einer Kontaktauf-
nahme durch die betroffene Person gekom-
men ist.
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Vierter Abschnitt

Vierter Abschnitt

Dienstleistungspflicht

Sondervorschriften far
weitere Wehrdienstver-
haltnisse

§ 69

Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz

(1) Die Begriundung der Wehrpflicht,
die Heranziehung der Wehrpflichtigen
zum Wehrdienst und die Beendigung ih-
res Wehrdienstes regelt das Wehrpflicht-
gesetz.

(2) Die Beforderung eines Soldaten,
der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtge-
setz leistet, wird mit der dienstlichen Be-
kanntgabe an den Soldaten, jedoch nicht
vor dem in der Ernennungsverfiigung be-
stimmten Tag wirksam. Der Tag der
dienstlichen Bekanntgabe der Beforde-
rung ist zu bescheinigen.

§70

Wehrdienst nach dem Reservistenge-
setz

(1) Die Begrindung der Pflicht und
die Heranziehung zu Dienstleistungen
sowie deren Beendigung regelt das Re-
servistengesetz.

(2) Fur die Beférderung von Perso-
nen, die zu Dienstleistungen nach dem
Reservistengesetz herangezogen wer-
den, gilt 8 64 entsprechend.

8§71

Reservewehrdienstverhaltnis

(1) Die Rechtsstellung der Soldaten
in einem Reservewehrdienstverhéltnis
regelt das Reservistengesetz.
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(2) Fur die Befdorderung von Perso-
nen in einem Reservewehrdienstverhalt-
nis gilt § 42 entsprechend.

1.

1.1.

Umfang und Arten der
Dienstleistungen

entfallt

§ 59

Personenkreis

(1) Ein fruherer Berufssoldat, der we-
gen Erreichens einer allgemeinen Alters-
grenze in den Ruhestand getreten ist oder
wegen Erreichens einer besonderen Alters-
grenze in den Ruhestand versetzt worden
ist, kann bis zum Ablauf des Monats, in dem
er das 65. Lebensjahr vollendet hat, zu den
in 8 60 genannten Dienstleistungen heran-
gezogen werden. Zu den in 8§ 60 Nummer 2
bis 5 genannten Dienstleistungen kann er
nur mit seiner freiwilligen schriftlichen Ver-
pflichtung herangezogen werden.

(2) Ein friherer Berufssoldat oder ein
froherer Soldat auf Zeit, der mindestens
zwei Jahre in einem Dienstverhaltnis als Be-
rufssoldat oder Soldat auf Zeit gestanden
hat, kann

1. bis zum Ablauf des Monats, in dem er
das 60. Lebensjahr vollendet hat,

2. auBerhalb des Spannungs- und Vertei-
digungsfalles bis zum Ablauf des Mo-
nats, in dem er das 45. Lebensjahr voll-
endet hat, wenn er einen Mannschafts-
dienstgrad fuhrt, und

3. mit seiner freiwilligen schriftlichen Ver-
pflichtung auch bis zum Ablauf des Mo-
nats, in dem er das 65. Lebensjahr voll-
endet hat,

zu den in § 60 genannten Dienstleistungen
herangezogen werden. Absatz 1 Satz 2 gilt
entsprechend.
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(3) Andere als die in den Absatzen 1
und 2 genannten Personen kénnen auf
Grund freiwilliger schriftlicher Verpflichtung
bis zum Ablauf des Monats, in dem sie das
65. Lebensjahr vollenden, zu den in § 60 ge-
nannten Dienstleistungen herangezogen
werden. § 9 Absatz 2 und § 37 Absatz 3 gel-
ten entsprechend. Personen, denen auf
Grund einer Wehrdienstleistung ein hdherer
Dienstgrad nicht nur fur die Dauer der Ver-
wendung verliehen worden ist, kénnen auch
ohne freiwillige Verpflichtung bis zum Ablauf
des Monats, in dem sie das 60. Lebensjahr
vollenden, herangezogen werden

1. zum unbefristeten Wehrdienst im Span-
nungs- oder Verteidigungsfall und

2. zu Ubungen (8 61), wenn dies aus
Grunden der Einsatz- und Funktionsfa-
higkeit der Streitkréfte erforderlich ist;
fur Personen, die einen Mannschafts-
dienstgrad fuhren, gilt dies jedoch nur
bis zum Ablauf des Monats, in dem sie
das 45. Lebensjahr vollenden.

(4) Vor Ablauf der Frist fur den Wider-
spruch gegen einen Heranziehungsbe-
scheid kann die gemaf Absatz 1 Satz 2, Ab-
satz 2 oder Absatz 3 Satz 1 abgegebene
freiwillige schriftliche Verpflichtung allge-
mein oder fur den Einzelfall jederzeit und
ohne Angabe von Griinden widerrufen wer-
den. Der Widerruf ist schriftlich gegentber
der fir die Heranziehung zustandigen Stelle
zu erklaren.

(5) Nach dem Ablauf der Frist fur den
Widerspruch gegen einen Heranziehungs-
bescheid ist der Widerruf der Verpflich-
tungserklarung ausgeschlossen. Bis zum
Beginn des Wehrdienstverhaltnisses nach §
2 Absatz 1 Nummer 1 kdnnen Herangezo-
gene jedoch auf Antrag von der Pflicht zur
Dienstleistung befreit werden. Dem Antrag
ist stattzugeben, wenn die Heranziehung
wegen personlicher, insbesondere hausli-
cher, wirtschaftlicher oder beruflicher
Grinde eine besondere, im Bereitschafts-,
Spannungs- oder Verteidigungsfall eine un-
zumutbare Harte bedeuten wirde.
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§60

Arten der Dienstleistungen

Dienstleistungen sind

1. Ubungen (§ 61),

2. besondere Auslandsverwendungen (8
62),

3. Hilfeleistungen im Innern (8§ 63),

4. Hilfeleistungen im Ausland (§ 63a),

5. Wehrdienst zur temporaren Verbesse-
rung der personellen Einsatzbereit-
schaft (8 63b) und

6. unbefristeter Wehrdienst im Span-
nungs- oder Verteidigungsfall.

§61

Ubungen

(1) Befristete Ubungen dauern grund-
satzlich hochstens drei Monate. Uber Aus-
nahmen entscheidet das Bundesministe-
rium der Verteidigung.

(2) Die Gesamtdauer der verpflichten-
den Ubungen betragt bei Mannschaften
hochstens sechs, bei Unteroffizieren hochs-
tens neun und bei Offizieren hodchstens
zwolf Monate.

(3) Ubungen, die von der Bundesre-
gierung als Bereitschaftsdienst angeordnet
werden, sind unbefristet. Auf die Gesamt-
dauer der Ubungen nach Absatz 2 werden
sie nicht angerechnet; das Bundesministe-
rium der Verteidigung kann eine Anrech-
nung anordnen.
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§ 62

Besondere Auslandsverwendungen

(1) Besondere Auslandsverwendun-
gen sind Verwendungen, die auf Grund ei-
nes Ubereinkommens, eines Vertrages oder
einer Vereinbarung mit einer tGber- oder zwi-
schenstaatlichen Einrichtung oder mit einem
auswartigen Staat auf Beschluss der Bun-
desregierung im Ausland oder auf3erhalb
des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen
oder in Luftfahrzeugen stattfinden.

(2) Eine besondere Auslandsverwen-
dung ist grundsatzlich jeweils fir hdchstens
sieben Monate zulassig. Sie wird auf die Ge-
samtdauer der Ubungen nach § 61 Abs. 2
nicht angerechnet. Soweit die Dauer drei
Monate Ubersteigt, wirkt das fur die Heran-
ziehung zustandige Karrierecenter der Bun-
deswehr auf die Zustimmung des Arbeitge-
bers oder der Dienstbehérde hin.

(3) Istein Soldat auf seinen Antrag von
der Teilnahme an besonderen Auslandsver-
wendungen allgemein oder fur den Einzelfall
entpflichtet worden (8 59 Abs. 5), kann er
aus vorbereitenden Ubungen entlassen
werden, wenn dies im dienstlichen Interesse
liegt. 8 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 bleibt
unberthrt.

(4) 8 75 Abs. 2 Nr. 1 ist mit der Mal3-
gabe anzuwenden, dass der Soldat zu ent-
lassen ist.

§ 63

Hilfeleistungen im Innern

(1) Hilfeleistungen im Innern sind Ver-
wendungen der Streitkrafte im Rahmen der
Amtshilfe oder bei einer Naturkatastrophe
oder einem besonders schweren Unglucks-
fall nach Artikel 35 des Grundgesetzes.
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(2) Die Hilfeleistung im Innern ist
grundsatzlich jeweils fir héchstens drei Mo-
nate jahrlich zulassig. Das Bundesministe-
rium der Verteidigung kann mit Zustimmung
der zur Dienstleistung heranzuziehenden
Person und ihres Arbeitgebers oder ihrer
Dienstbehérde Ausnahmen zulassen. Hilfe-
leistungen im Innern werden auf die Ge-
samtdauer der Ubungen nach § 61 Abs. 2
nicht angerechnet.

(3) Als Hilfeleistungen im Innern gelten
auch vorbereitende Ubungen im Rahmen
der zivil-militdrischen Zusammenarbeit.

§ 63a

Hilfeleistungen im Ausland

(1) Hilfeleistungen im Ausland sind
Verwendungen der Streitkrafte im Rahmen
von humanitaren Hilfeleistungen.

(2) Die Hilfeleistung im Ausland ist
grundsatzlich jeweils fur héchstens drei Mo-
nate jahrlich zulassig. Das Bundesministe-
rium der Verteidigung kann mit Zustimmung
der zur Dienstleistung heranzuziehenden
Person und ihres Arbeitgebers oder ihrer
Dienstbehérde Ausnahmen zulassen. Hilfe-
leistungen im Ausland werden auf die Ge-
samtdauer der Ubungen nach § 61 Abs. 2
nicht angerechnet.

§ 63b

Wehrdienst zur temporéaren Verbesse-
rung der personellen Einsatzbereit-
schaft

(1) Wehrdienst zur temporaren Ver-
besserung der personellen Einsatzbereit-
schaft dient

1. dem Erhalt oder der Herstellung der
Funktionsfahigkeit von Organisations-
einheiten bei anders nicht abwendba-
ren Vakanzen oder

2. der Bewadltigung anders nicht rechtzei-
tig zu bewaltigender Auftragsspitzen.
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Er ist nur zulassig, wenn fur Reservisten

1. eine Wiederverwendung als Berufssol-
dat oder

2. eine erneute Berufung in das Dienstver-
haltnis eines Soldaten auf Zeit

nicht maoglich ist.

(2) Wehrdienst zur temporaren Ver-
besserung der Einsatzbereitschaft darf
hochstens zehn Monate im Kalenderjahr ge-
leistet werden. Er wird auf die Gesamtdauer
der Ubungen nach § 61 Absatz 2 nicht an-
gerechnet.

2. 2.
Dienstleistungsausnah- entfallt

men

§ 64

Dienstunfahigkeit

Zu Dienstleistungen wird nicht herange-
zogen, wer dienstunfahig ist.

§ 65

Ausschluss von Dienstleistungen

Von Dienstleistungen ist derjenige aus-
geschlossen, gegen den durch ein deut-
sches Gericht auf die in 8 38 Abs. 1 bezeich-
neten Strafen, Mal3regeln oder Nebenfolgen
erkannt worden ist. Gleiches gilt flr den, der
unveranderliche Merkmale des Erschei-
nungsbilds aufweist, die mit den Vorgaben
der Rechtsverordnung nach § 4 Absatz 4
nicht vereinbar sind.

§ 66

Befreiung von Dienstleistungen

Von Dienstleistungen sind befreit
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1. ordinierte Geistliche evangelischen Be-
kenntnisses,

2. Geistliche rémisch-katholischen Be-
kenntnisses, die die Diakonatsweihe
empfangen haben,

3. hauptamtlich tatige Geistliche anderer
Bekenntnisse, deren Amt dem eines or-
dinierten Geistlichen evangelischen
oder eines Geistlichen rdmisch-katholi-
schen Bekenntnisses, der die Diako-
natsweihe empfangen hat, entspricht,

4. schwerbehinderte Menschen und

5. Dienstleistungspflichtige, die auf Grund
eines volkerrechtlichen Vertrages fir
die Dauer einer Tatigkeit in einer inter-
nationalen Behdrde eine entspre-
chende Befreiung geniel3en.

§ 67

Zuruckstellung von Dienstleistungen

(1) Von Dienstleistungen wird zurtck-
gestellt,

1. wer voribergehend nicht dienstfahig ist
oder

2. wer, abgesehen von den Fallen des §
65, Freiheitsstrafe, Strafarrest, Jugend-
strafe oder Jugendarrest verbif3t, sich
in Untersuchungshaft befindet oder
nach § 63 des Strafgesetzbuches in ei-
nem psychiatrischen Krankenhaus un-
tergebracht ist.

(1a) Von Dienstleistungen wird ferner
zurickgestellt, wer auf Grund eines volker-
rechtlichen Vertrages fur die Dauer einer
Tatigkeit in einer internationalen Behdrde
nicht zum Wehrdienst herangezogen wer-
den kann.

(2) Von Dienstleistungen  werden
Dienstleistungspflichtige, die sich auf das
geistliche Amt (8§ 66) vorbereiten, auf Antrag
zuruickgestellt. Hierzu sind beizubringen:
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1. der Nachweis eines ordentlichen theo-
logischen Studiums oder einer ordentli-
chen theologischen Ausbildung und

2. eine Erklarung des zustandigen Lan-
deskirchenamtes, der bischoflichen Be-
horde, des Ordensoberen oder der ent-
sprechenden Oberbehdrde einer ande-
ren Religionsgemeinschaft, dass sich
der Dienstleistungspflichtige auf das
geistliche Amt vorbereitet.

(3) Hat ein Dienstleistungspflichtiger
seiner Aufstellung fur die Wahl zum Europa-
ischen Parlament, zum Deutschen Bundes-
tag oder zu der gesetzgebenden Korper-
schaft eines Landes zugestimmt, ist er bis
zur Wahl zurtickzustellen. Hat er die Wahl
angenommen, kann er fur die Dauer des
Mandats nur auf seinen Antrag herangezo-
gen werden.

(4) Auf Antrag soll ein Dienstleistungs-
pflichtiger von einer Dienstleistung zeitlich
befristet zurickgestellt werden, wenn und
solange die Heranziehung zur Dienstleis-
tung fur ihn wegen personlicher, insheson-
dere hauslicher, wirtschaftlicher oder beruf-
licher Grinde eine besondere, im Bereit-
schafts-, Spannungs- und Verteidigungsfall
eine unzumutbare Harte bedeuten wirde.
Eine besondere Harte liegt in der Regel vor,
wenn

1. im Fall der Heranziehung des Dienst-
leistungspflichtigen

a) die Versorgung seiner Familie,
hilfsbedurftiger Angehdriger oder
anderer hilfsbedurftiger Personen,
fur deren Lebensunterhalt er aus
rechtlicher oder sittlicher Verpflich-
tung aufzukommen hat, gefahrdet
wirde oder

b) fir Verwandte ersten Grades be-
sondere Notstande zu erwarten
sind,

2. der Dienstleistungspflichtige fur die Er-
haltung und Fortfihrung eines eigenen
Betriebes unentbehrlich ist,
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3. die Heranziehung des Dienstleistungs-
pflichtigen

a) eine zu einem schulischen Ab-
schluss fuihrende Ausbildung,

b) ein Hochschulstudium, bei dem
zum vorgesehenen Diensteintritt
das dritte Semester erreicht ist,

c) einen zum vorgesehenen Dienst-
eintritt begonnenen dualen Bil-
dungsgang (Studium mit studien-
begleitender betrieblicher Ausbil-
dung), dessen Regelstudienzeit
acht Semester nicht Uberschreitet
und bei dem das Studium spétes-
tens drei Monate nach Beginn der
betrieblichen Ausbildung aufge-
nommen wird,

d) einen zum vorgesehenen Dienst-
eintritt zu einem Drittel absolvierten
sonstigen  Ausbildungsabschnitt
oder

e) eine bereits begonnene Berufsaus-
bildung

unterbrechen oder die Aufnahme einer
rechtsverbindlich zugesagten oder ver-
traglich gesicherten Berufsausbildung
verhindern wirde.

(5) Von Dienstleistungen kann ein
Dienstleistungspflichtiger ferner zurtickge-
stellt werden, wenn gegen ihn ein Strafver-
fahren anhangig ist, in dem Freiheitsstrafe,
Strafarrest, Jugendstrafe oder eine freiheits-
entziehende Maldregel der Besserung und
Sicherung zu erwarten ist, oder wenn seine
Heranziehung die militdrische Ordnung oder
das Ansehen der Bundeswehr ernstlich ge-
fahrden wirde.
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(6) Von einer Dienstleistung soll ein
Dienstleistungspflichtiger auf Antrag auch
zuriickgestellt werden, wenn er fur die Er-
haltung und Fortfihrung des elterlichen Be-
triebes oder des Betriebes seines Arbeitge-
bers oder fur die ordnungsgemafe Aufga-
benerfiillung seiner Dienstbehdrde unent-
behrlich ist. In diesem Fall sind die Eltern,
der Arbeitgeber oder die Dienstbehdrde des
Dienstleistungspflichtigen antragsberechtigt
und verpflichtet, den Wegfall der Vorausset-
zungen fUr die Unentbehrlichkeit der zustan-
digen Wehrersatzbehdrde anzuzeigen. Die
Zuruckstellung bedarf der Zustimmung des
Dienstleistungspflichtigen. Die Heranzie-
hung des Dienstleistungspflichtigen ist bis
zur Entscheidung uber den Antrag auszu-
setzen.

§ 68

Unabkdmmlichstellung

(1) Zum Ausgleich des personellen
Kraftebedarfs fur die Aufgaben der Bundes-
wehr und andere Aufgaben kann ein Dienst-
leistungspflichtiger im Spannungs- und Ver-
teidigungsfall im offentlichen Interesse fir
Dienstleistungen unabkémmlich gestellt
werden, wenn und solange er fir die von
ihm ausgelbte Téatigkeit nicht entbehrt wer-
den kann.
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(2) Uber die Unabkémmlichstellung
entscheidet die Wehrersatzbehérde auf Vor-
schlag der zustdndigen Verwaltungsbe-
horde. Das Vorschlagsrecht steht auch den
Kirchen und Religionsgemeinschaften, so-
weit sie Kodrperschaften des offentlichen
Rechts sind, fur ihre Bediensteten zu. Die
Zustandigkeit und das Verfahren regelt eine
Rechtsverordnung. In der Rechtsverord-
nung kann die Befugnis zur Bestimmung der
zustandigen Behorden auf oberste Bundes-
behdrden oder auf die Landesregierungen
mit der Befugnis zur Weiteribertragung auf
oberste Landesbehdrden Ubertragen wer-
den; die nach dieser Verordnung vor-
schlagsberechtigte oberste Bundesbehoérde
oder die Landesregierung kann, soweit Lan-
desrecht dies zulasst, das Vorschlagsrecht
auch durch allgemeine Verwaltungsvor-
schrift regeln. Die Rechtsverordnung regelt
auch, wie Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen der Wehrersatzbehérde und der vor-
schlagenden Verwaltungsbehérde unter Ab-
wagung der verschiedenen Belange auszu-
gleichen sind. Die Rechtsverordnung regelt
ferner, fur welche Fristen die Unabkdmm-
lichstellung ausgesprochen werden kann
und welche sachverstandigen Stellen der 6f-
fentlichen Verwaltung und Wirtschaft zu ho-
ren sind.

(3) Die Dienstbehorde oder der Arbeit-
geber des Dienstleistungspflichtigen ist ver-
pflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen
fur die Unabkommlichstellung der zustandi-
gen  Wehrersatzbehtérde  anzuzeigen.
Dienstleistungspflichtige, die in keinem Ar-
beits- oder Dienstverhéaltnis stehen, haben
den Wegfall der Voraussetzungen selbst an-
Zuzeigen.




-39-

Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

3.

3.

Heranziehungsverfahren

entfallt

§ 69

Zustandigkeit

Zustandig fur die Heranziehung von
Dienstleistungspflichtigen zu Dienstleistun-
gen und das damit in Zusammenhang ste-
hende Verfahren nach diesem Abschnitt
sind die Wehrersatzbehorden.

8§ 69a

Register fur der Dienstleistungstberwa-
chung unterliegende Personen

(1) Zur Aktualisierung der fur die Zwe-
cke der Dienstleistungsiiberwachung nach §
77 Absatz 1 und 2 aus den Melderegistern
abgerufenen Daten flihrt das Bundesamt fur
das Personalmanagement der Bundeswehr
ein Register.

(2) Indem Register nach Absatz 1 wer-
den folgende personenbezogene Daten ge-
speichert:

1. Familienname,

2. frihere Namen,

3. Vornamen,

4. Doktorgrad,

5. Tag und Ort der Geburt,

6. Geschlecht,

7. Staatsangehdrigkeiten,

8. gegenwartige oder letzte bekannte An-
schrift,

9. Sterbetag sowie
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10. Tag des Einzugs und des Auszugs.

(3) Hinsichtlich der datenverarbeiten-
den Regelungen zu Abruf- und Zugriffsrech-
ten, zu Speicher- und Ldschfristen sowie zu
technisch-organisatorischen MalRnahmen
sind § 29b Absatz 5 Satz 1 sowie die 8§ 29d
und 29e entsprechend anzuwenden.

§70

Verfahren

(1) Das Verfahren nach diesem Ab-
schnitt ist kostenfrei. Notwendige Auslagen
sind zu erstatten. Zu den notwendigen Aus-
lagen gehoren auch die Kosten fiir die Be-
schaffung von Unterlagen, deren Beibrin-
gung dem Dienstleistungspflichtigen aufge-
geben wird. Einem Arbeitnehmer, der nicht
unter das Arbeitsplatzschutzgesetz fallt,
wird auch der durch eine angeordnete arzt-
liche Untersuchung oder eine angeordnete
sonstige Vorstellung bei der Wehrersatzbe-
horde entstehende Verdienstausfall erstat-
tet. Einem Dienstleistungspflichtigen, der
nicht Arbeitnehmer ist, werden notwendige
Aufwendungen, die ihm durch die Bestel-
lung eines Vertreters entstehen, erstattet.
Das Nahere Uber die Erstattung von not-
wendigen Auslagen, Verdienstausfall und
Vertretungskosten regelt eine Rechtsver-
ordnung.

(2) Antrage nach diesem Abschnitt
sind schriftlich oder elektronisch zu stellen.
Bescheide nach diesem Abschnitt ergehen
schriftlich oder in elektronischer Form.
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(3) Ein Bescheid, der in Ausfihrung
dieses Abschnittes ergeht, ist zuzustellen.
Dies gilt nicht fur beginstigende Verwal-
tungsakte. Ein Heranziehungsbescheid zu
Hilfeleistungen im Innern (8 63), zu Hilfeleis-
tungen im Ausland (§ 63a), zu einer Ubung,
die von der Bundesregierung als Bereit-
schaftsdienst angeordnet ist (§ 61 Abs. 3)
oder die als AlarmUbung nicht langer als drei
Tage dauert, kann auch mit gewohnlichem
Standardbrief mit dem Vermerk "Vorrang-
post" oder in entsprechender Anwendung
des 8 5 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes unmittelbar durch die Truppe zugestellt
werden.

§71

Arztliche Untersuchung, Anhérung

Ungediente Personen, die sich gemaf
§ 59 Abs. 3 Satz 1 freiwillig zu Dienstleistun-
gen verpflichten wollen, sind vor der An-
nahme ihrer Verpflichtung hinsichtlich ihrer
Dienstfahigkeit zu untersuchen. Ungediente
Dienstleistungspflichtige, die nicht innerhalb
von drei Jahren nach dieser oder nach einer
erneuten arztlichen Untersuchung zu einer
Dienstleistung herangezogen worden sind,
sind vor ihrer Heranziehung zu héren und
auf Antrag oder, wenn Anhaltspunkte fur
eine Veranderung des Gesundheitszustan-
des vorliegen oder dies fir eine vorgese-
hene Verwendung im Wehrdienst erforder-
lich ist, erneut arztlich zu untersuchen. Sie
haben sich hierzu nach Aufforderung durch
die Karrierecenter der Bundeswehr vorzu-
stellen und arztlich untersuchen zu lassen.
Auf die Untersuchung findet § 17a Absatz 2
bis 4 entsprechende Anwendung. Das Er-
gebnis der Untersuchung und die sich dar-
aus ergebenden Rechtsfolgen sind durch ei-
nen schriftlichen Untersuchungsbescheid
mitzuteilen. Das gilt auch dann, wenn eine
beantragte Uberpriifung der Dienstfahigkeit
ohne arztliche Untersuchung durchgefiihrt
wird.
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§72

Heranziehung von ungedienten Dienst-
leistungspflichtigen

(1) Ungediente Dienstleistungspflich-
tige (8 59 Abs. 3 Satz 1), die nach 8§ 71 ver-
fugbar sind, werden durch die Karrierecen-
ter der Bundeswehr zu Dienstleistungen
herangezogen. Die Art der Dienstleistung
sowie Ort und Zeit des Diensteintritts wer-
den durch Heranziehungsbescheid bekannt
gegeben. Im Heranziehungsbescheid ist die
Dauer der zu leistenden Dienstleistung an-
zugeben; dies gilt nicht fir die Heranziehung
zum Wehrdienst im Spannungs- oder Ver-
teidigungsfall nach § 60 Nr. 6 und zu Ubun-
gen als Bereitschaftsdienst nach § 61 Abs.
3.

(2) Die Dienstleistungspflichtigen ha-
ben sich entsprechend dem Heranziehungs-
bescheid zu Dienstleistungen im Geschafts-
bereich des Bundesministeriums der Vertei-
digung zu stellen.

(3) Der Heranziehungsbescheid soll
vier Wochen vor dem Beginn der Dienstleis-
tung zugestellt sein. Dienstleistungspflich-
tige kbnnen ohne Einhaltung einer Frist ein-
berufen werden, wenn

1. Ubungen als Bereitschaftsdienst ange-
ordnet sind,

2. die Heranziehung zu einer nach den
Umstanden gebotenen Erhéhung der
Einsatzbereitschaft der Streitkrafte not-
wendig ist,

3. der Spannungs- oder Verteidigungsfall
eingetreten ist,

4. das Bundesministerium der Verteidi-
gung oder die von ihm bestimmte Stelle
Ubungen von kurzer Dauer als Alarm-
Uibungen angeordnet hat oder

5. Hilfeleistungen im Innern zu erbringen
sind.
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8§73

Heranziehung von gedienten Dienstleis-
tungspflichtigen

Dienstleistungspflichtige, die bereits in
der Bundeswehr gedient haben, werden
nach Feststellung ihrer Verfugbarkeit durch
die Wehrersatzbehérden zu Dienstleistun-
gen herangezogen. Sie sind zu héren, wenn
seit dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst
mehr als drei Jahre verstrichen sind, und auf
Antrag oder, wenn Anhaltspunkte fur eine
Veranderung des Gesundheitszustandes
vorliegen oder dies fur eine vorgesehene
Verwendung im Wehrdienst erforderlich ist,
erneut arztlich zu untersuchen. Auf die Un-
tersuchung finden 8§ 17a Absatz 2 bis 4 so-
wie 8§ 71 Satz 5 und 6 entsprechende An-
wendung. Die Dienstleistungspflichtigen ha-
ben sich nach Aufforderung durch die Karri-
erecenter der Bundeswehr vorzustellen und
arztlich untersuchen zu lassen. Sie haben
sich entsprechend dem Heranziehungsbe-
scheid zu Dienstleistungen im Geschéftsbe-
reich des Bundesministeriums der Verteidi-
gung zu stellen. § 72 Abs. 1 und 3 gilt ent-
sprechend.

4.

4.

Beendigung der Dienst-
leistungen und Verlust
des Dienstgrades

entfallt

§74

Beendigung der Dienstleistungen

Die Dienstleistungen enden

1. durch Entlassung (8 75),

2. durch Ablauf der fur den Wehrdienst
festgesetzten Zeit, wenn der Endzeit-
punkt kalendermaf3ig bestimmt ist oder

3. durch Ausschluss (8 76).




44 -

Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

§75

Entlassung aus den Dienstleistungen

(1) Der Soldat ist entlassen mit Ablauf
des Monats, in dem er das fur ihn nach 8§ 59
Abs. 1, 2 oder 3 festgesetzte Hochstalter fiir
eine Heranziehung erreicht hat. Im Ubrigen
ist er zu entlassen, wenn

1. die fur die Dienstleistung festgesetzte
Zeit abgelaufen ist, es sei denn, Bereit-
schaftsdienst nach § 61 Abs. 3 wird an-
geordnet oder der Spannungs- oder
Verteidigungsfall ist eingetreten,

2. die Anordnung des Bereitschaftsdiens-
tes nach 8 61 Abs. 3 aufgehoben wird,
es sei denn, dass der Spannungs- oder
Verteidigungsfall eingetreten ist,

3. seine Verwendung wahrend des Span-
nungs- oder Verteidigungsfalles endet,

4. der Heranziehungsbescheid aufgeho-
ben wird, eine zwingende Dienstleis-
tungsausnahme vorliegt - in den Fallen
des § 66 erst nach Befreiung durch das
Karrierecenter der Bundeswehr - oder
wenn innerhalb des ersten Monats der
Dienstleistung im Rahmen der Einstel-
lungsuntersuchung festgestellt wird,
dass der Soldat wegen einer Gesund-
heitsstérung dauernd oder voraussicht-
lich fir einen Zeitraum von mehr als ei-
nem Monat, bei kiirzerer Verwendung
fur den Zeitraum dieser Verwendung,
vorubergehend zur Erfullung seiner
Dienstpflichten unfahig ist,

5. nach dem bisherigen Verhalten durch
sein Verbleiben in der Bundeswehr die
militéarische Ordnung oder die Sicher-
heit der Truppe ernstlich gefahrdet
wirde,

6. Dbei ihm die Voraussetzungen des § 46
Absatz 2a vorliegen,

7. er als Kriegsdienstverweigerer aner-
kannt ist,
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8. er seiner Aufstellung fur die Wahl zum
Européaischen Parlament, zum Deut-
schen Bundestag oder zu der gesetzge-
benden Kdorperschaft eines Landes zu-
gestimmt hat,

9. er unabkémmlich gestellt ist,

10. der mit der Dienstleistung verfolgte
Zweck entfallen ist und im Fall einer be-
fristeten Ubung eine andere Verwen-
dung im Hinblick auf die Ausbildung fir
die bestehende oder eine kunftige Ver-
wendung nicht erfolgen kann,

11. er dienstunfahig ist oder die Wiederher-
stellung seiner Dienstfahigkeit inner-
halb der Wehrdienstzeit nicht zu erwar-
ten ist, wobei § 44 Absatz 4 Satz 1 und
3 entsprechend gilt, oder

12. er nach 8 67 Abs. 6 zuriickgestellt ist.

(2) Der Soldat kann entlassen werden,
wenn

1. das Verbleiben in der Bundeswehr fir
ihn wegen personlicher, insbesondere
hauslicher, beruflicher oder wirtschaftli-
cher Grunde eine besondere, im Bereit-
schafts-, Spannungs- und Verteidi-
gungsfall eine unzumutbare Harte be-
deuten wirde und er seine Entlassung
beantragt hat,

2. gegen ihn auf Freiheitsstrafe oder Straf-
arrest von drei Monaten oder mehr oder
auf eine nicht zur Bewdhrung ausge-
setzte Jugendstrafe erkannt ist oder

3. die Aussetzung einer Jugendstrafe zur
Bewahrung widerrufen wird.

(3) Die Entlassung wird von der Stelle
verfugt, die nach 8 4 Abs. 2 fur die Ernen-
nung des Soldaten zustandig ware.

(4) Ein Soldat, der sich schuldhaft von
seiner Truppe oder Dienststelle fern halt, gilt
mit dem Tag als entlassen, an dem er hatte
entlassen werden muissen, wenn er Dienst
geleistet hatte.
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(5) Ist ein Soldat im Entlassungszeit-
punkt wegen Verschleppung, Gefangen-
schaft oder aus sonstigen mit dem Dienst
zusammenhangenden Grinden dem Ein-
flussbereich des Dienstherrn entzogen, so
ist die Entlassung bis zum Ablauf des auf die
Beendigung dieses Zustandes folgenden
Monats hinauszuschieben.

(6) Befindet sich ein Soldat, der eine
Dienstleistung erbringt, im Entlassungszeit-
punkt in stationdrer truppenérztlicher Be-
handlung, endet der Wehrdienst, zu dem er
herangezogen wurde, wenn

1. die stationare truppenéarztliche Behand-
lung beendet ist, spatestens jedoch drei
Monate nach dem Entlassungszeit-
punkt, oder

2. er innerhalb der drei Monate schriftlich
erklart, dass er mit der Fortsetzung des
Wehrdienstverhaltnisses nicht einver-
standen ist, mit dem Tag der Abgabe
der Erklarung.

§76

Ausschluss von Dienstleistungen und
Verlust des Dienstgrades

(1) Ein Soldat ist von Dienstleistungen
ausgeschlossen, wenn gegen ihn durch ein
deutsches Gericht auf die in § 38 Abs. 1 be-
zeichneten Strafen, MalRregeln oder Neben-
folgen erkannt wird. Er verliert seinen
Dienstgrad; dies gilt auch, wenn er wegen
schuldhafter Verletzung seiner Dienstpflich-
ten nach 8 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5
oder nach 8§ 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6
entlassen wird.

(2) Wird ein Urteil mit der Folge des
Dienstgradverlustes nach Absatz 1 Satz 2
im Wiederaufnahmeverfahren durch ein Ur-
teil ersetzt, das diese Folgen nicht hat, gilt
der Verlust des Dienstgrades als nicht ein-
getreten.
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(3) Ein Dienstleistungspflichtiger ver-
liert seinen Dienstgrad ferner, wenn er als
Kriegsdienstverweigerer anerkannt wird, im
Fall der Entlassung nach § 75 Absatz 1 Satz
2 Nummer 7 mit Beendigung des Wehr-
dienstverhaltnisses. Er verliert seinen
Dienstgrad auch, wenn gegen ihn durch ein
deutsches Gericht auf eine der in § 38 Ab-
satz 1 bezeichneten Strafen, MaRRregeln und
Nebenfolgen erkannt worden ist. Die 88 53
und 57 bleiben unberihrt.

5.

5.

Uberwachung und Durch-
setzung der Dienstleis-
tungspflicht

entfallt

8§77

Dienstleistungsiberwachung; Haftung

(1) Der Dienstleistungsuberwachung
unterliegen die in 8 59 Abs. 1 bis 3 genann-
ten Personen. Die Dienstleistungsiiberwa-
chung beginnt im Anschluss an das Dienst-
verhaltnis als Berufssoldat oder Soldat auf
Zeit, im Fall des § 59 Abs. 3 Satz 1 oder im
Fall einer Verpflichtung zu einem freiwilligen
Wehrdienst nach § 58b mit der Annahme
der Verpflichtung, und endet zu dem in § 59
Abs. 1 bis 3 genannten, jeweils einschlagi-
gen Zeitpunkt.

(2) Von der Dienstleistungsiberwa-
chung sind diejenigen Dienstleistungspflich-
tigen ausgenommen, die

1. dauerhaft nicht dienstfahig sind (8 64),

2. von Dienstleistungen dauernd ausge-
schlossen sind (8 65),

3. von Dienstleistungen befreit sind (8 66)
oder

4. als Kriegsdienstverweigerer anerkannt
sind.
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(3) Die Wehrersatzbehorden durfen
zum Zweck der Dienstleistungsiberwa-
chung im automatisierten Abrufverfahren
nach den 88 34a und 38 des Bundesmelde-
gesetzes die in § 15 Absatz 1 des Wehr-
pflichtgesetzes genannten Daten abrufen
und weiterverarbeiten. Im Falle der Unmdg-
lichkeit des Datenabrufs ist § 34 Absatz 2
Satz 5 des Bundesmeldegesetzes entspre-
chend anzuwenden. Soweit es fir die Kon-
taktpflege im Rahmen der Dienstleistungs-
Uberwachung erforderlich ist, dirfen die
Wehrersatzbehérden der Dienststelle, bei
der ein Dienstleistungspflichtiger beordert
ist, folgende Daten zur Person des Dienst-
leistungspflichtigen Ubermitteln:

1. Familienname,

2. Vornamen und

3. letzte bekannte Anschrift.

(4) Wahrend der Dienstleistungstiber-
wachung haben die Dienstleistungspflichti-
gen

1. jede Anderung ihrer Wohnung binnen
einer Woche, im Spannungs- und Ver-
teidigungsfall binnen 48 Stunden, der
zustandigen Wehrersatzbehérde zu
melden,

2. Vorsorge zu treffen, dass Mitteilungen
der Wehrersatzbehotrde sie unverziig-
lich erreichen,

3. sich auf Aufforderung der zusténdigen
Wehrersatzbehorde personlich zu mel-
den,

4. ausgehandigte Bekleidungs- und Aus-
ristungsstiicke ohne Entschadigung je-
derzeit erreichbar sorgféltig aufzube-
wahren und zu pflegen, sie nicht aul3er-
halb des Wehrdienstes zu verwenden,
ihre missbrauchliche Benutzung durch
Dritte auszuschlieRen, den Weisungen
zur Behandlung der Gegenstande
nachzukommen, sie der zustandigen
Dienststelle auf Aufforderung vorzule-
gen oder zuriickzugeben und ihr Scha-
den sowie Verluste unverziglich zu
melden,
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5. die Dienstleistungsbescheide fur Hilfe-
leistungen im Innern nach § 63 Abs. 1,
fur den Wehrdienst im Spannungsfall
und far den Wehrdienst im Verteidi-
gungsfall sorgfaltig aufzubewahren,
nicht missbrauchlich zu verwenden, auf
Aufforderung der zustandigen Dienst-
stelle vorzulegen sowie der Wehrer-
satzbehdrde einen Verlust unverziglich
zu melden,

6. sich zur Verhutung Ubertragbarer
Krankheiten impfen zu lassen und inso-
weit arztliche Eingriffe in ihre korperli-
che Unversehrtheit zu dulden; das
Grundrecht nach Artikel 2 Abs. 2 Satz 1
des Grundgesetzes wird insoweit ein-
geschrankt,

7. sich auf Verlangen der zustandigen
Wehrersatzbehdrde im Hinblick auf
eine fur sie vorgesehene sicherheits-
empfindliche Tatigkeit in der Bundes-
wehr einer erstmaligen Sicherheits-
Uberprifung und weiteren Sicherheits-
Uberprifungen zu unterziehen, deren
Durchfiihrung sich nach dem Sicher-
heitstiberprifungsgesetz bestimmt und
fur die es einer Zustimmung des Dienst-
leistungspflichtigen nicht bedarf.

(5) Die Dienstleistungspflichtigen ha-
ben fur vorsatzlich oder grob fahrlassig ver-
ursachte Schaden und Verluste an ausge-
handigten Bekleidungs- und Ausristungs-
stucken Geldersatz zu leisten. Die Scha-
densersatzanspriche verjahren in drei Jah-
ren von dem Zeitpunkt an, in dem die zu-
standigen Behdrden von dem Schaden
Kenntnis erlangen, ohne Rucksicht auf
diese Kenntnis in zehn Jahren von der Be-
gehung der Handlung an.

(6) Wahrend der Dienstleistungstiber-
wachung haben die Dienstleistungspflichti-
gen ferner der zustdndigen Wehrersatzbe-
horde unverziglich schriftlich, elektronisch
oder mundlich zu melden:

1. den Eintritt von Tatsachen, die eine
Dienstleistungsausnahme nach den 88§
64 bis 66 begriinden,
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2. den Eintritt von Tatsachen, die eine vo-
ribergehende Unfahigkeit zur Erfullung
der Dienstpflichten von voraussichtlich
mindestens neun Monaten begrtinden,

3. Erkrankungen und Verletzungen sowie
Verschlimmerungen von Erkrankungen
und Verletzungen seit der Untersu-
chung gemal § 71 Satz 1, der letzten
Uberprufungsuntersuchung gemaR §
71 Satz 2 und § 73 Satz 2, der Prifung
der Verfugbarkeit oder der Entlas-
sungsuntersuchung, von denen der
Dienstleistungspflichtige oder sein Arzt
annimmt, dass sie fir die Beurteilung
seiner Dienstfahigkeit von Belang sind,
soweit sie hierzu von der zustandigen
Wehrersatzbehorde aufgefordert wer-
den,

4. den vorzeitigen Wegfall der Vorausset-
zungen fur eine Zuriickstellung,

5. den Abschluss und einen Wechsel ihrer
beruflichen Ausbildung, einen Wechsel
ihres Berufes sowie eine weiterge-
hende berufliche Qualifikation; hiertiber
in ihrem Besitz befindliche Nachweise
haben die Dienstleistungspflichtigen
auf Aufforderung unverziglich vorzule-
gen.

(7) (weggefallen)

§78

Aufenthaltsfeststellungsverfahren

(1) Kann die fur die Dienstleistungs-
Uberwachung zustdndige Wehrersatzbe-
horde (ausschreibende Behdrde) den stan-
digen Aufenthaltsort eines Dienstleistungs-
pflichtigen nicht feststellen, Ubermittelt sie
dem Bundesverwaltungsamt zum Zweck
der Feststellung des Aufenthaltsortes fol-
gende Daten zur Person des Dienstleis-
tungspflichtigen:

1. Familiennamen, frihere Namen, Vorna-
men,

2. Geburtsdatum und Geburtsort,
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3. letzte, der ausschreibenden Behdrde
bekannte Anschrift und

4. das Geschaftszeichen.

Das Bundesverwaltungsamt hat diese Da-
ten jeweils unter Angabe der ausschreiben-
den Behorde zu speichern.

(2) Das Bundesverwaltungsamt hat
die Daten zu dem in Absatz 1 genannten
Zweck in regelmafigen Abstanden in einer
Datei zusammengefasst folgenden Stellen
zu Ubermitteln:

1. den Wehrersatzbehorden,

2. dem Auswartigen Amt,

3. den Behotrden, die fur die polizeiliche
Kontrolle des grenziuberschreitenden
Verkehrs zustandig sind.

Diese Stellen diurfen die Daten zu dem
Zweck, zu dem sie ihnen Ubermittelt worden
sind, verarbeiten. Wird diesen Stellen der
Aufenthaltsort eines Dienstleistungspflichti-
gen bekannt, haben sie ihn der ausschrei-
benden Behorde mitzuteilen, soweit keine
besonderen Verwendungsregelungen ent-
gegenstehen. Sodann l6schen sie unver-
zuglich die ihnen vom Bundesverwaltungs-
amt Ubermittelten Daten der betroffenen
Person. Die ausschreibende Behorde unter-
richtet das Bundesverwaltungsamt sowie
die Ubrigen Stellen nach Satz 1 davon, dass
der Aufenthaltsort festgestellt worden und
eine weitere Speicherung nicht mehr erfor-
derlich ist. Diese Stellen haben die Daten
der betroffenen Person nach der Unterrich-
tung zu l6schen.

(3) Die ausschreibende Behérde un-
terrichtet das Bundesverwaltungsamt recht-
zeitig, wenn fur eine betroffene Person die
Dienstleistungspflicht nach 8§ 59 Abs. 1 bis 3
endet. Das Bundesverwaltungsamt hat die
Daten der betroffenen Person spatestens
mit Ende der Dienstleistungspflicht zu 16-
schen; Gleiches gilt fur die Gbrigen Stellen
nach Absatz 2 Satz 1, die durch das Bun-
desverwaltungsamt Uber das Ende der
Dienstleistungspflicht unverziglich zu unter-
richten sind.
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(4) Sobald das Bundesverwaltungs-
amt eine Datei nach Absatz 2 Satz 1 Uber-
mittelt, haben die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1
bis 4 genannten Stellen die ihnen zuvor
Ubermittelte Datei zu I6schen.

8§79

Vorfuhrung und Zufiihrung

(1) Bei Dienstleistungspflichtigen, die
einer angeordneten arztlichen Untersu-
chung (8 71 Satz 3 oder § 73 Satz 4) fern-
bleiben oder einer Aufforderung der Wehr-
ersatzbehorde, sich personlich zu melden (8
77 Abs. 4 Nr. 3), unentschuldigt nicht nach-
kommen, kann die Vorfuhrung angeordnet
werden. Die Polizei ist um Durchfiihrung zu
ersuchen.

(2) Die Polizei kann ersucht werden,
Dienstleistungspflichtige, die ihrer Heranzie-
hung unentschuldigt nicht Folge leisten,
dem nachsten Feldjagerdienstkommando
zuzufuhren.
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(3) Die Polizei ist befugt, zum Zweck
der Vorfuhrung oder Zufiihrung die Woh-
nung und andere Raume des Dienstleis-
tungspflichtigen zu betreten und nach ihm
zu suchen. Das Gleiche gilt, au3er zur
Nachtzeit, fur andere Wohnungen und
R&ume, wenn sich der Dienstleistungs-
pflichtige einem unmittelbar bevorstehen-
den Zugriff der Polizei durch Betreten sol-
cher Wohnungen und R&ume entzieht.
Malnahmen nach den Satzen 1 und 2 be-
darfen einer durch die Wehrersatzbehorde
einzuholenden richterlichen Anordnung. Da-
bei kann das Gericht von einer vorherigen
Anhdrung des Dienstleistungspflichtigen
oder Wohnungsinhabers absehen, wenn es
dies fur erforderlich halt, um den Zweck der
Malnahme nicht zu gefahrden. Personen,
die Mitgewahrsam an der Wohnung des
Dienstleistungspflichtigen haben, haben
das Betreten und Durchsuchen der Woh-
nung und anderer Raume zu dulden. Unbil-
lige Harten gegeniber Mitgewahrsamsinha-
bern sind zu vermeiden. Die Anordnung ist
bei der Durchsuchung vorzuzeigen. Fur die
richterliche Anordnung einer Durchsuchung
ist das Verwaltungsgericht zustandig, in
dessen Bezirk die Durchsuchung vorge-
nommen werden soll. Das Grundrecht der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13
des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schrénkt.

6. 6.
Verhaltnis zur Wehr- entfallt
pflicht
880

Konkurrenzregelung

Fur Wehrpflichtige nach § 1 des Wehr-
pflichtgesetzes ist im Spannungs- oder Ver-
teidigungsfall das Wehrpflichtgesetz vorran-
gig anzuwenden.
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Sechster Abschnitt

Sechster Abschnitt

Rechtsschutz

unverandert

1. 1.
Rechtsweg entfallt

2. 2.
Rechtsbehelfe und entfallt

Rechtsmittel gegen Ver-
waltungsakte nach dem
Vierten Abschnitt

§ 83

Besondere Vorschriften fir das Vorver-
fahren

(1) Der Widerspruch gegen Verwal-
tungsakte, die auf Grund des Vierten Ab-
schnitts dieses Gesetzes durch die Wehrer-
satzbehdrden ergehen, ist binnen zwei Wo-
chen nach Zustellung des Bescheides
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Be-
horde zu erheben, die den Verwaltungsakt
erlassen hat. Die Frist wird auch durch Ein-
legung bei der Behorde, die den Wider-
spruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt.

(2) Uber den Widerspruch gegen den
Heranziehungsbescheid (8 72 Abs. 1 Satz 1
und 8 73 Satz 1), den Widerspruch gegen
die Aufhebung eines Heranziehungsbe-
scheides und den Widerspruch gegen den
Untersuchungsbescheid (§ 71 Satz 5 und §
73 Satz 3) entscheidet das Bundesamt fur
das Personalmanagement der Bundeswehr.
Der Widerspruch gegen den Heranzie-
hungsbescheid, der Widerspruch gegen die
Aufhebung eines Heranziehungsbeschei-
des und der Widerspruch gegen den Unter-
suchungsbescheid haben keine aufschie-
bende Wirkung.
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§84

Rechtsmittel gegen Entscheidungen des
Verwaltungsgerichts

Die Berufung gegen ein Urteil und die
Beschwerde gegen eine andere Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts sind ausge-
schlossen. Das gilt nicht fur die Beschwerde
gegen die Nichtzulassung der Revision
nach § 135 in Verbindung mit § 133 der Ver-
waltungsgerichtsordnung und die Be-
schwerde gegen Beschlisse Uber den
Rechtsweg nach § 17a Abs. 2 und 3 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes. Auf die Be-
schwerde gegen Beschlisse Uber den
Rechtsweg findet § 17a Abs. 4 Satz 4 bis 6
des Gerichtsverfassungsgesetzes entspre-
chende Anwendung.

§85

Besondere Vorschriften fir die Anfech-
tungsklage

Die Anfechtungsklage gegen den Un-
tersuchungsbescheid (8 71 Satz 5 und 8 73
Satz 3), die Anfechtungsklage gegen den
Heranziehungsbescheid (§ 72 Abs. 1 Satz 1
und § 73 Satz 1) und die Anfechtungsklage
gegen die Aufhebung des Heranziehungs-
bescheides haben keine aufschiebende
Wirkung. Das Gericht kann auf Antrag die
aufschiebende Wirkung anordnen. Vor der
Anordnung ist das Bundesamt fur das Per-
sonalmanagement der Bundeswehr zu ho-
ren.




-56 -

Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

Siebter Abschnitt

Siebter Abschnitt

Sonderregelungen, Bul’-
geld-, Ubergangs- und
Schlussvorschriften

Sonderregelungen, Uber-
gangs- und Schlussvor-
schriften

§ 86

§ 86

BuRgeldvorschriften

entfallt

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
satzlich oder fahrlassig

1. entgegen 8 71 Satz 3, § 73 Satz 4 oder
§ 77 Abs. 4 Nr. 7 sich einer dort genann-
ten Untersuchung oder Uberprifung
nicht oder nicht rechtzeitig unterzieht,

2. entgegen § 77 Abs. 4 Nr. 1 oder Abs. 6
Nr. 1, 2 oder 3 eine Meldung nicht oder
nicht rechtzeitig macht,

3. entgegen § 77 Abs. 4 Nr. 2 keine Vor-
sorge trifft,

4. entgegen 8§ 77 Abs. 4 Nr. 3 sich nicht
oder nicht rechtzeitig meldet oder

5. entgegen 8§ 77 Abs. 4 Nr. 5 einen dort
genannten Bescheid nicht sorgfaltig
oder nicht fur die vorgeschriebene
Dauer aufbewahrt, ihn missbrauchlich
verwendet oder nicht oder nicht recht-
zeitig vorlegt oder eine Meldung nicht
oder nicht rechtzeitig macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer GeldbuRRe geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehdrde im Sinne des
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Uber Ord-
nungswidrigkeiten ist das Karrierecenter der
Bundeswehr.
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§ 93

§ 93

Verordnungsermachtigungen

Verordnungsermachtigungen

(1) Die Bundesregierung erlasst die
Rechtsverordnungen tber

(1) Die Bundesregierung erlasst die
Rechtsverordnungen tber

1. die Nebentatigkeit der Soldaten nach 8
20 Abs. 7,

1. unverandert

2. die Laufbahnen der Soldaten nach § 27
Absatz 1, die Beurteilungen der Solda-
ten nach § 27a Absatz 3 und die Refe-
renzgruppen nach § 27b Absatz 3,

2. unverandert

3. den Urlaub der Soldaten nach § 28 Abs.
4,

3. unverandert

4. die Regelungen zur Elternzeit der Sol-
daten nach § 28 Abs. 7 Satz 2,

4, unverandert

5. die Jubilaumszuwendungen nach § 30
Abs. 4,

5. unveréandert

6. die Regelungen zum Mutterschutz fur
Soldatinnen nach § 30 Abs. 5 Satz 2,

6. unverandert

7. die Verlangerung der Dienstzeit von
Soldaten auf Zeit nach § 54 Abs. 3 Nr.

7. die Verlangerung der Dienstzeit von
Soldaten auf Zeit nach 8 54 Absatz 3

1, Nummer 1.
8. die Erstattung von Auslagen, Verdienst- | entfallt

ausfall und Vertretungskosten nach 8

70 Abs. 1 Satz 6,
9. die Zustandigkeit und das Verfahren bei | entfallt

der Unabkdmmlichstellung nach & 68
Abs. 2 Satz 3.

10. (weggefallen)

10. unverandert

(2) Das Bundesministerium der Vertei-
digung erlasst die Rechtsverordnungen
Uber

(2) Das Bundesministerium der Vertei-
digung erlasst die Rechtsverordnungen
Uber

1. die Regelung des Vorgesetztenverhalt-
nisses nach § 1 Absatz 3,

1. die Regelung des Vorgesetztenverhalt-
nisses nach 8§ 1 Absatz 2,

2. die Vorgaben zum Erscheinungsbild
der Soldaten nach § 4 Absatz 4,

2. unverandert

3. die Unteroffizierprifungen und die Offi-
zierprifungen nach 8§ 27 Absatz 7,

3. unverandert
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4. die Regelungen zur Ermoglichung einer
unentgeltlichen Beférderung nach § 30
Absatz 6,

unverandert

5. die Ausgestaltung der Teilzeitbeschafti-
gung nach 8§ 30a,

unverandert

6. die regelmaRige Arbeitszeit und die
Malinahmen zur Gewahrleistung eines
bestmdglichen Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes bei besonderen Tatigkei-
ten nach § 30c Absatz 5,

unverandert

7. die Nichtanwendung des § 30c Absatz
1 bis 3 und 5 nach 8 30c Absatz 6,

unverandert

8. die Anhebung der hdchstzulassigen
durchschnittlichen wochentlichen Ar-
beitszeit nach § 30d Absatz 1 Satz 1
und die Gewabhrleistung eines bestmdg-
lichen Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes nach § 30d Absatz 2,

unverandert

9. die verwendungsbezogenen Mindest-
dienstzeiten nach § 46 Absatz 3.

unverandert

(3) Das Bundesministerium der Vertei-
digung erlasst im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium des Innern und dem
Bundesministerium der Finanzen die
Rechtsverordnungen tber

(3) unverandert

1. das Ausbildungsgeld nach § 30 Absatz
21

2. die Kostenerstattung fur Familien- und
Haushaltshilfen nach § 31 Absatz 8,

3. Erstattung der Kosten fiur die Bestat-
tung eines Soldaten in einem Ehren-
grab der Bundeswehr nach § 31 Absatz
9.

(4) Das Bundesministerium der Vertei-
digung erlasst im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium des Innern die Rechts-
verordnung Uber die Festlegung der Ver-
wendungen mit besonders hohen Sicher-
heitsanforderungen nach 8§ 3a Absatz 2.

(4) unveréandert

(5) Die Rechtsverordnung nach Ab-
satz 1 Nr. 9 bedarf der Zustimmung des
Bundesrates.

entfallt
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§ 98

§ 98

Ubergangsvorschrift aus Anlass des
Wehrrechtsanderungsgesetzes 2011

entfallt

(1) Die Vorschriften Uber nachwir-
kende Dienstleistungspflichten nach dem
Vierten Abschnitt sind nur anzuwenden,
wenn

1. das die Dienstleistungspflicht begrin-
dende Dienstverhaltnis als Soldat auf
Zeit oder als Berufssoldat nach dem 30.
Juni 2011 begrindet worden ist oder

2. am 30. Juni 2011 eine den Dienstleis-
tungspflichten nach dem Vierten Ab-
schnitt entsprechende Pflicht zur Wehr-
dienstleistung

a) nach diesem Gesetz oder

b) nach dem Wehrpflichtgesetz in der
an diesem Tag geltenden Fassung

bestanden hat; Buchstabe b gilt nicht
fur frihere Soldaten, die ausschliefRlich
Grundwehrdienst geleistet haben.

Fir die Heranziehung zu Dienstleistungen
ohne Zustimmung nach 8 59 Absatz 3 Satz
3 gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Fdr frGhere Soldaten, die am 30.
Juni 2011 nach § 24 des Wehrpflichtgeset-
zes in der bis zu diesem Tag geltenden Fas-
sung der Wehriberwachung unterliegen
und nach § 59 Absatz 3 Satz 3 zu einer
Dienstleistung herangezogen werden kon-
nen, beginnt die Dienstleistungstberwa-
chung nach § 77 Absatz 1 Satz 1 am 1. Juli
2011. Fir Soldaten, deren Wehrdienstver-
haltnis nach dem Wehrpflichtgesetz vor dem
30. Juni 2011 begonnen hat und nach dem
29. Juni 2011 endet, beginnt sie im An-
schluss an dieses Wehrdienstverhéaltnis, es
sei denn, dass ausschlie3lich Grundwehr-
dienst geleistet wird.
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Verordnung tber die Berechti-
gung zum Tragen der Uniform
aulRerhalb eines Wehrdienstver-
haltnisses

Verordnung tber die Berechti-
gung zum Tragen der Uniform
aul3erhalb eines Wehrdienstver-
héaltnisses

(Uniformverordnung - UnifV)
vom: 25.04.2008 - Geandert
durch Art. 9 Gv. 4.8.2019 1 1147

(Uniformverordnung - UnifV)
vom: 25.04.2008 - Geéandert
durch Art. 9 Gv. 4.8.2019 |1 1147

§5

§5

Antrag, Zustandigkeiten

Antrag, Zustandigkeiten

(1) Die Genehmigung fur die in 8 3 Nr.
1 bis 5 genannten Anlasse wird auf Antrag
erteilt. In den Fallen des § 3 Nr. 6 erfolgt die
Genehmigung von Amts wegen.

(1) unveréandert

(2) Uber Antrage nach § 3 Nr. 1 bis 4,
die vor Beendigung des Wehrdienstverhalt-
nisses gestellt werden, entscheidet die oder
der letzte Disziplinarvorgesetzte der Solda-
tin oder des Soldaten. Uber spitere Antrage
sowie Uber Antréage nach 8§ 3 Nr. 5 entschei-
det das fir den Wohnsitz der Soldatin oder
des Soldaten zustéandige Landeskom-
mando.

(2) Uber Antrage nach § 3 Nr. 1 bis 4,
die vor Beendigung des Wehrdienstverhalt-
nisses gestellt werden, entscheidet die oder
der letzte Disziplinarvorgesetzte der Solda-
tin oder des Soldaten.

(3) Das Streitkrafteamt entscheidet,

(3) unverandert

1. soweit eine Zustandigkeit nach Absatz
2 nicht gegeben ist,

2. wenn die Uniform im Einzelfall im Aus-
land getragen werden soll und

3. wenninden Fallen des Absatzes 2 Satz
2 Antrage von Generalen und Admira-
len gestellt werden.

(4) In den Fallen des § 3 Nr. 6 ent-
scheidet die fur die Zuziehung im Einzelfall
zustandige Stelle.

(4) unverandert
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Zukunftiges Recht

Wehrbeschwerdeordnung

Wehrbeschwerdeordnung

(- WBO)
vom: 23.12.1956 - zuletzt gean-
dert durch Art. 3G v.
17.12.2024 | Nr. 424

(-WBO)
vom: 23.12.1956 - zuletzt gean-
dert durch Art. 3G v.
17.12.2024 | Nr. 424

8§ 23a

§ 23a

Erganzende Vorschriften

Erganzende Vorschriften

(1) Zur Ergé&nzung der Vorschriften
dieses Gesetzes gelten die Vorschriften der
Wehrdisziplinarordnung, insbesondere tber
Akteneinsicht, Befangenheit der fur die Ent-
scheidung zustandigen Disziplinarvorge-
setzten, Bindung an tatsachliche Feststel-
lungen anderer Entscheidungen, Entschadi-
gung von Zeugen und Sachverstandigen
und Wiederaufnahme entsprechend.

(1) unveréandert

(2) In den gerichtlichen Antragsverfah-
ren sowie in den Verfahren nach den 8§ 22a
und 22b sind daruber hinaus die Vorschrif-
ten der Verwaltungsgerichtsordnung sowie
des Gerichtsverfassungsgesetzes entspre-
chend anzuwenden, soweit nicht die Eigen-
art des Beschwerdeverfahrens entgegen-
steht. Die Vorschriften des Siebzehnten Ti-
tels des Gerichtsverfassungsgesetzes sind
mit der MalRgabe entsprechend anzuwen-
den, dass an die Stelle des Bundesgerichts-
hofs die Wehrdienstsenate beim Bundes-
verwaltungsgericht treten und an die Stelle
der Zivilprozessordnung die Verwaltungsge-
richtsordnung tritt.

(2) Inden gerichtlichen Antragsverfah-
ren sowie in den Verfahren nach den 8§ 22a
und 22b sind daruber hinaus die Vorschrif-
ten der Verwaltungsgerichtsordnung sowie
des Gerichtsverfassungsgesetzes entspre-
chend anzuwenden, soweit nicht die Eigen-
art des Beschwerdeverfahrens entgegen-
steht. Die Vorschriften des Siebten Ab-
schnitts der Verwaltungsgerichtsord-
nung zum elektronischen Rechtsverkehr
sind mit der MaRgabe entsprechend an-
zuwenden, dass eine Pflicht zur Uber-
mittlung elektronischer Dokumente nach
8§ 55d der Verwaltungsgerichtsordnung
nicht besteht. Die Vorschriften des Sieb-
zehnten Titels des Gerichtsverfassungsge-
setzes sind mit der Mal3gabe entsprechend
anzuwenden, dass an die Stelle des Bun-
desgerichtshofs die Wehrdienstsenate beim
Bundesverwaltungsgericht treten und an die
Stelle der Zivilprozessordnung die Verwal-
tungsgerichtsordnung tritt.

(3) Fur die Rige der Verletzung des
Anspruchs auf rechtliches Gehor gilt § 152a
der Verwaltungsgerichtsordnung entspre-
chend.

(3) unverandert
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Gesetz Uber den Schutz des Ar-
beitsplatzes bei Einberufung
zum Wehrdienst

Gesetz Uber den Schutz des Ar-
beitsplatzes bei Einberufung
zum Wehrdienst

(Arbeitsplatzschutzgesetz - Ar-
bPISchG)
vom: 30.03.1957 - zuletzt geén-
dert durch Art. 4 G v.
22.12.2025 | Nr. 370

(Arbeitsplatzschutzgesetz - Ar-
bPISchG)
vom: 30.03.1957 - zuletzt gean-
dert durch Art. 4 G v.
22.12.2025 | Nr. 370

§1

§1

Ruhen des Arbeitsverhéaltnisses

Ruhen des Arbeitsverhéaltnisses

(1) Wird ein Arbeitnehmer zum Grund-
wehrdienst oder zu einer Wehrtibung einbe-
rufen, so ruht das Arbeitsverhaltnis wahrend
des Wehrdienstes.

(1) unveréandert

(2) Einem Arbeitnehmer im 6ffentli-
chen Dienst hat der Arbeitgeber wéahrend ei-
ner Wehriibung Arbeitsentgelt wie bei einem
Erholungsurlaub zu zahlen. Zum Arbeitsent-
gelt gehéren nicht besondere Zuwendun-
gen, die mit Rucksicht auf den Erholungsur-
laub gewahrt werden. Auf Antrag erstattet
der Bund im Rahmen verfugbarer Haus-
haltsmittel dem Arbeitgeber fir eine Wehr-
Ubung im Kalenderjahr das ausgezahlte, um
die gesetzlichen Abziige geminderte Ar-
beitsentgelt (§ 14 des Vierten Buches Sozi-
algesetzbuch) fur den 15. bis 30. Wehr-
Uibungstag; der Antrag ist nur zulassig, wenn
er spatestens zwei Monate nach Beginn der
Wehriibung gestellt wird. Satz 3 gilt nicht,
wenn der Bund selbst Arbeitgeber ist.

(2) unverandert

(3) Der Arbeitnehmer hat den Einberu-
fungsbescheid unverziglich seinem Arbeit-
geber vorzulegen.

(3) unverandert

(4) Ein Dbefristetes Arbeitsverhaltnis
wird durch Einberufung zum Grundwehr-
dienst oder zu einer Wehriibung nicht ver-
langert; das Gleiche gilt, wenn ein Arbeits-
verhdltnis aus anderen Grinden wahrend
des Wehrdienstes geendet hétte.

(4) unverandert
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Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(5) Wird der Einberufungsbescheid
zum Grundwehrdienst oder zu einer Wehr-
tbung vor Diensteintritt aufgehoben oder
wird der Grundwehrdienst oder die Wehr-
Ubung vorzeitig beendet und muss der Ar-
beitgeber voriibergehend fir zwei Personen
am gleichen Arbeitsplatz Lohn oder Gehalt
zahlen, so werden ihm die hierdurch ohne
sein Verschulden entstandenen Mehrauf-
wendungen vom Bund auf Antrag erstattet.
Der Antrag ist innerhalb von sechs Monaten,
nachdem die Mehraufwendungen entstan-
den sind, bei der vom Bundesministerium
der Verteidigung bestimmten Stelle zu stel-
len.

(5) unverandert

(6) Auf Antrag erstattet der Bund ei-
nem Arbeitgeber, der kein Arbeitgeber des
offentlichen Dienstes ist, die zusatzlichen
Kosten fir die Einstellung einer Ersatzkraft
auf Grund einer Wehribung im Kalender-
jahr. Die Erstattung erfolgt im Rahmen ver-
fugbarer Haushaltsmittel in Hohe eines Drit-
tels der dem Arbeitnehmer zustehenden
Mindestleistung nach 8 8 Absatz 1 in Ver-
bindung mit Anlage 1 des Unterhaltssiche-
rungsgesetzes. Sie erfolgt nur, wenn der Ar-
beitgeber nachweist, dass er eine fachlich
gleichwertige Ersatzkraft eingestellt hat. Der
Anspruch besteht fur jeden Tag der Wehr-
Ubung ab dem 21. Tag, hdchstens jedoch
fur 30 Tage. Der Antrag ist nur zulassig,
wenn er spatestens zwei Monate nach Be-
ginn der Wehribung gestellt wird.

(6) Auf Antrag erstattet der Bund ei-
nem Arbeitgeber, der kein Arbeitgeber des
offentlichen Dienstes ist, die zusatzlichen
Kosten fur die Einstellung einer Ersatzkraft
auf Grund einer Wehriibung im Kalender-
jahr. Die Erstattung erfolgt im Rahmen ver-
flgbarer Haushaltsmittel in Hohe der dem
Arbeitnehmer zustehenden Mindestleistung
nach 8 8 Absatz 1 in Verbindung mit An-
lage 1 des Unterhaltssicherungsgesetzes.
Sie erfolgt nur, wenn der Arbeitgeber nach-
weist, dass er eine fachlich gleichwertige Er-
satzkraft eingestellt hat. Der Anspruch be-
steht fur jeden Tag der Wehribung, héchs-
tens jedoch fir 30 Tage. Der Antrag ist nur
zuldssig, wenn er spatestens sechs Monate
nach Beginn der Wehribung gestellt wird.

(7) Auf Antrag erhalt ein Arbeitge-
ber, der eine natirliche oder eine juristi-
sche Person oder rechtsfahige Perso-
nengesellschaft des Privatrechts ist und
héchstens 249 Arbeithehmer beschéf-
tigt, im Rahmen verfugbarer Haushalts-
mittel far jeden Arbeitnehmer, dessen
Wehriibung mindestens 30 Tage dauert,
pauschal 500 Euro. Dieser Forderbetrag
wird nur gewahrt, wenn der Arbeitgeber
nachweist, dass das Arbeitsverhaltnis
mit dem Arbeitnehmer nicht nach Lohn-
steuerklasse VI abgerechnet wird. Der
Forderbetrag wird je Arbeitnehmer
héchstens einmal im Kalenderjahr ge-
wahrt. Der Antrag ist nur zulassig, wenn
er spatestens sechs Monate nach Beginn
der Wehribung gestellt wird. Ein An-
spruch nach Absatz 6 bleibt unberthrt.
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§14

§14

Weiterzahlung des Arbeitsentgelts

Weiterzahlung des Arbeitsentgelts

(1) Wird ein Arbeitnehmer nach Mal3-
gabe des Wehrpflichtgesetzes von den Kar-
rierecentern der Bundeswehr aufgefordert,
sich personlich zu melden oder vorzustellen,
so hat der Arbeitgeber fur die ausfallende
Arbeitszeit das Arbeitsentgelt weiterzuzah-
len.

(1) unverandert

(2) Der Arbeitnehmer hat die Ladung
unverzuglich seinem Arbeitgeber vorzule-
gen.

(2 unverandert

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten ent-
sprechend fur den Arbeitnehmer, der zu
Dienstleistungen nach dem Vierten Ab-
schnitt des Soldatengesetzes herangezo-
gen werden soll.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten ent-
sprechend fur den Arbeitnehmer, der zu
Dienstleistungen nach dem Abschnitt 2 des
Reservistengesetzes herangezogen wer-
den soll.

8§ 14a

8 1l4a

Zusatzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung fur Arbeitnehmer

Zusatzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung fur Arbeitnehmer

(1) Eine bestehende Versicherung in
der zusétzlichen Alters- und Hinterbliebe-
nenversorgung fur Arbeitnehmer im 6&ffentli-
chen Dienst wird durch Einberufung zum
Grundwehrdienst oder zu einer Wehribung
nicht berthrt.

(1) unverandert

(2) Der Arbeitgeber hat wahrend des
Wehrdienstes die Beitrage (Arbeitgeber-
und Arbeitnehmeranteil) weiterzuentrichten,
und zwar in der Hohe, in der sie zu entrich-
ten gewesen waren, wenn das Arbeitsver-
haltnis aus Anlass der Einberufung des Ar-
beitnehmers nicht ruhen wirde. Nach Ende
des Wehrdienstes meldet der Arbeitgeber
die auf die Zeit des Wehrdienstes entfallen-
den Beitrdge beim Bundesministerium der
Verteidigung oder der von ihm bestimmten
Stelle zur Erstattung an. Satz 2 gilt nicht im
Falle des 8 1 Abs. 2. Veranderungen in der
Beitragshohe, die nach dem Wehrdienst
eintreten, bleiben unberlcksichtigt.

(2) unverandert
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(3) Fur Arbeitnehmer, die einer Pensi-
onskasse angehotren oder als Leistungs-
empfanger einer anderen Einrichtung oder
Form der betrieblichen oder Uberbetriebli-
chen Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung in Betracht kommen, gelten die Ab-
satze 1 und 2 Satz 1, 2 und 4 sinngemaR.
Betriebliche oder Uberbetriebliche Alters-
und Hinterbliebenenversorgungen sind Ver-
sicherungen in Einrichtungen nach dem Be-
triebsrentengesetz, freiwillige Versicherun-
gen in einem Zweig der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und Versicherungen in 6f-
fentlich-rechtlichen Versicherungs- oder
Versorgungseinrichtungen einer Berufs-

gruppe.

(3) unverandert

(4) Einem Arbeitnehmer, der aus sei-
nem Arbeitseinkommen freiwillig Beitrage
zur gesetzlichen Rentenversicherung oder
zu einer sonstigen Alters- und Hinterbliebe-
nenversorgung leistet, werden diese auf An-
trag fur die Zeit des Wehrdienstes in Hohe
des Betrages erstattet, der fur die letzten
zwolf Monate vor Beginn des Wehrdienstes
durchschnittlich entrichtet worden ist, wenn
die den Aufwendungen zu Grunde liegende
Versicherung bei Beginn des Wehrdienstes
mindestens zwolf Monate besteht und der
Arbeitgeber nach den Absatzen 1 bis 3 nicht
zur Weiterentrichtung verpflichtet ist; Ein-
kinfte aus geringflgiger Beschaftigung im
Sinne des § 8 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch bleiben aufRer Betracht. Die Leis-
tungen nach diesem Absatz dirfen, wenn
Beitrage des Bundes zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung fur die Zeit des Wehrdiens-
tes entrichtet werden, 40 vom Hundert des
Hochstbeitrages, der fur die freiwillige Versi-
cherung in der allgemeinen Rentenversi-
cherung entrichtet werden kann, ansonsten
den Hoéchstbeitrag nicht Ubersteigen. Die
Satze 1 und 2 gelten nicht bei Zahlung des
Arbeitsentgelts nach 8§ 1 Abs. 2, bei An-
spruch auf Leistungen nach den 88 5 bis 8
des Unterhaltssicherungsgesetzes oder fir
Elternzeit.

(4) unverandert

(5) (weggefallen)

(5) Der vom Arbeitgeber einzu-
reichende Antrag muss Angaben enthal-
ten Uber




Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

Vor- und Zuname sowie Geburtstag
des Arbeitnehmers und dessen Woh-
nort vor Beginn des Wehrdiensts,

die Dauer und die Art des Wehr-
diensts,

die Einrichtung der Alters- und Hin-
terbliebenenversorgung und die
Bestimmungen, nach denen die Bei-
trage an diese zu entrichten sind,
insbesondere den Tarifvertrag, die
Betriebsvereinbarung, die Satzung,
den Arbeitsvertrag, den Versiche-
rungsvertrag,

die Hohe des Beitrags, der auf die
Wehrdienstzeit entfallt,

die Dauer des Arbeitsverhéaltnisses,

die Stelle, an die der zu erstattende
Betrag gezahlt werden soll unter An-
gabe insbesondere von Kontonum-
mer und Kassenzeichen.

Die Angaben zu Satz 1 Nummer 2 bis 5
sind zu belegen.

(6) (weggefallen)

(6) unverandert




Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

§ 14b

§ 14b

Alters- und Hinterbliebenenversorgung
in besonderen Féllen

Alters- und Hinterbliebenenversorgung
in besonderen Fallen

(1) Einem Wehrpflichtigen, der am
Tage vor Beginn des Wehrdienstverhaltnis-
ses (8 2 des Soldatengesetzes) auf Grund
einer durch Gesetz angeordneten oder auf
Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied
einer oOffentlich-rechtlichen Versicherungs-
oder Versorgungseinrichtung seiner Berufs-
gruppe ist und von der Versicherungspflicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung be-
freit ist oder vor der Wehrdienstleistung in
einem Zweig der gesetzlichen Rentenversi-
cherung freiwillig versichert war, werden die
Beitrage zu dieser Einrichtung auf Antrag in
der Hohe erstattet, in der sie nach der Sat-
zung oder den Versicherungsbedingungen
fur die Zeit des Wehrdienstes zu zahlen
sind. Die Leistungen durfen den Betrag nicht
Ubersteigen, den der Bund fiur die Zeit des
Wehrdienstes in der gesetzlichen Renten-
versicherung zu entrichten hatte, wenn der
Wehrpflichtige nicht von der Versicherungs-
pflicht befreit worden wére. Die Satze 1 und
2 gelten nicht bei Zahlung des Arbeitsent-
gelts nach 8 1 Abs. 2, der Bezilige nach § 9
Abs. 2, bei Anspruch auf Leistungen nach 8
5 Absatz 1 und nach 8§ 6 des Unterhaltssi-
cherungsgesetzes oder fir Elternzeit.

(1) Einem Wehrpflichtigen, der spa-
testens am Tage des Beginns des Wehr-
dienstverhaltnisses (8§ 2 des Soldatengeset-
zes) auf Grund einer durch Gesetz angeord-
neten oder auf Gesetz beruhenden Ver-
pflichtung Mitglied einer 6ffentlich-rechtli-
chen Versicherungs- oder Versorgungsein-
richtung seiner Berufsgruppe ist und nicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung
pflichtversichert ist, von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung befreit ist oder vor der Wehr-
dienstleistung in einem Zweig der gesetzli-
chen Rentenversicherung freiwillig versi-
chert war, werden die Beitrage zu dieser
Einrichtung auf Antrag in der Hohe erstattet,
in der sie nach der Satzung oder den Versi-
cherungsbedingungen fir die Zeit des
Wehrdienstes zu zahlen sind. Die Leistun-
gen durfen den Betrag nicht Ubersteigen,
den der Bund fir die Zeit des Wehrdienstes
in der gesetzlichen Rentenversicherung zu
entrichten hatte, wenn der Wehrpflichtige
nicht von der Versicherungspflicht befreit
worden wére. Die Sétze 1 und 2 gelten nicht
bei Zahlung des Arbeitsentgelts nach § 1
Abs. 2, der Bezilige nach § 9 Abs. 2, bei An-
spruch auf Leistungen nach 8 5 Absatz 1
und nach § 6 des Unterhaltssicherungsge-
setzes oder fur Elternzeit.
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(2) Einem Wehrpflichtigen, der nach §
14a nicht anspruchsberechtigt ist und Bei-
trdge zur gesetzlichen Rentenversicherung
oder zu einer sonstigen Alters- und Hinter-
bliebenenversorgung leistet, werden die
Beitrage auf Antrag fur die Zeit des Wehr-
dienstes erstattet. Beitrage, die freiwillig zur
gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet
werden, soweit sie die Beitrage des Bundes
zur gesetzlichen Rentenversicherung fir die
Zeit des Wehrdienstes Ubersteigen, und
Beitrage zu einer sonstigen Alters- und Hin-
terbliebenenversorgung, die freiwillig ent-
richtet werden, werden nur in Hohe des Be-
trages erstattet, der fur die letzten zwolf Mo-
nate vor Beginn des Wehrdienstes durch-
schnittlich entrichtet worden ist, wenn die
den Aufwendungen zugrundeliegende Ver-
sicherung bei Beginn des Wehrdienstes
mindestens zwolf Monate besteht. Diese
Beitrage missen aus eigenen Einkinften
aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebe-
trieb, selbstandiger Arbeit, nichtselbstandi-
ger Arbeit oder Lohnersatzleistungen ge-
leistet worden sein; Einkinfte aus geringfi-
giger Beschaftigung im Sinne des § 8 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch bleiben
auller Betracht. Sind Zuschiisse zum Bei-
trag nach § 32 des Gesetzes uber die Alters-
sicherung der Landwirte gewéhrt worden, ist
mit den fir den gleichen Zeitraum gezahlten
Zuschiissen gegen den Erstattungsan-
spruch aufzurechnen. Die Satze 1 bis 4 gel-
ten nicht bei Zahlung des Arbeitsentgelts
nach § 1 Abs. 2, der Bezlige nach § 9 Abs.
2, bei Anspruch auf Leistungen nach den 88§
5 bis 8 des Unterhaltssicherungsgesetzes
oder fur Elternzeit.

(2) unverandert

(3) Die Leistungen nach Absatz 2 duir-
fen, wenn Beitrdge des Bundes zur gesetz-
lichen Rentenversicherung fir die Zeit des
Wehrdienstes entrichtet oder Beitrage nach
Absatz 1 erstattet werden, 40 vom Hundert
des Hdochstbeitrages, der fur die freiwillige
Versicherung in der allgemeinen Rentenver-
sicherung entrichtet werden kann, ansons-
ten den Hochstbeitrag nicht Gibersteigen.

(3) unverandert

(4) (weggefallen)

(4) Der vom Wehrpflichtigen einzu-
reichende Antrag muss Angaben enthal-
ten Uber
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1. Vor- und Zuname sowie Geburtstag
und den Wohnort vor Beginn des
Wehrdiensts,

2. die Dauer und die Art des Wehr-
diensts,

3. die Einrichtung der Alters- und Hin-
terbliebenenversorgung und die
Bestimmungen, nach denen die Bei-
trage an diese entrichtet werden, ins-
besondere die Satzung, den Versi-
cherungsvertrag, die sonstigen Ver-
einbarungen,

4. die Hohe des Beitrags, der auf die
Wehrdienstzeit entfallt, sowie Uber
die Hohe der in den letzten 12 Mona-
ten vor Beginn des Wehrdiensts ent-
richteten Beitrage,

5. eine Befreiung von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung als Mitglied einer
Offentlich-rechtlichen Versiche-
rungseinrichtung oder Versorgungs-
einrichtung seiner Berufsgruppe, so-
weit erforderlich,

6. die Stelle, an die der zu erstattende
Betrag gezahlt werden soll unter An-
gabe insbesondere von Kontonum-
mer, Kassenzeichen und Sozialversi-
cherungsnummer.

Die Angaben zu Satz 1 Nummer 2 bis 5
sind nachzuweisen.

(5) (weggefallen) (5) unverandert
§ 14c 8 14c
Verfahren Verfahren

(1) Der Bundesminister der Verteidi-
gung oder die von ihm beauftragte Stelle
sowie der Bundesrechnungshof kdnnen
beim Antragsteller zu den Erstattungsan-
tragen Auskinfte einholen und Unterla-
gen anfordern
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(1) Ist seit der Beendigung des Wehr-
dienstes ein Jahr verstrichen, so kdnnen
Beitrage nicht mehr nach § 14a Absatz 2
Satz 2 angemeldet und kdnnen Antrage
nach 8 14b Absatz 1 und 2 nicht mehr ge-
stellt werden. Uber die Erstattungsantrage
entscheidet das Bundesamt fir das Perso-
nalmanagement der Bundeswehr. Zu erstat-
tende Beitrage nach § 14a durfen nur unmit-
telbar an die Einrichtung der Alters- und Hin-
terbliebenenversorgung gezahlt werden, so-
fern ein Nachweis Uber die Beitragszahlung
durch den Arbeitgeber oder die Arbeitgebe-
rin nicht vorgelegt wird. Zu erstattende Bei-
trage nach 8§ 14b werden an die Einrichtung
der Alters- und Hinterbliebenenversorgung
gezahlt.

(2) unverandert

(2) Der Wehrpflichtige hat die Unterla-
gen zur Begrindung des Erstattungsan-
trags drei Jahre aufzubewahren. Die Aufbe-
wahrungsfrist beginnt mit dem Datum der
Entscheidung Uber den Erstattungsantrag.

(3) unverandert

§15

§15

Begriffsbestimmungen

Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Ge-
setzes sind Arbeiter und Angestellte sowie
die zu ihrer Berufsausbildung Beschaftigten.

(1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Ge-
setzes sind auch die zu ihrer Berufsausbil-
dung Beschéftigten.

(2) Offentlicher Dienst im Sinne dieses
Gesetzes ist die Tatigkeit im Dienst des
Bundes, eines Landes, einer Gemeinde (ei-
nes Gemeindeverbandes) oder anderer
Korperschaften, Anstalten und Stiftungen
des offentlichen Rechts oder der Verbande
von solchen; ausgenommen ist die Tatigkeit
bei offentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaften oder ihren Verbénden.

(2) unverandert
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Zukunftiges Recht

§16

§16

Sonstige Geltung des Gesetzes

Sonstige Geltung des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz gilt auch im Falle
des unbefristeten Wehrdienstes im Span-
nungs- oder Verteidigungsfall mit der Mal3-
gabe, dass die Vorschriften tiber Wehribun-
gen anzuwenden sind. 8 1 Absatz 2 Satz 3
und Absatz 6 sowie § 9 Absatz 2 Satz 4 sind
nicht anzuwenden.

(1) Dieses Gesetz gilt auch im Falle
des unbefristeten Wehrdienstes im Span-
nungs- oder Verteidigungsfall mit der Mal3-
gabe, dass die Vorschriften tber Wehribun-
gen anzuwenden sind. § 1 Absatz 2 Satz 3,
Absatz 6 und 7 sowie 8 9 Absatz 2 Satz 4
sind nicht anzuwenden.

(2) Dieses Gesetz gilt auch im Falle
der freiwilligen Verlangerung des Grund-
wehrdienstes (8 6a des Wehrpflichtgeset-
zes) mit der MaRgabe, dass die Vorschriften
Uber den Grundwehrdienst anzuwenden
sind.

(2 unverandert

(3) Dieses Gesetz ist ferner anzuwen-
den auf Arbeits- und Dienstverhaltnisse von
Personen, die zu Dienstleistungen nach
dem Vierten Abschnitt des Soldatengeset-
zes herangezogen werden, mit der Mal3-
gabe, dass die Vorschriften tiber Wehribun-
gen entsprechend anzuwenden sind. § 10
ist nur bei Ubungen (§ 61 des Soldatenge-
setzes) und Wehrdienst zur temporéaren
Verbesserung der personellen Einsatzbe-
reitschaft (8 63b des Soldatengesetzes) an-
zuwenden.

(3) Dieses Gesetz ist ferner anzuwen-
den auf Arbeits- und Dienstverhaltnisse von
Personen, die zu Dienstleistungen nach Ab-
schnitt 2 des Reservistengesetzes heran-
gezogen werden, mit der MalRgabe, dass
die Vorschriften tber Wehribungen ent-
sprechend anzuwenden sind. Erfolgt die
Heranziehung aufgrund freiwilliger Ver-
pflichtung, so gelten die 88 1 bis 4 und 6
bis 9 nur, wenn die Dienstleistung allein
oder zusammen mit anderen freiwilligen
Dienstleistungen im Kalenderjahr nicht
langer als sechs Wochen dauert oder
wenn die Heranziehung mit Zustimmung
des Arbeitgebers oder der Dienstbehdrde
der heranzuziehenden Person erfolgt.

(4) 81 Abs.1,3und4 unddie 88 2 bis
8 dieses Gesetzes gelten auch fir in
Deutschland beschaftigte Auslander, wenn
diese in ihrem Heimatstaat zur Erfillung ih-
rer dort bestehenden Wehrpflicht zum
Wehrdienst herangezogen werden. Dies gilt
nur fir Auslander, die Staatsangehdrige der
Vertragsparteien der Européischen Sozial-
charta vom 18. Oktober 1961 (BGBI. 1964 II
S. 1262) sind und die ihren rechtmafigen
Aufenthalt in Deutschland haben.

(4) unverandert




-11 -

Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(5) Dieses Gesetz gilt auch im Falle
des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b
des Soldatengesetzes mit der Maligabe,
dass die Vorschriften Uber den Grundwehr-
dienst anzuwenden sind.

(5) Dieses Gesetz gilt auch im Falle
des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58 des
Soldatengesetzes mit der Mal3gabe, dass
die Vorschriften Gber den Grundwehrdienst
anzuwenden sind.
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Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

Wehrsoldgesetz

Wehrsoldgesetz

(- WSG)
vom: 04.08.2019 - Zuletzt geéan-
dert durch Art. 5 G v.
22.12.2025 | Nr. 370

(- WSG)
vom: 04.08.2019 - Zuletzt geén-
dert durch Art. 5G v.
22.12.2025 | Nr. 370

§1

§1

Anwendungsbereich

Anwendungsbereich

(1) Wehrsold erhalten Soldatinnen und
Soldaten, die Wehrdienst nach 8 58b des
Soldatengesetzes leisten.

(1) Wehrsold erhalten Soldatinnen und
Soldaten, die Wehrdienst nach § 58 des Sol-
datengesetzes leisten.

(2) Zum Wehrsold gehoren folgende
Geldbezuge:

(2) unverandert

1. Wehrsoldgrundbetrag,

2. Kinderzuschlag,

3. Erstattung der Beitrage zur Kranken-
und Pflegeversicherung fir Angeho-
rige,

4. Auslandsvergutung,

5. Entlassungsgeld,

6. Vergutung fir herausgehobene Funkti-
onen,

7. Vergutung fur besondere Erschwer-
nisse,

8. Vergutung fur besondere zeitliche Be-
lastungen,

9. Auslandsverwendungszuschlag.

(3) Zum Wehrsold gehéren ferner fol-
gende Sachbezige:

(3) unverandert

1. Unterkunft,

2. Dienstkleidung und Ausristung,

3. Heilfuirsorge,
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4. Verpflegung.

§4

§4

Wehrsoldgrundbetrag, Kinderzuschlag

unverandert

(1) Soldatinnen und Soldaten erhalten
einen monatlichen Wehrsoldgrundbetrag.
Die Hohe des Wehrsoldgrundbetrags richtet
sich nach Spalte 3 der Tabelle in der An-
lage.

(2) Der Wehrsoldgrundbetrag erhoht
sich fur jedes Kind, fur das der Soldatin oder
dem Soldaten Kindergeld nach dem Ein-
kommensteuergesetz oder nach dem Bun-
deskindergeldgesetz zusteht oder ohne Be-
rucksichtigung der 88 64 und 65 des Ein-
kommensteuergesetzes oder der 88 3und 4
des Bundeskindergeldgesetzes zustehen
wuirde, um einen monatlichen Zuschlag. Die
HoOhe des Zuschlags richtet sich nach Spalte
4 der Tabelle in der Anlage.

§6

§6

Auslandsvergltung

unverandert

(1) Soldatinnen und Soldaten, die an
einer allgemeinen Verwendung im Ausland
im Sinne des § 52 Absatz 1 Satz 1 des Bun-
desbesoldungsgesetzes teilnehmen, erhal-
ten eine Auslandsvergitung unter den glei-
chen Voraussetzungen, unter denen Besol-
dungsempfangerinnen und Besoldungs-
empfangern an demselben Dienstort Aus-
landsdienstbeziige nach § 52 des Bundes-
besoldungsgesetzes zustehen.

(2) Die Hothe der Auslandsvergitung
bemisst sich nach Spalte 5 der Tabelle in
der Anlage.
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§8

§8

Entlassungsgeld

Entlassungsgeld

(1) Soldatinnen und Soldaten, die
mehr als sechs Monate Wehrdienst leisten,
erhalten bei der Entlassung ein Entlas-
sungsgeld. Als Entlassung gilt auch der Ein-
tritt in ein Wehrdienstverhaltnis besonderer
Art nach 8 6 des Einsatz-Weiterverwen-
dungsgesetzes.

(1) unverandert

(2) Das Entlassungsgeld betragt fir je-
den Monat des freiwilligen Wehrdienstes mit
Anspruch auf Wehrsold 100 Euro.

(2) unverandert

(3) Bei der Berechnung des Entlas-
sungsgelds bleibt die Zeit der Verlangerung
des Wehrdienstes wegen stationarer trup-
penarztlicher Behandlung (8 75 Absatz 6 in
Verbindung mit 8 58h Absatz 1 des Solda-
tengesetzes) unberiicksichtigt.

(3) Bei der Berechnung des Entlas-
sungsgeldes bleibt die Zeit der Verlange-
rung des Wehrdienstes wegen stationarer
truppenarztlicher Behandlung (8 66 Ab-
satz 8 des Soldatengesetzes) unbertck-
sichtigt.

(4) Soldatinnen und Soldaten erhalten
kein Entlassungsgeld, wenn sie

(4) Soldatinnen und Soldaten erhalten
kein Entlassungsgeld, wenn sie

1. entlassen werden nach

1. entlassen werden nach

a) 8 46 Absatz 1 in Verbindung mit 8 a) 866 Absatz 1 Satz 1 des Soldaten-
58h Absatz 1 des Soldatengeset- gesetzes,
zes,

b) 8 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 in b) 8§66 Absatz 2 Nummer 6 des Sol-
Verbindung mit § 58h Absatz 1 des datengesetzes,
Soldatengesetzes,

c) 8§75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 in C) 866 Absatz 2 Nummer 7 des Sol-
Verbindung mit § 58h Absatz 1 des datengesetzes,
Soldatengesetzes,

d) 8§75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 in d) 866 Absatz 2 Nummer 8 des Sol-
Verbindung mit 8§ 58h Absatz 1 des datengesetzes,
Soldatengesetzes,

e) 875 Absatz 1 Satz2 Nummer 11 in e) 866 Absatz 2 Nummer 10 des Sol-

Verbindung mit § 58h Absatz 1 des
Soldatengesetzes, sofern sie ihre
Dienstunfahigkeit vorsatzlich her-
beigefuhrt haben, oder

datengesetzes, sofern sie ihre
Dienstunfahigkeit vorsatzlich her-
beigefuhrt haben, oder




Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

8§ 75 Absatz 2 Nummer 2 oder
Nummer 3 jeweils in Verbindung
mit 8 58h Absatz 1 des Soldatenge-

f)

8§66 Absatz3 Nummer2 oder
Nummer 3 des Soldatengesetzes,

f)

setzes,

2. nach § 76 in Verbindung mit § 58h Ab-|2. nach 8§ 67 des Soldatengesetzes aus
satz 1 des Soldatengesetzes aus der der Bundeswehr ausgeschlossen wer-
Bundeswehr ausgeschlossen werden den.
oder

3. (weggefallen) 3. unverandert

§15

§15

Dienstkleidung und Ausriistung

Dienstkleidung und Ausriistung

(1) Soldatinnen und Soldaten werden
die Dienstkleidung und die Ausristung un-
entgeltlich bereitgestellt.

(1) unveréandert

(2) Soldatinnen und Soldaten, die auf
dienstliche Anordnung im Dienst Zivilklei-
dung tragen, erhalten fir deren Abnutzung
eine angemessene Entschadigung. Die
Hohe der Entschadigung bestimmt das Bun-
desministerium der Verteidigung durch Ver-
waltungsvorschrift.

(2) Soldatinnen und Soldaten, die auf
dienstliche Anordnung im Dienst Zivilklei-
dung tragen, erhalten fir deren besondere
Abnutzung eine angemessene Entschadi-
gung. Die Hohe der Entschadigung be-
stimmt das Bundesministerium der Verteidi-
gung durch Verwaltungsvorschrift.

§19

§19

(weggefallen)

unverandert

Anlage

Anlage

(zu den 88 4 und 6)
Wehrsoldgrundbetrag, Kinderzu-
schlag, Auslandsvergultung

(zu den 88 4 und 6)
Wehrsoldgrundbetrag, Kinderzu-
schlag, Auslandsverguitung

(Fundstelle: BGBI. 2025 | Nr. 370, S. 14)

unverandert

Geltendes Recht

Pionier, Panzerpionier, Funker,

Monatsbetrag in Euro

1 2 3 4 5
Wehr- Dienstgrad Wehrsold- Kinderzuschlag Auslands-
sold- grundbetrag je Kind verglitung
gruppe (8 4 Absatz 1) (8 4 Absatz 2) (8 6 Absatz 2)
1 Jager, Panzerschiitze, Panzer- 2 600 115 495
grenadier, Kanonier,
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Schitze, Flieger, Sanitatssoldat,

Matrose
2 Gefreiter 2630 495
3 Obergefreiter 2650 542

Zukunftiges Recht

Monatsbetrag in Euro

1 2 3 4 5
Wehr- Dienstgrad Wehrsold- Kinderzuschlag Auslands-
sold- grundbetrag je Kind vergitung
gruppe (8 4 Absatz 1) (8 4 Absatz 2) (8 6 Absatz 2)
1 Jager, Panzerschiitze, Panzer- 2 600 115 495
grenadier, Kanonier,

Pionier, Panzerpionier, Funker,
Schutze, Flieger, Sanitatssol-
dat, Matrose

2 Gefreiter 2630 495
Obergefreiter 2650 542

4 Hauptgefreiter 2670 542
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Gesetz Uber die Leistungen zur
Sicherung des Unterhalts von
Reservistendienst Leistenden

Gesetz Uber die Leistungen zur
Sicherung des Unterhalts von
Reservistendienst Leistenden

(Unterhaltssicherungsgesetz -
USG)
vom: 04.08.2019 - Zuletzt geéan-
dert durch Art. 6 G v.
22.12.2025 | Nr. 370

(Unterhaltssicherungsgesetz -
USG)
vom: 04.08.2019 - Zuletzt geén-
dert durch Art. 6 G v.
22.12.2025 | Nr. 370

§1

§1

Anwendungsbereich, Begriffsbestim-
mung

Anwendungsbereich, Begriffsbestim-
mung

(1) Dieses Gesetz gilt fir Reservisten-
dienst Leistende. Reservistendienst Leis-
tende sind Personen, die Wehrdienst nach
dem Vierten Abschnitt des Soldatengeset-
zes leisten. Teilnehmerinnen oder Teilneh-
mer an dienstlichen Veranstaltungen nach §
81 des Soldatengesetzes sind keine Reser-
vistendienst Leistenden im Sinne dieses
Gesetzes.

(1) Dieses Gesetz gilt fir Reservisten-
dienst Leistende. Reservistendienst Leis-
tende sind Personen, die Wehrdienst nach
Abschnitt 2 des Reservistengesetzes leis-
ten. Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an
dienstlichen Veranstaltungen nach 8§ 81 des
Soldatengesetzes sind keine Reservisten-
dienst Leistenden im Sinne dieses Geset-
zes.

(2) Die Vorschriften des Kapitels 2 Ab-
schnitt 3 sind mit Ausnahme von § 23 Ab-
satz 1 auf Teilnehmerinnen oder Teilnehmer
an dienstlichen Veranstaltungen nach § 81
des Soldatengesetzes anzuwenden.

(2 unverandert

(3) Im Spannungs- oder Verteidi-
gungsfall gilt dieses Gesetz auch fir

(3) unverandert

1. Grundwehrdienst Leistende nach § 5
des Wehrpflichtgesetzes,

2. Wehriibende nach 8§ 6 des Wehrpflicht-
gesetzes,

3. freiwillig verlangerten Grundwehrdienst
Leistende nach § 6a des Wehrpflichtge-
setzes und

4. unbefristeten Wehrdienst Leistende
nach 8 4 Absatz 1 Nummer 4 des Wehr-
pflichtgesetzes.
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Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(4) Im Spannungs- oder Verteidi-
gungsfall sind die 88 12 bis 17a nicht anzu-
wenden. Abweichend von § 25 Absatz 1
werden die Leistungen nach § 19 von Amts
wegen gewahrt.

(4) unverandert

§4

§4

Ruhen der Leistungen

unverandert

Die Leistungen nach diesem Gesetz ru-
hen

1. wabhrend einer Beurlaubung ohne Geld-
und Sachbeziige,

2. wahrend einer gerichtlich angeordneten
Freiheitsentziehung,

3. wahrend eines eigenmachtigen Fern-
bleibens von der Truppe oder der
Dienststelle.

8 4a

Uberzahlungen

(1) Zu Unrecht empfangene Leistun-
gen nach diesem Gesetz sind zu erstat-
ten, soweit im Folgenden nichts anderes
bestimmt ist. Der Einwand der nicht mehr
vorhandenen Bereicherung ist ausge-
schlossen.

(2) Soweit die Uberzahlung auf einer
wesentlichen Anderung der Verhéltnisse
beruht, kann der zu Unrecht gezahlte Be-
trag nur zurickgefordert werden, wenn
der Empfanger wusste oder nicht
wusste, weil er die erforderliche Sorgfalt
in besonders schwerem Male verletzt
hat, dass ihm die gewdahrten Leistungen
im Zeitpunkt der Zahlung nicht oder nicht
vollstandig zustanden.
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(3) Von der Ruckforderung der zu
Unrecht empfangenen Leistungen kann
ganz oder teilweise abgesehen werden,
wenn sie fir den Empfénger eine beson-
dere Harte bedeutet oder wenn aus der
Ruckforderung in unverhaltnismaiigem
Umfang Kosten oder Verwaltungsauf-
wand entstehen.

§5

§5

Leistungen an Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

Leistungen an Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, die Reservistendienst leisten, wird der
Verdienstausfall in Héhe des um die gesetz-
lichen Abziige verminderten Arbeitsentgelts
(8 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch)
ersetzt.

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, die Reservistendienst leisten, wird der
Verdienstausfall in Hohe des um die gesetz-
lichen Abziige verminderten Arbeitsentgelts
(8 14 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch) ersetzt. Enthalt das Arbeitsentgelt
variable Bestandteile, wird abweichend
von Satz 1 der Verdienstausfall in Hohe
des um die gesetzlichen Abzilige vermin-
derten Arbeitsentgelts (8§ 14 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch) ersetzt, das
der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitneh-
mer flr die Zeit des Reservistendienstes
im Fall eines Erholungsurlaubs zuge-
standen hatte. Zum Arbeitsentgelt geho-
ren nicht besondere Zuwendungen, die
mit Rucksicht auf den Erholungsurlaub
gewahrt werden.

(2) Reservistendienst Leistenden, die
infolge der Dienstleistung Entgeltersatzleis-
tungen einbiifRen, wird die Einbul3e ersetzt.

(2 unverandert

(3) Die Leistungen nach den Abséatzen
1 und 2 betragen je Tag der Dienstleistung
hdchstens 301 Euro.

(3) Die Leistungen nach den Absétzen
1 und 2 betragen je Tag der Dienstleistung
hdchstens 349 Euro.
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§6

8§86

Leistungen an Selbstéandige

Leistungen an Selbstandige

Reservistendienst Leistende, die Inha-
berinnen oder Inhaber eines Betriebs der
Land- und Forstwirtschaft oder eines Ge-
werbebetriebs sind oder die eine selbstan-
dige Arbeit ausiiben, erhalten fir die ihnen
infolge der Dienstleistung entgehenden Ein-
kunfte fur jeden Tag der Dienstleistung eine
Entschadigung in Hohe von einem Dreihun-
dertsechzigstel der Summe der sich aus
dem letzten Einkommensteuerbescheid er-
gebenden Einkunfte nach § 2 Absatz 1 Satz
1 Nummer 1 bis 3 des Einkommensteuerge-
setzes, hdchstens jedoch 430 Euro je Tag
der Dienstleistung. Fir die Erhaltung der
Betriebsstatte erhalten Reservistendienst
Leistende zusatzlich fur jeden Tag der
Dienstleistung pauschal 0,15 Dreihun-
dertsechzigstel der Summe der nach Satz 1
ermittelten Einkiinfte.

Reservistendienst Leistende, die Inha-
berinnen oder Inhaber eines Betriebs der
Land- und Forstwirtschaft oder eines Ge-
werbebetriebs sind oder die eine selbstan-
dige Arbeit ausiben, erhalten fir die ihnen
infolge der Dienstleistung entgehenden Ein-
kunfte fur jeden Tag der Dienstleistung eine
Entschadigung in Héhe von einem Dreihun-
dertsechzigstel der Summe der sich aus
dem letzten Einkommensteuerbescheid er-
gebenden Einkunfte nach § 2 Absatz 1 Satz
1 Nummer 1 bis 3 des Einkommensteuerge-
setzes, hdchstens jedoch 498 Euro je Tag
der Dienstleistung. Fiur die Erhaltung der
Betriebsstatte erhalten Reservistendienst
Leistende zusatzlich fur jeden Tag der
Dienstleistung pauschal 0,15 Dreihun-
dertsechzigstel der Summe der nach Satz 1
ermittelten Einkiinfte.

§8

§8

Mindestleistung

Mindestleistung

(1) Reservistendienst Leistende erhal-
ten nach ihrer Wahl statt der Leistungen
nach den 88 5 und 6 fir jeden Tag der
Dienstleistung einen Tagessatz, dessen
Hohe sich aus der Tabelle in Anlage 1
ergibt. Der Tagessatz wird in Anlehnung an
die regelmafigen Anpassungen der ent-
sprechenden Grundgehélter und des Fami-
lienzuschlags nach § 14 Absatz 1 des Bun-
desbesoldungsgesetzes angepasst. Das
Bundesministerium der Verteidigung regelt
den jeweils geltenden Tagessatz durch
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates.

(1) unverandert

(2) Auf die Leistung nach Absatz 1
Satz 1 werden die folgenden Leistungen, je-
weils gemindert um die gesetzlichen Ab-
zlge, angerechnet:

(2) Auf die Leistung nach Absatz 1
Satz 1 werden die folgenden Leistungen, je-
weils gemindert um die gesetzlichen Ab-
zuge, angerechnet:
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1. Leistungen nach § 1 Absatz 2 Satz 1
und 8 9 Absatz 2 Satz 2, auch in Ver-
bindung mit Absatz 11, des Arbeits-
platzschutzgesetzes und

1. unverandert

2. Ruhegehélter nach 8§ 27 Absatz 1 des
Soldatenversorgungsgesetzes ein-
schlie3lich des Unterschiedsbetrags
nach 8 64 Absatz 1 Satz 2 und 3 des
Soldatenversorgungsgesetzes  sowie
Ruhegehélter nach § 4 des Beamten-
versorgungsgesetzes einschliellich
des Unterschiedsbetrags nach § 50 Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 des Beamtenversor-
gungsgesetzes und Ruhegehalter nach
den entsprechenden Vorschriften der
Beamtenversorgungsgesetze der Lan-
der, die der oder dem Reservisten-
dienst Leistenden weitergewédhrt wer-
den.

2. Ruhegehélter nach § 27 Absatz 1 des
Soldatenversorgungsgesetzes ein-
schlielich des Unterschiedsbetrags
nach § 64 Absatz 1 Satz 2 und 3 des
Soldatenversorgungsgesetzes  sowie
Ruhegehélter nach 8§ 4 des Beamten-
versorgungsgesetzes einschliel3lich
des Unterschiedsbetrags nach § 50 Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 des Beamtenversor-
gungsgesetzes und Ruhegehalter nach
den entsprechenden Vorschriften der
Beamtenversorgungsgesetze der Lan-
der entsprechende Unterschiedsbe-
trage, die der oder dem Reservisten-
dienst Leistenden weitergewahrt wer-
den.

§9

§9

Leistungen fur Versorgungsempfanger

Leistungen fir Versorgungsempfanger

Leisten Versorgungsempfangerinnen
und Versorgungsempfanger Reservisten-
dienst, so erhalten sie mindestens die Diffe-
renz aus

Leisten Versorgungsempféangerinnen
und Versorgungsempfanger Reservisten-
dienst, so erhalten sie mindestens die Diffe-
renz aus

1. der Summe aus

1. der Summe aus

a) ihren ruhegehaltfahigen Dienstbe- a) unverandert
ziigen nach der Endstufe der Be-
soldungsgruppe, aus der das Ru-
hegehalt berechnet ist, und
b) dem Unterschiedsbetrag nach § 64 b) dem Unterschiedsbetrag nach § 64

Absatz 1 Satz 2 und 3 des Solda-
tenversorgungsgesetzes,

Absatz 1 Satz 2 und 3 des Solda-
tenversorgungsgesetzes, nach
§ 50 Absatz 1 Satz 2 und 3 des
Beamtenversorgungsgesetzes
und den Unterschiedsbetragen
nach den entsprechenden Vor-
schriften der Beamtenversor-
gungsgesetze der Lander,,
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wobei von dieser Summe der Betrag
subtrahiert wird, der als Lohnsteuer,
Solidaritatszuschlag und Kirchensteuer
von den Dienstbeziigen abzuziehen
ware, und

wobei von dieser Summe der Betrag
subtrahiert wird, der als Lohnsteuer,
Solidaritatszuschlag und Kirchensteuer
von den Dienstbeziigen abzuziehen
ware, und

2. ihren Versorgungsbezlgen, von denen
die Lohnsteuer, der Solidaritatszu-
schlag und die Kirchensteuer abgezo-
gen wird.

2. unverandert

8§ 17a

§17a

Zuschlag fur Fahrtkosten

Zuschlag fur Fahrtkosten

Reservistendienst Leistende, die aus
personlichen oder dienstlichen Griinden von
der Pflicht zum Wohnen in einer Gemein-
schaftsunterkunft befreit sind und taglich
von der Dienststatte zu ihrer Wohnung zu-
rickkehren, erhalten pro Tag der Dienstleis-
tung einen Zuschlag in Hohe von 20 Cent je
Kilometer der mit einem privaten Kraftfahr-
zeug zuriickgelegten Strecke der einfachen
Entfernung zwischen Dienststétte und Woh-
nung. Der Zuschlag ist je Tag der Dienstleis-
tung an der Dienststatte auf héchstens 20
Euro begrenzt. Entstandene Kosten fir
Fahrten auf dem Land- oder Wasserweg mit
regelmafig verkehrenden Beférderungsmit-
teln werden bis zur Hohe der niedrigsten Be-
forderungsklasse entsprechend Satz 2 er-
stattet. Ist die Wohnung auf einer tblicher-
weise befahrenen Strecke weniger als 30
Kilometer von der Dienststatte entfernt oder
liegt sie im Dienstort, wird der Zuschlag
nicht gewahrt.

Reservistendienst Leistende, die aus
persdnlichen oder dienstlichen Griinden von
der Pflicht zum Wohnen in einer Gemein-
schaftsunterkunft befreit sind und téglich
von der Dienststatte zu ihrer Wohnung zu-
riickkehren, erhalten pro Tag der Dienstleis-
tung einen Zuschlag in Hohe von 20 Cent je
Kilometer der mit einem privaten Kraftfahr-
zeug zurlUckgelegten Strecke zwischen
Dienststatte und Wohnung. Entstandene
Kosten fir Fahrten auf dem Land- oder
Wasserweg mit regelmaRig verkehrenden
Beforderungsmitteln werden bis zur Hoéhe
der niedrigsten Beftérderungsklasse erstat-
tet. Der Zuschlag ist je Tag der Dienstleis-
tung an der Dienststatte auf hdchstens
29 Euro begrenzt. Ist die Wohnung auf ei-
ner Ublicherweise befahrenen Strecke weni-
ger als 30 Kilometer von der Dienststatte
entfernt, wird der Zuschlag nicht gewéhrt.
Néheres bestimmt das Bundesministe-
rium der Verteidigung durch Verwal-
tungsvorschrift.
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§19

§19

Auslandszuschlag

Auslandszuschlag; Verordnungser-
machtigung

(1) Reservistendienst Leistende erhal-
ten einen Zuschlag, wenn Berufssoldatin-
nen und Berufssoldaten sowie Soldatinnen
auf Zeit und Soldaten auf Zeit an diesem
Dienstort Auslandsdienstbeziige oder Aus-
landstrennungsgeld erhalten. Satz 1 qilt
nicht bei Anspruch auf den Auslandsver-
wendungszuschlag nach § 18.

(1) unveréandert

(2) Die Hohe des Zuschlags bemisst
sich nach Spalte 3 der Tabelle in Anlage 2.

(2) Die Hohe des Zuschlags bemisst
sich nach Spalte 4 der Tabelle in Anlage 2.
Abweichend von Satz 1 bemisst sich die
Hohe des Zuschlags ausschlief3lich nach
Anlage 3, wenn Berufssoldatinnen und
Berufssoldaten sowie Soldatinnen auf
Zeit und Soldaten auf Zeit Auslands-
dienstbezliige erhalten. Der Monatsbe-
trag wird in Anlehnung an die regelmafi-
gen Anpassungen der Auslandszu-
schlage nach Anlage V1.1 (zu § 53 Ab-
satz 2 Satz 1 sowie Absatz 3 Satz 1) des
Bundesbesoldungsgesetzes angepasst.
Das Bundesministerium der Verteidi-
gung regelt den jeweils geltenden Tages-
satz durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates.

§20

§20

Unterkunft

Unterkunft

(1) Reservistendienst Leistenden, die
auf Grund dienstlicher Anordnung verpflich-
tet sind, in einer Gemeinschaftsunterkunft
zu wohnen, wird die Unterkunft unentgeltlich
bereitgestellt.

(1) unverandert

(2) Reservistendienst Leistenden wer-
den die notwendigen Kosten fiir die Fahrten
zur Unterkunft und zurtick erstattet. Naheres
bestimmt das Bundesministerium der Ver-
teidigung durch Verwaltungsvorschrift.

(2) unverandert
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(3) Reservistendienst Leistende, die
Reservistendienst von mehr als 12 Tagen
leisten, haben fir die Dauer des Reser-
vistendienstes einen Anspruch auf eine
wochentliche Reisebeihilfe. Als Reise-
beihilfe werden fur jede Heimfahrt die
Kosten bis zur Hohe des in §4 Absatz 1
Satz 1 oder 3 oder in 85 Absatz 1 des
Bundesreisekostengesetzes genannten
Betrages erstattet. Der Anspruch auf Rei-
sebeihilfe ist nicht Ubertragbar. Bei Re-
servistendienst im Ausland gelten die
Bestimmungen der Auslandstrennungs-
geldverordnung fir die Reisebeihilfen
mit Ausnahme des § 13 Absatz 5 Aus-
landstrennungsgeldverordnung entspre-
chend. Die Reisebeihilfe wird nicht ge-
wahrt bei Anspruch auf den Zuschlag fur
Fahrtkosten nach 8§ 17a. Naheres be-
stimmt das Bundesministerium der Ver-
teidigung durch Verwaltungsvorschrift.

§21

§21

Dienstkleidung und Ausrlistung

Dienstkleidung und Ausristung

Reservistendienst Leistenden werden
die Dienstkleidung und die Ausriistung un-
entgeltlich bereitgestellt. Reservistendienst
Leistende, die auf dienstliche Anordnung im
Dienst eigene Zivilkleidung tragen, erhalten
fur deren Abnutzung eine angemessene
Entschadigung. Die Hohe der Entschadi-
gung bestimmt das Bundesministerium der
Verteidigung durch Verwaltungsvorschrift.

Reservistendienst Leistenden werden
die Dienstkleidung und die Ausriistung un-
entgeltlich bereitgestellt. Reservistendienst
Leistende, die auf dienstliche Anordnung im
Dienst eigene Zivilkleidung tragen, erhalten
fur deren besondere Abnutzung eine ange-
messene Entschadigung. Die Hohe der Ent-
schadigung bestimmt das Bundesministe-
rium der Verteidigung durch Verwaltungs-
vorschrift.

§25

§25

Antrag

Antrag

(1) Die Leistungen nach den 88 5 bis
9, 14, 17a und 19 werden auf Antrag ge-
wahrt.

(1) Die Leistungen nach den 88 5 bis
9, 17a, 19 und 20 Absatz 3 werden auf An-
trag gewabhrt.

(2) Das Antragsrecht endet mit Ablauf
des sechsten Monats nach Beendigung des
geleisteten Reservistendienstes.

(2) unverandert
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8§ 26 § 26
Leistungsberechnung entfallt
Bemisst sich der Anspruch auf Leistun-
gen nach Tagen, wird der Monat mit 30 Ta-
gen berechnet.
§27 8§ 27

Auskunfts- und Mitteilungspflichten

Auskunfts- und Mitteilungspflichten

(1) Reservistendienst Leistende, die
Leistungen nach § 8 Absatz 1 Satz 1 bean-
tragen, haben Leistungen nach § 1 Absatz 2
Satz 1 und § 9 Absatz 2 Satz 2, auch in Ver-
bindung mit Absatz 11, des Arbeitsplatz-
schutzgesetzes sowie Ruhegehalter nach §
27 Absatz 1 des Soldatenversorgungsge-
setzes einschliel3lich des Unterschiedsbe-
trags nach 8§ 64 Absatz 1 Satz 2 des Solda-
tenversorgungsgesetzes anzugeben, die
sie fur die Zeit des Reservistendienstes er-
halten.

(1) unveréandert

(2) Empfangerinnen und Empfanger
von Leistungen nach Kapitel 2 Abschnitt 1
und 2 haben dem Bundesamt unverziglich
jede Anderung der tatsachlichen oder recht-
lichen Verhéltnisse mitzuteilen, die der Leis-
tungserbringung zugrunde liegen.

(2) Empfangerinnen und Empfanger
von Leistungen nach Kapitel 2 Abschnitt 1
und 2 haben dem Bundesamt fiir das Per-
sonalmanagement der Bundeswehr auf
Verlangen Uber alle fur die Feststellung
des Anspruchs erforderlichen Tatsachen
Auskunft zu erteilen sowie unverziglich
jede Anderung der tatsachlichen oder recht-
lichen Verhaltnisse mitzuteilen, die der Leis-
tungserbringung zugrunde liegen.

(3) Die Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
ber von Leistungsempfangerinnen und Leis-
tungsempfangern haben dem Bundesamt
auf Anforderung Auskunft tber die Art und
die Dauer der Beschéftigung, Uber die Ar-
beitsstatte und die Hohe des Arbeitsentgelts
der Leistungsempfangerin oder des Leis-
tungsempfangers zu erteilen, soweit die
Kenntnis dieser Daten fir die Berechnung
der Leistungen nach diesem Gesetz erfor-
derlich ist.

(3) unverandert
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(4) Die Sozialleistungstrager tbermit-
teln dem Bundesamt auf Ersuchen die ihnen
bekannten Sozialdaten zu Leistungsemp-
fangerinnen und Leistungsempféangern, so-
weit die Kenntnis dieser Daten fur die Be-
rechnung der Leistungen nach diesem Ge-
setz erforderlich ist.

(4) unverandert

(5) Die Finanzbehdrden erteilen dem
Bundesamt auf Ersuchen Auskunft Gber die
ihnen bekannten Einkommens- und Vermo-
gensverhaltnisse der Leistungsempfange-
rinnen und Leistungsempfanger, soweit die
Kenntnis dieser Verhaltnisse fur die Berech-
nung der Leistungen nach diesem Gesetz
erforderlich ist.

(B5) unverandert

(6) Die fur die Aufforderung zum
Dienstantritt, die Einberufung, die Heranzie-
hung oder die Entlassung von Reservisten-
dienst Leistenden zustandige Stelle Uber-
mittelt dem Bundesamt auf Ersuchen unver-
zuglich die Tatsachen, deren Kenntnis fir
die Berechnung der Leistungen nach die-
sem Gesetz erforderlich ist.

(6) unverandert

§ 28

§28

Folgen fehlender Mitwirkung

Folgen fehlender Mitwirkung

(1) Kommt eine Antragstellerin oder
ein Antragsteller oder eine Leistungsemp-
fangerin oder ein Leistungsempféanger einer
Mitwirkungspflicht nach § 27 Absatz 1 oder
2 dieses Gesetzes oder nach § 27 Absatz 2
des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht
nach und wird hierdurch die Aufklarung des
Sachverhalts erheblich erschwert, so kann
die Leistung ohne weitere Ermittlungen, bis
die Mitwirkung nachgeholt wird, versagt
oder entzogen werden. Dies gilt entspre-
chend, wenn die Aufklarung des Sachver-
halts in anderer Weise absichtlich erheblich
erschwert wird.

(1) Kommt eine Antragstellerin oder
ein Antragsteller oder eine Leistungsemp-
fangerin oder ein Leistungsempféanger einer
Mitwirkungspflicht nach § 27 Absatz 1 oder
2 dieses Gesetzes oder nach § 26 Absatz 2
des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht
nach und wird hierdurch die Aufklarung des
Sachverhalts erheblich erschwert, so kann
die Leistung ohne weitere Ermittlungen, bis
die Mitwirkung nachgeholt wird, versagt
oder entzogen werden. Dies gilt entspre-
chend, wenn die Aufklarung des Sachver-
halts in anderer Weise absichtlich erheblich
erschwert wird.
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(2) Leistungen nach diesem Gesetz
durfen wegen fehlender Mitwirkung nur ver-
sagt oder entzogen werden, wenn die An-
tragstellerin oder der Antragsteller oder die
Leistungsempfangerin oder der Leistungs-
empfanger auf diese Folge schriftlich oder
elektronisch hingewiesen worden und ihrer
oder seiner Mitwirkungspflicht nicht inner-
halb einer ihr oder ihm gesetzten angemes-
senen Frist nachgekommen ist.

(2) unverandert

(3) Wird die Mitwirkung nachgeholt
und liegen die Leistungsvoraussetzungen
vor, kann die Leistung nachtraglich gewahrt
werden.

(3) unverandert

§30

§30

BuRgeldvorschriften

unverandert

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
satzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 27 Absatz 1 eine Angabe
nicht richtig macht,

2. entgegen § 27 Absatz 2 eine Mitteilung
nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder
nicht rechtzeitig macht oder

3. entgegen 8 27 Absatz 3 eine Auskunft
nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder
nicht rechtzeitig erteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbufe bis zu dreitausend Euro ge-
ahndet werden.

(3) Verwaltungsbehorde im Sinne des
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten ist das Bundesamt
fur das Personalmanagement der Bundes-
wehr.

Anlage 2

Anlage 2

(zu den 88 11, 14 und 19 Absatz 2)
Pramie, Dienstgeld, Auslandszu-
schlag

(zu den 88 11, 14 und 19 Absatz 2
Satz 1)

Pramie, Dienstgeld, Auslandszu-
schlag
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(Fundstelle: BGBI. 2025 | Nr. 370, S. 17) entfallt

Geltendes Recht

Tagessatz
1 2 3 4
Dienstgrad Pramie Pramie Auslandszuschlag
nach § 11 nach § 14 nach § 19
1 Jager, Panzerschiitze, Panzer- 23,53 € 18,82 € 10,18 €
grenadier, Kanonier, Pionier,
Panzerpionier, Funker, Schitze,
Flieger, Sanitatssoldat, Matrose,
Gefreiter, Grenadier, Panzerja-
ger, Panzerkanonier, Panzerfun-
ker
2 Obergefreiter, Hauptgefreiter 25,84 € 20,67 € 11,71 €
3  Stabsgefreiter, Oberstabsgefrei- 26,99 € 21,59 € 13,25 €
ter, Unteroffizier, Maat, Fahnen-
junker, Seekadett
4  Stabsunteroffizier, Obermaat, 29,31 € 23,45 € 13,25 €
Korporal, Stabskorporal
5 Feldwebel, Bootsmann, Fahn- 30,08 € 24,06 € 13,76 €
rich, Fahnrich zur See, Oberfeld-
webel, Oberbootsmann
6  Hauptfeldwebel, Hauptboots- 30,48 € 24,38 € 14,27 €
mann, Oberfahnrich, Oberfahn-
rich zur See
7  Stabsfeldwebel, Stabsboots- 30,85 € 24,68 € 14,27 €
mann, Oberstabsfeldwebel,
Oberstabsbootsmann, Leutnant,
Leutnant zur See
8 Oberleutnant, Oberleutnant zur 31,61 € 25,29 € 14,78 €
See
9  Hauptmann, Kapitanleutnant 32,39 € 2591 € 15,29 €
10 Stabsarzt, Stabsapotheker, 33,15 € 26,52 € 15,80 €
Stabsveterinar, Stabshaupt-
mann, Stabskapitanleutnant, Ma-
jor, Korvettenkapitan
11 Oberstabsarzt, Oberstabsapo- 33,94 € 27,15 € 16,32 €
theker, Oberstabsveterinar,
Oberstleutnant, Fregattenkapitan
12  Oberfeldarzt, Flottillenarzt, Ober- 34,71 € 27,77 € 16,32 €
feldapotheker, Flottillenapothe-
ker, Oberfeldveterinar
13  Oberst, Kapitén zur See, Oberst- 36,25 € 29,00 € 16,83 €
arzt, Flottenarzt, Oberstabsapo-
theker, Flottenapotheker,
Oberstveterinar und  hohere
Dienstgrade
Zukunftiges Recht
Tagessatz

1 2 3 4
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10

11

12

13

Dienstgrad

Jéager, Panzerschutze, Panzer-
grenadier, Kanonier, Pionier,
Panzerpionier, Funker,
Schutze, Flieger, Sanitatssol-
dat, Matrose, Gefreiter, Grena-
dier, Panzerjager, Panzerkano-
nier, Panzerfunker

Obergefreiter, Hauptgefreiter

Stabsgefreiter, Oberstabsge-
freiter, Unteroffizier, Maat,
Fahnenjunker, Seekadett

Stabsunteroffizier, Obermaat,
Korporal, Stabskorporal

Feldwebel, Bootsmann, Fahn-
rich, Fahnrich zur See, Ober-
feldwebel, Oberbootsmann

Hauptfeldwebel, Hauptboots-
mann, Oberfahnrich, Ober-
fahnrich zur See

Stabsfeldwebel, Stabsboots-
mann, Oberstabsfeldwebel,
Oberstabsbootsmann, Leut-
nant, Leutnant zur See

Oberleutnant, Oberleutnant
zur See

Hauptmann, Kapitanleutnant

Stabsarzt, Stabsapotheker,
Stabsveterindr, Stabshaupt-
mann, Stabskapitanleutnant,
Major, Korvettenkapitan

Oberstabsarzt, Oberstabsapo-
theker, Oberstabsveterinar,
Oberstleutnant, Fregattenkapi-
tan

Oberfeldarzt, Flottillenarzt,
Oberfeldapotheker, Flottillen-
apotheker, Oberfeldveterinar

Oberst, Kapitan zur See, Ober-
starzt, Flottenarzt, Ober-
stabsapotheker, Flottenapo-
theker, Oberstveterinar und
hoéhere Dienstgrade

Pramie
nach § 11

23,53 €

25,84 €
26,99 €

29,31€

30,08 €

30,48 €

30,85€

31,61€

32,39 €
33,15 €

33,94 €

34,71 €

36,25 €

Pramie Auslandszuschlag

nach § 14 nach § 19 Absatz
2Satz1
18,82 € 10,18 €
20,67 € 11,71 €
21,59 € 13,25 €
23,45€ 13,25 €
24,06 € 13,76 €
24,38 € 14,27 €
24,68 € 14,27 €
25,29 € 14,78 €
2591 € 15,29 €
26,52 € 15,80 €
27,15€ 16,32 €
27,77 € 16,32 €
29,00 € 16,83 €

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

Anlage 3

(zu 8§ 19 Absatz 2 Satz 2)

Auslandszuschlag (Monatsbetrag

in Euro)
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Dienst 1 > 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
grad
Jéager, Oberge- |Stabsge- |Stabsun- |Feldwe- |Hauptfeld- |Stabsfeld- |Oberleut- |Haupt- |Stabsarzt, |Oberstabs-|Oberfeld- |Oberst,
Panzer- |freiter, |freiter, teroffi- bel, webel, webel, nant, mann, |Stabsapo- |arzt, arzt, Kapitan
schitze, |Haupt- |Oberstabs-|zier, Boots- Hauptboots-|Stabsboots- |Oberleut- Kapitan- [theker, Ober- Flottillen- |zur See,
Panzer- |gefrei- |gefreiter, |Ober- mann, mann, mann, nant zur |leutnant | Stabsvete- |stabsapo- |arzt, Oberst-
grena- ter Unteroffi- |maat Fahnrich, |Oberfahn- |Oberstabs- |See rindr, theker, Oberfeld- |arzt,
dier, zier, Korporal |Fahnrich |rich, feldwebel, Stabs- Oberstabs- |apothe- Flotten-
Kanonier, Maat, Stabskor-|{zur See,|Oberfahn- |[Oberstabs- haupt- veterinar, |Kker, arzt,
Pionier, Fahnen- poral Oberfeld- |rich zur See |bootsmann, mann, Oberst- Flottillen- |Obersta-
Panzerpi- junker, webel, Leutnant, Stabskapi- |leutnant, apothe- potheker,
onier, Seekadett Ober- Leutnant tanleut- Fregatten- |ker, Flotten-
Funker, boots- zZur See nant, kapitan Oberfeld- |apothe-
Schutze, mann Major, veterinar |ker,
Flieger, Korvetten- Oberst-
Sanitats- kapitan veterinar
soldat, und
Matrose, hohere
Gefreiter, Dienst-
Grena- grade
dier,
Panzerja-
ger,
Panzer-
kanonier,
Panzer-
funker
Zo- 1019,70 |1019,70|1 019,70 1090,98 |1090,98 |1167,46 1167,46 1 253,00 1 345,05 |1 345,05 1 558,88 1558,88 |1682,05
nen-
stufe
1
2 1115,58 |1115,58|1 115,58 1192,06 |1192,06 |1275,04 1 275,04 1 365,77 1 465,59 |1 465,59 1 695,02 1695,02 |1827,23
3 1210,23 |1210,23|1 210,23 1293,19 |1293,19 |1382,61 1 382,61 1 479,83 1587,44 |1 587,44 1832,41 1832,41 [1972,42
4 1304,83 |1304,83|1 304,83 1394,29 |1394,29 |1490,22 1 490,22 1593,91 1707,95|1 707,95 1 968,50 1968,50 |2117,55
5 1 400,78 |1 400,78 |1 400,78 1495,41 |149541 |1597,81 1597,81 1 707,95 1 828,52 |1 828,52 2 104,61 2104,61 |2261,46
6 1495,41 |1495,41|1 495,41 1596,53 |1596,53 |1704,08 1704,08 1 822,04 1 950,36 |1 950,36 2 240,70 2 240,70 |2 406,61
7 1591,32 |1591,32|1591,32 1697,61 |1697,61 |1811,67 1811,67 1 936,07 2 070,92 |2 070,92 2 378,10 2 378,10 |2551,80
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Dienst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
grad
Jéager, Oberge- |Stabsge- |Stabsun- |Feldwe- |Hauptfeld- |Stabsfeld- |Oberleut- |Haupt- |Stabsarzt, |Oberstabs-|Oberfeld- |Oberst,
Panzer- |freiter, |[freiter, teroffi- bel, webel, webel, nant, mann, Stabsapo- |arzt, arzt, Kapitan
schitze, |Haupt- |Oberstabs-|zier, Boots- Hauptboots-|Stabsboots- |Oberleut- Kapitan- [theker, Ober- Flottillen- |zur See,
Panzer- |gefrei- |gefreiter, |Ober- mann, mann, mann, nant zur |leutnant | Stabsvete- |stabsapo- |arzt, Oberst-
grena- ter Unteroffi- |maat Fahnrich, |Oberfahn- |Oberstabs- |See rindr, theker, Oberfeld- |arzt,
dier, zier, Korporal |Fahnrich |rich, feldwebel, Stabs- Oberstabs- |apothe- Flotten-
Kanonier, Maat, Stabskor-|zur See,|Oberfahn- |Oberstabs- haupt- veterinar, |ker, arzt,
Pionier, Fahnen- poral Oberfeld- |rich zur See |bootsmann, mann, Oberst- Flottillen- |Obersta-
Panzerpi- junker, webel, Leutnant, Stabskapi- |leutnant, apothe- potheker,
onier, Seekadett Ober- Leutnant tanleut- Fregatten- |ker, Flotten-
Funker, boots- zZur See nant, kapitan Oberfeld- |apothe-
Schitze, mann Major, veterinar |ker,
Flieger, Korvetten- Oberst-
Sanitats- kapitan veterinar
soldat, und
Matrose, hohere
Gefreiter, Dienst-
Grena- grade
dier,
Panzerja-
ger,
Panzer-
kanonier,
Panzer-
funker
8 1685,93 |1685,93|1 685,93 1798,71 |1798,71 |1919,28 1919,28 2 050,20 2191,44 |2 191,44 2 514,24 2514,24 |2 696,98
9 1781,82 |1781,82|1 781,82 1899,82 |1899,82 |2 026,82 2 026,82 2 164,22 2 313,30 |2 313,30 2 650,30 2 650,30 |(2842,15
10 1876,46 |1876,46|1 876,46 2 000,91 (2000,91 |2134,41 2 134,41 2 278,28 2 433,84 |2 433,84 2 786,39 2 786,39 |2 986,03
11 1971,13 |1971,13|1971,13 2102,00 (2102,00 |2 240,70 2 240,70 2 392,36 2 555,67 |2 555,67 2 923,82 2923,82 |(3131,21
12 2 067,02 |(2067,02|2 067,02 2 203,09 (2203,09 |2348,32 2 348,32 2 506,42 2 676,21 |2 676,21 3 059,90 3059,90 |3276,38
13 2161,66 |[2161,66|2 161,66 2 304,20 [2304,20 |2 455,84 2 455,84 2 619,21 2796,78 |2 796,78 3 196,03 3196,03 [3421,55
14 2 257,56 |2 257,56 |2 257,56 2 405,31 |2 405,31 |2563,46 2 563,46 2 733,26 2 918,62 |2 918,62 3332,10 3332,10 |3565,40
15 2352,18 |2 352,182 352,18 2506,42 |2506,42 |2669,77 2 669,77 2 847,31 3039,17 |3 039,17 3 469,50 3469,50 |[3710,61
16 2 446,79 |2 446,79|2 446,79 2607,54 (260754 |2777,32 2777,32 2 961,40 3159,71|3 159,71 3 605,61 3 605,61 |3855,75
17 254273 |2542,73|2542,73 2 708,63 [2708,63 |2884,91 2 884,91 3075,44 3281,56 |3 281,56 3741,71 3741,71 |4 000,93
18 2 637,36 |2637,36|2637,36 2 808,42 (2808,42 |2992,49 2 992,49 3 189,53 3 402,09 |3 402,09 3 879,09 3879,09 [4146,11
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Dienst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

grad
Jéager, Oberge- |Stabsge- |Stabsun- |Feldwe- |Hauptfeld- |Stabsfeld- |Oberleut- |Haupt- |Stabsarzt, |Oberstabs-|Oberfeld- |Oberst,
Panzer- |freiter, |[freiter, teroffi- bel, webel, webel, nant, mann, Stabsapo- |arzt, arzt, Kapitan
schitze, |Haupt- |Oberstabs-|zier, Boots- Hauptboots-|Stabsboots- |Oberleut- Kapitan- [theker, Ober- Flottillen- |zur See,
Panzer- |gefrei- |gefreiter, |Ober- mann, mann, mann, nant zur |leutnant | Stabsvete- |stabsapo- |arzt, Oberst-
grena- ter Unteroffi- |maat Fahnrich, |Oberfahn- |Oberstabs- |See rindr, theker, Oberfeld- |arzt,
dier, zier, Korporal |Fahnrich |rich, feldwebel, Stabs- Oberstabs- |apothe- Flotten-
Kanonier, Maat, Stabskor-|zur See,|Oberfahn- |Oberstabs- haupt- veterinar, |ker, arzt,
Pionier, Fahnen- poral Oberfeld- |rich zur See |bootsmann, mann, Oberst- Flottillen- |Obersta-
Panzerpi- junker, webel, Leutnant, Stabskapi- |leutnant, apothe- potheker,
onier, Seekadett Ober- Leutnant tanleut- Fregatten- |ker, Flotten-
Funker, boots- zZur See nant, kapitan Oberfeld- |apothe-
Schitze, mann Major, veterinar |ker,
Flieger, Korvetten- Oberst-
Sanitats- kapitan veterinar
soldat, und
Matrose, hohere
Gefreiter, Dienst-
Grena- grade
dier,
Panzerja-
ger,
Panzer-
kanonier,
Panzer-
funker

19 2733,26 |2733,26|2 733,26 2 909,55 (2909,55 |3100,08 3 100,08 3 303,61 3522,62|3522,62 4 015,20 4 015,20 |4 290,01

20 2827,87 |2827,87|2827,87 3010,63 |3010,63 |3 206,35 3 206,35 3417,66 3 644,49 |3 644,49 4 151,30 4 151,30 |4 435,17
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§ 86

§ 86

Neufeststellung

Neufeststellung

(1) Die Neufeststellung der An-
spruchsberechtigung und des Grades der
Schadigungsfolgen erfolgt auf Antrag und
richtet sich nach diesem Gesetz. Eine Neu-
feststellung kann auch von Amts wegen er-
folgen.

(1) unveréandert

(2) Ware nach Durchfihrung des Ver-
fahrens nach Absatz 1 die Geldleistung
nach 8§ 83 Absatz 1 Nummer 1 zu erh6hen
oder zu mindern, wird der Betrag nach § 83
Absatz 1 fiir jeden Zehnergrad der Ande-
rung des Grades der Schadigungsfolgen um
den entsprechenden Anteil erhdht oder ge-
mindert.

(2 unverandert

(3) Werden bei einer Neufeststellung
von Pflegeleistungen auf Grund der Rechts-
anderung in § 17 keine oder geringere Geld-
leistungen festgestellt, so werden mindes-
tens die vor der Neufeststellung bezogenen
Geldleistungen nach den Vorschriften des
Soldatenversorgungsgesetzes in der am 31.
Dezember 2024 geltenden Fassung in Ver-
bindung mit dem Bundesversorgungsgesetz
in der bis zum 31. Dezember 2023 gelten-
den Fassung weiter erbracht. Dies gilt nicht
fur den Fall, dass keine oder geringere Pfle-
geleistungen festgestellt werden, weil bei
der zu pflegenden Person tatséchliche An-
derungen eingetreten sind.

(3) Werden bei einer Neufeststellung
von Pflegeleistungen auf Grund der Rechts-
anderung in 8§ 17 keine oder geringere Geld-
leistungen festgestellt, so werden mindes-
tens die vor der Neufeststellung bezogenen
Geldleistungen nach den Vorschriften des
Soldatenversorgungsgesetzes in der am 31.
Dezember 2024 geltenden Fassung in Ver-
bindung mit dem Bundesversorgungsgesetz
in der bis zum 31. Dezember 2023 gelten-
den Fassung weiter erbracht. Dies gilt nicht
fur den Fall, dass keine oder geringere Pfle-
geleistungen festgestellt werden, weil bei
der zu pflegenden Person tatséchliche An-
derungen eingetreten sind. 8 13 gilt ent-
sprechend.
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Zukunftiges Recht

§ 88

§ 88

Pflegeausgleich

Pflegeausgleich

Witwen und Witwer erhalten einen mo-
natlichen Pflegeausgleich, wenn

Witwen und Witwer erhalten einen mo-
natlichen Pflegeausgleich, wenn

1. die geschadigte Person schadigungs-
bedingt pflegebeddrftig war,

1. unverandert

2. sie die geschadigte Person wéahrend ih-
rer Ehe bereits vor dem 1. Januar 2025
gepflegt haben,

2. unverandert

3. die Pflegezeit insgesamt mehr als zehn
Jahre betragen hat und

3. unverandert

4. sie nicht eine monatliche Geldleistung
nach 8§ 83 Absatz 1 erhalten, in der eine
Geldleistung nach 8§ 83 Absatz 1 Satz 1
Nummer 5 enthalten ist.

4, unverandert

Der monatliche Pflegeausgleich betragt fur
jedes Jahr der Uber zehn Jahre hinausge-
henden Pflegezeit 20 Euro. Kalendermo-
nate, in denen die Pflege nicht unentgeltlich
geleistet wurde, werden dabei nicht mitge-
zahlt. Die anzurechnende Gesamtpflegezeit
wird auf volle Jahre aufgerundet.

Der monatliche Pflegeausgleich betragt fur
jedes Jahr der tUber zehn Jahre hinausge-
henden Pflegezeit 20 Euro. Kalendermo-
nate, in denen die Pflege nicht unentgeltlich
geleistet wurde, werden dabei nicht mitge-
zahlt. Die anzurechnende Gesamtpflegezeit
wird auf volle Jahre aufgerundet. § 13 gilt
entsprechend.

§ 89

§ 89

Ausgleichszahlung fur Witwen und Wit-
wer bei nicht schadigungsbedingtem
Tod

Ausgleichszahlung fir Witwen und Wit-
wer bei nicht schadigungsbedingtem
Tod

(1) Witwen und Witwer einer nicht
schadigungsbedingt verstorbenen gescha-
digten Person erhalten eine monatliche Aus-
gleichszahlung, wenn

(1) unverandert

1. die Schadigung bereits vor dem 1. Ja-
nuar 2025 eingetreten ist,

2. die Ehe bereits vor dem 1. Januar 2025
bestand,

3. die Witwe oder der Witwer keine monat-
liche Geldleistung nach § 83 Absatz 3
erhalt und
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Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

4. die geschadigte Person Anspruch hatte

a) im Zeitpunkt ihres Todes

aa) auf eine Leistung nach § 83
Absatz 1 oder § 11 Absatz 1,
der ein Grad der Schadigungs-
folgen von 100 zu Grunde
liegt, oder

bb) auf Pflegegeld nach § 17 oder

b) mindestens funf Jahre auf Berufs-
schadensausgleich nach § 80 des
Soldatenversorgungsgesetzes in
der am 31. Dezember 2024 gelten-
den Fassung in Verbindung mit §
30 des Bundesversorgungsgeset-
zes in der am 31. Dezember 2023

geltenden Fassung oder nach § 82.

(2) Die monatliche Ausgleichszahlung
betragt

(2) Die monatliche Ausgleichszahlung
betragt

1. fur Witwen und Witwer von geschadig-
ten Personen mit einem Grad der Sché-
digungsfolgen von unter 100: 500 Euro,

1. unverandert

2. fur Witwen und Witwer von geschéadig-
ten Personen mit einem Grad der Scha-
digungsfolgen von 100: 750 Euro.

2. unverandert

§ 13 gilt entsprechend.

(3) Berechtigte nach Absatz 1 erhalten
auf Antrag anstelle der monatlichen Aus-
gleichszahlung eine einmalige Abfindung.
Der Antrag ist innerhalb eines Jahres nach
Bewilligung der Ausgleichszahlung zu stel-
len.

(3) unverandert

(4) Die Abfindung betragt

(4) Die Abfindung betragt das 120-fa-
che der nach Absatz 2 zustehenden mo-
natlichen Ausgleichszahlung.

1. bei einem Anspruch auf die monatliche | entfallt
Ausgleichszahlung nach Absatz 2 Num-
mer 1: 60 000 Euro,

2. bei einem Anspruch auf die monatliche | entfallt

Ausgleichszahlung nach Absatz 2 Num-
mer 2: 90 000 Euro.
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Geltendes Recht Zukunftiges Recht

(5) Auf die Abfindung sind bereits ge- (5) unverandert
leistete monatliche Ausgleichszahlungen
anzurechnen. Mit der Zahlung der Abfin-
dung sind alle Anspriiche auf die monatli-
chen Ausgleichszahlungen bei nicht schadi-
gungsbedingtem Tod abgegolten.
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§ 88

§ 88

Pflegeausgleich

Pflegeausgleich

Witwen und Witwer erhalten einen mo-
natlichen Pflegeausgleich, wenn

Witwen und Witwer erhalten einen mo-
natlichen Pflegeausgleich, wenn

1. die geschadigte Person schadigungs-
bedingt pflegebeddrftig war,

1. unverandert

2. sie die geschadigte Person wéhrend ih-
rer Ehe bereits vor dem 1. Januar 2025
gepflegt haben,

2. unverandert

3. die Pflegezeit insgesamt mehr als zehn
Jahre betragen hat und

3. unverandert

4. sie nicht eine monatliche Geldleistung
nach 8§ 83 Absatz 1 erhalten, in der eine
Geldleistung nach 8§ 83 Absatz 1 Satz 1
Nummer 5 enthalten ist.

4, unverandert

Der monatliche Pflegeausgleich betragt fur
jedes Jahr der Uber zehn Jahre hinausge-
henden Pflegezeit 20 Euro. Kalendermo-
nate, in denen die Pflege nicht unentgeltlich
geleistet wurde, werden dabei nicht mitge-
zahlt. Die anzurechnende Gesamtpflegezeit
wird auf volle Jahre aufgerundet.

Der monatliche Pflegeausgleich betragt fur
jedes Jahr der tUber zehn Jahre hinausge-
henden Pflegezeit 21 Euro. Kalendermo-
nate, in denen die Pflege nicht unentgeltlich
geleistet wurde, werden dabei nicht mitge-
zahlt. Die anzurechnende Gesamtpflegezeit
wird auf volle Jahre aufgerundet.
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§89

§ 89

Ausgleichszahlung fur Witwen und Wit-
wer bei nicht schadigungsbedingtem
Tod

Ausgleichszahlung fir Witwen und Wit-

wer bei nicht schadigungsbedingtem
Tod

(1) Witwen und Witwer einer nicht
schadigungsbedingt verstorbenen gescha-
digten Person erhalten eine monatliche Aus-
gleichszahlung, wenn

(1) unveréandert

1. die Schadigung bereits vor dem 1. Ja-
nuar 2025 eingetreten ist,

2. die Ehe bereits vor dem 1. Januar 2025
bestand,

3. die Witwe oder der Witwer keine monat-
liche Geldleistung nach § 83 Absatz 3
erhalt und

die geschéadigte Person Anspruch hatte

a) im Zeitpunkt ihres Todes

aa) auf eine Leistung nach § 83
Absatz 1 oder § 11 Absatz 1,
der ein Grad der Schadigungs-
folgen von 100 zu Grunde
liegt, oder

bb) auf Pflegegeld nach § 17 oder

mindestens funf Jahre auf Berufs-
schadensausgleich nach § 80 des
Soldatenversorgungsgesetzes in
der am 31. Dezember 2024 gelten-
den Fassung in Verbindung mit §
30 des Bundesversorgungsgeset-
zes in der am 31. Dezember 2023
geltenden Fassung oder nach § 82.

b)

(2) Die monatliche Ausgleichszahlung
betragt

betragt

(2) Die monatliche Ausgleichszahlung

1. fur Witwen und Witwer von geschadig-
ten Personen mit einem Grad der Sché-
digungsfolgen von unter 100: 500 Euro,

1.

fur Witwen und Witwer von geschadig-
ten Personen mit einem Grad der Sché-
digungsfolgen von unter 100: 519 Euro,

2. fur Witwen und Witwer von geschadig-
ten Personen mit einem Grad der Scha-
digungsfolgen von 100: 750 Euro.

fur Witwen und Witwer von geschadig-
ten Personen mit einem Grad der Scha-
digungsfolgen von 100: 778 Euro.
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Zukunftiges Recht

(3) Berechtigte nach Absatz 1 erhalten
auf Antrag anstelle der monatlichen Aus-
gleichszahlung eine einmalige Abfindung.
Der Antrag ist innerhalb eines Jahres nach
Bewilligung der Ausgleichszahlung zu stel-
len.

(3) unverandert

(4) Die Abfindung betragt

(4) unverandert

1. bei einem Anspruch auf die monatliche
Ausgleichszahlung nach Absatz 2 Num-
mer 1: 60 000 Euro,

2. bei einem Anspruch auf die monatliche
Ausgleichszahlung nach Absatz 2 Num-
mer 2: 90 000 Euro.

(5) Auf die Abfindung sind bereits ge-
leistete  monatliche Ausgleichszahlungen
anzurechnen. Mit der Zahlung der Abfin-
dung sind alle Anspriche auf die monatli-
chen Ausgleichszahlungen bei nicht schadi-
gungsbedingtem Tod abgegolten.

(5) unverandert
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§ 88

§ 88

Pflegeausgleich

Pflegeausgleich

Witwen und Witwer erhalten einen mo-
natlichen Pflegeausgleich, wenn

Witwen und Witwer erhalten einen mo-
natlichen Pflegeausgleich, wenn

1. die geschadigte Person schadigungs-
bedingt pflegebeddrftig war,

1. unverandert

2. sie die geschadigte Person wéhrend ih-
rer Ehe bereits vor dem 1. Januar 2025
gepflegt haben,

2. unverandert

3. die Pflegezeit insgesamt mehr als zehn
Jahre betragen hat und

3. unverandert

4. sie nicht eine monatliche Geldleistung
nach 8§ 83 Absatz 1 erhalten, in der eine
Geldleistung nach 8§ 83 Absatz 1 Satz 1
Nummer 5 enthalten ist.

4, unverandert

Der monatliche Pflegeausgleich betragt fur
jedes Jahr der Uber zehn Jahre hinausge-
henden Pflegezeit 20 Euro. Kalendermo-
nate, in denen die Pflege nicht unentgeltlich
geleistet wurde, werden dabei nicht mitge-
zahlt. Die anzurechnende Gesamtpflegezeit
wird auf volle Jahre aufgerundet.

Der monatliche Pflegeausgleich betragt far
jedes Jahr der tUber zehn Jahre hinausge-
henden Pflegezeit 22 Euro. Kalendermo-
nate, in denen die Pflege nicht unentgeltlich
geleistet wurde, werden dabei nicht mitge-
zahlt. Die anzurechnende Gesamtpflegezeit
wird auf volle Jahre aufgerundet.
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§89

§ 89

Ausgleichszahlung fur Witwen und Wit-
wer bei nicht schadigungsbedingtem
Tod

Ausgleichszahlung fir Witwen und Wit-

wer bei nicht schadigungsbedingtem
Tod

(1) Witwen und Witwer einer nicht
schadigungsbedingt verstorbenen gescha-
digten Person erhalten eine monatliche Aus-
gleichszahlung, wenn

(1) unveréandert

1. die Schadigung bereits vor dem 1. Ja-
nuar 2025 eingetreten ist,

2. die Ehe bereits vor dem 1. Januar 2025
bestand,

3. die Witwe oder der Witwer keine monat-
liche Geldleistung nach § 83 Absatz 3
erhalt und

die geschéadigte Person Anspruch hatte

a) im Zeitpunkt ihres Todes

aa) auf eine Leistung nach § 83
Absatz 1 oder § 11 Absatz 1,
der ein Grad der Schadigungs-
folgen von 100 zu Grunde
liegt, oder

bb) auf Pflegegeld nach § 17 oder

mindestens funf Jahre auf Berufs-
schadensausgleich nach § 80 des
Soldatenversorgungsgesetzes in
der am 31. Dezember 2024 gelten-
den Fassung in Verbindung mit §
30 des Bundesversorgungsgeset-
zes in der am 31. Dezember 2023
geltenden Fassung oder nach § 82.

b)

(2) Die monatliche Ausgleichszahlung
betragt

betragt

(2) Die monatliche Ausgleichszahlung

1. fur Witwen und Witwer von geschadig-
ten Personen mit einem Grad der Sché-
digungsfolgen von unter 100: 500 Euro,

1.

fur Witwen und Witwer von geschadig-
ten Personen mit einem Grad der Sché-
digungsfolgen von unter 100: 541 Euro,

2. fur Witwen und Witwer von geschadig-
ten Personen mit einem Grad der Scha-
digungsfolgen von 100: 750 Euro.

fur Witwen und Witwer von geschadig-
ten Personen mit einem Grad der Scha-
digungsfolgen von 100: 811 Euro.




Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(3) Berechtigte nach Absatz 1 erhalten
auf Antrag anstelle der monatlichen Aus-
gleichszahlung eine einmalige Abfindung.
Der Antrag ist innerhalb eines Jahres nach
Bewilligung der Ausgleichszahlung zu stel-
len.

(3) unverandert

(4) Die Abfindung betragt

(4) unverandert

1. bei einem Anspruch auf die monatliche
Ausgleichszahlung nach Absatz 2 Num-
mer 1: 60 000 Euro,

2. bei einem Anspruch auf die monatliche
Ausgleichszahlung nach Absatz 2 Num-
mer 2: 90 000 Euro.

(5) Auf die Abfindung sind bereits ge-
leistete  monatliche Ausgleichszahlungen
anzurechnen. Mit der Zahlung der Abfin-
dung sind alle Anspriche auf die monatli-
chen Ausgleichszahlungen bei nicht schadi-
gungsbedingtem Tod abgegolten.

(5) unverandert
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§8

§8

Antragserfordernis

Antragserfordernis

(1) Leistungen nach diesem Gesetz
werden auf Antrag gewahrt.

(1) unveréandert

(2) Wahrend des Wehrdienstverhalt-
nisses kann das Verwaltungsverfahren zur
Prifung der Gewahrung von Leistungen
nach diesem Gesetz auch von Amts wegen
eingeleitet werden.

(2) Wahrend des Wehrdienstverhalt-
nisses soll das Verwaltungsverfahren zur
Prufung der Gewahrung von Leistungen
nach diesem Gesetz auch von Amts wegen
eingeleitet werden. Dies gilt auch fur Leis-
tungen an Angehdrige und Hinterblie-
bene.

§18

§18

Leistungen zur Mobilitat

Leistungen zur Mobilitat

(1) Far die Leistungen zur Mobilitat gilt
§ 40 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch
entsprechend.

(1) Fdur die Leistungen zur Mobilitat gilt
§ 40 Absatz 1 und 2 des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch entsprechend.

(2) Das Bundesministerium der Vertei-
digung wird ermdchtigt, durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes Folgendes zu regeln:

(2 unverandert

1. die Grundsatze, die fur die Leistungen
zur Mobilitat maflRgebend sind,

2. die Hohe der Leistungen und das Bewil-
ligungsverfahren.
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§20

§20

Berechnung und Hohe des Krankengel-
des der Soldatenentschadigung

Berechnung und Hohe des Krankengel-
des der Soldatenentschadigung

(1) Das Krankengeld der Soldatenent-
schadigung betragt 80 Prozent des erzielten
regelmafigen Entgelts (Regelentgelt) und
darf das entgangene regelmafige Nettoar-
beitsentgelt nicht Ubersteigen. Das Regel-
entgelt wird bis zur H6he der jeweils gelten-
den Leistungsbemessungsgrenze beruck-
sichtigt. Leistungsbemessungsgrenze ist
der 360. Teil der jahrlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze der allgemeinen Rentenversi-
cherung. Im Ubrigen berechnet sich das
Krankengeld der Soldatenentschadigung
entsprechend § 47 des Funften Buches So-
zialgesetzbuch.

(1) Das Krankengeld der Soldatenent-
schadigung betragt 80 Prozent des erzielten
regelmafiigen Entgelts (Regelentgelt) und
darf das entgangene regelmafige Nettoar-
beitsentgelt nicht Ubersteigen. Das Regel-
entgelt wird bis zur Hohe der jeweils gelten-
den Leistungsbemessungsgrenze bertck-
sichtigt. Leistungsbemessungsgrenze ist
der 360. Teil der jahrlichen Beitragsbemes-
sungsgrenze der allgemeinen Rentenversi-
cherung. Im Ubrigen berechnet sich das
Krankengeld der Soldatenentschadigung
entsprechend den 88 47 bis 47b des Funf-
ten Buches Sozialgesetzbuch nach Mal3-
gabe der Abséatze 2 bis 6.

(2) Bei geschadigten Personen, die
geringflgig beschaftigt sind, entspricht das
zugrunde zu legende Regelentgelt dem Net-
toentgelt. Bei geschadigten Personen, die
nicht der Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Krankenversicherung unterliegen,
wird das Krankengeld der Soldatenentscha-
digung auf Grundlage der nachgewiesenen
Einnahmen berechnet, die beitragspflichtig
wéren, wenn die geschadigte Person ge-
setzlich krankenversichert wére.

(2) Bei geschadigten Personen, die
geringfugig beschaftigt sind, entspricht das
zugrunde zu legende Regelentgelt dem Net-
toentgelt. Bei geschadigten Personen, die
nicht der Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Krankenversicherung unterliegen,
wird das Krankengeld der Soldatenentscha-
digung auf Grundlage der nachgewiesenen
Einnahmen berechnet. Das Arbeitsein-
kommen ist bei der Ermittlung des Re-
gelentgelts mit dem 360. Teil des im Ka-
lenderjahr vor Beginn der Arbeitsunfa-
higkeit oder der Malinhahmen der Heilbe-
handlung erzielten Arbeitseinkommens
zugrunde zu legen.

(3) Fur den Fall, dass die geschadigte
Person im Zeitpunkt der Beendigung des
Wehrdienstverhéaltnisses infolge einer aner-
kannten Wehrdienstbeschadigung arbeits-
unfahig ist, gelten, wenn dies fir die Person
gunstiger ist, als Regelentgelt die bei der
Beendigung des Wehrdienstverhéltnisses
bezogenen Geld- und Sachbeziige.

(3) Haben geschadigte Personen
von einem anderen Rehabilitationstréager
Krankengeld, Krankengeld der Sozialen
Entschadigung, Verletztengeld oder
Ubergangsgeld bezogen und ist ihnen im
Anschluss daran Krankengeld der Solda-
tenentschadigung zu zahlen, so ist bei
dessen Berechnung von dem bisher zu-
grunde gelegten Entgelt auszugehen.

(4) Ein Anspruch auf Krankengeld der
Soldatenentschadigung besteht nicht, wenn
unmittelbar vor der Arbeitsunfahigkeit Bir-
gergeld bezogen wurde.

(4) Als Regelentgelt gelten die bei
der Beendigung des Wehrdienstverhalt-
nisses bezogenen Geld- und Sachbe-
zilge, wenn
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1. die geschadigte Person im Zeitpunkt
der Beendigung des Wehrdienstver-
héltnisses infolge einer anerkannten
Wehrdienstbeschadigung arbeitsun-
fahig und

2. dies fur die Person ginstiger ist.

(5) Die Berechnungsgrundlage, die
dem Krankengeld der Soldatenentschadi-
gung zugrunde liegt, wird entsprechend § 70
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch an-
gepasst.

(5) Ein Anspruch auf Krankengeld
der Soldatenentschadigung besteht nicht,
wenn unmittelbar vor der Arbeitsunfahig-
keit Leistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch bezogen wurde.

(6) Die Berechnungsgrundlage, die
dem Krankengeld der Soldatenentschéa-
digung zugrunde liegt, wird entspre-
chend 8 70 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch angepasst.

§ 38

§ 38

Derzeitiges Einkommen

Derzeitiges Einkommen

Derzeitiges Einkommen sind die in §
18a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
genannten Einkommensarten, mit Aus-
nahme der in § 18a Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 10 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch genann-
ten Einkommensarten. Die 88 18b und 18c
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch gel-
ten entsprechend.

Derzeitiges Einkommen sind die in
§ 18a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
genannten Einkommensarten, mit Aus-
nahme der in § 18a Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 10 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch genann-
ten Einkommensarten. Die 88 18b und 18c
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch gel-
ten entsprechend. Die sich ergebenden
Betrage sind bis 0,49 Euro auf volle Euro
abzurunden und ab 0,50 Euro auf volle
Euro aufzurunden.

§43

§43

Ausgleichszahlung an Witwen und Wit-
wer

Ausgleichszahlung an Witwen und Wit-
wer

(1) Die Witwe oder der Witwer der ge-
schadigten Person erhdlt eine monatliche
Ausgleichszahlung in H6he von 778 Euro. 8
13 gilt entsprechend.

(1) unveréandert

(2) Der Anspruch auf die monatliche
Ausgleichszahlung erlischt, wenn die Witwe
oder der Witwer wieder heiratet.

(2 unverandert
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(3) Die Witwe oder der Witwer hat zu-
satzlich zur Leistung nach Absatz 1 An-
spruch auf eine monatliche Ausgleichszah-
lung in Hohe von 50 Prozent des zugrunde
zu legenden Referenzeinkommens der ge-
schadigten Person nach § 39 Absatz 1, so-
weit sie oder er

(3) Die Witwe oder der Witwer hat zu-
satzlich zur Leistung nach Absatz 1 An-
spruch auf eine monatliche Ausgleichszah-
lung in H6he von 50 Prozent des zugrunde
zu legenden Referenzeinkommens der ge-
schadigten Person nach § 39 Absatz 1, so-
weit sie oder er

1. Waisen der verstorbenen geschadigten
Person bis zur Vollendung des 12. Le-
bensjahres erzieht oder

1. unverandert

2. Waisen der verstorbenen geschadigten
Person, die wegen kdrperlicher, geisti-
ger oder seelischer Behinderung auf3er-
stande sind, sich selbst zu unterhalten,
erzieht und mit diesen Waisen in haus-
licher Gemeinschaft lebt oder

2. unverandert

3. voll erwerbsgemindert oder erwerbsun-
fahig nach dem Sechsten Buch Sozial-
gesetzbuch ist.

3. voll erwerbsgemindert nach dem
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch ist.

Mit Erreichen der Regelaltersgrenze betragt
die Ausgleichszahlung 30 Prozent des zu-
grunde zu legenden Referenzeinkommens
der geschadigten Person nach § 39 Absatz
1.

Mit Erreichen der Regelaltersgrenze betragt
die Ausgleichszahlung 30 Prozent des zu-
grunde zu legenden Referenzeinkommens
der geschadigten Person nach § 39 Absatz
1.

(4) Fur die Dauer des Bezugs der Aus-
gleichszahlung nach Absatz 3 wird folgen-
des Einkommen auf diese Leistung ange-
rechnet:

(4) unverandert

1. Renten der Rentenversicherung wegen
Todes, gekirzt um 14 Prozent,

2. Renten der Alterssicherung der Land-
wirte wegen Todes, gekirzt um 14 Pro-
zent,

3. Witwen- und Witwerrente der Unfallver-
sicherung, gekirzt um den Anteil der
von der Witwe oder dem Witwer zu tra-
genden Beitrdge zur Bundesagentur fur
Arbeit und, soweit Beitrdge zur sonsti-
gen Sozialversicherung oder zu einem
Krankenversicherungsunternehmen
gezahlt werden, zuséatzlich um 10 Pro-
zent,
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Witwen- und Witwergeld und vergleich-
bare Bezlige aus einem o&ffentlich-
rechtlichen Dienst- oder Amtsverhaltnis
oder aus einem versicherungsfreien Ar-
beitsverhaltnis mit Anspruch auf Ver-
sorgung nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften oder Grundséatzen und ver-
gleichbare Beziige aus der Versorgung
der Abgeordneten sowie Leistungen
nach dem Bundesversorgungsteilungs-
gesetz und vergleichbare Leistungen
nach entsprechenden landerrechtlichen
Regelungen, gekiirzt um 25 Prozent,

Unfall-Hinterbliebenenversorgung und
vergleichbare Bezlige aus einem offent-
lich-rechtlichen Dienst- oder Amtsver-
haltnis oder aus einem versicherungs-
freien Arbeitsverhaltnis mit Anspruch
auf Versorgung nach beamtenrechtli-
chen Vorschriften oder Grundséatzen
sowie vergleichbare Bezilige aus der
Versorgung der Abgeordneten, gekirzt
um 25 Prozent,

Renten der offentlich-rechtlichen Versi-
cherungs- oder Versorgungseinrichtun-
gen bestimmter Berufsgruppen wegen
Todes, geklrzt um 29,6 Prozent,

Entschadigungszahlungen an Hinter-
bliebene nach dem Vierzehnten Buch
Sozialgesetzbuch sowie nach Geset-
zen, die die entsprechende Anwendung
des Vierzehnten Buches Sozialgesetz-
buch vorsehen,

Renten wegen Todes, die aus Anlass
eines Arbeitsverhéltnisses zugesagt
worden sind, sowie Leistungen aus der
Versorgungsausgleichskasse, gekuirzt
um 17,5 Prozent; sofern es sich dabei
um Leistungen handelt, die der nachge-
lagerten Besteuerung unterliegen, ge-
kirzt um 23 Prozent,

Leistung nach § 46 Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 30.
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(5) Die Witwe oder der Witwer hat die
Leistungen nach Absatz 4 nachzuweisen.
Sie oder er kann verlangen, dass die Zahl-
stelle eine Bescheinigung uber die von ihr
im mafgebenden Zeitraum gezahlte Leis-
tung und den Zeitraum, fur den diese ge-
zahlt wurde, ausstellt.

(5) unverandert

(6) 841 Absatz 3 gilt entsprechend.

(6) unverandert

§ 53

§ 53

Schadensersatz

Schadensersatz

(1) Geschadigte Personen haben auf
Grund der anerkannten Schadigungsfolge
gegen den Bund nur die auf diesem Gesetz
beruhenden Anspriiche.

(1) Geschadigte Personen, Angeho-
rige, Hinterbliebene und berechtigte Per-
sonen nach § 50 haben auf Grund der an-
erkannten Schadigungsfolge gegen den
Bund nur die auf diesem Gesetz beruhen-
den Anspriiche.

(2) Weitergehende Anspriiche nach
allgemeinen gesetzlichen Vorschriften kon-
nen gegen einen oOffentlich-rechtlichen
Dienstherrn im Bundesgebiet oder gegen
die in seinem Dienst stehenden Personen
nur dann geltend gemacht werden, wenn die
als Schadigungsfolge anerkannte Gesund-
heitsstérung

(2 unverandert

1. durch eine vorsatzliche unerlaubte
Handlung einer solchen Person verur-
sacht worden ist oder

2. Dbei der Teilnahme am allgemeinen Ver-
kehr eingetreten ist.

(3) Im Fall des Absatzes 2 Nummer 2
sind Leistungen nach diesem Gesetz auf die
weitergehenden Anspriiche anzurechnen.

(3) unverandert

(4) Ersatzanspriiche gegen andere
Personen sowie nach § 31a des Soldaten-
gesetzes bleiben unberihrt.

(4) unverandert
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§61

§61

Beginn der Leistungen an Hinterblie-
bene

Beginn der Leistungen an Hinterblie-
bene

(1) Die Leistungen an Hinterbliebene
beginnen frihestens mit dem auf den Ster-
bemonat folgenden Kalendermonat. Kinder,
die nach dem Versterben der geschéadigten
Person geboren werden, erhalten Leistun-
gen vom ersten Tag des Geburtsmonats an.

(1) unveréandert

(2) 8§59 Absatz 2 gilt mit der MaRgabe
entsprechend, dass der Antrag auf Gewéah-
rung der Ausgleichszahlung innerhalb eines
Jahres nach dem schadigungsbedingten
Tod der geschadigten Person zu stellen ist.

(2) 8§59 Absatz 2 gilt mit der Mal3gabe
entsprechend, dass der Antrag auf Gewéh-
rung der Ausgleichszahlung innerhalb eines
Jahres nach dem Tod der geschadigten
Person zu stellen ist.
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Gesetz Uber die Versorgung der
friheren Soldatinnen und
friheren Soldaten und ihrer
Hinterbliebenen

Gesetz Uber die Versorgung der
friheren Soldatinnen und
friheren Soldaten und ihrer
Hinterbliebenen

(Soldatenversorgungsgesetz -
SVG)
vom: 20.08.2021 - Zuletzt geéan-
dert durch Art. 7 G v.
22.12.2025 | Nr. 370

(Soldatenversorgungsgesetz -
SVG)
vom: 20.08.2021 - Zuletzt geén-
dert durch Art. 7 G v.
22.12.2025 | Nr. 370

§3

§3

Wehrdienstzeit

Wehrdienstzeit

(1) Wehrdienstzeit ist die Zeit vom Tag
des tatséchlichen Diensteintritts bis zum Ab-
lauf des Tages, an dem das Dienstverhaltnis
endet. Der Grundwehrdienst wird jedoch mit
seiner gesetzlich festgesetzten Dauer, die
Probezeit des freiwiligen Wehrdienstes
nach 8§ 58b des Soldatengesetzes mit sechs
Monaten angerechnet. Nicht angerechnet
wird die Zeit, um deren Dauer sich der Tag
der Beendigung des Wehrdienstverhaltnis-
ses nach 8§ 58 Absatz 2 Satz 3 der Wehrdis-
ziplinarordnung verschiebt. Die fir die Ver-
sorgung der Soldatinnen auf Zeit und Solda-
ten auf Zeit maf3gebliche Wehrdienstzeit be-
ginnt fur diejenigen, die am 3. Oktober 1990
als Berufssoldatin oder Berufssoldat der Na-
tionalen Volksarmee oder Soldatin auf Zeit
oder Soldat auf Zeit der Nationalen Volksar-
mee Soldatinnen oder Soldaten der Bun-
deswehr geworden sind, abweichend von
Satz 1 am Tage ihrer Ernennung zur Solda-
tin auf Zeit oder zum Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr.

(1) Wehrdienstzeit ist die Zeit vom Tag
des tatsachlichen Diensteintritts bis zum Ab-
lauf des Tages, an dem das Dienstverhéltnis
endet. Der Grundwehrdienst wird jedoch mit
seiner gesetzlich festgesetzten Dauer, die
Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes
nach 8§ 58 des Soldatengesetzes mit sechs
Monaten angerechnet. Nicht angerechnet
wird die Zeit, um deren Dauer sich der Tag
der Beendigung des Wehrdienstverhaltnis-
ses nach 8 58 Absatz 2 Satz 3 der Wehrdis-
ziplinarordnung verschiebt. Die fir die Ver-
sorgung der Soldatinnen auf Zeit und Solda-
ten auf Zeit maf3gebliche Wehrdienstzeit be-
ginnt fur diejenigen, die am 3. Oktober 1990
als Berufssoldatin oder Berufssoldat der Na-
tionalen Volksarmee oder Soldatin auf Zeit
oder Soldat auf Zeit der Nationalen Volksar-
mee Soldatinnen oder Soldaten der Bun-
deswehr geworden sind, abweichend von
Satz 1 am Tage ihrer Ernennung zur Solda-
tin auf Zeit oder zum Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr.
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(2) Bei Anwendung des 8 11 ist fur Sol-
datinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit
Vordienstzeiten in der Nationalen Volksar-
mee als anrechenbare Wehrdienstzeit auch
die Zeit des in der Nationalen Volksarmee
geleisteten Wehrdienstes bis zur Dauer des
Grundwehrdienstes zu bertcksichtigen.
Mafgeblich fur den Umfang der Anrech-
nung ist die jeweilige Dauer des Grundwehr-
dienstes im friiheren Bundesgebiet im Zeit-
punkt der Begriindung des Wehrdienstver-
héaltnisses in der Nationalen Volksarmee.

(2) unverandert

Teil 2

Teil 2

Berufsforderung und
Dienstzeitversorgung

Berufsforderung und
Dienstzeitversorgung

Abschnitt 1

Abschnitt 1

Berufsforderung und
Dienstzeitversorgung der
Soldatinnen auf Zeit und
Soldaten auf Zeit; Berufs-
forderung der freiwilligen

Wehrdienst nach 8§ 58b
des Soldatengesetzes
Leistenden

Berufsforderung und
Dienstzeitversorgung der
Soldatinnen auf Zeit und
Soldaten auf Zeit; Berufs-
forderung der freiwilligen
Wehrdienst nach §8 58 des

Soldatengesetzes Leis-
tenden

§4

84

Zweck und Arten

Zweck und Arten

(1) Die Leistungen der Berufsférde-
rung und der befristeten Dienstzeitversor-
gung sollen den Soldatinnen auf Zeit und
Soldaten auf Zeit nach Eignung, Neigung
und Leistungsfahigkeit eine individuelle
Qualifizierung ermdglichen, sie auf die Zei-
ten der zivilberuflichen Bildung und der Ta-
tigkeits- oder Beschéftigungssuche vorbe-
reiten, diese Zeiten finanziell absichern und
die Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf
Zeit bei der Téatigkeits- und Beschaftigungs-
suche unterstitzen. Alle Leistungen der Be-
rufsforderung dienen der angemessenen
Eingliederung in das zivile Erwerbsleben.

(1) unverandert
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(2) Die Berufsforderung der Soldatin-
nen auf Zeit und Soldaten auf Zeit umfasst

(2) unveréandert

1. die Beratung in Fragen der schulischen
und beruflichen Bildung sowie der Ein-
gliederung in das zivile Erwerbsleben (8
5),

2. die Teilnahme an dienstzeitbegleiten-
den Bildungs- und Eingliederungsmal3-
nahmen (88 6, 7 Absatz 2 und 8 9 Ab-
satz 4),

3. den Besuch von Lehrgangen an einer
Bundeswehrfachschule (§ 7),

4. die Forderung der beruflichen Bildung
in offentlichen und privaten Bildungs-
einrichtungen (8 7) und

5. Hilfen zur Eingliederung in das zivile Er-
werbsleben (88 9 bis 14).

(3) Soldatinnen und Soldaten, die frei-
willigen Wehrdienst nach 8§ 58b des Solda-
tengesetzes leisten, kénnen als Berufsfor-
derung die Teilnahme an dienstzeitbeglei-
tenden Bildungs- und Eingliederungsmali-
nahmen (88 6 und 9 Absatz 2) sowie Hilfen
zur Eingliederung in das zivile Erwerbsleben
(8 9 Absatz 1 und 7) gewahrt werden. 8 5
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Soldatinnen und Soldaten, die frei-
willigen Wehrdienst nach § 58 des Soldaten-
gesetzes leisten, kénnen als Berufsforde-
rung die Teilnahme an dienstzeitbegleiten-
den Bildungs- und Eingliederungsmafnah-
men (88 6 und 9 Absatz 2) sowie Hilfen zur
Eingliederung in das zivile Erwerbsleben (8
9 Absatz 1 und 7) gewéhrt werden. 8 5 Ab-
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Die Dienstzeitversorgung der Sol-
datinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit um-
fasst

(4) unverandert

1. die Ubergangsgebiihrnisse,

2. die Ausgleichsbezlge,

3. die Ubergangsbeihilfe,

4. den Unterhaltsbeitrag fur Soldatinnen
auf Zeit und Soldaten auf Zeit,

5. den Unterschiedsbetrag nach § 64 Ab-
satz 1 Satz 2,

6. die Einmalzahlungen nach § 105.
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§6

8§86

Dienstzeitbegleitende Forderung der
schulischen und beruflichen Bildung

Dienstzeitbegleitende Forderung der
schulischen und beruflichen Bildung

(1) Wahrend der Wehrdienstzeit bieten
die Karrierecenter der Bundeswehr — Be-
rufsforderungsdienste — interne Mal3nah-
men der schulischen und beruflichen Bil-
dung an, an denen nach 8§ 58b des Solda-
tengesetzes freiwilligen Wehrdienst Leis-
tende sowie Soldatinnen auf Zeit und Solda-
ten auf Zeit unentgeltlich teilnehmen kén-
nen. Sofern eine Wehrdienstzeit mit weniger
als vier Jahren festgesetzt wurde, kdnnen
Maflnahmen zum Berufseinstieg unterhalb
der Erlangung von schulischen und berufli-
chen Abschlussen, von Abschlissen im
Rahmen des Hochschulrahmengesetzes
sowie von Fahrerlaubnissen angeboten
werden. Uber die Art der MaBnahmen nach
Satz 2 entscheidet das Bundesministerium
der Verteidigung oder die von ihm benannte
Stelle.

(1) Wahrend der Wehrdienstzeit bieten
die Karrierecenter der Bundeswehr — Be-
rufsférderungsdienste — interne Mal3nah-
men der schulischen und beruflichen Bil-
dung an, an denen nach § 58 des Soldaten-
gesetzes freiwilligen Wehrdienst Leistende
sowie Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf
Zeit unentgeltlich teilnehmen kdnnen. So-
fern eine Wehrdienstzeit mit weniger als vier
Jahren festgesetzt wurde, kdnnen Mafl3nah-
men zum Berufseinstieg unterhalb der Er-
langung von schulischen und beruflichen
Abschlissen, von Abschlissen im Rahmen
des Hochschulrahmengesetzes sowie von
Fahrerlaubnissen angeboten werden. Uber
die Art der MaRnahmen nach Satz 2 ent-
scheidet das Bundesministerium der Vertei-
digung oder die von ihm benannte Stelle.

(2) Ist fur freiwilligen Wehrdienst Leis-
tende nach § 58b des Soldatengesetzes im
Forderungsplan im Sinne des 8 5 Absatz 2
vorgesehen, dass ein bestimmtes schuli-
sches oder berufliches Bildungsziel im Rah-
men der dienstzeitbegleitenden Férderung
erreicht werden soll, und kann dieses Bil-
dungsziel nicht oder nicht planmaRig durch
Teilnahme an internen Malinahmen erreicht
werden, so kann im Einzelfall die Teilnahme
an MalRnahmen der schulischen und beruf-
lichen Bildung anderer Anbieter geftrdert
werden.

(2) Ist fur freiwilligen Wehrdienst Leis-
tende nach § 58 des Soldatengesetzes im
Forderungsplan im Sinne des § 5 Absatz 2
vorgesehen, dass ein bestimmtes schuli-
sches oder berufliches Bildungsziel im Rah-
men der dienstzeitbegleitenden Férderung
erreicht werden soll, und kann dieses Bil-
dungsziel nicht oder nicht planmaRig durch
Teilnahme an internen Malinahmen erreicht
werden, so kann im Einzelfall die Teilnahme
an MafRRnahmen der schulischen und beruf-
lichen Bildung anderer Anbieter gefordert
werden.

(3) Auf die dienstzeitbegleitende For-
derung nach den Absétzen 1 und 2 besteht
kein Anspruch. Sie steht unter dem Vorbe-
halt ausreichend verfiigbarer Haushaltsmit-
tel.

(3) unverandert
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(4) Beiinternen MalRnahmen der schu-
lischen und beruflichen Bildung, die auf
Grund ihres Inhalts geeignet sind, fir eine
Vielzahl von Berufen forderlich zu sein (Ba-
sisqualifizierungen) ist abweichend von 8§ 5
Absatz 1 Satz 2 eine vorherige Berufsbera-
tung nicht notwendig. Zu den Basisqualifi-
zierungen zéhlen nicht MalRnahmen zur Er-
langung von schulischen und beruflichen
Abschlissen, von Abschlissen im Rahmen
des Hochschulrahmengesetzes sowie von
Fahrerlaubnissen. Uber die Eignung einer
Mafinahme im Sinne des Satzes 1 entschei-
det das Bundesministerium der Verteidi-
gung oder die von ihm benannte Stelle.

(4) unverandert

§7

§7

Forderung der schulischen und berufli-
chen Bildung der Soldatinnen auf Zeit
und Soldaten auf Zeit

Forderung der schulischen und berufli-
chen Bildung der Soldatinnen auf Zeit
und Soldaten auf Zeit

(1) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten
auf Zeit, die nicht Inhaberinnen oder Inhaber
eines Eingliederungsscheins sind, haben
Anspruch auf Forderung ihrer schulischen
und beruflichen Bildung nach der Wehr-
dienstzeit, wenn die Wehrdienstzeit auf min-
destens ein Jahr festgesetzt worden ist. Die
Forderung wird auf Antrag gewahrt. Die For-
derung beruflicher Erfahrungszeiten ist aus-
geschlossen.

(1) unverandert

(2) Sieht der Férderungsplan nach 8 5
Absatz 2 vor, dass ein bestimmtes schuli-
sches oder berufliches Bildungsziel schon
wahrend der Wehrdienstzeit erreicht wer-
den soll, und kann dieses Bildungsziel nicht
oder nicht planmafig durch Teilnahme an
internen MalRnahmen erreicht werden, so
kann die Teilnahme an MalRBhahmen der
schulischen und beruflichen Bildung nach
Absatz 1 geférdert werden, wenn dienstliche
Grunde dem nicht entgegenstehen. Eine
zeitliche Anrechnung auf den Anspruch
nach Absatz 5 findet wahrend der Wehr-
dienstzeit nicht statt.

(2 unverandert

(3) Schulische  MafRnahmen  sind
grundséatzlich an einer Bundeswehrfach-
schule zu durchlaufen.

(3) unverandert




Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(4) Der Anspruch entsteht nicht, wenn
das Dienstverhdltnis aus anderen Grinden
endet als wegen

(4) unverandert

1. Ablaufs der festgesetzten Wehrdienst-
zeit,

2. Entlassung infolge einer Dienstunfahig-
keit nach § 55 Absatz 2 des Soldaten-
gesetzes oder

3. Entlassung nach § 55 Absatz 4 Satz 2
des Soldatengesetzes auf Grund des
Nichtbestehens der Laufbahnprufung
nach Laufbahnaufstieg und mindestens
vierjahriger Wehrdienstzeit in der vor-
herigen Laufbahn.

Sind bei einer Entlassung auf eigenen An-
trag Ubergangsgebiihrnisse nach § 16 Ab-
satz 5 bewilligt worden, kann die Férderung
der schulischen oder beruflichen Bildung bis
zur Dauer des Zeitraums gewéhrt werden,
fir den Ubergangsgebiihrnisse zustehen.

(5) Die Forderungsdauer nach der
Wehrdienstzeit betrdgt nach einer Wehr-
dienstzeit von

(5) unverandert

Geltendes Recht

1 und weniger als 2 Jahren
2 und weniger als 3 Jahren
3 und weniger als 4 Jahren
4 und weniger als 5 Jahren
5 und weniger als 6 Jahren
6 und weniger als 7 Jahren
7 und weniger als 8 Jahren

8 und weniger als 9 Jahren

© © N o g A~ w Dd e

9 und weniger als 10 Jahren

=
©

10 und weniger als 11 Jahren

[EnY
=

11 und weniger als 12 Jahren

12. 12 und mehr Jahren

bis zu 1 Monat
bis zu 2 Monate
bis zu 3 Monate
bis zu 12 Monate
bis zu 18 Monate
bis zu 24 Monate
bis zu 30 Monate
bis zu 36 Monate
bis zu 42 Monate
bis zu 48 Monate
bis zu 54 Monate

bis zu 60 Monate.

Zukuinftiges Recht

unverandert
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Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(6) Die Foérderungsdauer nach Absatz
5 wird nach Mal3gabe der Absatze 7 bis 9
und 11 vermindert. Fir Soldatinnen auf Zeit
und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamt-
dienstzeit von mindestens 20 Jahren redu-
Ziert sich der Umfang der Minderung nach
den Absatzen 7 bis 9 um 50 Prozent. Die
Forderungsdauer nach Absatz 5 soll in un-
mittelbarem Anschluss an das Dienstzeit-
ende, kann aber noch innerhalb von sieben
Jahren nach dem Dienstzeitende, bei Solda-
tinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit ei-
ner Gesamtdienstzeit von mindestens 20
Jahren innerhalb von acht Jahren nach dem
Dienstzeitende, genutzt werden.

(6) unverandert

(7) Die Foérderungsdauer nach Absatz
5 vermindert sich um neun Monate, wenn
die militArfachliche Ausbildung zum Beste-
hen einer Abschlussprifung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf, zu einem ver-
gleichbaren bundes- oder landesrechtlich
geregelten Berufsabschluss, einer Lauf-
bahnprifung im mittleren Dienst oder einem
Abschluss nach den Empfehlungen der
Deutschen Krankenhausgesellschaft ge-
fuhrt hat. Hat die zum Bestehen der Ab-
schlussprifung nach Satz 1 filhrende Mal3-
nahme der militdrischen Ausbildung zwi-
schen drei und zwo6lf Monaten gedauert, be-
schrankt sich die Minderung auf drei Mo-
nate. Eine Minderung entfallt, wenn die
Maflnahme weniger als drei Monate gedau-
ert hat. Im Falle des Erreichens mehrerer
Abschlisse im Sinne der Satze 1 und 2 be-
schrankt sich die Minderung nach diesem
Absatz auf héchstens neun Monate.

(7) unverandert

(8) Die Foérderungsdauer nach Absatz
5 vermindert sich ferner um sechs Monate,
wenn die Soldatin oder der Soldat im Rah-
men der militdrfachlichen Ausbildung eine
FortbildungsmalRnahme offentlicher oder
privater Trager abgeschlossen hat, die

(8 unverandert
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Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

1. als Regelzugang einen Abschluss nach
einem nach 8§ 4 des Berufsbildungsge-
setzes oder nach § 25 der Handwerks-
ordnung anerkannten Ausbildungsbe-
ruf, einen vergleichbaren bundes- oder
landesrechtlich geregelten Berufsab-
schluss oder einen Abschluss der ers-
ten oder zweiten beruflichen Fortbil-
dungsstufe nach dem Berufsbildungs-
gesetz oder der Handwerksordnung vo-
raussetzt und

2. in einer fachlichen Richtung gezielt auf
offentlich-rechtliche Prifungen zu Ab-
schliissen auf der Grundlage der 88 53
bis 53d, 54 oder 106 Absatz 3 des Be-
rufsbhildungsgesetzes oder der 88 42 bis
42d, 42f, 45, 51a, 122 oder 125 Absatz
2 der Handwerksordnung, auf gleich-
wertige Abschlisse nach bundes- und
landesrechtlichen  Regelungen, auf
Weiterbildungen nach den Empfehlun-
gen der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft oder auf Fortbildungen auf der
Grundlage staatlich genehmigter Pri-
fungsordnungen an anerkannten Er-
ganzungsschulen vorbereitet.

Im Falle des Erreichens mehrerer Ab-
schlisse im Sinne des Satzes 1 beschrankt
sich die Minderung nach diesem Absatz auf
sechs Monate. Bei Nichterreichen des Ab-
schlusses wird die Forderungsdauer nach
Absatz 5 im Umfang der tatsachlichen Teil-
nahme bis zu sechs Monaten gemindert, es
sei denn, die Teilnahme musste aus dienst-
lichen Gruinden vor Erreichen des Abschlus-
ses beendet werden. Dies gilt auch, wenn
bereits ein Minderungstatbestand nach Ab-
satz 7 erfillt ist.

(9) Die Férderungsdauer nach Absatz
5 vermindert sich ferner um sechs Monate,
wenn die militédrische Ausbildung zum Er-
werb einer Fahrlehrerlaubnis gefiihrt hat.

(9) unverandert
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Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(10) Fur Soldatinnen auf Zeit und Solda-
ten auf Zeit, die einen Studienabschluss
oder vergleichbaren Abschluss an einer
staatlichen Hochschule, an einer staatlich
anerkannten Hochschule oder an einer ver-
gleichbaren Bildungseinrichtung auf Kosten
des Bundes erworben haben, betragt die
Forderungsdauer zwdlf Monate in den Fal-
len des Absatzes 5 Nummer 1 bis 8 und 24
Monate in den Fallen des Absatzes 5 Num-
mer 9. Fiur Soldatinnen auf Zeit und Solda-
ten auf Zeit, die auf Grund eines nach den
Laufbahnvorschriften geforderten Studien-
abschlusses oder vergleichbaren Abschlus-
ses an einer staatlichen Hochschule, an ei-
ner staatlich anerkannten Hochschule oder
an einer vergleichbaren Bildungseinrichtung
in die Bundeswehr eingestellt worden sind,
und fiir Unteroffizierinnen und Unteroffiziere
des Militarmusikdienstes, die im Rahmen ih-
rer militarfachlichen Ausbildung eine staatli-
che Hochschule, eine staatlich anerkannte
Hochschule oder eine vergleichbare Bil-
dungseinrichtung besucht und das vorgege-
bene Studienziel unterhalb eines Studien-
abschlusses oder vergleichbaren Abschlus-
ses auf Kosten des Bundes erreicht haben,
betragt die Forderungsdauer nach einer
Wehrdienstzeit von

(10) Fur Soldatinnen auf Zeit und Solda-
ten auf Zeit, die einen Studienabschluss
oder vergleichbaren Abschluss an einer
staatlichen Hochschule, an einer staatlich
anerkannten Hochschule oder an einer ver-
gleichbaren Bildungseinrichtung auf Kosten
des Bundes erworben haben, betragt die
Forderungsdauer zwolf Monate in den Fal-
len des Absatzes 5 Nummer 4 bis 11 und 24
Monate in den Fallen des Absatzes 5 Num-
mer 12. Fir Soldatinnen auf Zeit und Solda-
ten auf Zeit, die auf Grund eines nach den
Laufbahnvorschriften geforderten Studien-
abschlusses oder vergleichbaren Abschlus-
ses an einer staatlichen Hochschule, an ei-
ner staatlich anerkannten Hochschule oder
an einer vergleichbaren Bildungseinrichtung
in die Bundeswehr eingestellt worden sind,
und fir Unteroffizierinnen und Unteroffiziere
des Militarmusikdienstes, die im Rahmen ih-
rer militdrfachlichen Ausbildung eine staatli-
che Hochschule, eine staatlich anerkannte
Hochschule oder eine vergleichbare Bil-
dungseinrichtung besucht und das vorgege-
bene Studienziel unterhalb eines Studien-
abschlusses oder vergleichbaren Abschlus-
ses auf Kosten des Bundes erreicht haben,
betragt die Forderungsdauer nach einer
Wehrdienstzeit von

Geltendes Recht

4 und weniger als 5 Jahren

5 und weniger als 6 Jahren

6 und weniger als 7 Jahren

7 und weniger als 8 Jahren

8 und weniger als 9 Jahren

9 und weniger als 10 Jahren
10 und weniger als 11 Jahren

11 und weniger als 12 Jahren

© © N o g A~ w Db

12 und mehr Jahren

bis zu 7 Monate,

bis zu 10 Monate,
bis zu 12 Monate,
bis zu 17 Monate,
bis zu 21 Monate,
bis zu 25 Monate,
bis zu 29 Monate,

bis zu 33 Monate und

bis zu 36 Monate.

Zukuinftiges Recht

unverandert
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Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(11) Fur die Teilnahme an Studiengan-
gen oder vergleichbaren Bildungsgangen
an einer staatlichen Hochschule, an einer
staatlich anerkannten Hochschule oder an
einer vergleichbaren Bildungseinrichtung im
Rahmen der militarischen Ausbildung der
Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit
und der Unteroffizierinnen und Unteroffi-
Ziere des Militarmusikdienstes wird die For-
derungsdauer nach Absatz 5 auch dann im
Umfang der Dauer der tatsachlichen Teil-
nahme vermindert, wenn der vorgesehene
Abschluss nicht erreicht wurde, es sei denn,
die Teilnahme musste aus dienstlichen
Griunden vor Erreichen des Abschlusses be-
endet werden. Unbeschadet einer Vermin-
derung nach Satz 1 verbleibt bei einer
Wehrdienstzeit von vier bis sechs Jahren
stets ein zeitlicher Anspruch von sechs Mo-
naten, jedes weitere vollstandig abgeleis-
tete Dienstjahr erhéht den Anspruch um ei-
nen weiteren Monat.

(1)unveréandert

(12) Soweit es zur Umsetzung des For-
derungsplans erforderlich ist, kann Soldatin-
nen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, deren
Wehrdienstzeit auf mindestens vier Jahre
festgesetzt wurde, aushahmsweise eine
Freistellung vom militdrischen Dienst ge-
wahrt werden. Der Freistellungszeitraum
verkurzt nach § 16 Absatz 2 Satz 3 den Be-
zugszeitraum der Ubergangsgebiihrnisse.
Satz 2 gilt nicht fir Soldatinnen auf Zeit und
Soldaten auf Zeit mit einer Gesamtdienstzeit
von mindestens 20 Jahren.

(12)unverandert

(13) Das Bundesministerium der Vertei-
digung oder die von ihm bestimmte Behdrde
der Bundeswehrverwaltung kann auf Antrag
zum Ausgleich von Stérungen im Forde-
rungsverlauf die Forderung der Teilnahme
an einer bewilligten MalRhahme der schuli-
schen und beruflichen Bildung Gber die nach
Absatz 5 vorgesehenen Zeitrdume hinaus
verlangern. Die Verlangerung kommt grund-
satzlich nur einmal in dem im Einzelfall not-
wendigen Umfang in Betracht.

(13) unverandert
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Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

§9

§9

EingliederungsmalRnahmen

EingliederungsmalRnahmen

(1) Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf
Zeit und freiwilligen Wehrdienst nach § 58b
des Soldatengesetzes Leistende werden
wahrend der ersten acht Jahre nach dem
Ende ihrer Wehrdienstzeit, Soldatinnen auf
Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamt-
dienstzeit von mindestens 20 Jahren wah-
rend der ersten neun Jahre nach dem Ende
ihrer Wehrdienstzeit, dabei unterstitzt, ei-
nen Arbeitsplatz zu finden, der ihrem Quali-
fikationsprofil entspricht. Hierzu gehért auch
die vermittlerische Betreuung durch das
Karrierecenter der Bundeswehr — Berufsfor-
derungsdienst —.

(1) Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf
Zeit und freiwilligen Wehrdienst nach § 58
des Soldatengesetzes Leistende werden
wahrend der ersten acht Jahre nach dem
Ende ihrer Wehrdienstzeit, Soldatinnen auf
Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamt-
dienstzeit von mindestens 20 Jahren wah-
rend der ersten neun Jahre nach dem Ende
ihrer Wehrdienstzeit, dabei unterstitzt, ei-
nen Arbeitsplatz zu finden, der ihrem Quali-
fikationsprofil entspricht. Hierzu gehért auch
die vermittlerische Betreuung durch das
Karrierecenter der Bundeswehr — Berufsfor-
derungsdienst —.

(2) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten
auf Zeit, die nicht auf Grund ihrer zivilberuf-
lichen Vorbildung mit héherem Dienstgrad
eingestellt wurden oder die wéahrend ihrer
Wehrdienstzeit keine zivilberuflich aner-
kannte militarfachliche Aus- oder Weiterbil-
dung im Sinne des § 7 Absatz 7 bis 10 er-
halten haben, haben Anspruch darauf, vor
dem Ende ihrer Wehrdienstzeit unter Frei-
stellung vom Dienst an Berufsorientierungs-
praktika teilzunehmen, und zwar

(2 unverandert

1. bei einer Verpflichtungsdauer von min-
destens zwolf Jahren an drei Berufsori-
entierungspraktika mit einer Dauer von
jeweils einem Monat und

2. beieiner Gesamtdienstzeit von mindes-
tens 20 Jahren an vier Berufsorientie-
rungspraktika mit einer Dauer von je-
weils einem Monat.

Ein Praktikum kann in Abschnitte aufgeteilt
oder mit einem anderen Praktikum nach
Satz 1 zu einem Gesamtpraktikum verbun-
den werden, wenn die Aufteilung oder die
Verbindung zur Umsetzung des Forde-
rungsplans zweckmafig ist. Berufsorientie-
rungspraktika kdnnen auch nach Ablauf der
Wehrdienstzeit geférdert werden. 8 8 Ab-
satz 3 gilt entsprechend.
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Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(3) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten
auf Zeit mit einer Verpflichtungsdauer von
mindestens vier Jahren, die keinen An-
spruch nach Absatz 2, aber einen erhdhten
Berufsorientierungsbedarf haben, kann er-
maoglicht werden, vor dem Ende ihrer Wehr-
dienstzeit unter Freistellung vom militari-
schen Dienst an einem Berufsorientierungs-
praktikum mit einer Dauer von einem Monat
teilzunehmen. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. Soldatinnen auf Zeit und Solda-
ten auf Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von
mindestens 20 Jahren kann abweichend
von Satz 1 die Teilnahme an zwei Berufsori-
entierungspraktika ermdglicht werden.

(3) unverandert

(4) Bereits vor dem Ende ihrer Wehr-
dienstzeit sind MaRnahmen einzuleiten oder
durchzuftihren, die eine Arbeitsaufnahme
im Anschluss an das Dienstverhdltnis er-
leichtern (Eingliederungsmal3nahmen). Vor
oder nach der Forderung einer schulischen
oder beruflichen Bildungsmal3ihahme kann
die Teilnahme an Berufsorientierungs- oder
BerufsvorbereitungsmalRnahmen und an
Bewerbertrainingsprogrammen mit den glei-
chen Leistungen wie fur die Teilnahme an
Maflnahmen der schulischen und berufli-
chen Bildung nach den 88 6 und 7 gefdrdert
werden. Fir Soldatinnen auf Zeit und Solda-
ten auf Zeit, die keinen Anspruch auf Forde-
rung der schulischen und beruflichen Bil-
dung nach 8§ 7 Absatz 5 haben, gilt Satz 2
nur unter der Voraussetzung, dass die Mal3-
nahme innerhalb eines Jahres nach Dienst-
zeitende beginnt. Fur Soldatinnen auf Zeit
und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamt-
dienstzeit von mindestens 20 Jahren sowie
fur Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf
Zeit mit einer Verpflichtungsdauer von min-
destens vier Jahren, die am Ende ihrer
Wehrdienstzeit das 50. Lebensjahr vollen-
det haben, gilt bei Teilnahme an Eingliede-
rungsmalRnahmen 8 8 Absatz 3 entspre-
chend.

(4) unverandert
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Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(5) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten
auf Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von min-
destens 20 Jahren sind verpflichtet, im Zeit-
raum von zwei bis vier Jahren vor Ablauf ih-
rer Wehrdienstzeit an einem Eingliede-
rungsseminar teilzunehmen, das das Karri-
erecenter der Bundeswehr — Berufsforde-
rungsdienst — unter Beteiligung des Sozial-
dienstes der Bundeswehr anbietet. § 8 Ab-
satz 3 gilt entsprechend. Die Ehegattin, der
Ehegatte und Personen, mit denen die Sol-
datin oder der Soldat in einem gemeinsa-
men Haushalt zusammenlebt, kbnnen auf
Antrag der Soldatin auf Zeit oder des Solda-
ten auf Zeit ebenfalls teilnehmen; die ihnen
durch die Teilnahme entstehenden Kosten
werden nicht erstattet.

(5) unverandert

(6) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten
auf Zeit mit einer Verpflichtungsdauer von
mindestens vier Jahren haben nach Ablauf
ihrer Wehrdienstzeit einen Anspruch auf
Teilnahme an drei Betriebspraktika mit einer
Dauer von jeweils einem Monat. Soldatin-
nen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer
Gesamtdienstzeit von mindestens 20 Jah-
ren haben nach Ablauf ihnrer Wehrdienstzeit
einen Anspruch auf Teilnahme an hédchs-
tens vier Betriebspraktika mit einer Dauer
von jeweils hochstens einem Monat. Absatz
2 Satz 2 und § 8 Absatz 3 gelten entspre-
chend.

(6) unverandert

(7) Fur fruhere Soldatinnen auf Zeit
und frihere Soldaten auf Zeit und fur freiwil-
ligen Wehrdienst nach § 58b des Soldaten-
gesetzes Leistende, die ihre volle berufliche
Leistungsfahigkeit erst nach einer Einarbei-
tungszeit erlangen kénnen, kann nach Ab-
lauf ihrer Wehrdienstzeit einem Arbeitgeber
ein Einarbeitungszuschuss gewahrt wer-
den. Der Zuschuss ist innerhalb einer Frist
von sechs Monaten nach Abschluss der
Mafinahme geltend zu machen.

(7) Fdr frihere Soldatinnen auf Zeit
und friihere Soldaten auf Zeit und far freiwil-
ligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatenge-
setzes Leistende, die ihre volle berufliche
Leistungsfahigkeit erst nach einer Einarbei-
tungszeit erlangen kénnen, kann nach Ab-
lauf ihrer Wehrdienstzeit einem Arbeitgeber
ein Einarbeitungszuschuss gewéhrt wer-
den. Der Zuschuss ist innerhalb einer Frist
von sechs Monaten nach Abschluss der
Malinahme geltend zu machen.




-14 -

Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(8) Bewirbt sich eine Soldatin auf Zeit
oder ein Soldat auf Zeit mit einer festgesetz-
ten Wehrdienstzeit von mindestens zwolf
Jahren innerhalb von sechs Monaten nach
Beendigung ihres oder seines Wehrdienst-
verhaltnisses oder nach dem Ende der For-
derung ihrer oder seiner MalRRnahme der
schulischen und beruflichen Bildung um Ein-
stellung in den o6ffentlichen Dienst, so gelten
fur die Einstellung keine Hochstaltersgren-
zen. Dies gilt auch dann, wenn die Soldatin
oder der Soldat im Anschluss an den Wehr-
dienst eine fur den kinftigen Beruf vorge-
schriebene, Uber die allgemeinbildende
Schulbildung hinausgehende Ausbildung
ohne unzulassige Uberschreitung der Re-
gelzeit durchfuhrt und sich innerhalb von
sechs Monaten nach Beendigung der Aus-
bildung um Einstellung in den 6ffentlichen
Dienst bewirbt.

(8 unverandert

(9) Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern
kann auf Antrag ein Lohnkostenzuschuss
fur eine Dauer von bis zu 24 Monaten ge-
wéahrt werden, wenn sie eine frihere Solda-
tin auf Zeit oder einen friiheren Soldaten auf
Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von mindes-
tens 20 Jahren einstellen, deren oder des-
sen Eingliederung in das zivile Erwerbsle-
ben zuséatzlicher Unterstitzung bei dem Er-
werb eines angemessenen Arbeitsplatzes
bedarf. Die Erforderlichkeit zusatzlicher Un-
terstitzung der friheren Soldatin auf Zeit
oder des friheren Soldaten auf Zeit ist vor
Abschluss eines Arbeitsvertrags auf deren
oder dessen Antrag festzustellen. Absatz 7
Satz 2 und 8 8 Absatz 3 gelten entspre-
chend.

(9) unverandert
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Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

§11

§11

Anrechnung der Zeit der Férderung der
beruflichen Bildung und des Wehrdiens-
tes auf die Berufs- und Betriebszugeho-
rigkeit bei anschlieBenden Beschafti-
gungsverhaltnissen

Anrechnung der Zeit der Forderung der
beruflichen Bildung und des Wehrdiens-
tes auf die Berufs- und Betriebszugeho-
rigkeit bei anschlieBenden Beschafti-
gungsverhaltnissen

(1) Die Zeit einer nach 8§ 7 geférderten
Mafinahme der beruflichen Bildung wird auf
die Berufszugehorigkeit angerechnet, wenn
die friihere Soldatin oder der friihere Soldat
im Anschluss daran in dem erlernten oder
einem vergleichbaren Beruf sechs Monate
tétig ist. Eine vorubergehende berufsfremde
Beschéftigung bleibt aul3er Betracht.

(1) unveréandert

(2) Die Zeit des Grundwehrdienstes,
der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes
nach 8§ 58b des Soldatengesetzes oder die
nach 8 7 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes
auf den Grundwehrdienst anrechenbare
Zeit des Wehrdienstes als Soldatin auf Zeit
oder Soldat auf Zeit wird bei friheren Solda-
tinnen auf Zeit und frilheren Soldaten auf
Zeit auf die Berufszugehorigkeit angerech-
net. Soweit Wehrdienstzeiten nicht nach
Satz 1 oder als Zeit einer nach 8§ 7 geférder-
ten Malnahme der beruflichen Bildung nach
Absatz 1 voll zu bertcksichtigen sind, wer-
den sie zu einem Drittel auf die Berufszuge-
horigkeit angerechnet.

(2) Die Zeit des Grundwehrdienstes,
der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes
nach 8§ 58 des Soldatengesetzes oder die
nach 8 7 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes
auf den Grundwehrdienst anrechenbare
Zeit des Wehrdienstes als Soldatin auf Zeit
oder Soldat auf Zeit wird bei friiheren Solda-
tinnen auf Zeit und friheren Soldaten auf
Zeit auf die Berufszugehorigkeit angerech-
net. Soweit Wehrdienstzeiten nicht nach
Satz 1 oder als Zeit einer nach 8§ 7 geférder-
ten MalRnahme der beruflichen Bildung nach
Absatz 1 voll zu bertcksichtigen sind, wer-
den sie zu einem Drittel auf die Berufszuge-
hdrigkeit angerechnet.

(3) Die Zeiten einer nach § 7 geforder-
ten Malinahme der beruflichen Bildung und
des Wehrdienstes werden nach den Absat-
zen 1 und 2 auch auf die Betriebszugehorig-
keit angerechnet, wenn die frihere Soldatin
oder der frihere Soldat nach Beendigung
des Dienstverhéltnisses sechs Monate dem
Betrieb angehort. In einer betrieblichen oder
Uberbetrieblichen  Altersversorgung be-
schrénkt sich eine Anrechnung nach Satz 1
auf die Bericksichtigung bei den Unverfall-
barkeitsfristen nach dem Gesetz zur Ver-
besserung der betrieblichen Altersversor-

gung.

(3) unverandert
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Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(4) Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern im 6ffentlichen Dienst werden Zei-
ten einer nach § 7 geférderten MaRnahme
der beruflichen Bildung und des Wehrdiens-
tes nach Mal3gabe der Absatze 1 und 2 auf
die Dienst- und Beschéaftigungszeit ange-
rechnet, wenn die friihere Soldatin oder der
frhere Soldat nach Beendigung des Dienst-
verhaltnisses sechs Monate im offentlichen
Dienst beschéftigt ist.

(4) unverandert

(5) Die Absétze 1 bis 4 gelten entspre-
chend, wenn eine Soldatin oder ein Soldat
im Anschluss an eine nach § 7 geforderte
MaRnahme der beruflichen Bildung oder an
den Wehrdienst eine fir den kiinftigen Beruf
forderliche Ausbildung ohne unzulassige
Uberschreitung der Regelzeit durchfiihrt.
Auf Probe- und Ausbildungszeiten sowie auf
Wartezeiten fur den Erwerb des Urlaubsan-
spruchs werden Zeiten einer nach § 7 gefor-
derten Maflinahme der beruflichen Bildung
und des Wehrdienstes nicht angerechnet.

(5) unverandert

(6) Die Absatze 1 bis 5 gelten nicht fur
eine frihere Soldatin auf Zeit oder einen
friheren Soldaten auf Zeit, deren oder des-
sen Wehrdienstzeit fir einen Zeitraum bis
zu zwei Jahren festgesetzt oder nach § 54
Absatz 3 des Soldatengesetzes uber diesen
Zeitraum hinaus verlangert worden ist.

(6) unverandert

§12

§12

Anrechnung der Zeit der Férderung der

beruflichen Bildung und des Wehrdiens-

tes bei nachfolgenden Dienstverhaltnis-
sen

Anrechnung der Zeit der Forderung der

beruflichen Bildung und des Wehrdiens-

tes bei nachfolgenden Dienstverhdltnis-
sen

(1) Bewirbt sich eine Soldatin auf Zeit
oder ein Soldat auf Zeit oder eine frihere
Soldatin auf Zeit oder ein friiherer Soldat auf
Zeit bis zum Ablauf von sechs Monaten
nach Beendigung des Dienstverhéltnisses
um Einstellung als Beamtin oder Beamter,
gilt 8 9 Absatz 8 Satz 4 des Arbeitsplatz-
schutzgesetzes entsprechend.

(1) unveréandert
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Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(2) Die Zeit der Probezeit des freiwilli-
gen Wehrdienstes nach § 58b des Soldaten-
gesetzes oder die nach 8§ 7 Absatz 1 des
Wehrpflichtgesetzes auf den Grundwehr-
dienst anrechenbare Zeit wird auf die bei der
Zulassung zu weiterfiUhrenden Prifungen
im Beruf nachzuweisende Zeit einer mehr-
jahrigen Tatigkeit nach der Berufsab-
schlussprifung angerechnet, soweit eine
Zeit von einem Jahr nicht unterschritten
wird.

(2) Die Zeit der Probezeit des freiwilli-
gen Wehrdienstes nach § 58 des Soldaten-
gesetzes oder die nach § 7 Absatz 1 des
Wehrpflichtgesetzes auf den Grundwehr-
dienst anrechenbare Zeit wird auf die bei der
Zulassung zu weiterfihrenden Prifungen
im Beruf nachzuweisende Zeit einer mehr-
jahrigen Tatigkeit nach der Berufsab-
schlussprifung angerechnet, soweit eine
Zeit von einem Jahr nicht unterschritten
wird.

(3) Beginnt eine friihere Soldatin auf
Zeit oder ein friherer Soldat auf Zeit im An-
schluss an den Wehrdienst eine fir den
kunftigen Beruf als Beamtin oder Beamter
vorgeschriebene, Uber die allgemeinbil-
dende Schulbildung hinausgehende Ausbil-
dung oder wird diese durch den Wehrdienst
unterbrochen, so gilt Absatz 1 entspre-
chend, wenn sie oder er sich bis zum Ablauf
von sechs Monaten nach Beendigung der
Ausbildung um Einstellung als Beamtin oder
Beamter bewirbt und auf Grund dieser Be-
werbung eingestellt wird. Dienstzeiten, die
Voraussetzung fiir eine Beférderung sind,
beginnen fir eine Richterin oder einen Rich-
ter, die oder der unter den dem Satz 1 ent-
sprechenden Voraussetzungen eingestellt
worden ist, mit dem Zeitpunkt, zu dem sie
oder er ohne Ableisten der Probezeit des
freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b des
Soldatengesetzes oder des nach § 7 Absatz
1 des Wehrpflichtgesetzes auf den Grund-
wehrdienst anrechenbaren Wehrdienstes
als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit zur
Ernennung auf Lebenszeit herangestanden
hatte.

(3) Beginnt eine frihere Soldatin auf
Zeit oder ein friherer Soldat auf Zeit im An-
schluss an den Wehrdienst eine fir den
kunftigen Beruf als Beamtin oder Beamter
vorgeschriebene, Uber die allgemeinbil-
dende Schulbildung hinausgehende Ausbil-
dung oder wird diese durch den Wehrdienst
unterbrochen, so gilt Absatz 1 entspre-
chend, wenn sie oder er sich bis zum Ablauf
von sechs Monaten nach Beendigung der
Ausbildung um Einstellung als Beamtin oder
Beamter bewirbt und auf Grund dieser Be-
werbung eingestellt wird. Dienstzeiten, die
Voraussetzung fir eine Befdrderung sind,
beginnen fir eine Richterin oder einen Rich-
ter, die oder der unter den dem Satz 1 ent-
sprechenden Voraussetzungen eingestellt
worden ist, mit dem Zeitpunkt, zu dem sie
oder er ohne Ableisten der Probezeit des
freiwilligen Wehrdienstes nach 8§ 58 des Sol-
datengesetzes oder des nach § 7 Absatz 1
des Wehrpflichtgesetzes auf den Grund-
wehrdienst anrechenbaren Wehrdienstes
als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit zur
Ernennung auf Lebenszeit herangestanden
hatte.

(4) Die Absatze 1 und 3 gelten ent-
sprechend fiir eine Arbeitnehmerin oder ei-
nen Arbeitnehmer, deren oder dessen Aus-
bildung fir ein spateres Beamtenverhaltnis
durch eine festgesetzte mehrjahrige Tatig-
keit im Arbeitsverhdltnis an Stelle des sonst
vorgeschriebenen  Vorbereitungsdienstes
durchgefihrt wird.

(4) unverandert
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(5) Die Absétze 1 bis 4 gelten nicht fur
eine Soldatin auf Zeit oder einen Soldaten
auf Zeit oder eine frihere Soldatin auf Zeit
oder einen friiheren Soldaten auf Zeit, deren
oder dessen Wehrdienstzeit flir einen Zeit-
raum bis zu zwei Jahren festgesetzt oder
nach § 54 Absatz 3 des Soldatengesetzes
Uber diesen Zeitraum hinaus verlangert wor-
den ist.

(5) unverandert

§20

§20

Ubergangsbeihilfe bei kurzer Wehr-
dienstzeit

Ubergangsbeihilfe bei kurzer Wehr-
dienstzeit

Ubergangsbeihilfe erhalten

Ubergangsbeihilfe erhalten

1. Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf
Zeit mit einer Wehrdienstzeit bis zu
sechs Monaten, wenn ihr Dienstverhalt-
nis endet

1. unverandert

a) wegen Ablaufs der festgesetzten
Wehrdienstzeit oder

b) wegen Dienstunfahigkeit,

2. Eignungsiibende nach dem Eignungsu-
bungsgesetz, die nach der Eignungsu-
bung nicht als Soldatinnen auf Zeit oder
als Soldaten auf Zeit ibernommen wer-
den.

2. unverandert

Die Ubergangsbeihilfe betragt 105 Euro fiir
jeden vollen Monat der Wehrdienstzeit nach
Satz 1, im Ubrigen 3,50 Euro je Tag. Zusétz-
lich wird fur die folgenden Personen ein
Uberbriickungszuschuss gewahrt, wenn sie
mit der anspruchsberechtigten Person nach
Satz 1 zum Zeitpunkt der Entlassung in ei-
nem gemeinsamen Haushalt leben:

Die Ubergangsbeihilfe betragt 105 Euro fur
jeden vollen Monat der Wehrdienstzeit nach
Satz 1, im Ubrigen 3,50 Euro je Tag. Zusatz-
lich wird fur die folgenden Personen ein
Uberbriickungszuschuss gewahrt, wenn sie
mit der anspruchsberechtigten Person nach
Satz 1 zum Zeitpunkt der Entlassung in ei-
nem gemeinsamen Haushalt leben:

1. ein Uberbriickungszuschuss von 400
Euro

1. unverandert

a) flr die Ehegattin oder den Ehegat-

ten oder

fur die Mutter oder den Vater eines
Kindes der anspruchsberechtigten
Person nach Satz 1 sowie

b)
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2. ein Uberbriickungszuschuss in Hohe
von 200 Euro

2. unverandert

a) flurunterhaltsberechtigte Kinder der
anspruchsberechtigten Person

nach Satz 1 sowie

b) fir die unterhaltsberechtigten Kin-
der der Ehegattin oder des Ehegat-
ten, die von der anspruchsberech-
tigten Person nach Satz 1 zwar
nicht abstammen, aber bis zum
Dienstantritt ganz oder Uberwie-
gend unterhalten worden sind oder
ohne den Wehrdienst ganz oder
Uberwiegend unterhalten worden
waren.

Der Uberbriickungszuschuss nach Satz 3
wird nicht gewahrt, wenn die Soldatin oder
der Soldat im unmittelbaren Anschluss an
das nach Satz 1 beendete Dienstverhdltnis
freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Sol-
datengesetzes leistet. § 19 Absatz 8 gilt ent-
sprechend.

Der Uberbriickungszuschuss nach Satz 3
wird nicht gewahrt, wenn die Soldatin oder
der Soldat im unmittelbaren Anschluss an
das nach Satz 1 beendete Dienstverhaltnis
freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Sol-
datengesetzes leistet. § 19 Absatz 8 gilt ent-
sprechend.

§ 56

§ 56

Beziige fur den Sterbemonat und Ster-
begeld fur Hinterbliebene von Soldatin-
nen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und von
Soldatinnen und Soldaten, die Wehr-
dienst nach dem Wehrpflichtgesetz, frei-
willigen Wehrdienst oder Wehrdienst
nach dem Vierten Abschnitt des Solda-
tengesetzes leisten

Bezuge fur den Sterbemonat und Ster-
begeld fur Hinterbliebene von Soldatin-
nen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und von
Soldatinnen und Soldaten, die Wehr-
dienst nach dem Wehrpflichtgesetz, frei-
willigen Wehrdienst nach § 58 des Sol-
datengesetzes oder Wehrdienst nach d§
4 des Reservistengesetzes leisten

(1) Stirbt eine Soldatin auf Zeit, ein
Soldat auf Zeit, eine Soldatin oder ein Sol-
dat, der Wehrdienst nach dem Wehrpflicht-
gesetz, nach § 58b oder nach dem Vierten
Abschnitt des Soldatengesetzes leistet,
wahrend des Wehrdienstes, sind auf die
Hinterbliebenen die Vorschrift des § 17 des
Beamtenversorgungsgesetzes uber die Be-
zlige im Sterbemonat und auf die Hinterblie-
benen einer Soldatin auf Zeit oder eines Sol-
daten auf Zeit auch die Vorschrift des § 18
des Beamtenversorgungsgesetzes Uber
das Sterbegeld entsprechend anzuwenden.

(1) Stirbt eine Soldatin auf Zeit, ein
Soldat auf Zeit, eine Soldatin oder ein Sol-
dat, die oder der Wehrdienst nach dem
Wehrpflichtgesetz, nach § 58 des Solda-
tengesetzes oder Wehrdienst nach § 4 des
Reservistengesetzes leistet, wahrend des
Wehrdienstes, sind auf die Hinterbliebenen
die Vorschrift des § 17 des Beamtenversor-
gungsgesetzes Uber die Bezlige im Sterbe-
monat und auf die Hinterbliebenen einer
Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf
Zeit auch die Vorschrift des § 18 des Beam-
tenversorgungsgesetzes Uber das Sterbe-
geld entsprechend anzuwenden.




-20 -

Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

(2) Stirbt eine Soldatin oder ein Soldat,
die oder der Wehrdienst nach dem Wehr-
pflichtgesetz oder nach § 58b des Soldaten-
gesetzes leistet, oder eine Soldatin auf Zeit
oder ein Soldat auf Zeit mit einer Wehr-
dienstzeit bis zu sechs Monaten wahrend
des Wehrdienstverhaltnisses an den Folgen
einer Wehrdienstbeschadigung, so erhalten
die Eltern, wenn sie mit der oder dem Ver-
storbenen zur Zeit des Todes in hauslicher
Gemeinschaft gelebt haben, ein Sterbegeld
in Héhe von 2 557 Euro. Das Sterbegeld
wird nicht gewahrt, wenn eine einmalige Un-
fallentschadigung nach 8§ 84 oder eine ein-
malige Entschadigung nach § 85 zusteht.
Das Sterbegeld vermindert sich um Leistun-
gen, die nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 zu
gewahren sind. Der Anspruch auf Sterbe-
geld kann weder abgetreten noch verpfan-
det noch gepfandet werden. Im Ubrigen gilt
§ 63 Absatz 1 entsprechend sowie 8 67 mit
der Mal3gabe, dass mit einer Forderung auf
Ruckerstattung zu viel gezahlten Sterbegel-
des gegentber einem Anspruch auf Sterbe-
geld aufgerechnet werden kann.

(2) Stirbt eine Soldatin oder ein Soldat,
die oder der Wehrdienst nach dem Wehr-
pflichtgesetz oder nach § 58 des Soldaten-
gesetzes leistet, oder eine Soldatin auf Zeit
oder ein Soldat auf Zeit mit einer Wehr-
dienstzeit bis zu sechs Monaten wahrend
des Wehrdienstverhaltnisses an den Folgen
einer Wehrdienstbeschadigung, so erhalten
die Eltern, wenn sie mit der oder dem Ver-
storbenen zur Zeit des Todes in hauslicher
Gemeinschaft gelebt haben, ein Sterbegeld
in Hohe von 2 557 Euro. Das Sterbegeld
wird nicht gewahrt, wenn eine einmalige Un-
fallentschadigung nach § 84 oder eine ein-
malige Entschadigung nach § 85 zusteht.
Das Sterbegeld vermindert sich um Leistun-
gen, die nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 zu
gewdahren sind. Der Anspruch auf Sterbe-
geld kann weder abgetreten noch verpfan-
det noch gepfandet werden. Im Ubrigen gilt
8 63 Absatz 1 entsprechend sowie § 67 mit
der Mal3gabe, dass mit einer Forderung auf
Ruckerstattung zu viel gezahlten Sterbegel-
des gegenuber einem Anspruch auf Sterbe-
geld aufgerechnet werden kann.
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§ 58

§ 58

Versorgung der Hinterbliebenen nach
einem Einsatzunfall von Soldatinnen auf
Zeit, Soldaten auf Zeit und von Soldatin-
nen und Soldaten, die Wehrdienst nach
dem Wehrpflichtgesetz, nach § 58b oder
nach dem Vierten Abschnitt des Solda-

tengesetzes leisten

Versorgung der Hinterbliebenen nach
einem Einsatzunfall von Soldatinnen auf
Zeit, Soldaten auf Zeit und von Soldatin-
nen und Soldaten, die Wehrdienst nach

dem Wehrpflichtgesetz, freiwilligen

Wehrdienst nach 8 58 des Soldatenge-

setzes oder Wehrdienst nach § 4 des

Reservistengesetzes leisten

(1) Stirbt eine Soldatin auf Zeit, ein
Soldat auf Zeit oder eine Soldatin oder ein
Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem
Wehrpflichtgesetz, nach § 58b des Solda-
tengesetzes oder nach dem Vierten Ab-
schnitt des Soldatengesetzes leistet oder
sich in einem Wehrdienstverhaltnis beson-
derer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterver-
wendungsgesetzes befindet, an den Folgen
eines Einsatzunfalls nach § 87 Absatz 2,
den sie oder er wahrend dieses Wehrdienst-
verhéaltnisses oder wahrend eines unmittel-
bar vorangegangenen Wehrdienstverhalt-
nisses der genannten Art erlitten hat, sind
die Vorschriften dieses Abschnitts und des
Abschnitts 4 nach Mal3gabe der folgenden
Absatze anzuwenden.

(1) Stirbt eine Soldatin auf Zeit, ein
Soldat auf Zeit oder eine Soldatin oder ein
Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem
Wehrpflichtgesetz, freiwilligen Wehrdienst
nach 858 des Soldatengesetzes oder
Wehrdienst nach § 4 des Reservistenge-
setzes leistet oder sich in einem Wehr-
dienstverhaltnis besonderer Art nach § 6
des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes
befindet, an den Folgen eines Einsatzunfalls
nach § 87 Absatz 2, den sie oder er wéhrend
dieses Wehrdienstverhéltnisses oder wéah-
rend eines unmittelbar vorangegangenen
Wehrdienstverhaltnisses der genannten Art
erlitten hat, sind die Vorschriften dieses Ab-
schnitts und des Abschnitts 4 nach Mal3-
gabe der folgenden Abséatze anzuwenden.

(2) 8 56 Absatz 1 ist nicht anzuwen-
den.

(2 unverandert

(3) 8§59 Absatz 1 und 3 sowie § 61 gel-
ten entsprechend.

(3) unverandert
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(4) Das Witwen- und Waisengeld und
der Unterhaltsbeitrag werden wie bei Hinter-
bliebenen einer Berufssoldatin oder eines
Berufssoldaten berechnet, die oder der an
den Folgen eines Dienstunfalls gestorben ist
und ein erhdhtes Unfallruhegehalt im Sinne
des 8 42 Absatz 1 dieses Gesetzes in Ver-
bindung mit § 37 Absatz 1 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes erhalten hatte, wenn sie
oder er nicht gestorben, sondern am Todes-
tag wegen Dienstunfahigkeit infolge des
Dienstunfalls in den Ruhestand versetzt
worden wére. § 29 Absatz 1 und 8§ 105 gel-
ten entsprechend. Hat die oder der Verstor-
bene am Todestag keinen Anspruch auf Be-
soldung, treten an deren Stelle fur die Be-
rechnung der Versorgung die Dienstbeziige
aus der Besoldungsgruppe, der das Amt der
oder des Verstorbenen zugeordnet war. Bei
Hinterbliebenen von Soldatinnen und Solda-
ten der Laufbahngruppe der Mannschaften
bemisst sich das Witwen- und Waisengeld
oder der Unterhaltsbeitrag mindestens nach
der Besoldungsgruppe A 6.

(4) unverandert

(5) Neben einer Versorgung nach die-
sem Paragrafen wird keine Versorgung
nach 8§ 59 gewahrt.

(5) unverandert

(6) Die Witwe oder der Witwer und die
Waisen gelten fur die Anwendung des Ab-
schnitts 4 als Witwe oder Witwer und Wai-
sen einer Soldatin, eines Soldaten, einer
Soldatin im Ruhestand oder eines Soldaten
im Ruhestand.

(6) unverandert

§ 60

§ 60

Beziige bei Verschollenheit

Bezilige bei Verschollenheit

(1) Eine Berufssoldatin, eine Soldatin
auf Zeit, eine Soldatin im Ruhestand oder
eine andere Versorgungsempfangerin, wel-
che verschollen ist sowie ein Berufssoldat,
ein Soldat auf Zeit, ein Soldat im Ruhestand
oder anderer Versorgungsempfanger, wel-
cher verschollen ist, erhalt die ihr oder ihm
zustehenden Dienst- oder Versorgungsbe-
ziige bis zum Ablauf des Monats, in dem
das Bundesministerium der Verteidigung
feststellt, dass ihr oder sein Ableben mit
Wabhrscheinlichkeit anzunehmen ist.

(1) unveréandert
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(2) Vom Ersten des Monats an, der
dem in Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt folgt,
erhalten die Personen, die im Falle des To-
des der oder des Verschollenen nach § 16
Absatz 6 Satz 4 oder Satz 5 oder nach § 17
Absatz 2 Ubergangsgebiihrnisse, nach § 19
Absatz 7 eine Ubergangsbeihilfe, nach § 57
eine Unterstltzung, nach § 59 Witwen- oder
Waisengeld oder einen Unterhaltsbeitrag
erhalten wirden, diese Bezlige. Ist eine Sol-
datin auf Zeit oder ein Soldat auf Zeit wah-
rend einer besonderen Auslandsverwen-
dung nach § 87 Absatz 1 verschollen gegan-
gen, erhalten Personen, die im Falle des To-
des der oder des Verschollenen nach 8§ 58
Witwen- oder Waisengeld oder einen Unter-
haltsbeitrag erhalten wirden, diese Leistun-
gen anstelle der Leistungen nach Satz 1;
Leistungen nach Satz 1 an andere Perso-
nen werden daneben nicht gezahlt. Die Be-
zuige fur den Sterbemonat und das Sterbe-
geld werden nicht gewahrt.

(2) unverandert

(3) Kehrt die oder der Verschollene zu-
rick, so lebt ihr oder sein Anspruch auf
Dienst- oder Versorgungsbeziige, soweit
nicht besondere gesetzliche Griinde entge-
genstehen, wieder auf. Nachzahlungen an
Dienst- oder Versorgungsbeziigen sind
langstens fur ein Jahr zu leisten; die nach
Absatz 2 und nach anderen Gesetzen auf
Grund der Verschollenheit fir den gleichen
Zeitraum gewahrten Bezlige sind anzurech-
nen.

(3) unverandert

(4) Ergibt sich, dass bei einer Soldatin
oder einem Soldaten die Voraussetzungen
des 8§ 9 des Bundesbesoldungsgesetzes
vorliegen, so kdnnen die nach Absatz 2 ge-
zahlten Beziige von ihm zurlickgefordert
werden.

(4) unverandert

(5) Wird die oder der Verschollene fir
tot erklart oder die Todeszeit gerichtlich fest-
gestellt oder eine Sterbeurkunde Uber den
Tod der oder des Verschollenen ausgestellt,
so ist die Hinterbliebenenversorgung von
dem Ersten des auf die Rechtskraft der ge-
richtlichen Entscheidung oder die Ausstel-
lung der Sterbeurkunde folgenden Monats
an unter Bericksichtigung des festgestell-
ten Todeszeitpunktes neu festzusetzen.

(5) unverandert
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(6) Die Absétze 2 bis 5 gelten entspre-
chend, wenn eine Soldatin oder ein Soldat,
die oder der Wehrdienst nach 8§ 58b des Sol-
datengesetzes oder nach dem Vierten Ab-
schnitt des Soldatengesetzes leistet, wah-
rend einer besonderen Auslandsverwen-
dung nach § 87 Absatz 1 verschollen gegan-
gen ist.

(6) Die Abséatze 2 bis 5 gelten entspre-
chend, wenn eine Soldatin oder ein Soldat,
die oder der freiwilligen Wehrdienst nach §
58 des Soldatengesetzes oder nach § 4 des
Reservistengesetzes leistet, wahrend ei-
ner besonderen Auslandsverwendung nach
§ 87 Absatz 1 verschollen ist.

§ 80

§ 80

Erloschen und Wiederaufleben der Ver-
sorgungsbeziige fur Hinterbliebene

Erloschen und Wiederaufleben der Ver-
sorgungsbezige fur Hinterbliebene

(1) Der Anspruch der Witwen, Witwer
und Waisen auf Versorgungsbeziige er-
lischt

(1) unveréandert

1. fir jede Berechtigte und jeden Berech-
tigten mit dem Ende des Monats, in
dem sie oder er stirbt,

2. fir jede Witwe und jeden Witwer aul3er-
dem mit dem Ende des Monats, in dem
sie oder er heiratet,

3. flrjede Waise aufRerdem mit dem Ende
des Monats, in dem sie das 18. Lebens-
jahr vollendet,

4. fir jede Berechtigte und jeden Berech-
tigten, die oder der durch ein deutsches
Gericht im ordentlichen Strafverfahren
wegen Verbrechens zu Freiheitsstrafe
von mindestens zwei Jahren oder we-
gen einer vorsatzlichen Tat, die nach
den Vorschriften Uber Friedensverrat,
Hochverrat, Gefahrdung des demokra-
tischen Rechtsstaates oder Landesver-
rat, Gefahrdung der &uf3eren Sicherheit
oder Volksverhetzung strafbar ist, zu
Freiheitsstrafe von mindestens sechs
Monaten verurteilt worden ist, mit der
Rechtskraft des Urteils,

5. flr jede Berechtigte und jeden Berech-
tigten, die oder der auf Grund einer Ent-
scheidung des Bundesverfassungsge-
richts nach Artikel 18 des Grundgeset-
zes ein Grundrecht verwirkt hat.
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Die 88 5 und 52 des Soldatengesetzes gel-
ten entsprechend.

(2) Waisengeld wird nach Vollendung
des 18. Lebensjahres auf Antrag gewabhrt,
solange die Waise

(2) Waisengeld wird nach Vollendung
des 18. Lebensjahres auf Antrag gewahrt,
solange die Waise

1. das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat und

1. unverandert

a) sich in Schulausbildung oder Be-

rufsausbildung befindet,

b) sich in einer Ubergangszeit von
hdchstens vier Kalendermonaten
befindet, die zwischen zwei Ausbil-
dungsabschnitten oder zwischen
einem Ausbildungsabschnitt und
der Ableistung des gesetzlichen
Wehr- oder Zivildienstes oder der
Ableistung eines freiwilligen Diens-
tes im Sinne des Buchstaben c

liegt, oder

einen freiwilligen Dienst im Sinne
des § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer
2 Buchstabe d des Einkommen-
steuergesetzes leistet;

2. wegen korperlicher, geistiger oder see-
lischer Behinderung aul3erstande ist,
sich selbst zu unterhalten; Waisengeld
wird auch Uber das 27. Lebensjahr hin-
aus gewahrt, wenn

2. unverandert

a) die Behinderung vor Vollendung
des 27. Lebensjahres eingetreten
ist und

b) die Waise ledig oder verwitwet ist
oder ihre Ehegattin, ihr Ehegatte,
ihre frihere Ehegattin oder ihr
frherer Ehegatte ihr keinen ausrei-
chenden Unterhalt leisten kann
oder dem Grunde nach nicht unter-
haltspflichtig ist und sie auch nicht

unterhalt.
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In den Féllen des Satzes 1 Nummer 1 Buch-
stabe a und b und Nummer 2 erhéht sich die
fur den Anspruch auf Waisengeld oder den
Eintritt der Behinderung mafRgebende Al-
tersbegrenzung fir eine Waise, die einen
der in 8 32 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 und
2 des Einkommensteuergesetzes genann-
ten Dienste geleistet oder eine in § 32 Ab-
satz 5 Satz 1 Nummer 3 des Einkommen-
steuergesetzes genannte Tatigkeit als Ent-
wicklungshelferin oder Entwicklungshelfer
ausgelbt hat, um den Zeitraum, der der
Dauer des jeweiligen Dienstes oder der je-
weiligen Tatigkeit entspricht. Die Alters-
grenze erhdht sich jedoch héchstens um
den Zeitraum, der der Dauer des gesetzli-
chen Grundwehrdienstes oder bei aner-
kannten Kriegsdienstverweigerern des ge-
setzlichen Zivildienstes entspricht; 8 32 Ab-
satz 5 Satz 2 des Einkommensteuergeset-
zes gilt entsprechend. Im Fall des Satzes 1
Nummer 2 wird Waisengeld ungeachtet der
Hohe des Einkommens der Waise gewahrt.
Soweit ihr Einkommen jedoch das Zweifa-
che des Mindestvollwaisengeldes nach § 40
Absatz 5 Satz 2 und § 59 Absatz 1 dieses
Gesetzes in Verbindung mit § 24 Absatz 1
des Beamtenversorgungsgesetzes uber-
steigt, wird es zur Halfte auf das Waisengeld
zuziglich des Unterschiedsbetrages nach §
64 Absatz 1 angerechnet. Waisengeld wird
nach Vollendung des 18. Lebensjahres auf
Antrag gewahrt, wenn die Waise vor Ablauf
des Monats, in dem sie das 27. Lebensjahr
vollendet, einen freiwilligen Wehrdienst
nach 8 58b des Soldatengesetzes als Pro-
bezeit leistet oder sich in einer Ubergangs-
zeit von hdochstens vier Kalendermonaten
zwischen einem Ausbildungsabschnitt und
der Ableistung eines freiwilligen Wehrdiens-
tes nach § 58b des Soldatengesetzes befin-
det; die Satze 2 und 3 gelten entsprechend.

In den Féllen des Satzes 1 Nummer 1 Buch-
stabe a und b und Nummer 2 erhght sich die
fur den Anspruch auf Waisengeld oder den
Eintritt der Behinderung maf3gebende Al-
tersbegrenzung fir eine Waise, die einen
der in 8 32 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 und
2 des Einkommensteuergesetzes genann-
ten Dienste geleistet oder eine in § 32 Ab-
satz 5 Satz 1 Nummer 3 des Einkommen-
steuergesetzes genannte Tatigkeit als Ent-
wicklungshelferin oder Entwicklungshelfer
ausgeibt hat, um den Zeitraum, der der
Dauer des jeweiligen Dienstes oder der je-
weiligen Tatigkeit entspricht. Die Alters-
grenze erhodht sich jedoch hochstens um
den Zeitraum, der der Dauer des gesetzli-
chen Grundwehrdienstes oder bei aner-
kannten Kriegsdienstverweigerern des ge-
setzlichen Zivildienstes entspricht; § 32 Ab-
satz 5 Satz 2 des Einkommensteuergeset-
zes gilt entsprechend. Im Fall des Satzes 1
Nummer 2 wird Waisengeld ungeachtet der
Hohe des Einkommens der Waise gewahrt.
Soweit ihr Einkommen jedoch das Zweifa-
che des Mindestvollwaisengeldes nach § 40
Absatz 5 Satz 2 und § 59 Absatz 1 dieses
Gesetzes in Verbindung mit § 24 Absatz 1
des Beamtenversorgungsgesetzes uber-
steigt, wird es zur Halfte auf das Waisengeld
zuzuglich des Unterschiedsbetrages nach §
64 Absatz 1 angerechnet. Waisengeld wird
nach Vollendung des 18. Lebensjahres auf
Antrag gewahrt, wenn die Waise vor Ablauf
des Monats, in dem sie das 27. Lebensjahr
vollendet, einen freiwilligen Wehrdienst
nach 8§ 58 des Soldatengesetzes als Probe-
zeit leistet oder sich in einer Ubergangszeit
von hochstens vier Kalendermonaten zwi-
schen einem Ausbildungsabschnitt und der
Ableistung eines freiwilligen Wehrdienstes
nach § 58 des Soldatengesetzes befindet;
die Satze 2 und 3 gelten entsprechend.
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(3) Hat eine Witwe oder ein Witwer ge-
heiratet und wird die Ehe aufgeldst, so lebt
der Anspruch auf Witwengeld wieder auf;
ein von der Witwe oder dem Witwer infolge
Auflésung der Ehe erworbener neuer Ver-
sorgungs-, Unterhalts- oder Rentenan-
spruch ist auf das Witwengeld und den Un-
terschiedsbetrag nach § 64 Absatz 1 anzu-
rechnen. Wird eine in Satz 1 genannte Leis-
tung nicht beantragt oder wird auf sie ver-
zichtet oder wird an ihrer Stelle eine Abfin-
dung, Kapitalleistung oder Beitragserstat-
tung gezahlt, ist der Betrag anzurechnen,
der ansonsten zu zahlen wéare. Der Auflo-
sung der Ehe steht die Nichtigerklarung
gleich.

(3) unverandert

(4) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2
und Absatz 2 und 3 gelten nicht in den Fal-
len des § 16 Absatz 6 Satz 4 und des 8§ 17
Absatz 2.

(4) unverandert

§ 85a

8 85a

Kompensationszahlung fur bestimmte
Statusgruppen

Kompensationszahlung fir bestimmte
Statusgruppen

(1) Eine Soldatin oder ein Soldat, die
oder der keine Berufssoldatin oder kein Be-
rufssoldat ist, erhalt neben der sonstigen
Versorgung nach diesem Gesetz eine Kom-
pensationszahlung, wenn sie oder er

(1) unverandert

1. einen Unfall erlitten hat, wahrend sie
oder er bei einer Diensthandlung einer
besonderen Lebensgefahr ausgesetzt
war,

2. infolge des Unfalls nach Nummer 1
dienstunfahig geworden ist und

3. im Zeitpunkt der Beendigung des
Dienstverhéltnisses auf Grund des Un-
falls nach Nummer 1 in ihrer oder seiner
Erwerbsféahigkeit um mindestens 50
Prozent beeintrachtigt ist.
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(2) Die Kompensationszahlung betragt
50 000 Euro. Sie erhoht sich fir Soldatinnen
auf Zeit und Soldaten auf Zeit um 7 500
Euro fur jedes vor dem Unfall vollendete
Dienstjahr und um 625 Euro fur jeden weite-
ren vor dem Unfall vollendeten Dienstmo-
nat. Fir nach 8§ 58b und dem Vierten Ab-
schnitt des Soldatengesetzes Wehrdienst-
leistende erhéht sich die Kompensations-
zahlung fur jeden vor dem Unfall vollende-
ten Dienstmonat um 625 Euro. Fir Zeiten
der Beurlaubung ohne Dienstbezilige oder
Wehrsold werden von der Erhéhung fir je-
weils 30 Tage Urlaub 625 Euro abgezogen.
Der Abzug entfallt fir die Zeit

(2) Die Kompensationszahlung betragt
50 000 Euro. Sie erhéht sich fur Soldatinnen
auf Zeit und Soldaten auf Zeit um 7 500
Euro fur jedes vor dem Unfall vollendete
Dienstjahr und um 625 Euro fir jeden weite-
ren vor dem Unfall vollendeten Dienstmo-
nat. Fir nach 8 58 des Soldatengesetzes
und nach § 4 des Reservistengesetzes
Wehrdienstleistende erhoht sich die Kom-
pensationszahlung fur jeden vor dem Unfall
vollendeten Dienstmonat um 625 Euro. Fir
Zeiten der Beurlaubung ohne Dienstbeziige
oder Wehrsold werden von der Erhéhung fur
jeweils 30 Tage Urlaub 625 Euro abgezo-
gen. Der Abzug entfallt fir die Zeit

1. einer Beurlaubung, die o6ffentlichen Be-
langen oder dienstlichen Interessen
dient,

1. unverandert

2. einer Elternzeit,

2. unverandert

3. einer Freistellung wegen Kindererzie-
hung bis zu einer Dauer von drei Jahren
fur jedes Kind und

3. unverandert

4. der tatsachlichen Betreuung und Pflege
eines nach einem arztlichen Gutachten
pflegebedirftigen Angehdérigen.

4, unverandert

Bei der Berechnung der Erh6hung der Kom-
pensationszahlung bleiben friher abgeleis-
tete Dienstverhdltnisse unbericksichtigt.

Bei der Berechnung der Erhéhung der Kom-
pensationszahlung bleiben friher abgeleis-
tete Dienstverhaltnisse unbericksichtigt.

(3) Ist die Soldatin oder der Soldat an
den Folgen des Dienstunfalls gestorben und
hat sie oder er eine Kompensationszahlung
nach Absatz 1 nicht erhalten, steht die Kom-
pensationszahlung dem hinterbliebenen
Ehegatten und den nach diesem Gesetz
versorgungsberechtigten Kindern zu.

(3) unverandert

(4) Die Kompensationszahlung wird
nicht in den Fallen gewéhrt, in denen An-
spruch auf erhdhtes Unfallruhegehalt nach
8 42 in Verbindung mit § 37 des Beamten-
versorgungsgesetzes oder auf erhdhte Un-
fall-Hinterbliebenenversorgung nach § 59 in
Verbindung mit 8§ 39 des Beamtenversor-
gungsgesetzes besteht, die sich unter Zu-
grundelegung des erhdhten Unfallruhege-
halts nach § 37 des Beamtenversorgungs-
gesetzes berechnet.

(4) unverandert
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(5) Besteht auf Grund derselben Ursa-
che Anspruch sowohl auf die Ausgleichzah-
lung nach 8§ 90 des Soldatenversorgungsge-
setzes als auch auf die Kompensationszah-
lung, wird nur die Ausgleichzahlung ge-
wahrt.

(5) unverandert

§90

§ 90

Ausgleichszahlung fur bestimmte Sta-
tusgruppen

Ausgleichszahlung fur bestimmte Sta-
tusgruppen

(1) Im Falle eines Einsatzunfalls im
Sinne des § 87 Absatz 2 erhalt eine Soldatin
oder ein Soldat, die oder der keinen An-
spruch auf Unfallruhegehalt nach § 88 hat,
neben der sonstigen Versorgung nach die-
sem Gesetz sowie den Entschadigungsleis-
tungen nach dem Soldatenentschadigungs-
gesetz eine Ausgleichszahlung, wenn sie
oder er infolge des Einsatzunfalls dienstun-
fahig geworden und im Zeitpunkt der Been-
digung des Dienstverhaltnisses infolge des
Einsatzunfalls in ihrer oder seiner Erwerbs-
fahigkeit um mindestens 50 Prozent beein-
trachtigt ist. Bei Anwendung des Einsatz-
Weiterverwendungsgesetzes vom 12. De-
zember 2007 (BGBI. | S. 2861) gilt als Be-
endigung des Dienstverhaltnisses

(1) unverandert

1. die Beendigung eines Wehrdienstver-
haltnisses besonderer Art ohne Weiter-
verwendung oder

2. im Falle einer Weiterverwendung deren
Beendigung.
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(2) Die Ausgleichszahlung betragt
50 000 Euro. Sie erhoht sich fur Soldatinnen
auf Zeit und Soldaten auf Zeit um 7 500
Euro fur jedes vor dem Einsatzunfall zuriick-
gelegte Dienstjahr als Soldatin oder Soldat,
fur jeden weiteren vor dem Einsatzunfall
vollendeten Dienstmonat um 625 Euro. Fur
nach 8 58b und dem Vierten Abschnitt des
Soldatengesetzes Wehrdienstleistende er-
hoht sie sich fir jeden vor dem Einsatzunfall
vollendeten Dienstmonat um 625 Euro. Fur
Zeiten der Beurlaubung ohne Dienstbezlige
oder Wehrsold werden von der Erhéhung fur
jeweils 30 Tage Urlaub 625 Euro abgezo-
gen. Der Abzug entfallt fur die Zeit

(2) Die Ausgleichszahlung betragt
50 000 Euro. Sie erhéht sich fur Soldatinnen
auf Zeit und Soldaten auf Zeit um 7 500
Euro fur jedes vor dem Einsatzunfall zurtick-
gelegte Dienstjahr als Soldatin oder Soldat,
fur jeden weiteren vor dem Einsatzunfall
vollendeten Dienstmonat um 625 Euro. Fir
nach § 58 des Soldatengesetzes und nach
8 4 des Reservistengesetzes Wehrdienst-
leistende erhoht sie sich fur jeden vor dem
Einsatzunfall vollendeten Dienstmonat um
625 Euro. Fur Zeiten der Beurlaubung ohne
Dienstbeziige oder Wehrsold werden von
der Erhohung fiur jeweils 30 Tage Urlaub
625 Euro abgezogen. Der Abzug entfallt fur
die Zeit

1. einer Beurlaubung, die dffentlichen Be-
langen oder Interessen dient,

1. unverandert

2. einer Elternzeit,

2. unverandert

3. einer Freistellung wegen Kindererzie-
hungszeiten bis zu einer Dauer von drei
Jahren fir jedes Kind und

3. unverandert

4. der tatsachlichen Betreuung und Pflege
eines nach einem arztlichen Gutachten
pflegebedurftigen Angehdrigen.

4, unverandert

Bei der Berechnung der Erhdhung der Aus-
gleichszahlung bleiben friiher abgeleistete
Dienstverhéltnisse unbertcksichtigt.

Bei der Berechnung der Erhéhung der Aus-
gleichszahlung bleiben friher abgeleistete
Dienstverhéltnisse unbertcksichtigt.

(3) Fur andere Angehdrige des Ge-
schaftsbereichs des Bundesministeriums
der Verteidigung gelten die Absatze 1 und 2
entsprechend mit der MalRgabe, dass als
Ausgleichszahlung nur der Grundbetrag
nach Absatz 2 Satz 1 gewahrt wird. Ist die
oder der andere Angehdrige des Geschéfts-
bereichs des Bundesministeriums der Ver-
teidigung an den Folgen des Einsatzunfalls
gestorben und hat sie oder er eine Aus-
gleichszahlung nach Absatz 1 nicht erhal-
ten, steht die Ausgleichszahlung der hinter-
bliebenen Ehegattin oder dem hinterbliebe-
nen Ehegatten und den nach diesem Ge-
setz versorgungsberechtigten Kindern zu.

(3) unverandert
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(4) Die Ausgleichszahlung steht in den
Fallen nicht zu, in denen Anspruch auf Un-
fallruhegehalt nach § 37 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes oder erhdhte Unfall-Hin-
terbliebenenversorgung nach § 39 in Ver-
bindung mit § 37 des Beamtenversorgungs-
gesetzes besteht. Sie steht ferner in den
Fallen nicht zu, in denen wegen der beson-
deren Auslandsverwendung Anspruch auf
eine erhohte Leistung aus der gesetzlichen
Unfallversicherung besteht.

(4) unverandert

(5) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn
der Anspruch auf die Ausgleichszahlung in
der Zeit vom 1. Dezember 2002 bis zum 12.
Dezember 2011 entstanden ist. Dies gilt
nicht, falls ein Anspruch auf Hinterbliebe-
nenversorgung nach 8 58 besteht.

(5) unverandert
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Gesetz Uber den Zivildienst der
Kriegsdienstverweigerer

Gesetz tber den Zivildienst der
Kriegsdienstverweigerer

(Zivildienstgesetz - ZDG)
vom: 13.01.1960 - zuletzt gean-
dert durch Art. 8 G v.
22.12.2025 | Nr. 370

(Zivildienstgesetz - ZDG)
vom: 13.01.1960 - zuletzt geén-
dert durch Art. 8 G v.
22.12.2025 | Nr. 370

§23

§23

Zivildienstiiberwachung

Zivildienstuberwachung

(1) Die anerkannten Kriegsdienstver-
weigerer unterliegen der Zivildienstiberwa-
chung. Diese endet mit Ablauf des Jahres,
in dem sie das 32. Lebensjahr vollendet ha-
ben.

(1) unveréandert

(2) Wahrend der Zivildienstiberwa-
chung haben die anerkannten Kriegsdienst-
verweigerer dem Bundesamt binnen einer
Woche jede Anderung ihrer Wohnung zu
melden, es sei denn, sie sind innerhalb die-
ser Frist ihrer allgemeinen Meldepflicht nach
8§ 17 des Bundesmeldegesetzes nachge-
kommen. Ferner haben die anerkannten
Kriegsdienstverweigerer dem Bundesamt
unverzuglich zu melden

(2 unverandert

1. den Eintritt von Tatsachen, die eine Zi-
vildienstausnahme nach den 88 8, 9, 10
Abs. 1, 8 11 Abs. 1 und 3, §8 14 bis 14b
sowie § 15 begriinden,

2. den vorzeitigen Wegfall der Vorausset-
zungen einer Zurickstellung,

3. den Abschluss und einen Wechsel ihrer
beruflichen Ausbildung sowie einen
Wechsel ihres Berufes, wenn sie flir be-
sondere Aufgaben im Zivildienst vorge-
sehen sind.

Die anerkannten Kriegsdienstverweigerer
haben Vorsorge zu treffen, dass Mitteilun-
gen des Bundesamtes sie ohne Verzdge-
rung erreichen kénnen.
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(3) Die Wehrersatzbehtrde teilt dem
Bundesamt die ihr von den Meldebehérden
nach § 24a des Wehrpflichtgesetzes Uber-
mittelten Daten der Personen, die nicht der
Wehriberwachung unterliegen, zum Zweck
der Zivildienstiberwachung mit. Das Bun-
desamt |6scht die Daten, die hierzu nicht er-
forderlich sind.

(3) Das Bundesamt darf zum Zweck
der Zivildienstiberwachung im automati-
sierten Abrufverfahren nach den 8§ 34a
und 38 des Bundesmeldegesetzes die in
8§ 15 des Wehrpflichtgesetzes genannten
Daten abrufen und weiterverarbeiten. Die
Daten durfen auch zur Einberufung und
Heranziehung zum Zivildienst verarbeitet
werden. Im Falle der Unmdglichkeit des
Datenabrufs ist § 34 Absatz 2 Satz 5 des
Bundesmeldegesetzes entsprechend an-
zuwenden.

(4) Wahrend der Zivildienstiberwa-
chung haben anerkannte Kriegsdienstver-
weigerer ferner eine Genehmigung des
Bundesamtes einzuholen, wenn sie die
Bundesrepublik Deutschland langer als drei
Monate verlassen wollen, ohne dass die Vo-
raussetzungen des § 1 Abs. 2 des Wehr-
pflichtgesetzes bereits vorliegen. Sie haben
eine Genehmigung auch dann einzuholen,
wenn sie Uber einen genehmigten Zeitraum
hinaus aulRerhalb der Bundesrepublik
Deutschland verbleiben wollen oder einen
nicht genehmigungspflichtigen Aufenthalt
auRRerhalb der Bundesrepublik Deutschland
Uber drei Monate ausdehnen wollen. Die
Genehmigung ist fir den Zeitraum zu ertei-
len, in dem der anerkannte Kriegsdienstver-
weigerer fur eine Einberufung zum Zivil-
dienst nicht heransteht. Uber diesen Zeit-
raum hinaus ist sie zu erteilen, soweit die
Versagung fiur den anerkannten Kriegs-
dienstverweigerer eine besondere - im Ver-
teidigungsfall eine unzumutbare - Harte be-
deuten wirde; § 13 Abs. 1 ist entsprechend
anzuwenden. Das Bundesministerium fir
Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend kann Ausnahmen von der Genehmi-
gungspflicht zulassen.

(4) unverandert

(5) Wenn anerkannte Kriegsdienstver-
weigerer Zivildienst von der in 8 24 Abs. 2
Satz 1 bezeichneten Dauer geleistet haben,
obliegen ihnen die in Absatz 2 Satz 2 Nr. 1
bis 3 genannten Pflichten nur, soweit dies
das Bundesministerium fur Bildung, Familie,
Senioren, Frauen und Jugend zur Sicherung
des Zivildienstes im Verteidigungsfall anord-
net.

(5) unverandert
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(6) Von den in den Absatzen 2 und 4
bezeichneten Pflichten sind diejenigen an-
erkannten Kriegsdienstverweigerer befreit,
die

(6) unverandert

1. nicht zivildienstfahig sind,

2. vom Zivildienst dauernd ausgeschlos-
sen sind,

3. vom Zivildienst befreit sind,

4. wegen einer der in den 88 14 bis 15a
bezeichneten  Zivildienstausnahmen
nicht zum Zivildienst herangezogen
werden, solange sie fiir eine Einberu-
fung nicht in Betracht kommen.

Dies gilt nicht fur die Meldung der die Zivil-
dienstausnahmen begrindenden Tatsa-
chen.

(7) (weggefallen)

(7) unverandert

(8) Fur die Aufenthaltsfeststellung von
anerkannten Kriegsdienstverweigerern
wahrend der Zivildienstiiberwachung gilt 8§
24b des Wehrpflichtgesetzes entsprechend.

(8 unverandert

8§79

8§79

Vorschriften fir den Spannungs- oder
Verteidigungsfall

Vorschriften fur den Spannungs- oder
Verteidigungsfall

Im Spannungs- oder Verteidigungsfall
gelten die folgenden besonderen Vorschrif-
ten:

Im Spannungs- oder Verteidigungsfall
gelten die folgenden besonderen Vorschrif-
ten:

1. 8§ 4 Absatz 1 Nummer 7 des Wehr-
pflichtgesetzes gilt entsprechend.

1. 8 4 Absatz 1 Nummer 4 des Wehr-
pflichtgesetzes gilt entsprechend.

2. 843 Absatz 1 Nummer 1 ist nicht anzu-
wenden.

2. unverandert

3. Wehrpflichtige, die ihre Anerkennung
als Kriegsdienstverweigerer beantragt
haben, kdnnen zum Zivildienst einberu-
fen werden, bevor Uber den Anerken-
nungsantrag entschieden ist.

3. unverandert
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Zurtckstellungen nach § 11 Abs. 2,4, 5
und 6 aus der Zeit vor Eintritt des Span-
nungs- oder Verteidigungsfalles treten
auler Kraft; nach § 14a Abs. 1 und 2, §
14b Abs. 1 und § 14c Abs. 1 bisher nicht
zum Zivildienst herangezogene Dienst-
pflichtige kdnnen einberufen werden.
Zurlckstellungen nach § 11 Abs. 2 und
5 finden nicht statt. Zuriickstellungen
nach 8§ 11 Abs. 4 sind zuldssig, wenn
die Heranziehung zum Zivildienst im
Spannungs- oder Verteidigungsfall eine
unzumutbare Harte bedeuten wirde.

unverandert

In den Fallen des § 19 Abs. 4 bedarf es
der Anhorung nicht.

unverandert

§ 15a Abs. 1 findet Anwendung, wenn
der anerkannte Kriegsdienstverweige-
rer, der aus Gewissensgrinden gehin-
dert ist, Zivildienst zu leisten, binnen
vier Wochen nach Eintritt des Span-
nungs- oder Verteidigungsfalles nach-
weist, dass er in einem Arbeitsverhalt-
nis mit Ublicher Arbeitszeit in einem
Krankenhaus oder einer anderen Ein-
richtung zur Behandlung, Pflege und
Betreuung von Personen tétig ist. § 15a
Abs. 2 findet keine Anwendung.

unverandert
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Gesetz zur Einfuhrung und Ver-

wendung einer Identifikations-

nummer in der 6ffentlichen Ver-
waltung

Gesetz zur Einfuhrung und Ver-

wendung einer Identifikations-

nummer in der 6ffentlichen Ver-
waltung

(Identifikationsnummerngesetz
- IDNrG)

vom: 28.03.2021 - Zuletzt geéan-

dert durch Art. 8f G v. 19.7.2024
| Nr. 245

unverandert

§17

Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
die lIdentifikationsnummer

1. wissentlich, ohne hierzu berechtigt zu
sein, erhebt, speichert, Gbermittelt oder
verbreitet oder

2. ohne hierzu berechtigt zu sein, verwen-
det, um personenbezogene Daten, die
nicht offenkundig sind, zu erheben, zu
speichern oder zu Ubermitteln.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.
Antragsberechtigt sind die betroffene Per-
son, der Verantwortliche und die Daten-
schutzaufsichtsbehorden.

Anlage

(zu 8 1)
Register nach § 1 dieses Gesetzes

(Fundstelle: BGBI. | 2021, 596 - 597)

Register im Sinne des § 1 dieses Gesetzes
sind:

1. Melderegister

2. elektronisch geflihrte Personenstands-
register
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Auslanderzentralregister

Stammsatzdatei der Datenstelle der
Rentenversicherung gemaf § 150 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Versichertenkonten der Rentenversi-
cherungstrager gemall 8§ 149 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Rentenzahlbestandsregister des Ren-
ten-Services der Deutschen Post AG

die Stammsatzdatei der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung nach § 62
des Gesetzes Uber die Alterssicherung
der Landwirte

bei den Dberufsstandischen Versor-
gungswerken systematisch geflhrte
personenbezogene Datenbestande zu
Leistungsberechtigten

bei der Kinstlersozialkasse systema-
tisch geflihrte personenbezogene Da-
tenbestdnde zu den nach naherer Be-
stimmung des Kunstlersozialversiche-
rungsgesetzes versicherten Kunstlern
und Publizisten

10.

bei der Bundesagentur fir Arbeit syste-
matisch geflhrte personenbezogene
Datenbestande nach dem Dritten Buch
Sozialgesetzbuch

11.

bei den Tragern der Grundsicherung fur
Arbeitsuchende systematisch gefiihrte
personenbezogene Datenbestande
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch

12.

Dateisystem der Beschaftigungsbe-
triebe nach § 18i des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch

13.

elD-Karte-Register

14,

Zentrales Unternehmerverzeichnis der
gesetzlichen Unfallversicherung

15.

Zentrales Fahrzeugregister

16.

Zentrales Fahrerlaubnisregister
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17.

Fahreignungsregister

18.

Lehrlingsrolle gemaR § 28 der Hand-
werksordnung

19.

Handwerksrolle gemaf? 8 6 der Hand-
werksordnung

20.

Verzeichnis der Inhaber von Betrieben
eines zulassungsfreien oder eines
handwerksahnlichen Gewerbes gemafi
§ 19 der Handwerksordnung

21.

Personalausweisregister

22.

Passregister

23.

Auslanderdateien nach § 62 der Aufent-
haltsverordnung

24.

Verzeichnis der Berufsausbildungsver-
haltnisse nach § 34 des Berufsbildungs-
gesetzes

25.

bei den allgemeinbildenden und berufli-
chen Schulen, Schulbehorden, Bil-
dungseinrichtungen nach 8§ 2 des Hoch-
schulstatistikgesetzes systematisch ge-
fihrte personenbezogene Datenbe-
stande zu Bildungsteilnehmenden

26.

Versichertenverzeichnis der Kranken-
kassen

27.

Bundeszentralregister

28.

Nationales Waffenregister

29.

bei den Elterngeldstellen nach § 12 des
Bundeselterngeld- und Elternzeitgeset-
zes systematisch geflihrte personenbe-
zogene Datenbestande zu Leistungs-
empféangern

30.

Verzeichnis der gemaR § 14 der Ge-
werbeordnung angezeigten Gewerbe-
betriebe

31.

Gewerbezentralregister

32.

Versichertenverzeichnis der Pflegekas-
sen

33.

Register fur Grundsicherung im Alter
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34.

Register fir ergdnzende Hilfe zum Le-
bensunterhalt

35.

bei den Wohngeldbehérden nach § 24
des Wohngeldgesetzes systematisch
gefuhrte personenbezogene Datenbe-
stande zu Leistungsempfangern

36.

bei den Amtern fir Ausbildungsforde-
rung und dem Bundesverwaltungsamt
nach den 88 39 und 40 des Bundesaus-
bildungsférderungsgesetzes systema-
tisch geflihrte personenbezogene Da-
tenbestande zu Leistungsempfangern

37.

Register der Versorgungsamter

38.

bei den fur die Durchfiihrung des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes zustandi-
gen Behorden nach den 88 10 und 10a
des  Asylbewerberleistungsgesetzes
systematisch gefiihrte personenbezo-
gene Datenbestédnde zu Leistungsemp-
fangern

39.

Vermittlerregister nach 8 11a der Ge-
werbeordnung

40.

Berufsregister der Steuerberater und
Wirtschaftsprufer

41.

Beitragskontendatenbank

42.

bei den offentlichen Arbeitgebern in
Bund, Landern und Kommunen nach
§ 2 Absatz 1 des Finanz- und Personal-
statistikgesetzes systematisch gefiihrte
personenbezogene Datenbestande
Uber die Beschaftigten

43.

samtliche von den Architekten- und In-
genieurkammern der Lander auf ge-
setzlicher Grundlage zu fuhrenden Lis-
ten, Verzeichnisse oder Register

44,

bei den Industrie- und Handelskam-
mern geflhrten Verzeichnisse ihrer Mit-
glieder nach 8 2 des Gesetzes zur vor-
laufigen Regelung des Rechts der In-
dustrie- und Handelskammern

45,

Krisenvorsorgeliste nach § 6 Absatz 3
des Konsulargesetzes
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46.

Zentrale Luftfahrerdatei

47.

Register fir Betreiber von unbemann-
ten und zulassungspflichtigen Flugge-
raten

48.

Luftfahrzeugrolle nach 8§ 64 Absatz 1
Nummer 1 des Luftverkehrsgesetzes

49.

Zulassungsregister nach § 14 des Um-
weltauditgesetzes

50.

Verzeichnis Uber die Bescheinigungen
Uber die Fahrzeugfihrerschulung nach
Abschnitt 8.2.2 der Vorschriften fir die
Ausbildung der Fahrzeugbesatzung
(sog. ADR-Infodatenbank) gemafr § 14
Absatz 3 der Gefahrgutverordnung
StraRe, Eisenbahn und Binnenschiff-
fahrt

51. Register fur der

Dienstleistungs-
tuberwachung nach 8 22 Absatz 1
und 2 des Reservistengesetzes un-
terliegende Personen




Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

Sozialgesetzbuch (SGB) Sechs-
tes Buch (VI) - Gesetzliche Ren-
tenversicherung - (Artikel 1 des
Gesetzes v. 18. Dezember 1989,
BGBI. 1 S. 2261, 1990 | S. 1337)

Sozialgesetzbuch (SGB) Sechs-
tes Buch (VI) - Gesetzliche Ren-
tenversicherung - (Artikel 1 des
Gesetzes v. 18. Dezember 1989,
BGBI. 1S. 2261, 1990 | S. 1337)

(- SGB 6)
vom: 18.12.1989 - zuletzt gean-
dert durch Art. 9 G v. 27.4.2026
| Nr. 119

(- SGB 6)
vom: 18.12.1989 - zuletzt gean-
dert durch Art. 9 G v. 27.4.2026
| Nr. 119

§ 166

§ 166

Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger
Versicherter

Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger
Versicherter

(1) Beitragspflichtige Einnahmen sind

(1) Beitragspflichtige Einnahmen sind

1. bei Personen, die als Wehr- oder Zivil-
dienst Leistende versichert sind, 80
Prozent der Bezugsgrol3e; bei Teilzeit-
beschaftigung wird dieser Prozentsatz
mit dem Teilzeitanteil vervielfaltigt,

1. unverandert

la. bei Personen, die als Wehr- oder Zivil-
dienst Leistende versichert sind und
Leistungen nach 8 5 oder § 8 Absatz 1
Satz 1 jeweils in Verbindung mit Anlage
1 des Unterhaltssicherungsgesetzes
erhalten, das Arbeitsentgelt, das dieser
Leistung vor Abzug von Steuern und
Beitrdgen zugrunde liegt oder lage,
mindestens jedoch 80 Prozent der Be-
zugsgrofle; bei Teilzeitbeschaftigung
wird dieser Prozentsatz mit dem Teilzei-
tanteil vervielféltigt,

la. bei Personen, die als Wehr- oder Zivil-
dienst Leistende versichert sind und
Leistungen nach § 5 oder § 8 Absatz 1
Satz 1 jeweils in Verbindung mit Anlage
1 des Unterhaltssicherungsgesetzes
erhalten, das Arbeitsentgelt, das dieser
Leistung vor Abzug von Steuern und
Beitragen zugrunde liegt oder lage,
mindestens jedoch die Bezugsgrofe;
bei Teilzeitbeschaftigung wird dieser
Prozentsatz mit dem Teilzeitanteil ver-
vielfaltigt,

1b. bei Personen, die in einem Wehrdienst-
verhéaltnis besonderer Art nach § 6 des
Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes

versichert sind, die daraus gewahrten
Dienstbeziige in dem Umfang, in dem
sie bei Beschaftigten als Arbeitsentgelt

zu bertcksichtigen waren,

1b. unverandert
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1c.

bei Personen, die als frihere Soldaten
auf Zeit Ubergangsgebiihrnisse bezie-
hen, die nach dem Soldatenversor-
gungsgesetz gewahrten Ubergangsge-
bUhrnisse; liegen weitere Versiche-
rungsverhaltnisse vor, ist beitragspflich-
tige Einnahme hdchstens die Differenz
aus der Beitragsbemessungsgrenze
und den beitragspflichtigen Einnahmen
aus den weiteren Versicherungsver-
haltnissen,

lc. unverandert

1d.

bei Personen, die Erwerbsschaden-
sausgleich nach dem Soldatenentscha-
digungsgesetz beziehen, der gewéhrte
Erwerbsschadensausgleich,

1d. unverandert

bei Personen, die Arbeitslosengeld,
Ubergangsgeld, Krankengeld, Ver-
letztengeld, Krankengeld der Sozialen
Entschadigung oder Krankengeld der
Soldatenentschadigung beziehen, 80
vom Hundert des der Leistung zu-
grunde liegenden Arbeitsentgelts oder
Arbeitseinkommens, wobei 80 vom
Hundert des beitragspflichtigen Arbeits-
entgelts aus einem nicht geringfiigigen
Beschaftigungsverhéltnis abzuziehen
sind, und bei gleichzeitigem Bezug von
Krankengeld neben einer anderen Leis-
tung das dem Krankengeld zugrunde-
liegende Einkommen nicht zu berick-
sichtigen ist,

2. unverandert

2a.

bei Personen, die im Anschluss an den
Bezug von Blrgergeld nach § 19 Ab-
satz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Ver-
letztengeld beziehen, monatlich der Be-
trag von 205 Euro,

2a. unverandert

2b.

bei Personen, die Krankengeld nach 8§
44a des Funften Buches beziehen, das
der Leistung zugrunde liegende Ar-
beitsentgelt oder Arbeitseinkommen;
wird dieses Krankengeld nach & 47b
des Funften Buches gezahlt, gilt Num-
mer 2,

2b. unverandert

2C.

bei Personen, die Teilarbeitslosengeld
beziehen, 80 vom Hundert des dieser
Leistung zugrunde liegenden Arbeits-
entgelts,

2c. unverandert
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2d.

bei Personen, die von einem privaten
Krankenversicherungsunternehmen,
von einem Beihilfetrager des Bundes,
von einem sonstigen offentlich-rechtli-
chen Trager von Kosten in Krankheits-
fallen auf Bundesebene, von dem Tréa-
ger der Heilfirsorge im Bereich des
Bundes, von dem Tréger der truppen-
arztlichen Versorgung oder von einem
offentlich-rechtlichen Trager von Kos-
ten in Krankheitsfallen auf Landes-
ebene, soweit Landesrecht dies vor-
sieht, Leistungen fur den Ausfall von Ar-
beitseinkiinften im Zusammenhang mit
einer nach den 88 8 und 8a des Trans-
plantationsgesetzes erfolgenden
Spende von Organen oder Geweben
oder im Zusammenhang mit einer im
Sinne von 8 9 des Transfusionsgeset-
zes erfolgenden Spende von Blut zur
Separation von Blutstammzellen oder
anderen Blutbestandteilen beziehen,
das diesen Leistungen zugrunde lie-
gende Arbeitsentgelt oder Arbeitsein-
kommen,

2d. unveréandert

2e.

bei Personen, die Krankengeld nach 8§
45 Absatz 1 oder Absatz 1a des Fiinften
Buches oder Verletztengeld nach § 45
Absatz 4 des Siebten Buches in Verbin-
dung mit § 45 Absatz 1 oder Absatz l1a
des Finften Buches beziehen, 80 vom
Hundert des wahrend der Freistellung
ausgefallenen, laufenden Arbeitsent-
gelts oder des der Leistung zugrunde
liegenden Arbeitseinkommens,

2e.unverandert

2f. bei Personen, die Pflegeunterstit-{2f. unverandert
zungsgeld beziehen, 80 vom Hundert
des wahrend der Freistellung ausgefal-
lenen, laufenden Arbeitsentgelts,

3. bei Beziehern von Vorruhestandsgeld|3. unverandert

das Vorruhestandsgeld,
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bei Entwicklungshelfern das Arbeitsent-
gelt oder, wenn dies gunstiger ist, der
Betrag, der sich ergibt, wenn die Bei-
tragsbemessungsgrenze mit dem Ver-
haltnis vervielfaltigt wird, in dem die
Summe der Arbeitsentgelte oder Ar-
beitseinkommen fir die letzten drei vor
Aufnahme der nach § 4 Abs. 1 versiche-
rungspflichtigen Beschéftigung oder
Tatigkeit voll mit Pflichtbeitragen beleg-
ten Kalendermonate zur Summe der
Betrage der Beitragsbhemessungsgren-
zen fur diesen Zeitraum steht; der Ver-
haltniswert betragt mindestens 0,6667,

4, unverandert

4a.

bei Personen, die flr eine begrenzte
Zeit im Ausland beschéftigt sind, das
Arbeitsentgelt oder der sich abwei-
chend vom Arbeitsentgelt nach Num-
mer 4 ergebende Betrag, wenn dies mit
der antragstellenden Stelle vereinbart
wird; die Vereinbarung kann nur fir lau-
fende und kinftige Lohn- und Gehalts-
abrechnungszeitrdume getroffen wer-
den,

4a. unverandert

4Db.

bei sekundierten Personen das Arbeits-
entgelt und die Leistungen nach § 9 des
Sekundierungsgesetzes; im Ubrigen
gilt Nummer 4 entsprechend,

4b. unveréandert

4c.

bei sonstigen im Ausland beschaftigten
Personen, die auf Antrag versiche-
rungspflichtig sind, das Arbeitsentgelt,

4c. unverandert

bei Personen, die fur Zeiten der Arbeits-
unfahigkeit oder der Ausfihrung von
Leistungen zur Teilhabe ohne Anspruch
auf Krankengeld versichert sind, 80
vom Hundert des zuletzt fiir einen vol-
len Kalendermonat versicherten Ar-
beitsentgelts oder Arbeitseinkommens.

5. unverandert

(2) Beitragspflichtige Einnahmen sind

bei nicht erwerbsméaRig tatigen Pflegeperso-
nen bei Pflege einer

(2) unverandert

1.

pflegebedurftigen Person des Pflege-
grades 5 nach 8 15 Absatz 3 Satz 4
Nummer 5 des Elften Buches




Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

a) 100 vom Hundert der Bezugs-
grolRe, wenn die pflegebedurftige
Person ausschliefZlich Pflegegeld
nach 8§ 37 des Elften Buches be-
zieht,

b) 85 vom Hundert der Bezugsgrolle,
wenn die pflegebedirftige Person
Kombinationsleistungen nach § 38
des Elften Buches bezieht,

c) 70 vom Hundert der Bezugsgroélie,
wenn die pflegebedirftige Person
ausschlie3lich Pflegesachleistun-
gen nach 8§ 36 des Elften Buches
bezieht,

pflegebedurftigen Person des Pflege-
grades 4 nach 8§ 15 Absatz 3 Satz 4
Nummer 4 des Elften Buches

a) 70 vom Hundert der Bezugsgrofie,
wenn die pflegebedirftige Person
ausschlieBlich Pflegegeld nach §
37 des Elften Buches bezieht,

b) 59,5 vom Hundert der Bezugs-
grolRe, wenn die pflegebedurftige
Person  Kombinationsleistungen
nach 8§ 38 des Elften Buches be-
zieht,

c) 49 vom Hundert der Bezugsgroélie,
wenn die pflegebedirftige Person
ausschlie3lich Pflegesachleistun-
gen nach 8 36 des Elften Buches
bezieht,

pflegebedurftigen Person des Pflege-
grades 3 nach 8 15 Absatz 3 Satz 4
Nummer 3 des Elften Buches

a) 43 vom Hundert der Bezugsgroélie,
wenn die pflegebedirftige Person
ausschlie3lich Pflegegeld nach §
37 des Elften Buches bezieht,

b) 36,55 vom Hundert der Bezugs-
groRe, wenn die pflegebedurftige
Person  Kombinationsleistungen
nach § 38 des Elften Buches be-
zieht,
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c) 30,1 vom Hundert der Bezugs-
grolRe, wenn die pflegebedurftige
Person ausschliel3lich Pflegesach-
leistungen nach § 36 des Elften Bu-
ches bezieht,

4. pflegebedurftigen Person des Pflege-
grades 2 nach 8 15 Absatz 3 Satz 4
Nummer 2 des Elften Buches

a) 27 vom Hundert der Bezugsgroélie,
wenn die pflegebedirftige Person
ausschlie3lich Pflegegeld nach §
37 des Elften Buches bezieht,

b) 22,95 vom Hundert der Bezugs-
grolRe, wenn die pflegebedurftige
Person  Kombinationsleistungen
nach 8§ 38 des Elften Buches be-
zieht,

c) 18,9 vom Hundert der Bezugs-
groRe, wenn die pflegebedurftige
Person ausschlie3lich Pflegesach-
leistungen nach § 36 des Elften Bu-
ches bezieht.

Uben mehrere nicht erwerbsmaRig tatige
Pflegepersonen die Pflege gemeinsam aus
(Mehrfachpflege), sind die beitragspflichti-
gen Einnahmen nach Satz 1 entsprechend
dem nach 8§ 44 Absatz 1 Satz 3 des Elften
Buches festgestellten prozentualen Umfang
der jeweiligen Pflegetatigkeit im Verhaltnis
zum Gesamtpflegeaufwand je pflegebedirf-
tiger Person aufzuteilen. Werden mehrere
Pflegebedurftige gepflegt, ergeben sich die
beitragspflichtigen Einnahmen jeweils nach
den Satzen 1 und 2.

(3) (weggefallen)

(3) unverandert
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Verordnung tber den Urlaub
der Soldatinnen und Soldaten

Verordnung tber den Urlaub
der Soldatinnen und Soldaten

(Soldatinnen- und Soldatenur-
laubsverordnung - SUV)
vom: 20.05.1957 - Zuletzt geéan-
dert durch Art. 6 G v. 20.8.2021
| 3932

(Soldatinnen- und Soldatenur-
laubsverordnung - SUV)
vom: 20.05.1957 - Zuletzt gean-
dert durch Art. 6 G v. 20.8.2021
| 3932

§5

§5

Erholungsurlaub der sonstigen Solda-
tinnen und Soldaten

Erholungsurlaub der sonstigen Solda-
tinnen und Soldaten

(1) Soldatinnen und Soldaten, die
Wehrdienst nach Maf3gabe des Wehrpflicht-
gesetzes oder des § 58b des Soldatenge-
setzes leisten, erhalten fur jeden vollen Mo-
nat ihrer Dienstzeit ein Zwolftel des Jahres-
erholungsurlaubs nach § 1, wenn die Dauer
des ohne Unterbrechung abgeleisteten
Wehrdienstes mindestens einen Monat be-
tragt.

(1) Soldatinnen und Soldaten, die
Wehrdienst nach Mal3gabe des Wehrpflicht-
gesetzes oder des § 58 des Soldatengeset-
zes leisten, erhalten fir jeden vollen Monat
ihrer Dienstzeit ein Zwolftel des Jahreserho-
lungsurlaubs nach § 1, wenn die Dauer des
ohne Unterbrechung abgeleisteten Wehr-
dienstes mindestens einen Monat betragt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend fur Sol-
datinnen und Soldaten, die Dienstleistungen
nach § 60 des Soldatengesetzes erbringen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend fur Sol-
datinnen und Soldaten, die Dienstleistungen
nach 8§ 4 Absatz 1 des Reservistengeset-
zes erbringen.
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Verordnung tber die Laufbah-
nen der Soldatinnen und Solda-
ten

Verordnung tber die Laufbah-
nen der Soldatinnen und Solda-
ten

(Soldatenlaufbahnverordnung -
SLV)
vom: 28.05.2021 - Zuletzt geén-
dert durch Art. 19 Abs. 1 G v.
22.12.2025 | Nr. 370

(Soldatenlaufbahnverordnung -
SLV)
vom: 28.05.2021 - Zuletzt geén-
dert durch Art. 19 Abs. 1 G .
22.12.2025 | Nr. 370

§1

§1

Persdnlicher Geltungsbereich, Dienst-
gradbezeichnungen

Persodnlicher Geltungsbereich, Dienst-
gradbezeichnungen

(1) Diese Verordnung gilt fur

(1) Diese Verordnung gilt far

1. Soldatinnen und Soldaten im Dienstver-
haltnis einer Berufssoldatin, eines Be-
rufssoldaten, einer Soldatin auf Zeit
oder eines Soldaten auf Zeit,

1. unverandert

2. Soldatinnen und Soldaten, die freiwilli-
gen Wehrdienst nach § 58b des Solda-
tengesetzes oder Wehrdienst nach § 4
Absatz 1 Nummer 1, 3 oder 4 des Wehr-
pflichtgesetzes leisten,

2. Soldatinnen und Soldaten, die freiwilli-

gen Wehrdienst nach § 58 des Solda-
tengesetzes oder Wehrdienst nach § 4
Absatz 1 Nummer 1, 3 oder 4 des Wehr-
pflichtgesetzes leisten,

3. Soldatinnen und Soldaten im Reserve-
wehrdienstverhéltnis nach dem Reser-
vistengesetz,

3. unverandert

4. Soldatinnen und Soldaten, die auf
Grund freiwilliger Verpflichtung nach §
59 Absatz 3 Satz 1 des Soldatengeset-
zes eine Dienstleistung erbringen, und
Soldaten, die nach § 4 Absatz 3 Satz 1
des Wehrpflichtgesetzes einen anderen
als den in Nummer 2 genannten Wehr-
dienst leisten,

4. Soldatinnen und Soldaten,

die auf
Grund freiwilliger Verpflichtung eine
Dienstleistung nach dem Reservisten-
gesetz erbringen, und Soldaten, die
nach 8 4 Absatz 3 Satz 1 des Wehr-
pflichtgesetzes einen anderen als den
in Nummer 2 genannten Wehrdienst
leisten,

5. frihere Soldatinnen und friihere Solda-
ten, die nach § 59 Absatz 1, 2 oder 3
Satz 3 des Soldatengesetzes zu weite-
ren Dienstleistungen herangezogen
werden,

5. fruhere Soldatinnen und friihere Solda-

ten, die nach dem Reservistengesetz
zu weiteren Dienstleistungen herange-
zogen werden,
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6. frihere Soldaten, die als Reservisten
zum Wehrdienst nach dem Wehrpflicht-
gesetz herangezogen werden, und

6. unverandert

7. Soldatinnen und Soldaten, die an einer
dienstlichen Veranstaltung nach § 81
Absatz 1 des Soldatengesetzes teilneh-
men.

7. unverandert

(2) Soweit die folgenden Vorschriften
Dienstgradbezeichnungen und Zusatze zur
Dienstgradbezeichnung enthalten, sind die
entsprechenden Bezeichnungen und Zu-
satze der Marine und des Sanitatsdienstes
mit umfasst.

(2) unverandert

§ 48

§ 48

Einstellung, Beforderung, Aufstieg und

Berufung in das Dienstverhéltnis einer

Berufssoldatin oder eines Berufssolda-
ten

Einstellung, Beférderung, Aufstieg und

Berufung in das Dienstverhéltnis einer

Berufssoldatin oder eines Berufssolda-
ten

(1) Diein 8 1 Absatz 1 Nummer 2 und
3 genannten Soldatinnen und Soldaten wer-
den nach den Vorschriften Gber die Befoérde-
rung von Soldatinnen und Soldaten im
Dienstverhaltnis einer Berufssoldatin, eines
Berufssoldaten, einer Soldatin auf Zeit oder
eines Soldaten auf Zeit eingestellt und be-
fordert.

(1) unveréandert

(2) Diein 8 1 Absatz 1 Nummer 2 bis 6
genannten Soldatinnen und Soldaten kon-
nen als Anwérterinnen oder Anwarter in die
Laufbahn der Offizierinnen und Offiziere der
Reserve des Truppendienstes aufsteigen,
wenn sie

(2 unverandert

1. diein § 23 Absatz 1 genannten Voraus-
setzungen erflillen oder

2. mindestens den Dienstgrad ,Feldwe-
bel” erreicht haben.

Nach der Ubernahme in die neue Laufbahn
fuhren die Anwarterinnen und Anwarter im
Schriftverkehr ihre Dienstgradbezeichnung
mit dem Zusatz ,(Reserveoffizieranwarte-
rin)* oder ,(Reserveoffizieranwarter)" oder
.(ROA)“. § 43 gilt entsprechend.
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(3) Fur die Einstellung mit einem hdhe-
ren Dienstgrad gelten § 23 Absatz 4 und §
25 Absatz 2 bis 5, § 30 Absatz 3 bis 7, § 35
Absatz 2 und die 88 40 und 45 Absatz 2 bis
4 entsprechend. Der jeweilige Dienstgrad
wird fur die Dauer der Wehrdienstleistung
vorlaufig verliehen. Er kann nach einem
Wehrdienst von mindestens 24 Tagen end-
gultig verliehen werden.

(3) unverandert

(4) Fur die Beférderung der Reserve-
offizieranwarterinnen und  Reserveoffi-
zieranwarter, die freiwilligen Wehrdienst
nach 8§ 58b des Soldatengesetzes leisten
oder in ein Dienstverhdltnis als Soldatin auf
Zeit oder Soldat auf Zeit berufen worden
sind, gilt 8 24 Absatz 1 entsprechend. Im
Ubrigen kénnen Reserveoffizieranwarterin-
nen und Reserveoffizieranwarter nach ei-
nem Wehrdienst von mindestens 24 Tagen
befdrdert werden, jedoch erst nach Ablauf
einer Zeit, die nach 8§ 24 Absatz 1 als Dienst-
zeit vorausgesetzt wird. § 24 Absatz 2 gilt
entsprechend.

(4) For die Beforderung der Reserve-
offizieranwarterinnen und  Reserveoffi-
zieranwarter, die freiwilligen Wehrdienst
nach 8§ 58 des Soldatengesetzes leisten
oder in ein Dienstverhéltnis als Soldatin auf
Zeit oder Soldat auf Zeit berufen worden
sind, gilt 8 24 Absatz 1 entsprechend. Im
Ubrigen kénnen Reserveoffizieranwarterin-
nen und Reserveoffizieranwarter nach ei-
nem Wehrdienst von mindestens 24 Tagen
befordert werden, jedoch erst nach Ablauf
einer Zeit, die nach § 24 Absatz 1 als Dienst-
zeit vorausgesetzt wird. § 24 Absatz 2 gilt
entsprechend.

(5) Die Reserveoffizierinnen und Re-
serveoffiziere kdnnen erst nach einer Zeit
beférdert werden, die fur Soldatinnen und
Soldaten im Dienstverhaltnis einer Berufs-
soldatin, eines Berufssoldaten, einer Solda-
tin auf Zeit oder eines Soldaten auf Zeit als
Dienstzeit fur die Beférderung nach dieser
Verordnung vorausgesetzt wird. Aul3erdem
ist vor jeder Beforderung ein Wehrdienst
von mindestens 24 Tagen zu leisten.

(5) unverandert

(6) Reserveoffizieranwarterinnen und
Reserveoffizieranwérter konnen als Offi-
zieranwarterin oder Offizieranwarter Uber-
nommen werden, wenn sie die Vorausset-
zungen des § 23 erflllen. Auf die Ausbil-
dungszeit kann die Dienstzeit als Soldatin
oder Soldat in der Bundeswehr angerechnet
werden.

(6) unverandert

(7) Fur die Ernennung einer Reserve-
offizierin oder eines Reserveoffiziers zur Be-
rufsoffizierin oder zum Berufsoffizier gilt § 22
Absatz 5 entsprechend.

(7) unveréandert
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(8) Zeiten einer dienstlichen Veranstal- (8 unverandert
tung nach 8 81 Absatz 1 des Soldatengeset-
zes werden auf den Wehrdienst nach Ab-
satz 3 Satz 3, Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5
Satz 2 nicht angerechnet. § 12 Absatz 2
Satz 4 gilt entsprechend.
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Gesetz zur Regelung der Wei-
terverwendung nach Einsatzun-
fallen

Gesetz zur Regelung der Wei-
terverwendung nach Einsatzun-
fallen

(Einsatz-Weiterverwendungsge-
setz - EinsatzWVG)
vom: 12.12.2007 - zuletzt gean-
dert durch Art. 13 G v.
27.2.2025 I Nr. 72

(Einsatz-Weiterverwendungsge-
setz - EinsatzZWVG)
vom: 12.12.2007 - zuletzt gean-
dert durch Art. 13 G v.
27.2.2025 I Nr. 72

§6

§6

Wehrdienstverhaltnis besonderer Art

Wehrdienstverhaltnis besonderer Art

(1) Endet das Wehrdienstverhaltnis
Einsatzgeschadigter nach 8 1 Nummer 1,
die nicht in einem auf Lebenszeit begriinde-
ten Wehrdienstverhéaltnis stehen, wahrend
der Schutzzeit durch Zeitablauf oder wére
es aus diesem Grund zu beenden, treten sie
zu diesem Zeitpunkt in ein Wehrdienstver-
haltnis besonderer Art ein, wenn sie dem
nicht schriftlich widersprechen. § 75 Absatz
6 des Soldatengesetzes und § 29a des
Wehrpflichtgesetzes sind nicht anzuwen-
den.

(1) Endet das Wehrdienstverhaltnis
einsatzgeschadigter Soldatinnen und
Soldaten (8 1 Nummer 1), die nicht in einem
auf Lebenszeit begriindeten Wehrdienstver-
héltnis stehen, wahrend der Schutzzeit
durch Zeitablauf oder wére es aus diesem
Grund zu beenden, so treten sie zu diesem
Zeitpunkt in ein Wehrdienstverhaltnis be-
sonderer Art ein, wenn sie dem nicht schrift-
lich widersprechen. § 66 Absatz 8 des Sol-
datengesetzes, § 20 Absatz 7 des Reser-
vistengesetzes und 8§ 29a des Wehrpflicht-
gesetzes sind nicht anzuwenden.

(2) Das Wehrdienstverhaltnis beson-
derer Art begriindet die Rechtsstellung einer
Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf
Zeit. Die fur den Zeitraum des Wehrdienst-
verhaltnisses besonderer Art angeordnete
Rechtsstellung nach Satz 1 berdhrt nicht
den sozialversicherungsrechtlichen Status.

(2) unverandert

(3) Das Wehrdienstverhaltnis beson-
derer Art endet

(3) unverandert

1. durch eine Berufung in das Dienstver-
héltnis einer Berufssoldatin oder eines
Berufssoldaten nach § 7 Absatz 1,

2. durch eine Berufung in das Dienstver-
héaltnis einer Beamtin oder eines Beam-
ten nach § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer
1,




Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

3. durch eine Einstellung als Arbeitnehme-
rin oder Arbeitnehmer nach § 8 Absatz
1 Satz 1 Nummer 2 mit dem Beginn des
Arbeitsverhaltnisses oder

4. mit Ablauf des Monats, in dem die oder
der Einsatzgeschadigte das 65. Le-
bensjahr vollendet.

(4) Das Wehrdienstverhéaltnis beson-
derer Art ist zu beenden

(4) unverandert

1. zum Ende der Schutzzeit, wenn kein
Antrag auf Weiterverwendung nach § 7
gestellt wird,

2. bei Nichtbewdhrung in der Probezeit
nach 8§ 7 Absatz 1 Satz 1 oder

3. durch Entlassung auf entsprechenden
schriftlichen Antrag der Soldatin oder
des Soldaten.

(5) Einsatzgeschadigte nach § 1 Num-
mer 1,

(5) unverandert

1. deren Wehrdienstverhaltnis durch Zeit-
ablauf geendet hat oder aus diesem
Grund beendet worden ist oder

2. die sich auf eigenen Antrag haben ent-
lassen lassen oder deren Entlassung
als Entlassung auf eigenen Antrag gilt

und deren gesundheitliche Schadigung je-
weils erst danach erkannt worden ist, sind
auf schriftlichen oder elektronischen Antrag
in ein Wehrdienstverhaltnis besonderer Art
einzustellen. Die 88 37 und 38 des Solda-
tengesetzes gelten ungeachtet der Voraus-
setzungen der kdrperlichen Eignung nach §
37 Absatz 1 Nummer 3 des Soldatengeset-
zes entsprechend. Satz 1 gilt nicht, wenn

1. die gesundheitliche Schadigung nicht
ausschlaggebend fir die Nichteinglie-
derung in das Arbeitsleben ist,

2. die gesundheitliche Schadigung eine
bereits erfolgte Eingliederung in das Ar-
beitsleben nicht behindert,
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3. die Einstellung nicht das Erreichen ei-
nes der Ziele des § 4 Absatz 1 erwarten
|asst,

4. Einsatzversorgung nach 8 90 des Sol-
datenversorgungsgesetzes gewahrt
worden ist oder

5. eine Einstellung nach Satz 1 bereits zu
einem inzwischen wieder beendeten
Wehrdienstverhaltnis geflhrt hat.

Die Einstellung erfolgt mit dem Dienstgrad,
der endgultig verliehen worden ist. Ist dieser
niedriger als der Dienstgrad, der am Ende
des Wehrdienstverhaltnisses gefuhrt wurde,
erfolgt die Einstellung mit dem hdoheren
Dienstgrad.

(6) Der Antrag nach Absatz 5 Satz 1 ist
innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei
Jahren nach Eintritt des Einsatzunfalls zu
stellen. Bei einer Erkrankung, die nach § 87
Absatz 2 des Soldatenversorgungsgesetzes
als Einsatzunfall gilt, beginnt die Aus-
schlussfrist im Zeitpunkt der erstmaligen
arztlichen Diagnose der Erkrankung, sofern
die oder der Einsatzgeschadigte zu diesem
Zeitpunkt zumindest annehmen kann, dass
die Erkrankung im Zusammenhang mit ei-
nem Einsatz steht. Nach Ablauf der Aus-
schlussfrist erfolgt die Einstellung nur, wenn
seit dem Eintritt des Einsatzunfalls noch
nicht zehn Jahre vergangen sind und gleich-
zeitig mit dem Antrag Umstande glaubhaft
gemacht werden, nach denen die oder der
Einsatzgeschadigte mit der Méglichkeit ei-
ner den Anspruch auf die Einstellung nach
Absatz 5 begriindenden Folge des Unfalls
nicht rechnen konnte oder durch die sie oder
er gehindert war, den Antrag zu stellen. Der
Antrag muss, nachdem mit der Mdglichkeit
einer den Anspruch auf die Einstellung be-
grindenden Folge des Unfalls gerechnet
werden konnte oder das Hindernis fir den
Antrag weggefallen ist, innerhalb von sechs
Monaten gestellt werden.

(6) unverandert
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Wehrstrafgesetz

Wehrstrafgesetz

(- WStG)

vom: 30.03.1957 - zuletzt gean-
dert durch Art. 1 G v. 21.2.2025

| Nr. 55

vom: 30.03.1957 - zuletzt gean-
dert durch Art. 1 G v. 21.2.2025

(- WStG)

| Nr. 55

§2

§2

Begriffsbestimmungen

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist

Im Sinne dieses Gesetzes ist

eine militarische Straftat eine Handlung,
die der Zweite Teil dieses Gesetzes mit
Strafe bedroht;

unverandert

ein Befehl eine Anweisung zu einem
bestimmten Verhalten, die ein militari-
scher Vorgesetzter (§ 1 Abs. 3 des Sol-
datengesetzes) einem Untergebenen
schriftlich, mundlich oder in anderer
Weise, allgemein oder fir den Einzelfall
und mit dem Anspruch auf Gehorsam
erteilt;

ein Befehl eine Anweisung zu einem
bestimmten Verhalten, die ein militari-
scher Vorgesetzter (§ 1 Absatz 2 des
Soldatengesetzes) einem Untergebe-
nen schriftlich, mandlich oder in anderer
Weise, allgemein oder fur den Einzelfall
und mit dem Anspruch auf Gehorsam
erteilt;

eine schwerwiegende Folge eine Ge-
fahr fir die Sicherheit der Bundesre-
publik Deutschland, die Schlagkraft der
Truppe, Leib oder Leben eines Men-
schen oder Sachen von bedeutendem
Wert, die dem Téter nicht gehdren.

unverandert
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Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes
Buch (lll) - Arbeitsforderung -
(Artikel 1 des Gesetzes vom 24.
Mérz 1997, BGBI. | S. 594)

Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes
Buch (lll) - Arbeitsforderung -
(Artikel 1 des Gesetzes vom 24,
Marz 1997, BGBI. | S. 594)

(- SGB 3)
vom: 24.03.1997 - Zuletzt geéan-
dert durch Art. 2 G v. 16.4.2026
| Nr. 107

(- SGB 3)
vom: 24.03.1997 - Zuletzt geéan-
dert durch Art. 2 G v. 16.4.2026
| Nr. 107

§25

§25

Beschaftigte

Beschaftigte

(1) Versicherungspflichtig sind Perso-
nen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer
Berufsausbildung beschéaftigt (versiche-
rungspflichtige Beschaftigung) sind. Die fol-
genden Personen stehen Beschéftigten zur
Berufsausbildung im Sinne des Satzes 1
gleich:

(1) unveréandert

1. Auszubildende, die im Rahmen eines
Berufsausbildungsvertrages nach dem
Berufshildungsgesetz in einer aul3erbe-
trieblichen Einrichtung ausgebildet wer-
den,

2. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
dualen Studiengéngen und

3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
Ausbildungen mit Abschnitten des
schulischen Unterrichts und der prakti-
schen Ausbildung, fir die ein Ausbil-
dungsvertrag und Anspruch auf Ausbil-
dungsvergitung besteht (praxisinte-
grierte Ausbildungen).
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(2) Bei Wehrdienstleistenden und Zivil-
dienstleistenden, denen nach gesetzlichen
Vorschriften fur die Zeit ihres Dienstes Ar-
beitsentgelt weiterzugewahren ist, gilt das
Beschaftigungsverhéltnis durch den Wehr-
dienst oder Zivildienst als nicht unterbro-
chen. Personen, die nach dem Vierten Ab-
schnitt des Soldatengesetzes Wehrdienst
leisten, sind in dieser Beschaftigung nicht
nach Absatz 1 versicherungspflichtig; sie
gelten als Wehrdienst Leistende im Sinne
des 8§ 26 Abs. 1 Nr. 2. Die Satze 1 und 2
gelten auch fur Personen in einem Wehr-
dienstverhdltnis besonderer Art nach § 6
des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes,
wenn sie den Einsatzunfall in einem Versi-
cherungspflichtverhaltnis erlitten haben.

(2) Bei Wehrdienstleistenden und Zivil-
dienstleistenden, denen nach gesetzlichen
Vorschriften fur die Zeit ihres Dienstes Ar-
beitsentgelt weiterzugewéhren ist, gilt das
Beschaftigungsverhaltnis durch den Wehr-
dienst oder Zivildienst als nicht unterbro-
chen. Personen, die nach Abschnitt 2 des
Reservistengesetzes Wehrdienst leisten,
sind in dieser Beschéaftigung nicht nach Ab-
satz 1 versicherungspflichtig; sie gelten als
Wehrdienst Leistende im Sinne des § 26
Abs. 1 Nr. 2. Die Séatze 1 und 2 gelten auch
fur Personen in einem Wehrdienstverhaltnis
besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Wei-
terverwendungsgesetzes, wenn sie den
Einsatzunfall in einem Versicherungspflicht-
verhéaltnis erlitten haben.

§ 26

§ 26

Sonstige Versicherungspflichtige

Sonstige Versicherungspflichtige

(1) Versicherungspflichtig sind

(1) Versicherungspflichtig sind

1. Jugendliche, die in Einrichtungen der
beruflichen Rehabilitation nach § 51
des Neunten Buches Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben erhalten, die
ihnen eine Erwerbstatigkeit auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt ermdglichen
sollen, sowie Personen, die in Einrich-
tungen der Jugendhilfe fur eine Er-
werbstatigkeit befahigt werden sollen,

1. unverandert

2. Personen, die nach MalRgabe des
Wehrpflichtgesetzes, des & 58b des
Soldatengesetzes oder des Zivildienst-
gesetzes Wehrdienst oder Zivildienst
leisten und wahrend dieser Zeit nicht
als Beschétftigte versicherungspflichtig
sind,

2. Personen, die nach Malgabe des
Wehrpflichtgesetzes, des § 58 des Sol-
datengesetzes oder des Zivildienstge-
setzes Wehrdienst oder Zivildienst leis-
ten und wahrend dieser Zeit nicht als
Beschatftigte versicherungspflichtig
sind,

3. (weggefallen)

3. unverandert

3a. (weggefallen)

3a. unverandert
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Gefangene, die Arbeitsentgelt, Ausbil-
dungsbeihilfe oder Ausfallentschadi-
gung (88 43 bis 45, 176 und 177 des
Strafvollzugsgesetzes) erhalten oder
Ausbildungsbeihilfe nur wegen des Vor-
rangs von Leistungen zur Foérderung
der Berufsausbildung nach diesem
Buch nicht erhalten; das Versiche-
rungspflichtverhaltnis gilt wahrend ar-
beitsfreier Sonnabende, Sonntage und
gesetzlicher Feiertage als fortbeste-
hend, wenn diese Tage innerhalb eines
zusammenhangenden Arbeits- oder
Ausbildungsabschnittes liegen. Gefan-
gene im Sinne dieses Buches sind Per-
sonen, die im Vollzug von Untersu-
chungshaft, Freiheitsstrafen und frei-
heitsentziehenden Maldregeln der Bes-
serung und Sicherung oder einstweilig
nach 8§ 126a Abs. 1 der Strafprozef3ord-
nung untergebracht sind,

4,

unverandert

Personen, die als nicht satzungsma-
RBige Mitglieder geistlicher Genossen-
schaften oder &hnlicher religioser Ge-
meinschaften fir den Dienst in einer
solchen Genossenschaft oder &hnli-
chen religiobsen Gemeinschaft auf3er-
schulisch ausgebildet werden.

5.

unverandert

(2) Versicherungspflichtig sind Perso-

nen in der Zeit, fir die sie

(2) unverandert

1.

von einem Leistungstrager Mutter-
schaftsgeld, Krankengeld, Krankengeld
der Sozialen Entschadigung, Kranken-
geld der Soldatenentschadigung, Ver-
letztengeld oder von einem Trager der
medizinischen Rehabilitation  Uber-
gangsgeld beziehen,

von einem privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen  Krankentagegeld
beziehen,
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2a. von einem privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen, von einem Beihilfe-
trdger des Bundes, von einem sonsti-
gen offentlich-rechtlichen Trager von
Kosten in Krankheitsfallen auf Bundes-
ebene, von dem Trager der Heilflr-
sorge im Bereich des Bundes, von dem
Trager der truppenarztlichen Versor-
gung oder von einem offentlich-rechtli-
chen Trager von Kosten in Krankheits-
fallen auf Landesebene, soweit Landes-
recht dies vorsieht, Leistungen fir den
Ausfall von Arbeitseinkinften im Zu-
sammenhang mit einer nach den 88 8
und 8a des Transplantationsgesetzes
erfolgenden Spende von Organen oder
Geweben oder im Zusammenhang mit
einer im Sinne von § 9 des Transfusi-
onsgesetzes erfolgenden Spende von
Blut zur Separation von Blutstammzel-
len oder anderen Blutbestandteilen be-
ziehen,

2b. von einer Pflegekasse, einem privaten
Versicherungsunternehmen, der Fest-
setzungsstelle fur die Beihilfe oder dem
Dienstherrn Pflegeunterstiitzungsgeld
beziehen oder

3. von einem Trager der gesetzlichen
Rentenversicherung eine Rente wegen
voller Erwerbsminderung beziehen,

wenn sie unmittelbar vor Beginn der Leis-
tung versicherungspflichtig waren oder An-
spruch auf eine laufende Entgeltersatzleis-
tung nach diesem Buch hatten.

(2a) Versicherungspflichtig  sind
Personen in der Zeit, in der sie ein Kind, das
das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet
hat, erziehen, wenn sie

(2a)

unverandert

1. unmittelbar vor der Kindererziehung
versicherungspflichtig waren oder An-
spruch auf eine laufende Entgeltersatz-
leistung nach diesem Buch hatten und
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2. sich mit dem Kind im Inland gewd6hnlich
aufhalten oder bei Aufenthalt im Aus-
land Anspruch auf Kindergeld nach
dem Einkommensteuergesetz oder
Bundeskindergeldgesetz haben oder
ohne die Anwendung des § 64 oder §
65 des Einkommensteuergesetzes
oder des § 3 oder § 4 des Bundeskin-
dergeldgesetzes haben wirden.

Satz 1 gilt nur fur Kinder

1. der oder des Erziehenden,

2. seiner nicht dauernd getrennt lebenden
Ehegattin oder ihres nicht dauernd ge-
trennt lebenden Ehegatten oder

3. ihrer nicht dauernd getrennt lebenden
Lebenspartnerin oder seines nicht dau-
ernd getrennt lebenden Lebenspart-
ners.

Haben mehrere Personen ein Kind gemein-
sam erzogen, besteht Versicherungspflicht
nur fur die Person, der nach den Regelun-
gen des Rechts der gesetzlichen Renten-
versicherung die Erziehungszeit zuzuord-
nen ist (8 56 Abs. 2 des Sechsten Buches).

(2b) Versicherungspflichtig  sind
Personen in der Zeit, in der sie als Pflege-
person einen Pflegebedirftigen mit mindes-
tens Pflegegrad 2 im Sinne des Elften Bu-
ches, der Leistungen aus der Pflegeversi-
cherung nach dem Elften Buch oder Hilfe
zur Pflege nach dem Zwodlften Buch oder
gleichartige Leistungen nach anderen Vor-
schriften bezieht, nicht erwerbsmaRig we-
nigstens zehn Stunden wdéchentlich, verteilt
auf regelmafig mindestens zwei Tage in der
Woche, in seiner héuslichen Umgebung
pflegen, wenn sie unmittelbar vor Beginn
der Pflegetatigkeit versicherungspflichtig
waren oder Anspruch auf eine laufende Ent-
geltersatzleistung nach diesem Buch hat-
ten. Versicherungspflicht besteht auch,
wenn die Voraussetzungen durch die Pflege
mehrerer Pflegebedurftiger erfullt werden.

(2b)

unverandert
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(3) Nach Absatz 1 Nr. 1 ist nicht versi-
cherungspflichtig, wer nach 8§ 25 Abs. 1 ver-
sicherungspflichtig ist. Nach Absatz 1 Nr. 4
ist nicht versicherungspflichtig, wer nach an-
deren Vorschriften dieses Buches versiche-
rungspflichtig ist. Versicherungspflichtig we-
gen des Bezuges von Mutterschaftsgeld
nach Absatz 2 Nr. 1 ist nicht, wer nach Ab-
satz 2a versicherungspflichtig ist. Nach Ab-
satz 2 Nr. 2 ist nicht versicherungspflichtig,
wer nach Absatz 2 Nr. 1 versicherungs-
pflichtig ist oder wéahrend des Bezugs von
Krankentagegeld Anspruch auf Entgelters-
atzleistungen nach diesem Buch hat. Nach
Absatz 2a und 2b ist nicht versicherungs-
pflichtig, wer nach anderen Vorschriften die-
ses Buches versicherungspflichtig ist oder
wéhrend der Zeit der Erziehung oder Pflege
Anspruch auf Entgeltersatzleistungen nach
diesem Buch hat; Satz 3 bleibt unberihrt.
Trifft eine Versicherungspflicht nach Absatz
2a mit einer Versicherungspflicht nach Ab-
satz 2b zusammen, geht die Versicherungs-
pflicht nach Absatz 2a vor.

(3) unverandert

(4) (weggefallen)

(4) unverandert
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Sozialgesetzbuch (SGB) Funf-
tes Buch (V) - Gesetzliche Kran-
kenversicherung - (Artikel 1 des
Gesetzes v. 20. Dezember 1988,

BGBI. | S. 2477)

Sozialgesetzbuch (SGB) Finf-
tes Buch (V) - Gesetzliche Kran-
kenversicherung - (Artikel 1 des
Gesetzes v. 20. Dezember 1988,

BGBI. | S. 2477)

(- SGB 5)
vom: 20.12.1988 - Zuletzt geéan-
dert durch Art. 8 G v. 3.2.2026 |
Nr. 28
Anderung durch Art. 4 G v.
23.4.2026 | Nr. 112 ist beruck-
sichtigt

(- SGB 5)
vom: 20.12.1988 - Zuletzt geén-
dert durch Art. 8 G v. 3.2.2026 |
Nr. 28
Anderung durch Art. 4 G v.
23.4.2026 | Nr. 112 ist bertck-
sichtigt

§10

§10

Familienversicherung

Familienversicherung

(1) Versichert sind der Ehegatte, der
Lebenspartner und die Kinder von Mitglie-
dern sowie die Kinder von familienversicher-
ten Kindern, wenn diese Familienangehori-
gen

(1) unverandert

1. ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Auf-
enthalt im Inland haben,

2. nicht nach 8 5 Absatz 1 Nummer 1 bis
8, 11 bis 12 oder nicht freiwillig versi-
chert sind,

3. nicht versicherungsfrei oder nicht von
der Versicherungspflicht befreit sind,

4. nicht hauptberuflich selbstéandig er-
werbstétig sind und

5. kein Gesamteinkommen haben, das re-
gelmafig im Monat ein Siebtel der mo-
natlichen Bezugsgrof3e nach § 18 des
Vierten Buches uberschreitet.
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Die Versicherungsfreiheit nach 8 7 bleibt bei
der Prufung der Voraussetzung nach Satz 1
Nummer 3 aul3er Betracht. Eine hauptberuf-
liche selbstandige Téatigkeit im Sinne des
Satzes 1 Nummer 4 ist nicht deshalb anzu-
nehmen, weil eine Versicherung nach 8§ 1
Absatz 3 des Gesetzes lUber die Alterssiche-
rung der Landwirte besteht. Bei Abfindun-
gen, Entschadigungen oder ahnlichen Leis-
tungen (Entlassungsentschadigungen), die
wegen der Beendigung eines Arbeitsver-
héltnisses in Form nicht monatlich wieder-
kehrender Leistungen gezahlt werden, wird
zur Ermittlung des Gesamteinkommens
nach Satz 1 Nummer 5 das zuletzt erzielte
monatliche Arbeitsentgelt fur die der Aus-
zahlung der Entlassungsentschadigung fol-
genden Monate bis zu dem Monat berick-
sichtigt, in dem im Fall der Fortzahlung des
Arbeitsentgelts die Hohe der gezahlten Ent-
lassungsentschadigung erreicht worden
ware. Renten werden fur das Gesamtein-
kommen nach Satz 1 Nummer 5 mit dem
Zahlbetrag ohne den auf Entgeltpunkte fiir
Kindererziehungszeiten entfallenden Tell
bertcksichtigt. Fir Familienangehorige, die
eine geringflgige Beschaftigung nach § 8
Absatz 1 Nummer 1 des Vierten Buches
oder § 8a des Vierten Buches in Verbindung
mit 8 8 Absatz 1 Nummer 1 des Vierten Bu-
ches ausiiben, ist ein regelméRiges monat-
liches Gesamteinkommen im Sinne des Sat-
zes 1 Nummer 5 bis zur Geringfligigkeits-
grenze zulassig. Ehegatten und Lebens-
partner sind abweichend von Satz 1 fir die
Dauer der Schutzfristen nach 8§ 3 des Mut-
terschutzgesetzes und fiir die Dauer der El-
ternzeit nicht versichert, wenn sie zuletzt vor
diesen Zeitrdumen nicht gesetzlich kranken-
versichert waren. Ehegatten und Lebens-
partner sind abweichend von Satz 1 nicht
versichert, wenn sie

1. eine Rente wegen Alters als Teilrente in
Anspruch nehmen,

2. die in Satz 1 Nummer 5 genannte Vo-
raussetzung nicht erfullen wirden,
wenn sie die Rente stattdessen in voller
Hohe in Anspruch nehmen wiirden und

3. zuletzt vor Inanspruchnahme der Teil-
rente nicht gesetzlich krankenversichert
waren.
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(2) Kinder sind versichert

(2) Kinder sind versichert

bis zur Vollendung des achtzehnten Le-
bensjahres,

unverandert

bis zur Vollendung des dreiundzwan-
zigsten Lebensjahres, wenn sie nicht
erwerbstatig sind,

unverandert

bis zur Vollendung des funfundzwan-
zigsten Lebensjahres, wenn sie sich in
Schul- oder Berufsausbildung befinden
oder ein freiwilliges soziales Jahr oder
ein freiwilliges 6kologisches Jahr im
Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes leisten; wird die Schul- oder Be-
rufsausbildung durch Erfullung einer
gesetzlichen Dienstpflicht des Kindes
unterbrochen oder verzégert, besteht
die Versicherung auch fir einen der
Dauer dieses Dienstes entsprechenden
Zeitraum Uber das funfundzwanzigste
Lebensjahr hinaus; dies gilt auch bei ei-
ner Unterbrechung oder Verzdgerung
durch den freiwilligen Wehrdienst nach
8§ 58b des Soldatengesetzes, einen
Freiwilligendienst nach dem Bundes-
freiwilligendienstgesetz, dem Jugend-
freiwilligendienstegesetz oder einen
vergleichbaren anerkannten Freiwilli-
gendienst oder durch eine Téatigkeit als
Entwicklungshelfer im Sinne des § 1
Absatz 1 des Entwicklungshelfer-Ge-
setzes fur die Dauer von hdchstens
zwoOlf Monaten; wird als Berufsausbil-
dung ein Studium an einer staatlichen
oder staatlich anerkannten Hochschule
abgeschlossen, besteht die Versiche-
rung bis zum Ablauf des Semesters fort,
langstens bis zur Vollendung des 25.
Lebensjahres; § 186 Absatz 7 Satz 2
und 3 gilt entsprechend,

bis zur Vollendung des fiinfundzwan-
zigsten Lebensjahres, wenn sie sich in
Schul- oder Berufsausbildung befinden
oder ein freiwilliges soziales Jahr oder
ein freiwilliges o©kologisches Jahr im
Sinne des Jugendfreiwilligendienstege-
setzes leisten; wird die Schul- oder Be-
rufsausbildung durch Erfillung einer
gesetzlichen Dienstpflicht des Kindes
unterbrochen oder verzdgert, besteht
die Versicherung auch fur einen der
Dauer dieses Dienstes entsprechenden
Zeitraum Uber das funfundzwanzigste
Lebensjahr hinaus; dies gilt auch bei ei-
ner Unterbrechung oder Verzdgerung
durch den freiwilligen Wehrdienst nach
§ 58 des Soldatengesetzes, einen Frei-
willigendienst nach dem Bundesfreiwil-
ligendienstgesetz, dem Jugendfreiwilli-
gendienstegesetz oder einen vergleich-
baren anerkannten Freiwilligendienst
oder durch eine Tatigkeit als Entwick-
lungshelfer im Sinne des § 1 Absatz 1
des Entwicklungshelfer-Gesetzes fir
die Dauer von hochstens zwolf Mona-
ten; wird als Berufsausbildung ein Stu-
dium an einer staatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschule abgeschlos-
sen, besteht die Versicherung bis zum
Ablauf des Semesters fort, langstens
bis zur Vollendung des 25. Lebensjah-
res; 8 186 Absatz 7 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend,
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4. ohne Altersgrenze, wenn sie als Men-
schen mit Behinderungen (8§ 2 Abs. 1
Satz 1 des Neunten Buches) auler-
stande sind, sich selbst zu unterhalten;
Voraussetzung ist, dal die Behinde-
rung zu einem Zeitpunkt vorlag, in dem
das Kind innerhalb der Altersgrenzen
nach den Nummern 1, 2 oder 3 fami-
lienversichert war oder die Familienver-
sicherung nur wegen einer Vorrangver-
sicherung nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 ausgeschlossen war.

4,

unverandert

(3) Kinder sind nicht versichert, wenn
der mit den Kindern verwandte Ehegatte
oder Lebenspartner des Mitglieds nicht Mit-
glied einer Krankenkasse ist und sein Ge-
samteinkommen regelméfig im Monat ein
Zwolftel der Jahresarbeitsentgeltgrenze
Ubersteigt und regelmaRig héher als das
Gesamteinkommen des Mitglieds ist; bei
Renten wird der Zahlbetrag bericksichtigt.

(3) unverandert

(4) Als Kinder im Sinne der Absatze 1
bis 3 gelten auch Stiefkinder und Enkel, die
das Mitglied Gberwiegend unterhalt oder in
seinen Haushalt aufgenommen hat, sowie
Pflegekinder (8 56 Abs. 2 Nr. 2 des Ersten
Buches). Kinder, die mit dem Ziel der An-
nahme als Kind in die Obhut des Anneh-
menden aufgenommen sind und fir die die
zur Annahme erforderliche Einwilligung der
Eltern erteilt ist, gelten als Kinder des An-
nehmenden und nicht mehr als Kinder der
leiblichen Eltern. Stiefkinder im Sinne des
Satzes 1 sind auch die Kinder des Lebens-
partners eines Mitglieds.

(4) unverandert

(5) Sind die Voraussetzungen der Ab-
satze 1 bis 4 mehrfach erfullt, wahlt das Mit-
glied die Krankenkasse.

(5) unverandert

(6) Das Mitglied hat die nach den Ab-
satzen 1 bis 4 Versicherten mit den fur die
Durchfiihrung der Familienversicherung
notwendigen Angaben sowie die Anderung
dieser Angaben an die zustandige Kranken-
kasse zu melden. Der Spitzenverband Bund
der Krankenkassen legt fur die Meldung
nach Satz 1 ein einheitliches Verfahren und
einheitliche Meldevordrucke fest.

(6) unverandert
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§16

§16

Ruhen des Anspruchs

Ruhen des Anspruchs

(1) Der Anspruch auf Leistungen ruht,
solange Versicherte

(1) Der Anspruch auf Leistungen ruht,
solange Versicherte

1. sich im Ausland aufhalten, und zwar
auch dann, wenn sie dort wahrend ei-
nes vortbergehenden Aufenthalts er-
kranken, soweit in diesem Gesetzbuch
nichts Abweichendes bestimmt ist,

1. unverandert

2. Dienst auf Grund einer gesetzlichen
Dienstpflicht oder Dienstleistungen und
Ubungen nach dem Vierten Abschnitt
des Soldatengesetzes leisten,

2. Dienst auf Grund einer gesetzlichen
Dienstpflicht oder Dienstleistungen
nach Abschnitt 2 des Reservistenge-
setzes leisten,

2a. in einem Wehrdienstverhéaltnis beson-
derer Art nach § 6 des Einsatz-Weiter-

verwendungsgesetzes stehen,

2a. unverandert

3. nach dienstrechtlichen Vorschriften An-
spruch auf Heilfirsorge haben oder als
Entwicklungshelfer Entwicklungsdienst
leisten,

3. unverandert

4. sich in Untersuchungshaft befinden,
nach 8 126a der Strafprozel3ordnung
einstweilen untergebracht sind oder ge-
gen sie eine Freiheitsstrafe oder frei-
heitsentziehende Maldregel der Besse-
rung und Sicherung vollzogen wird, so-
weit die Versicherten als Gefangene
Anspruch auf Gesundheitsfirsorge
nach dem Strafvollzugsgesetz haben
oder sonstige Gesundheitsfursorge er-
halten.

4, unverandert

Satz 1 gilt nicht fir den Anspruch auf Mut-
terschaftsgeld.

Satz 1 gilt nicht fir den Anspruch auf Mut-
terschaftsgeld.

(2) Der Anspruch auf Leistungen ruht,
soweit Versicherte gleichartige Leistungen
von einem Trager der Unfallversicherung im
Ausland erhalten.

(2) unverandert
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(3) Der Anspruch auf Leistungen ruht,
soweit durch das Seearbeitsgesetz fiir den
Fall der Erkrankung oder Verletzung Vor-
sorge getroffen ist. Er ruht insbesondere,
solange sich das Besatzungsmitglied an
Bord des Schiffes oder auf der Reise befin-
det, es sei denn, das Besatzungsmitglied
hat nach § 100 Absatz 1 des Seearbeitsge-
setzes die Leistungen der Krankenkasse
gewahlt oder der Reeder hat das Besat-
zungsmitglied nach § 100 Absatz 2 des See-
arbeitsgesetzes an die Krankenkasse ver-
wiesen.

(3) unverandert

(3a) Der Anspruch auf Leistungen
fur nach dem Kuinstlersozialversicherungs-
gesetz Versicherte, die mit einem Betrag in
Hohe von Beitragsanteilen fir zwei Monate
im Ruckstand sind und trotz Mahnung nicht
zahlen, ruht nach néaherer Bestimmung des
8§ 16 Abs. 2 des Kiinstlersozialversiche-
rungsgesetzes. Satz 1 gilt nicht fir den An-
spruch auf Untersuchungen zur Friiherken-
nung von Krankheiten nach den 8§ 25 und
26 und fur den Anspruch auf Leistungen, die
zur Behandlung akuter Erkrankungen und
Schmerzzustande sowie bei Schwanger-
schaft und Mutterschaft erforderlich sind.
Die Satze 1 und 2 gelten entsprechend fiir
Mitglieder nach den Vorschriften dieses Bu-
ches, die mit einem Betrag in Héhe von Bei-
tragsanteilen fir zwei Monate im Rickstand
sind und trotz Mahnung nicht zahlen; das
Ruhen endet, wenn alle riickstandigen und
die auf die Zeit des Ruhens entfallenden
Beitragsanteile gezahlt sind. Ist eine wirk-
same  Ratenzahlungsvereinbarung zu
Stande gekommen, hat das Mitglied ab die-
sem Zeitpunkt wieder Anspruch auf Leistun-
gen, solange die Raten vertragsgemalf’ ent-
richtet werden. Das Ruhen tritt nicht ein oder
endet, wenn Versicherte hilfebedurftig im
Sinne des Zweiten oder Zwolften Buches
sind oder werden.

(32)

unverandert

(3b) Sind Versicherte mit einem
Betrag in HOhe von Beitragsanteilen fiir zwei
Monate im Rickstand, hat die Kranken-
kasse sie schriftlich darauf hinzuweisen,
dass sie im Fall der Hilfebedurftigkeit die
Ubernahme der Beitrage durch den zustan-
digen Sozialleistungstrager beantragen
koénnen.

(3b)

unverandert
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(4) Der Anspruch auf Krankengeld ruht
nicht, solange sich Versicherte nach Eintritt
der Arbeitsunfahigkeit mit Zustimmung der
Krankenkasse im Ausland aufhalten.

(4) unverandert

(5) (weggefallen)

(5) unverandert

§193

§ 193

Fortbestehen der Mitgliedschaft bei
Wehrdienst oder Zivildienst

Fortbestehen der Mitgliedschaft bei
Wehrdienst oder Zivildienst

(1) Bei versicherungspflichtig Beschaf-
tigten, denen nach 8§ 1 Abs. 2 des Arbeits-
platzschutzgesetzes Entgelt weiterzuge-
wéhren ist, gilt das Beschéaftigungsverhalt-
nis als durch den Wehrdienst nach § 4 Ab-
satz 1 und § 6a Absatz 1 des Wehrpflichtge-
setzes nicht unterbrochen. Dies gilt auch fiir
Personen in einem Wehrdienstverhaltnis
besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Wei-
terverwendungsgesetzes, wenn sie den
Einsatzunfall in einem Versicherungsver-
haltnis erlitten haben.

(1) unveréandert

(2) Bei Versicherungspflichtigen, die
nicht unter Absatz 1 fallen, sowie bei freiwil-
ligen Mitgliedern berthrt der Wehrdienst
nach § 4 Absatz 1 und § 6a Absatz 1 des
Wehrpflichtgesetzes eine bestehende Mit-
gliedschaft bei einer Krankenkasse nicht.
Die versicherungspflichtige Mitgliedschaft
gilt als fortbestehend, wenn die Versiche-
rungspflicht am Tag vor dem Beginn des
Wehrdienstes endet oder wenn zwischen
dem letzten Tag der Mitgliedschaft und dem
Beginn des Wehrdienstes ein Samstag,
Sonntag oder gesetzlicher Feiertag liegt.
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(2 unverandert

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten fir den
Zivildienst entsprechend.

(3) unverandert

(4) Die Abséatze 1 und 2 gelten fir Per-
sonen, die Dienstleistungen oder Ubungen
nach dem Vierten Abschnitt des Soldaten-
gesetzes leisten. Die Dienstleistungen und
Ubungen gelten nicht als Beschéftigungen
im Sinne des 8 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 6 Abs.
1 Nr. 3.

(4) Die Absatze 1 und 2 gelten fur Per-
sonen, die Dienstleistungen nach Ab-
schnitt 2 des Reservistengesetzes erbrin-
gen. Die Dienstleistungen gelten nicht als
Beschaftigungen im Sinne des § 5 Absatz 1
Nummer 1 und 8§ 6 Absatz 1 Nummer 3.
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(5) Die Zeit in einem Wehrdienstver-
héaltnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-
Weiterverwendungsgesetzes gilt nicht als
Beschaftigung im Sinne von 8§ 5 Abs. 1 Nr. 1
und 8 6 Abs. 1 Nr. 3.

(B5) unverandert

§ 204

§ 204

Meldepflichten bei Einberufung zum
Wehrdienst oder Zivildienst

Meldepflichten bei Einberufung zum
Wehrdienst oder Zivildienst

(1) Bei Einberufung zu einem Wehr-
dienst hat bei versicherungspflichtig Be-
schéftigten der Arbeitgeber und bei Arbeits-
losen die Agentur flr Arbeit den Beginn des
Wehrdienstes sowie das Ende des Grund-
wehrdienstes und einer Wehriibung oder ei-
ner Dienstleistung oder Ubung nach dem
Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes der
zustandigen Krankenkasse unverziglich zu
melden. Sonstige Versicherte haben die
Meldungen nach Satz 1 selbst zu erstatten.

(1) Bei Einberufung zu einem Wehr-
dienst hat bei versicherungspflichtig Be-
schaftigten der Arbeitgeber und bei Arbeits-
losen die Agentur fir Arbeit den Beginn des
Wehrdienstes sowie das Ende des Grund-
wehrdienstes und einer Wehriibung oder ei-
ner Dienstleistung nach Abschnitt 2 des Re-
servistengesetzes der zustandigen Kran-
kenkasse unverzuglich zu melden. Sonstige
Versicherte haben die Meldungen nach Satz
1 selbst zu erstatten.

(2) Absatz 1 gilt fir den Zivildienst ent-
sprechend. An die Stelle des Bundesminis-
teriums der Verteidigung tritt das Bundes-
amt fur den Zivildienst.

(2 unverandert
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Sozialgesetzbuch (SGB) - Elftes
Buch (XI) - Soziale Pflegeversi-
cherung (Artikel 1 des Gesetzes
vom 26. Mai 1994, BGBI. | S.
1014)

Sozialgesetzbuch (SGB) - Elftes
Buch (XI) - Soziale Pflegeversi-
cherung (Artikel 1 des Gesetzes
vom 26. Mai 1994, BGBI. | S.
1014)

(- SGB 11)
vom: 26.05.1994 - Zuletzt geéan-
dert durch Art. 2 G v.
22.12.2025 I Nr. 371
Anderung durch Art. 8 G v.
16.4.2026 | Nr. 107

(- SGB 11)
vom: 26.05.1994 - Zuletzt geén-
dert durch Art. 2 G v.
22.12.2025 | Nr. 371
Anderung durch Art. 8 G v.
16.4.2026 | Nr. 107

§25

§25

Familienversicherung

Familienversicherung

(1) Versichert sind der Ehegatte, der
Lebenspartner und die Kinder von Mitglie-
dern sowie die Kinder von familienversicher-
ten Kindern, wenn diese Familienangehori-
gen

(1) unverandert

1. ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Auf-
enthalt im Inland haben,

2. nicht nach 8 20 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 bis 8 oder 11 oder nach § 20 Ab-
satz 3 versicherungspflichtig sind,

3. nicht nach § 22 von der Versicherungs-
pflicht befreit oder nach § 23 in der pri-
vaten Pflegeversicherung pflichtversi-
chert sind,

4. nicht hauptberuflich selbstandig er-
werbstétig sind und

5. kein Gesamteinkommen haben, das re-
gelmalig im Monat ein Siebtel der mo-
natlichen Bezugsgrofie nach § 18 des
Vierten Buches uberschreitet.
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§ 7 Absatz 1 Satz 3 und 4 und Absatz 2 des
Zweiten Gesetzes Uber die Krankenversi-
cherung der Landwirte sowie § 10 Absatz 1
Satz 3 bis 8 des Funften Buches gelten ent-
sprechend.

(2) Kinder sind versichert:

(2) Kinder sind versichert:

bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-
res,

unverandert

bis zur Vollendung des 23. Lebensjah-
res, wenn sie nicht erwerbstétig sind,

unverandert

bis zur Vollendung des 25. Lebensjah-
res, wenn sie sich in Schul- oder Be-
rufsausbildung befinden oder ein freiwil-
liges soziales Jahr oder ein freiwilliges
Okologisches Jahr im Sinne des Ju-
gendfreiwilligendienstegesetzes  leis-
ten; wird die Schul- oder Berufsausbil-
dung durch Erfullung einer gesetzlichen
Dienstpflicht des Kindes unterbrochen
oder verzogert, besteht die Versiche-
rung auch fur einen der Dauer dieses
Dienstes entsprechenden Zeitraum
Uber das 25. Lebensjahr hinaus; dies
gilt auch bei einer Unterbrechung durch
den freiwilligen Wehrdienst nach 8 58b
des Soldatengesetzes, einen Freiwilli-
gendienst nach dem Bundesfreiwilli-
gendienstgesetz, dem Jugendfreiwilli-
gendienstegesetz oder einen vergleich-
baren anerkannten Freiwilligendienst
oder durch eine Tatigkeit als Entwick-
lungshelfer im Sinne des § 1 Absatz 1
des Entwicklungshelfer-Gesetzes fur
die Dauer von hochstens zwolf Mona-
ten; wird als Berufsausbildung ein Stu-
dium an einer staatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschule abgeschlos-
sen, besteht die Versicherung bis zum
Ablauf des Semesters fort, langstens
bis zur Vollendung des 25. Lebensjah-
res; 8 186 Absatz 7 Satz 2 und 3 des
Funften Buches gilt entsprechend,

bis zur Vollendung des 25. Lebensjah-
res, wenn sie sich in Schul- oder Be-
rufsausbildung befinden oder ein freiwil-
liges soziales Jahr oder ein freiwilliges
Okologisches Jahr im Sinne des Ju-
gendfreiwilligendienstegesetzes leis-
ten; wird die Schul- oder Berufsausbil-
dung durch Erfillung einer gesetzlichen
Dienstpflicht des Kindes unterbrochen
oder verzdgert, besteht die Versiche-
rung auch fur einen der Dauer dieses
Dienstes entsprechenden Zeitraum
Uber das 25. Lebensjahr hinaus; dies
gilt auch bei einer Unterbrechung durch
den freiwilligen Wehrdienst nach § 58
des Soldatengesetzes, einen Freiwilli-
gendienst nach dem Bundesfreiwilli-
gendienstgesetz, dem Jugendfreiwilli-
gendienstegesetz oder einen vergleich-
baren anerkannten Freiwilligendienst
oder durch eine Tatigkeit als Entwick-
lungshelfer im Sinne des § 1 Absatz 1
des Entwicklungshelfer-Gesetzes flr
die Dauer von hdchstens zwolf Mona-
ten; wird als Berufsausbildung ein Stu-
dium an einer staatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschule abgeschlos-
sen, besteht die Versicherung bis zum
Ablauf des Semesters fort, langstens
bis zur Vollendung des 25. Lebensjah-
res; 8 186 Absatz 7 Satz 2 und 3 des
Funften Buches gilt entsprechend,
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4. ohne Altersgrenze, wenn sie wegen
korperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung (8 2 Abs. 1 des Neunten
Buches) aul3erstande sind, sich selbst
Zu unterhalten; Voraussetzung ist, dal3
die Behinderung (8 2 Abs. 1 des Neun-
ten Buches) zu einem Zeitpunkt vorlag,
in dem das Kind innerhalb der Alters-
grenzen nach den Nummern 1, 2 oder
3 familienversichert war oder die Fami-
lienversicherung nur wegen einer Vor-
rangversicherung nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 ausgeschlossen war.

4, unverandert

§ 10 Abs. 4 und 5 des Fiinften Buches gilt
entsprechend.

§ 10 Abs. 4 und 5 des Finften Buches gilt
entsprechend.

(3) Kinder sind nicht versichert, wenn
der mit den Kindern verwandte Ehegatte
oder Lebenspartner des Mitglieds nach § 22
von der Versicherungspflicht befreit oder
nach § 23 in der privaten Pflegeversiche-
rung pflichtversichert ist und sein Gesamt-
einkommen regelmafig im Monat ein Zwolf-
tel der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach
dem Funften Buch Ubersteigt und regelma-
RBig hoher als das Gesamteinkommen des
Mitglieds ist; bei Renten wird der Zahlbetrag
bertcksichtigt.

(3) unverandert

(4) Die Versicherung nach Absatz 2
Nr. 1, 2 und 3 bleibt bei Personen, die auf
Grund gesetzlicher Pflicht Wehrdienst oder
Zivildienst oder die Dienstleistungen oder
Ubungen nach dem Vierten Abschnitt des
Soldatengesetzes leisten, fir die Dauer des
Dienstes bestehen. Dies gilt auch fur Perso-
nen in einem Wehrdienstverhéltnis beson-
derer Art nach 8§ 6 des Einsatz-Weiterver-
wendungsgesetzes.

(4) Die Versicherung nach Absatz 2
Nr. 1, 2 und 3 bleibt bei Personen, die auf
Grund gesetzlicher Pflicht Wehrdienst oder
Zivildienst oder die Dienstleistungen nach
Abschnitt 2 des Reservistengesetzes leis-
ten, fur die Dauer des Dienstes bestehen.
Dies qilt auch fur Personen in einem Wehr-
dienstverhaltnis besonderer Art nach § 6
des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes.
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Verordnung zur Durchfihrung
der Berufsférderung von Solda-
tinnen und Soldaten

Verordnung zur Durchfihrung
der Berufsférderung von Solda-
tinnen und Soldaten

(Berufsforderungsverordnung -
BFOV)
vom: 23.10.2006 - Zuletzt geéan-
dert durch Art. 10 G v.
22.12.2025 I Nr. 370

(Berufsférderungsverordnung -
BFOV)
vom: 23.10.2006 - Zuletzt geén-
dert durch Art. 10 G v.
22.12.2025 | Nr. 370

§2

§2

Berufsberatung

Berufsberatung

(1) Das Beratungsgesprach umfasst:

(1) unveréandert

1. die Erteilung individueller Informationen
und Empfehlungen zur Berufsférderung
(Absatz 2),

2. die Feststellung der personlichen Qua-
lifikation und Eignung sowie der person-
lichen Zielvorstellungen,

3. die Klarung der beruflichen Anforderun-
gen und Rahmenbedingungen,

4. die Festlegung des schulischen oder
beruflichen Bildungsziels,

5. die Erstellung eines Foérderungsplans
sowie

6. die Evaluation der Umsetzung des For-
derungsplans.

(2) Die Informationen und Empfehlun-
gen nach Absatz 1 Nummer 1 erstrecken
sich auf

(2 unverandert

1. die Berufsorientierung und Berufsfin-
dung,

2. die Mdoglichkeiten der schulischen und
beruflichen Bildung und Foérderung
nach dem Soldatenversorgungsgesetz
wéahrend und nach der Wehrdienstzeit,
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3. die zivilberufliche Verwertbarkeit der
Quialifikationen, die im Rahmen der mi-
litarischen Ausbildung und Verwendung
erworben worden sind,

4. die Mdglichkeiten und Rahmenbedin-
gungen des Bildungs- und Arbeitsmark-
tes sowie

5. die Betreuung und Unterstitzung bei
der Eingliederung in das zivile Erwerbs-
leben.

(3) Die Beratung erfolgt kontinuierlich
und endet frihestens mit der angemesse-
nen Eingliederung in das zivile Erwerbsle-
ben. Der oder dem Foérderungsberechtigten
ist auf Antrag zu gestatten, an dem Bera-
tungsgesprach in Begleitung von einer der
folgenden Personen teilzunehmen:

(3) unverandert

1. der Ehegattin oder des Ehegatten,

2. der Lebenspartnerin oder des Lebens-
partners,

3. einer Person, mit der die oder der For-
derungsberechtigte in einem Haushalt
zusammenlebt.

Das Beratungsgesprach kann mittels Video-
Konferenz durchgefihrt werden.

(4) Die Forderungsberechtigten nach §
5 Absatz 3 des Soldatenversorgungsgeset-
zes haben an der Berufsberatung teilzuneh-
men. Das Karrierecenter der Bundeswehr —
Berufsforderungsdienst — vereinbart mit den
truppendienstlichen Vorgesetzten jeweils ei-
nen Termin. Die truppendienstlichen Vorge-
setzten stellen die Teilnahme sicher. Die
Verpflichtung zur Teilnahme entfallt, wenn
im Zeitraum nach 8 5 Absatz 3 des Solda-
tenversorgungsgesetzes bereits eine ent-
sprechende Beratung stattgefunden hat.

(4) unverandert

(5) Die Berufsberatung kann mit Zu-
stimmung der Forderungsberechtigten zur
Feststellung der beruflichen Eignung durch
arztliche und psychologische Untersuchun-
gen unterstitzt werden.

(5) unverandert
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(6) Das Karrierecenter der Bundes-
wehr — Berufsférderungsdienst — kann mit
Zustimmung der Forderungsberechtigten
Untersuchungs- oder Beratungsleistungen
Dritter einleiten, wenn sichergestellt ist,
dass die Ergebnisse dem Karrierecenter zur
Verfiigung gestellt werden.

(6) unverandert

(7) Das Karrierecenter der Bundes-
wehr — Berufsférderungsdienst — arbeitet bei
der Berufsberatung mit den Institutionen der
Wirtschaft und den offentlichen Verwaltun-
gen sowie den Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungspartnern der Erwachsenenbildung zu-
sammen.

(7) unverandert

(8) Nach der Wehrdienstzeit werden
die Aufwendungen fur Fahrten zum und vom
nachstgelegenen Beratungsort erstattet,
wenn die Férderungsberechtigten vereinba-
rungsgemar von einem auswartigen Wohn-
, MalBnahme- oder Arbeitsort reisen. Die Er-
stattung richtet sich nach den fur die Beam-
tinnen und Beamten des Bundes geltenden
reisekostenrechtlichen Vorschriften.

(8 unverandert

(9) Soldatinnen und Soldaten, die frei-
willigen Wehrdienst nach 8§ 58b des Solda-
tengesetzes leisten, werden vor der Inan-
spruchnahme von Leistungen der Berufsfor-
derung, mit Ausnahme von Leistungen der
Basisqualifizierungen nach § 6 Absatz 4
Satz 1 des Soldatenversorgungsgesetzes,
und im Ubrigen auf Antrag beraten.

(9) Soldatinnen und Soldaten, die frei-
willigen Wehrdienst nach § 58 des Soldaten-
gesetzes leisten, werden vor der Inan-
spruchnahme von Leistungen der Berufsfor-
derung, mit Ausnahme von Leistungen der
Basisqualifizierungen nach § 6 Absatz 4
Satz 1 des Soldatenversorgungsgesetzes,
und im Ubrigen auf Antrag beraten.

§7

§7

Bestandteile der Bewilligungen nach § 6
des Soldatenversorgungsgesetzes

Bestandteile der Bewilligungen nach § 6
des Soldatenversorgungsgesetzes

(1) Der Bescheid Uber die Bewilligung
der dienstzeitbegleitenden Fdrderung kann
widerrufen werden, wenn

(1) Der Bescheid uber die Bewilligung
der dienstzeitbegleitenden Forderung kann
widerrufen werden, wenn

1. nichtregelmafig an der MalRnahme teil-
genommen wird,

1. unverandert

2. aufgrund der Leistungen oder des Ver-
haltens der Forderungsberechtigten
nicht zu erwarten ist, dass sie das Ziel
der MalRnahme erreichen, oder

2. unverandert
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3. freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des
Soldatengesetzes Leistende, die an ei-
ner externen MalRnahme teilnehmen, in
ein Dienstverhéltnis als Soldatin auf
Zeit oder Soldat auf Zeit mit einem For-
derungsanspruch nach § 7 des Solda-
tenversorgungsgesetzes berufen wor-
den sind.

freiwilligen Wehrdienst nach 8§ 58 des
Soldatengesetzes Leistende, die an ei-
ner externen MalRhahme teilnehmen, in
ein Dienstverhéltnis als Soldatin auf
Zeit oder Soldat auf Zeit mit einem For-
derungsanspruch nach 8 7 des Solda-
tenversorgungsgesetzes berufen wor-
den sind.

(2) Der Bewilligungsbescheid ergeht
unter der auflosenden Bedingung, dass die
oder der FoOrderungsberechtigte innerhalb
des Bewilligungszeitraums

(2 unverandert

1. aus der Bundeswehr ausscheidet,

2. als Soldatin auf Zeit zur Berufssoldatin
oder als Soldat auf Zeit zum Berufssol-
daten ernannt wird,

3. als Berufssoldatin oder Berufssoldat mit
verwendungsbezogener Altersgrenze
die Zusage der Anschlussverwendung
erhalt oder

4. an der MaRnahme nicht teilnimmt und
deshalb der erfolgreiche Abschluss ge-
fahrdet erscheint.

Tritt die aufldésende Bedingung ein, kann die
weitere Teilnahme an der MalRhahme ge-
stattet werden. Kosten, die nach Eintritt der
Bedingung entstehen, werden im Falle des
Satzes 1 Nummer 1 und 4 nicht erstattet.

(3) & 28 Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) unverandert

§31

§31

Eingliederungshilfen

Eingliederungshilfen

(1) Zuden Eingliederungshilfen zéhlen
neben den Eingliederungsmaflnahmen
nach 8 9 Absatz 2 des Soldatenversor-
gungsgesetzes

(1) unverandert

1. der Einarbeitungszuschuss (8§ 32),

2. die Erstattung von Kosten fur Vorstel-
lungsreisen (8§ 33),
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3. Freistellung vom militdrischen Dienst
zur Teilnahme an Berufsorientierungs-
praktika (88 34 und 35),

4. die Erstattung von Kosten fur fachberuf-
liche Prufungen und fur Umschreibun-
gen militarischer Erlaubnisse und Be-
rechtigungen (8§ 36) und

5. das Ausstellen von Bescheinigungen
und Nachweisen zur zivilberuflichen
Anerkennung militarischer Ausbildung
und Verwendung (8 37).

(2) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten
auf Zeit, die einen Anspruch auf Férderung
der schulischen oder beruflichen Bildung
nach 8 7 des Soldatenversorgungsgesetzes
haben, werden Eingliederungshilfen nur in-
nerhalb von acht Jahren nach Beendigung
des Dienstverhaltnisses, bei Soldatinnen
auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Ge-
samtdienstzeit von mindestens 20 Jahren
innerhalb von neun Jahren nach Beendi-
gung des Dienstverhaltnisses, gewahrt.
Dies gilt nicht fur die Eingliederungshilfen
nach Absatz 1 Nummer 3 und 5.

(2) unverandert

(3) Ist bei EingliederungsmalRnahmen
nach 8§ 9 Absatz 4 Satz 1 des Soldatenver-
sorgungsgesetzes eine Teilnahme an ent-
sprechenden internen MaRnahmen des
Karrierecenters der Bundeswehr — Berufs-
foérderungsdienst — nicht oder nicht rechtzei-
tig maglich, kann eine Foérderung nach § 7
des Soldatenversorgungsgesetzes bewilligt
werden. Ist die Frist nach § 7 Absatz 6 des
Soldatenversorgungsgesetzes abgelaufen
oder der Hochstbetrag nach § 19 Absatz 2
ausgeschopft, konnen auf schriftlichen An-
trag ausnahmsweise die notwendigen Kos-
ten fur die Teilnahme erstattet werden. § 20
Absatz 2 und 8 23 gelten entsprechend.

(3) unverandert
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(4) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten
auf Zeit, die keinen Anspruch auf Férderung
der schulischen oder beruflichen Bildung
nach 8 7 des Soldatenversorgungsgesetzes
erworben haben, sowie Soldatinnen und
Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach §
58b des Soldatengesetzes leisten, werden
Eingliederungshilfen nach Absatz 1 mit Aus-
nahme der Hilfen nach Absatz 1 Nummer 3
und 5 nur gewdahrt, wenn sie innerhalb eines
Jahres nach Beendigung des Dienstverhalt-
nisses mit der Maf3nahme beginnen.

(4) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten
auf Zeit, die keinen Anspruch auf Férderung
der schulischen oder beruflichen Bildung
nach § 7 des Soldatenversorgungsgesetzes
erworben haben, sowie Soldatinnen und
Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach §
58 des Soldatengesetzes leisten, werden
Eingliederungshilfen nach Absatz 1 mit Aus-
nahme der Hilfen nach Absatz 1 Nummer 3
und 5 nur gewdahrt, wenn sie innerhalb eines
Jahres nach Beendigung des Dienstverhalt-
nisses mit der MaRnahme beginnen.
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Verordnung tber Beihilfe in
Krankheits-, Pflege- und Ge-
burtsfallen

Verordnung Uber Beihilfe in
Krankheits-, Pflege- und Ge-
burtsfallen

(Bundesbeihilfeverordnung -
BBhV)
vom: 13.02.2009 - Zuletzt geéan-
dert durch Art. 1V v. 14.10.2025
| Nr. 240

(Bundesbeihilfeverordnung -
BBhV)
vom: 13.02.2009 - Zuletzt geéan-
dert durch Art. 1V v. 14.10.2025
| Nr. 240

§4

§4

Bericksichtigungsfahige Personen

Berlicksichtigungsfahige Personen

(1) Ehegattinnen, Ehegatten, Lebens-
partnerinnen und Lebenspartner beihilfebe-
rechtigter Personen sind bertcksichtigungs-
fahig.

(1) unverandert

(2) Kinder sind bertcksichtigungsfa-
hig, wenn sie beim Familienzuschlag der
beihilfeberechtigten Person nach dem Be-
soldungs- und Versorgungsrecht bertck-
sichtigungsfahig sind. Dies gilt fur beihilfe-
berechtigte Personen nach § 3, wenn

(2) Kinder sind bertcksichtigungsfa-
hig, wenn sie beim Familienzuschlag der
beihilfeberechtigten Person nach dem Be-
soldungs- und Versorgungsrecht bertck-
sichtigungsfahig sind. Dies gilt fur beihilfe-
berechtigte Personen nach § 3, wenn

1. Anspruch auf einen Auslandszuschlag
nach § 53 Absatz 4 Nummer 2 und 2a
des Bundesbesoldungsgesetzes be-
steht oder

1. unverandert

2. ein Auslandszuschlag nach § 53 Absatz
4 Nummer 2 und 2a des Bundesbesol-
dungsgesetzes nur deshalb nicht ge-
zahlt wird, weil im Inland ein Haushalt
eines Elternteils besteht, der fir das
Kind sorgeberechtigt ist oder war.

2. unverandert




Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Geltendes Recht

Zukunftiges Recht

Befinden sich Kinder nach Vollendung des
25. Lebensjahres noch in Schul- oder Be-
rufsausbildung, sind sie weiter berticksichti-
gungsfahig, wenn die Ausbildung durch ei-
nen freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des
Soldatengesetzes, einen Freiwilligendienst
nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz
oder dem Jugendfreiwilligendienstegesetz
oder einen vergleichbaren anerkannten
Freiwilligendienst oder durch eine Tatigkeit
als Entwicklungshelfer im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes un-
terbrochen oder verzdgert worden ist. Die
Dauer der weiteren Berticksichtigungsféahig-
keit entspricht der Dauer des abgeleisteten
Dienstes, insgesamt hochstens zwdlf Mo-
nate.

Befinden sich Kinder nach Vollendung des
25. Lebensjahres noch in Schul- oder Be-
rufsausbildung, sind sie weiter berticksichti-
gungsfahig, wenn die Ausbildung durch ei-
nen freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des
Soldatengesetzes, einen Freiwilligendienst
nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz
oder dem Jugendfreiwilligendienstegesetz
oder einen vergleichbaren anerkannten
Freiwilligendienst oder durch eine Tatigkeit
als Entwicklungshelfer im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes un-
terbrochen oder verzdgert worden ist. Die
Dauer der weiteren Beriicksichtigungsféahig-
keit entspricht der Dauer des abgeleisteten
Dienstes, insgesamt hdchstens zwolf Mo-
nate.

(3) Angehdrige beihilfeberechtigter
Waisen sind nicht beriicksichtigungsfahig.

(3) unverandert




-1- Bearbeitungsstand: 21.05.2026 14:09

Begrindung
[...]



	Synopse
	Liste der Konvertierungen im Format "Dateiname: Titel der Vorschrift"
	(Reservistengesetz - ResG)vom: 21.07.2012 - Zuletzt geändert durch Art. 7 G v. 9.1.2026 I Nr. 7
	(Reservistengesetz - ResG)vom: 21.07.2012 - Zuletzt geändert durch Art. 7 G v. 9.1.2026 I Nr. 7
	Abschnitt 1
	Allgemeines
	Allgemeines
	§ 1
	Begriffsbestimmung
	Begriffsbestimmung
	Reservistinnen und Reservisten sind 
	Reservistin oder Reservist ist, wer 
	1. als frühere Soldatin oder früherer Soldat der Bundeswehr, ihren oder seinen Dienstgrad nicht verloren hat oder
	2. aufgrund einer vom Bund angenommenen Verpflichtung zu einer Wehrdienstleistung herangezogen werden kann.


	§ 2
	Dienstgrad
	Führen des Dienstgrades außerhalb eines Wehrdienstverhältnisses
	(1) Frühere Soldatinnen und Soldaten dürfen ihren in der Bundeswehr erworbenen Dienstgrad mit dem Zusatz „der Reserve“ oder „d. R.“ weiterführen, wenn 
	Eine frühere Soldatin oder ein früherer Soldat, die oder der den Dienstgrad nicht verloren hat, darf außerhalb eines Wehrdienstverhältnisses den in der Bundeswehr erworbenen Dienstgrad mit dem Zusatz „der Reserve“ oder „d. R.“ weiterführen, wenn
	1. der Dienstgrad nicht nur vorläufig oder nicht nur zeitweilig verliehen worden ist und
	2. sie oder er nicht als frühere Berufssoldatin oder als früherer Berufssoldat berechtigt ist, den Dienstgrad mit dem Zusatz „außer Dienst“ oder „a. D.“ zu führen.

	(2) Werden Reservistinnen oder Reservisten in ein Wehrdienstverhältnis berufen, führen sie ihren Dienstgrad während des Wehrdienstverhältnisses ohne einen Zusatz nach Absatz 1.
	entfällt

	§ 3
	Berechtigung zum Tragen der Uniform außerhalb eines Wehrdienstverhältnisses
	Tragen der Uniform außerhalb eines Wehrdienstverhältnisses; Verordnungsermächtigung
	(1) Früheren Soldatinnen und früheren Soldaten, die ihren Dienstgrad nicht verloren haben, kann gestattet werden, die Uniform mit dem Abzeichen des Dienstgrads, den zu führen sie berechtigt sind, zu tragen.
	(1) Einer früheren Soldatin oder einem früheren Soldaten, die oder der den Dienstgrad nicht verloren hat, kann erlaubt werden, die Uniform außerhalb eines Wehrdienstverhältnisses zu tragen. Die Uniform ist mit dem Abzeichen des Dienstgrades zu tragen, den sie oder er zu führen berechtigt ist. Personen nach Satz 1 können Uniformteile unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.
	(2) Näheres regelt das Bundesministerium der Verteidigung durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates. In der Rechtsverordnung sind insbesondere zu regeln 
	(2) Näheres bestimmt das Bundesministerium der Verteidigung ohne Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung. In der Rechtsverordnung ist insbesondere Folgendes zu regeln:
	1. unverändert
	2. die Zuständigkeit für die Entscheidung über die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1.


	Sicherheitsüberprüfung auf Grund einer Beorderung oder bei Heranziehung zu einer Dienstleistung mit oder ohne vorherige Beorderung
	entfällt
	(1) Für jede beorderte Reservistin und jeden beorderten Reservisten, die oder der zu einer in § 60 des Soldatengesetzes genannten Dienstleistung bestimmt ist, ist vor Beginn der Dienstleistung eine einfache Sicherheitsüberprüfung durchzuführen.
	(2) Für jede Reservistin und jeden Reservisten, mit oder ohne Beorderung, die oder der zu einer in § 60 des Soldatengesetzes genannten Dienstleistung herangezogen wird, ist vor der Heranziehung zur Dienstleistung eine einfache Sicherheitsüberprüfung durchzuführen.
	(3) Die einfache Sicherheitsüberprüfung unterbleibt, wenn dies zur Sicherstellung der Erfüllung des Auftrags der Bundeswehr zwingend notwendig ist. Die Entscheidung, ob eine einfache Sicherheitsüberprüfung unterbleibt, trifft das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm beauftragte Stelle.
	(4) Für die Durchführung der einfachen Sicherheitsüberprüfung gilt das Sicherheitsüberprüfungsgesetz.


	Abschnitt 2
	Reservewehrdienstverhältnis
	Dienstleistungspflicht
	Unterabschnitt 1
	Umfang und Arten der Dienstleistungen
	§ 4
	Dienstleistungen, Altersgrenzen
	(1) Dienstleistungen im Sinne dieses Gesetzes sind
	1. Reservedienstleistungen nach § 5 und
	2. unbefristeter Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall.

	(2) Zu Dienstleistungen nach Absatz 1 kann eine Reservistin oder ein Reservist, der oder dem ein höherer Dienstgrad nicht nur für die Dauer der Verwendung verliehen worden ist, herangezogen werden.
	(3) Hat die Reservistin oder der Reservist weniger als sechs Monate Freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement geleistet, erfolgt keine verpflichtende Heranziehung zu Dienstleistungen nach Absatz 1.
	(4) Hat die Reservistin oder der Reservist
	1. weniger als ein Jahr in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhältnis gestanden oder Freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement geleistet, kann eine verpflichtende Heranziehung zu einer Reservedienstleistung bis zum Ablauf des Monats erfolgen, in dem sie oder er 45 Jahre alt wird,
	2. ein Jahr oder länger in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhältnis als Berufssoldatin oder Berufssoldat oder als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit gestanden, kann eine verpflichtende Heranziehung zu einer Reservedienstleistung bis zum Ablauf des Monats erfolgen, in dem sie oder er 65 Jahre alt wird.

	(5) Eine verpflichtende Heranziehung zum unbefristeten Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall kann bis zum Ablauf des Monats erfolgen, in dem die Reservistin oder der Reservist 60 Jahre alt wird.
	(6) Eine Heranziehung zu Dienstleistungen aufgrund freiwilliger Verpflichtung kann bis zum Ablauf des Monats erfolgen, in dem sie oder er 65 Jahre alt wird. Abweichend von Satz 1 kann eine Heranziehung im Einzelfall mit Zustimmung der Reservistin oder des Reservisten auch bis zum Ablauf des Monats erfolgen, in dem sie oder er 68 Jahre alt wird, wenn dringende dienstliche Gründe dies rechtfertigen. Über Heranziehungen nach Satz 2 entscheidet das Bundesministerium der Verteidigung oder eine von ihm bestimmte Stelle.

	§ 5
	Reservedienstleistungen
	(1) Reservedienstleistungen sind Verwendungen von Reservistinnen und Reservisten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung, die der Erfüllung des Verfassungsauftrages der Streitkräfte dienen.
	(2) Zu einer Reservedienstleistung der folgenden Art kann eine Reservistin oder ein Reservist nur aufgrund freiwilliger Verpflichtung herangezogen werden:
	1. im Inland im Rahmen der Amtshilfe oder der Hilfe in besonderen Gefahrenlagen nach Artikel 35 des Grundgesetzes (Hilfeleistung im Innern) oder
	2. im Ausland.

	(3) Abweichend von Absatz 2 Nummer 2 kann eine Reservistin oder ein Reservist, die oder der länger als ein Jahr in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhältnis gestanden hat, zu einer Reservedienstleistung im Ausland auch ohne freiwillige Verpflichtung herangezogen werden, wenn die Reservedienstleistung innerhalb des Staatsgebietes eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder der Organisation des Nordatlantikvertrages oder an Bord von Schiffen, Booten und Luftfahrzeugen erfolgen soll. Satz 1 gilt nicht, sofern die Reservedienstleistung im Rahmen eines Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte im Ausland nach § 2 Absatz 1 des Parlamentsbeteiligungsgesetzes erfolgen soll.

	§ 6
	Dauer der Reservedienstleistung
	(1) Die Gesamtdauer mehrerer verpflichtender Reservedienstleistungen und die Höchstdauer der einzelnen verpflichtenden Reservedienstleistung bestimmt sich nach Maßgabe des folgenden Absatzes. Erfolgen Reservedienstleistungen aufgrund freiwilliger Verpflichtung, darf die Dauer einer oder mehrerer Reservedienstleistungen zehn Monate im Kalenderjahr nicht überschreiten.
	(2) Hat die Reservistin oder der Reservist
	1. weniger als ein Jahr in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhältnis gestanden, beträgt die Gesamtdauer höchstens sechs Monate; die Dauer der einzelnen Reservedienstleistung darf drei Wochen pro Jahr nicht überschreiten,
	2. weniger als vier Jahre in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhältnis gestanden, beträgt die Gesamtdauer höchstens sechs Monate; die Dauer der einzelnen Reservedienstleistung darf vier Wochen pro Jahr nicht überschreiten,
	3. weniger als 13 Jahre in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhältnis gestanden, beträgt die Gesamtdauer höchstens neun Monate; die Dauer der einzelnen Reservedienstleistung darf sechs Wochen pro Jahr nicht überschreiten, und
	4. 13 Jahre oder länger in einem ununterbrochenen Wehrdienstverhältnis gestanden, beträgt die Gesamtdauer höchstens zwölf Monate; die Dauer der einzelnen Reservedienstleistung darf zwölf Wochen pro Jahr nicht überschreiten.

	(3) Die Bundesregierung kann nach Maßgabe des Artikels 80a des Grundgesetzes unbefristete Reservedienstleistungen anordnen. Auf die Gesamtdauer der Reservedienstleistungen nach Absatz 1 werden sie nicht angerechnet; das Bundesministerium der Verteidigung kann eine Anrechnung anordnen.


	Unterabschnitt 2
	Dienstleistungsausnahmen
	§ 7
	Dienstunfähigkeit
	Zu einer Dienstleistung wird nicht herangezogen, wer dienstunfähig ist.

	§ 8
	Ausschluss von Dienstleistungen
	Eine Reservistin oder ein Reservist ist von Dienstleistungen ausgeschlossen, wenn gegen sie oder ihn durch ein deutsches Gericht auf die in § 38 Absatz 1 des Soldatengesetzes bezeichneten Strafen, Nebenfolgen oder Maßregeln erkannt worden ist; es sei denn, die Eintragung über die Verurteilung ist im Zentralregister getilgt.

	§ 9
	Befreiung von Dienstleistungen
	Von Dienstleistungen sind befreit
	1. ordinierte Geistliche evangelischen Bekenntnisses,
	2. Geistliche römisch-katholischen Bekenntnisses, die die Diakonatsweihe empfangen haben,
	3. hauptamtlich tätige Geistliche anderer Bekenntnisse, deren Amt dem einer in Nummer 1 oder Nummer 2 genannten Personen entspricht, 
	4. schwerbehinderte Menschen und
	5. Reservistinnen und Reservisten, die aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrages für die Dauer einer Tätigkeit in einer internationalen Behörde eine entsprechende Befreiung genießen.


	§ 10
	Zurückstellung von Dienstleistungen
	(1) Von Dienstleistungen wird zurückgestellt, wer
	1. vorübergehend nicht dienstfähig ist,
	2. abgesehen von den Fällen des § 8 Freiheitsstrafe, Strafarrest, Jugendstrafe oder Jugendarrest verbüßt, sich in Untersuchungshaft befindet oder nach § 63 des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist, oder
	3. aufgrund eines völkerrechtlichen Vertrages für die Dauer einer Tätigkeit in einer internationalen Behörde nicht zum Wehrdienst herangezogen werden kann.

	(2) Auf Antrag wird von Dienstleistungen zurückgestellt, wer sich auf ein geistliches Amt im Sinne von § 9 Nummer 1 bis 3 vorbereitet. Dem Antrag sind beizufügen:
	1. der Nachweis eines ordentlichen theologischen Studiums oder einer ordentlichen theologischen Ausbildung und
	2. eine Erklärung des zuständigen Landeskirchenamtes, der bischöflichen Behörde, des Ordensoberen oder der entsprechenden Oberbehörde einer anderen Religionsgemeinschaft, dass sich die Reservistin oder der Reservist auf das geistliche Amt vorbereitet.

	(3) Wer seiner Aufstellung für die Wahl zum Deutschen Bundestag, zu einem Landtag oder zum Europäischen Parlament zugestimmt hat, ist bis zur Wahl zurückzustellen. Hat die Reservistin oder der Reservist die Wahl angenommen, so kann sie oder er für die Dauer des Mandats nur auf eigenen Antrag zu Dienstleistungen herangezogen werden.
	(4) Auf eigenen Antrag soll eine Reservistin oder ein Reservist von Dienstleistungen zurückgestellt werden, wenn und solange eine Heranziehung zur Dienstleistung für sie oder ihn wegen persönlicher, insbesondere häuslicher, wirtschaftlicher oder beruflicher Gründe eine besondere Härte bedeuten würde.
	(5) Von Dienstleistungen kann eine Reservistin oder ein Reservist zurückgestellt werden, wenn
	1. gegen sie oder ihn ein Strafverfahren anhängig ist, in dem Freiheitsstrafe, Strafarrest, Jugendstrafe oder eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung zu erwarten ist, oder
	2. ihre oder seine Heranziehung die militärische Ordnung oder das Ansehen der Bundeswehr ernstlich gefährden würde.

	(6) Von Dienstleistungen soll eine Reservistin oder ein Reservist auf Antrag auch zurückgestellt werden, wenn sie oder er unentbehrlich ist für
	1. die Erhaltung und Fortführung des elterlichen Betriebes oder des Betriebes ihres oder seines Arbeitgebers oder
	2. die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung ihrer oder seiner Dienstbehörde.


	§ 11
	Unabkömmlichstellung; Verordnungsermächtigung
	(1) Zum Ausgleich des personellen Kräftebedarfs für die Aufgaben der Bundeswehr und andere Aufgaben kann eine Reservistin oder ein Reservist im Spannungs- oder Verteidigungsfall im öffentlichen Interesse für Dienstleistungen unabkömmlich gestellt werden, wenn und solange sie oder er für die ausgeübte Tätigkeit nicht entbehrt werden kann.
	(2) Über die Unabkömmlichstellung entscheidet die Wehrersatzbehörde auf Vorschlag der zuständigen Verwaltungsbehörde. Das Vorschlagsrecht steht auch den Kirchen und Religionsgemeinschaften, sofern sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, für ihre Bediensteten zu.
	(3) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Zuständigkeit und das Verfahren zur Unabkömmlichstellung. In der Rechtsverordnung können Vorgaben für Dienstherrn und Arbeitgeber sowie Auskunftspflichten zur Gewährleistung des Verfahrens geregelt werden. In der Rechtsverordnung kann die Befugnis zur Bestimmung der zuständigen Behörden auf eine oberste Bundesbehörde oder auf die Landesregierungen mit der Befugnis zur Weiterübertragung auf oberste Landesbehörden übertragen werden; die nach dieser Rechtsverordnung vorschlagsberechtigte oberste Bundesbehörde oder die Landesregierung kann, soweit Landesrecht dies zulässt, das Vorschlagsrecht auch durch allgemeine Verwaltungsvorschrift regeln. Die Rechtsverordnung regelt, wie Meinungsverschiedenheiten zwischen der Wehrersatzbehörde und der vorschlagenden Verwaltungsbehörde unter Abwägung der verschiedenen Belange auszugleichen sind. Die Rechtsverordnung regelt ferner, für welchen Zeitraum die Unabkömmlichstellung ausgesprochen werden kann und welche sachverständigen Stellen der öffentlichen Verwaltung und Wirtschaft anzuhören sind.
	(4) Die Dienstbehörde oder der Arbeitgeber der Reservistin oder des Reservisten ist verpflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen für die Unabkömmlichstellung unverzüglich der zuständigen Wehrersatzbehörde anzuzeigen. Eine Reservistin oder ein Reservist, die oder der in keinem Arbeits- oder Dienstverhältnis steht, hat den Wegfall der Voraussetzungen selbst anzuzeigen.


	Unterabschnitt 3
	Heranziehungsverfahren
	§ 12
	Zuständigkeit
	Zuständig für die Heranziehung zu Dienstleistungen sind die Wehrersatzbehörden.

	§ 13
	Freiwillige Verpflichtung zu Dienstleistungen
	(1) Die Erklärung der freiwilligen Verpflichtung zu einer Dienstleistung bedarf der Schriftform. Für Reservedienstleistungen im Ausland nach § 5 Absatz 2 Nummer 2 ist eine gesonderte Verpflichtungserklärung erforderlich.
	(2) Vor Ablauf der Frist für den Widerspruch gegen einen Heranziehungsbescheid oder vor Eintritt der Bedingung nach § 18 kann die abgegebene freiwillige Verpflichtung allgemein oder für den Einzelfall jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Der Widerruf ist schriftlich gegenüber der für die Heranziehung zuständigen Stelle zu erklären.
	(3) Nach dem Ablauf der Frist für den Widerspruch gegen einen Heranziehungsbescheid oder nach dem Eintritt der Bedingung nach § 18 ist der Widerruf der Verpflichtungserklärung ausgeschlossen. Bis zum Beginn des Wehrdienstverhältnisses nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 des Soldatengesetzes kann die oder der Herangezogene jedoch auf Antrag von der Pflicht zur Dienstleistung befreit werden. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die Heranziehung wegen persönlicher, insbesondere häuslicher, wirtschaftlicher oder beruflicher Gründe eine besondere Härte bedeuten würde.

	§ 14
	Verfahrensvorschriften; Verordnungsermächtigung
	(1) Für das Verfahren nach diesem Abschnitt werden keine Kosten erhoben. Notwendige Auslagen sind zu erstatten. Zu den notwendigen Auslagen gehören die Kosten für die Beschaffung von Unterlagen, deren Beibringung der Reservistin oder dem Reservisten aufgegeben wird. Einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer, die oder der nicht unter das Arbeitsplatzschutzgesetz fällt, wird auch der durch eine angeordnete ärztliche Untersuchung oder eine angeordnete sonstige Vorstellung bei der Wehrersatzbehörde entstehende Verdienstausfall erstattet. Lässt sich eine Reservistin oder ein Reservist, die nicht Arbeitnehmerin oder der nicht Arbeitnehmer ist, während dieser Zeit in seiner beruflichen Tätigkeit vertreten, werden die hierfür notwendigen Aufwendungen erstattet. Das Nähere über die Erstattung von notwendigen Auslagen, Verdienstausfall und Vertretungskosten bestimmt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung.
	(2) Anträge nach diesem Abschnitt sind schriftlich oder elektronisch zu stellen. Bescheide nach diesem Abschnitt ergehen schriftlich oder in elektronischer Form.
	(3) Ein Bescheid, der in Ausführung dieses Abschnittes ergeht, ist zuzustellen. Dies gilt nicht für begünstigende Verwaltungsakte. Ein Heranziehungsbescheid zu Hilfeleistungen im Innern nach § 5 Absatz 2 Nummer 1, zu einer unbefristeten Reservedienstleistung, die auf der Grundlage des § 6 Absatz 4 von der Bundesregierung nach Maßgabe des Artikels 80a des Grundgesetzes angeordnet ist oder die als Alarmübung nicht länger als drei Tage dauert, kann auch als gewöhnlicher Standardbrief mit dem Vermerk "Vorrangpost" oder in entsprechender Anwendung des § 5 des Verwaltungszustellungsgesetzes unmittelbar durch die Truppe zugestellt werden.

	§ 15
	Ärztliche Untersuchung und Begutachtung; Anhörung
	(1) Eine ungediente Person, die sich freiwillig zu Dienstleistungen nach § 4 Absatz 1 verpflichten will, ist vor der Annahme ihrer Verpflichtung auf ihre Dienstfähigkeit ärztlich zu untersuchen.
	(2) Eine ungediente Reservistin oder ein ungedienter Reservist, die oder der nicht innerhalb von drei Jahren nach der Untersuchung nach Absatz 1 oder nach einer erneuten ärztlichen Untersuchung oder einer Begutachtung zu einer Dienstleistung herangezogen worden ist, ist vor ihrer oder seiner Heranziehung anzuhören. Sie oder er ist erneut ärztlich zu untersuchen oder zu begutachten, wenn
	1. sie oder er dies beantragt,
	2. Anhaltspunkte für eine Veränderung des Gesundheitszustandes vorliegen oder
	3. dies für eine vorgesehene Verwendung erforderlich ist.

	(3) Das Ergebnis der Untersuchung oder Begutachtung und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen sind durch einen schriftlichen Bescheid mitzuteilen. Das gilt auch dann, wenn eine Überprüfung der Dienstfähigkeit auf Antrag (Absatz 2 Satz 2 Nummer 1) ohne ärztliche Untersuchung durchgeführt wird.
	(4) Eine Reservistin oder ein Reservist, die oder der bereits in der Bundeswehr gedient hat, wird nach Feststellung ihrer oder seiner Verfügbarkeit durch die Wehrersatzbehörden zu Dienstleistungen herangezogen. Sie oder er ist anzuhören, wenn seit dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst mehr als drei Jahre verstrichen sind. Die Absätze 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden.

	§ 16
	Heranziehung
	(1) Die Heranziehung einer Reservistin oder eines Reservisten erfolgt nach Feststellung ihrer oder seiner Verfügbarkeit durch die Wehrersatzbehörde. Vor der Heranziehung soll die Wehrersatzbehörde den Arbeitgeber anhören. Ort und Zeitpunkt des Diensteintritts werden durch Heranziehungsbescheid bekannt gegeben. Im Heranziehungsbescheid ist die Dauer der Dienstleistung anzugeben. Satz 2 gilt nicht für die Heranziehung zum Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall.
	(2) Der Heranziehungsbescheid soll grundsätzlich acht Wochen vor dem Beginn der Dienstleistung zugestellt sein.
	(3) Die Pflicht zur unverzüglichen Vorlage des Heranziehungsbescheids beim Arbeitgeber nach § 1 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 des Arbeitsplatzschutzgesetzes bleibt unberührt.
	(4) Die Reservistin oder der Reservist hat sich gemäß dem Heranziehungsbescheid zu der Dienstleistung zu stellen.

	§ 17
	Heranziehung ohne Einhaltung einer Frist
	Eine Reservistin oder ein Reservist kann ohne Einhaltung einer Frist herangezogen werden, wenn
	1. der Spannungs- oder Verteidigungsfall festgestellt ist,
	2. unbefristete Reservedienstleistungen durch die Bundesregierung nach Maßgabe des Artikels 80a des Grundgesetzes auf der Grundlage des § 6 Absatz 4 angeordnet sind,
	3. das Bundesministerium der Verteidigung oder eine von ihm bestimmte Stelle die Heranziehung anordnet für
	4. sie oder er der Heranziehung ohne Einhaltung einer Frist schriftlich oder elektronisch zugestimmt hat.


	§ 18
	Aufschiebend bedingte Heranziehung
	(1) Der Heranziehungsbescheid nach § 16 kann mit einer Bedingung erlassen werden, wonach die Heranziehung davon abhängig ist, dass
	1. der Spannungs- oder Verteidigungsfall festgestellt ist,
	2. die Bundesregierung nach Maßgabe des Artikels 80a des Grundgesetzes unbefristete Reservedienstleistungen auf der Grundlage des § 6 Absatz 4 anordnet,
	3. das Bundesministerium der Verteidigung oder eine von ihm bestimmte Stelle die Heranziehung anordnet für

	(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 wird die Heranziehung mit dem Eintritt der Bedingung wirksam. In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 wird sie wirksam, wenn der Reservistin oder dem Reservisten der Eintritt der Bedingung durch das Bundesministerium der Verteidigung oder eine von ihm bestimmte Stelle formlos mitgeteilt wird.
	(3) Im Heranziehungsbescheid ist zu bestimmen, dass sich die Reservistin oder der Reservist in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 nach Eintritt der Bedingung ohne weitere Aufforderung unverzüglich und in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 nach der formlosen Mitteilung des Eintritts der Bedingung unverzüglich bei der angegebenen Einheit oder Dienststelle zu melden hat. Diese Mitteilung gilt mit dem Zugang an die Reservistin oder den Reservisten als bewirkt.
	(4) Als Zeitpunkt des Diensteintritts ist festzusetzen:
	1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 der Tag des Eintritts der Bedingung und
	2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 der Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung.



	Unterabschnitt 4
	Beendigung der Dienstleistungen; Verlust des Dienstgrades
	§ 19
	Beendigung der Dienstleistungen
	Die Dienstleistungen enden
	1. durch Entlassung nach § 20,
	2. durch Ablauf der festgesetzten Zeit, wenn der Endzeitpunkt kalendermäßig bestimmt ist, oder
	3. durch Ausschluss nach § 21.


	§ 20
	Entlassung aus den Dienstleistungen
	(1) Die Soldatin oder der Soldat ist mit Ablauf des Monats, in dem sie oder er das nach § 4 Absatz 4 bis 6 festgesetzte Höchstalter für eine Heranziehung erreicht hat aus der Dienstleistung entlassen.
	(2) Die Soldatin oder der Soldat ist zu entlassen, wenn
	1. die für die Dienstleistung festgesetzte Zeit abgelaufen ist, es sei denn, durch die Bundesregierung sind nach Maßgabe des Artikels 80a des Grundgesetzes auf Grundlage des § 6 Absatz 4 unbefristete Reservedienstleistungen angeordnet worden oder der Spannungsfall ist festgestellt oder der Verteidigungsfall ist verkündet oder eingetreten,
	2. die Anordnung unbefristeter Reservedienstleistungen nach § 6 Absatz 4 aufgehoben wird, es sei denn, dass der Spannungsfall festgestellt oder der Verteidigungsfall verkündet oder eingetreten ist,
	3. ihre oder seine Verwendung während des Spannungs- oder Verteidigungsfalles endet,
	4. der Heranziehungsbescheid aufgehoben wird, eine zwingende Dienstleistungsausnahme vorliegt, in den Fällen des § 9 erst nach Befreiung durch das Karrierecenter der Bundeswehr, oder wenn innerhalb des ersten Monats der Dienstleistung im Rahmen der Einstellungsuntersuchung festgestellt wird, dass die Soldatin oder der Soldat wegen einer Gesundheitsstörung dauernd oder voraussichtlich für einen Zeitraum von mehr als einem Monat, bei kürzerer Verwendung für den Zeitraum dieser Verwendung, vorübergehend zur Erfüllung ihrer oder seiner Dienstpflichten unfähig ist,
	5. nach ihrem oder seinem bisherigen Verhalten durch ihr oder sein Verbleiben in der Bundeswehr die militärische Ordnung oder die Sicherheit der Truppe ernstlich gefährdet würde,
	6. die Voraussetzungen des § 46 Absatz 2a des Soldatengesetzes vorliegen,
	7. sie oder er als Kriegsdienstverweigerin oder Kriegsdienstverweigerer anerkannt ist,
	8. sie oder er der Aufstellung für die Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag oder zu der gesetzgebenden Körperschaft eines Landes zugestimmt hat,
	9. sie oder er nach § 11 unabkömmlich gestellt ist,
	10. der mit der Dienstleistung verfolgte Zweck entfallen ist und eine andere Verwendung der Soldatin oder des Soldaten nicht erfolgen kann,
	11. sie oder er dienstunfähig ist oder die Wiederherstellung der Dienstfähigkeit innerhalb der Wehrdienstzeit nicht zu erwarten ist, wobei § 44 Absatz 4 Satz 1 und 3 des Soldatengesetzes entsprechend gilt, oder
	12. sie oder er nach § 10 Absatz 6 zurückgestellt ist.

	(3) Die Soldatin oder der Soldat kann entlassen werden, wenn
	1. das Verbleiben in der Bundeswehr für sie oder ihn wegen persönlicher, insbesondere häuslicher, beruflicher oder wirtschaftlicher Gründe eine besondere Härte bedeuten würde und sie oder er die Entlassung beantragt hat,
	2. gegen sie oder ihn auf Freiheitsstrafe oder Strafarrest von drei Monaten oder mehr oder auf eine nicht zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe erkannt ist,
	3. die Aussetzung einer Jugendstrafe zur Bewährung widerrufen wird, oder
	4. die Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz ergibt, dass er oder sie eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit nicht oder nicht mehr ausüben kann.

	(4) Die Entlassung wird von der Stelle verfügt, die nach § 4 Absatz 2 des Soldatengesetzes für die Ernennung der Soldatin oder des Soldaten zuständig wäre.
	(5) Wer sich schuldhaft von der Truppe oder der Dienststelle fernhält, gilt mit dem Tag als entlassen, an dem sie oder er hätte entlassen werden müssen, wenn sie oder er Dienst geleistet hätte.
	(6) Ist eine Soldatin oder ein Soldat im Entlassungszeitpunkt wegen Verschleppung, Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen, so ist die Entlassung bis zum Ablauf des auf die Beendigung dieses Zustandes folgenden Monats hinauszuschieben.
	(7) Befindet sich eine Soldatin oder ein Soldat im Entlassungszeitpunkt in stationärer truppenärztlicher Behandlung, endet der Wehrdienst, zu dem sie oder er herangezogen wurde, wenn
	1. die stationäre truppenärztliche Behandlung beendet ist, spätestens jedoch drei Monate nach dem Entlassungszeitpunkt, oder
	2. sie oder er innerhalb der drei Monate nach Nummer 1 schriftlich erklärt, mit der Fortsetzung des Wehrdienstverhältnisses nicht einverstanden zu sein, mit dem Tag der Abgabe der Erklärung.


	§ 21
	Ausschluss von Dienstleistungen und Verlust des Dienstgrades
	(1) Eine Soldatin oder ein Soldat ist von Dienstleistungen ausgeschlossen, wenn gegen sie oder ihn durch ein deutsches Gericht auf die in § 38 Absatz 1 des Soldatengesetzes bezeichneten Strafen, Nebenfolgen oder Maßregeln erkannt worden ist. Sie oder er verliert den Dienstgrad. Dies gilt auch, wenn sie oder er wegen schuldhafter Verletzung der Dienstpflichten nach § 20 Absatz 2 Nummer 5 oder 6 entlassen worden ist.
	(2) Wird ein Urteil mit der Folge des Dienstgradverlustes nach Absatz 1 Satz 2 im Wiederaufnahmeverfahren durch ein Urteil ersetzt, das diese Folgen nicht hat, so gilt der Verlust des Dienstgrades als nicht eingetreten.
	(3) Eine Reservistin oder ein Reservist verliert den Dienstgrad, wenn sie oder er als Kriegsdienstverweigerin oder Kriegsdienstverweigerer anerkannt worden ist, im Fall der Entlassung nach § 20 Absatz 2 Nummer 7 mit Beendigung des Wehrdienstverhältnisses.
	(4) Eine Reservistin oder ein Reservist verliert den Dienstgrad auch, wenn gegen sie oder ihn durch ein deutsches Gericht auf eine der in § 38 Absatz 1 des Soldatengesetzes bezeichneten Strafen, Maßregeln und Nebenfolgen erkannt worden ist. Die §§ 53 und 57 des Soldatengesetzes bleiben unberührt.


	Unterabschnitt 5
	Überwachung und Durchsetzung der Dienstleistungspflicht
	§ 22
	Dienstleistungsüberwachung; Datenabruf
	(1) Der Dienstleistungsüberwachung unterliegt, wer nach § 4 Absatz 2 bis 6 zu Dienstleistungen herangezogen werden kann.
	(2) Der Dienstleistungsüberwachung unterliegt nicht, wer
	1. dauerhaft nicht dienstfähig nach § 7 ist,
	2. von Dienstleistungen nach § 8 dauerhaft ausgeschlossen ist,
	3. von Dienstleistungen nach § 9 befreit ist oder
	4. als Kriegsdienstverweigerin oder Kriegsdienstverweigerer anerkannt ist.

	(3) Die Wehrersatzbehörden dürfen zum Zweck der Dienstleistungsüberwachung im automatisierten Abrufverfahren nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes die in § 15 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes genannten Daten abrufen und weiterverarbeiten. Im Fall der Unmöglichkeit des Datenabrufs ist § 34 Absatz 2 Satz 5 des Bundesmeldegesetzes entsprechend anzuwenden. Soweit es für die Kontaktpflege im Rahmen der Dienstleistungsüberwachung erforderlich ist, dürfen die Wehrersatzbehörden der Dienststelle, bei der eine Reservistin oder ein Reservist beordert ist, folgende Daten zur Person übermitteln:
	1. Familienname,
	2. Vornamen und
	3. letzte bekannte Anschrift.


	§ 23
	Pflichten während der Dienstleistungsüberwachung
	(1) Während der Dienstleistungsüberwachung hat die Reservistin oder der Reservist
	1. der Wehrersatzbehörde jede Änderung der Wohnung innerhalb von zwei Wochen zu melden,
	2. Vorsorge zu treffen, dass Mitteilungen der Wehrersatzbehörde sie oder ihn unverzüglich erreichen,
	3. sich auf Aufforderung der Wehrersatzbehörde persönlich zu melden,
	4. ausgehändigte Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände ohne Entschädigung jederzeit erreichbar sorgfältig aufzubewahren und zu pflegen, sie nicht ohne Erlaubnis außerhalb des Wehrdienstes zu verwenden, ihre missbräuchliche Benutzung durch Dritte auszuschließen, den Weisungen zur Behandlung der Gegenstände nachzukommen, sie der zuständigen Dienststelle auf Aufforderung vorzulegen oder zurückzugeben und Schäden an ihr sowie ihre Verluste unverzüglich der Wehrersatzbehörde zu melden,
	5. sich im Fall einer Zurückstellung nach § 10 Absatz 1 Nummer 1 nach Ablauf einer Frist von zwölf Monaten und nach erneuter Anhörung ärztlich untersuchen oder begutachten zu lassen,
	6. sich auf Aufforderung der Wehrersatzbehörde einer unterstützten Verfassungstreueprüfung nach dem Bundeswehr-Schutz-Gesetz zu unterziehen, für die es einer Zustimmung der Reservistin oder des Reservisten nicht bedarf,
	7. sich auf Aufforderung der Wehrersatzbehörde im Hinblick auf eine für sie oder ihn vorgesehene sicherheitsempfindliche Tätigkeit in der Bundeswehr einer erstmaligen Sicherheitsüberprüfung und weiteren Sicherheitsüberprüfungen nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz zu unterziehen, für die es einer Zustimmung der Reservistin oder des Reservisten nicht bedarf.

	(2) Während der Dienstleistungsüberwachung hat die Reservistin oder der Reservist der Wehrersatzbehörde unverzüglich schriftlich, elektronisch oder mündlich zu melden:
	1. den Eintritt von Tatsachen, die eine Dienstleistungsausnahme nach den §§ 7 bis 9 begründen,
	2. den Eintritt von Tatsachen, die eine vorübergehende Unfähigkeit zur Erfüllung der Dienstpflichten von voraussichtlich mindestens neun Monaten begründen,
	3. auf Aufforderung Erkrankungen und Verletzungen sowie Verschlimmerungen von Erkrankungen und Verletzungen seit der Untersuchung oder Begutachtung nach § 15, der Prüfung der Verfügbarkeit oder der Entlassungsuntersuchung, die für die Dienstfähigkeit von Belang sind,
	4. den vorzeitigen Wegfall der Voraussetzungen für eine Zurückstellung,
	5. den Abschluss und einen Wechsel der beruflichen Ausbildung, einen Wechsel des Berufes sowie eine weitergehende berufliche Qualifikation; hierüber in ihrem oder seinem Besitz befindliche Nachweise hat die Reservistin oder der Reservist auf Aufforderung unverzüglich vorzulegen.


	§ 24
	Haftung für Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände
	Die Reservistin oder der Reservist hat Geldersatz zu leisten, wenn sie oder er die Pflicht, die ihr oder ihm ausgehändigten Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände sorgfältig aufzubewahren und zu pflegen, grob fahrlässig oder vorsätzlich verletzt und dadurch ein Schaden entsteht. Die Schadensersatzansprüche verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem die zuständigen Behörden von dem Schaden Kenntnis erlangen, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung der schädigenden Handlung an. 

	§ 25
	Register für der Dienstleistungsüberwachung unterliegende Personen
	(1) Zur Aktualisierung der für die Zwecke der Dienstleistungsüberwachung nach § 22 Absatz 1 und 2 aus den Melderegistern abgerufenen Daten führt das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr ein Register.
	(2) In dem Register werden folgende personenbezogene Daten der Person, die der Dienstleistungsüberwachung unterliegt, gespeichert:
	1. Familienname,
	2. frühere Namen,
	3. Vornamen,
	4. Doktorgrad,
	5. Tag und Ort der Geburt,
	6. Geschlecht,
	7. Staatsangehörigkeiten,
	8. gegenwärtige oder letzte Anschrift,
	9. Tag des Einzugs und des Auszugs sowie
	10. Sterbetag.

	(3) Hinsichtlich der datenverarbeitenden Regelungen zu Abruf- und Zugriffsrechten, zu Speicher- und Löschfristen sowie zu technisch-organisatorischen Maßnahmen sind § 29b Absatz 5 Satz 1 sowie die §§ 29d und 29e des Soldatengesetzes entsprechend anzuwenden.

	§ 26
	Aufenthaltsfeststellungsverfahren
	(1) Kann die für die Dienstleistungsüberwachung zuständige Wehrersatzbehörde (ausschreibende Behörde) den ständigen Aufenthaltsort einer Reservistin oder eines Reservisten nicht feststellen, so übermittelt sie dem Bundesverwaltungsamt zum Zweck der Feststellung des Aufenthaltsortes folgende Daten zur Person:
	1. Familiennamen, frühere Namen, Vornamen,
	2. Geburtsdatum und Geburtsort,
	3. letzte, der ausschreibenden Behörde bekannte Anschrift und
	4. das Geschäftszeichen.

	(2) Das Bundesverwaltungsamt hat die Daten zu dem in Absatz 1 genannten Zweck in regelmäßigen Abständen in einer Datei zusammengefasst folgenden Stellen zu übermitteln:
	1. den Wehrersatzbehörden,
	2. dem Auswärtigen Amt,
	3. den Behörden, die für die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs zuständig sind.

	(3) Die ausschreibende Behörde unterrichtet das Bundesverwaltungsamt rechtzeitig, wenn für eine Reservistin oder einen Reservisten die Dienstleistungspflicht nach § 4 Absatz 2 endet. Das Bundesverwaltungsamt hat die personenbezogenen Daten spätestens mit Ende der Dienstleistungspflicht zu löschen; gleiches gilt für die übrigen Stellen nach Absatz 2 Satz 1, die durch das Bundesverwaltungsamt über das Ende der Dienstleistungspflicht unverzüglich zu unterrichten sind.
	(4) Sobald das Bundesverwaltungsamt eine Datei nach Absatz 2 Satz 1 übermittelt, haben die in Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 genannten Stellen die ihnen zuvor übermittelte Datei zu löschen.


	Unterabschnitt 6
	Verhältnis zur Wehrpflicht; Rechtsschutz
	§ 27
	Konkurrenzregelung
	(1) Für Wehrpflichtige nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes ist im Spannungs- oder Verteidigungsfall das Wehrpflichtgesetz vorrangig anzuwenden.
	(2) Die Vorschriften über Dienstleistungspflichten nach Abschnitt 2 gelten nicht für Personen, die bis zum 30. Juni 2011 ausschließlich Grundwehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz geleistet haben. Diese können nur aufgrund freiwilliger Verpflichtung zu Reservedienstleistungen nach Abschnitt 2 herangezogen werden.
	(3) Die Vorschriften über die verpflichtende Heranziehung zu Reservedienstleistungen nach § 5 gelten nicht für Reservistinnen und Reservisten, die sich vor dem [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] zu einem Freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement verpflichtet haben.

	§ 28
	Besondere Vorschriften für das Vorverfahren
	(1) Der Widerspruch gegen Verwaltungsakte, die aufgrund des Abschnitts 2 durch die Wehrersatzbehörden ergehen, ist innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde zu erheben, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Die Frist wird auch durch Einlegung bei der Behörde, die den Widerspruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt.
	(2) Über den Widerspruch gegen den Heranziehungsbescheid nach § 16 Absatz 1, den Widerspruch gegen die Aufhebung eines Heranziehungsbescheides sowie den Widerspruch gegen den Untersuchungsbescheid nach § 15 Absatz 3 entscheidet das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. Widersprüche nach Satz 1 haben keine aufschiebende Wirkung.

	§ 29
	Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts
	Die Berufung gegen ein Urteil und die Beschwerde gegen eine andere Entscheidung des Verwaltungsgerichts sind ausgeschlossen. Das gilt nicht für die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision nach § 135 in Verbindung mit § 133 der Verwaltungsgerichtsordnung sowie die Beschwerde gegen Beschlüsse über den Rechtsweg nach § 17a Absatz 2 und 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Auf die Beschwerde gegen Beschlüsse über den Rechtsweg ist § 17a Absatz 4 Satz 4 bis 6 des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechend anzuwenden.

	§ 30
	Besondere Vorschriften für die Anfechtungsklage
	Die Anfechtungsklage gegen den Bescheid nach § 15 Absatz 3, die Anfechtungsklage gegen den Heranziehungsbescheid nach § 16 Absatz 1 und die Anfechtungsklage gegen die Aufhebung des Heranziehungsbescheides haben keine aufschiebende Wirkung. Das Gericht kann auf Antrag die aufschiebende Wirkung anordnen. Vor der Anordnung ist das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr anzuhören.


	Abschnitt 3
	Reservewehrdienstverhältnis
	§ 31
	Reservewehrdienstverhältnis
	Reservewehrdienstverhältnis
	Reservistinnen und Reservisten, die sich freiwillig verpflichtet haben, ehrenamtlich eine Funktion in der Reserveorganisation der Bundeswehr wahrzunehmen, können längstens bis zum Ablauf des Monats, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, in ein Wehrdienstverhältnis nach diesem Gesetz (Reservewehrdienstverhältnis) berufen werden. Die Regelungen des Soldatengesetzes und des Wehrpflichtgesetzes zur Begründung anderer Wehrdienstverhältnisse bleiben im Übrigen unberührt, soweit sich aus den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes ergibt.
	Eine Reservistin oder ein Reservist, die oder der sich freiwillig verpflichtet hat, ehrenamtlich eine Funktion in der Reserveorganisation der Bundeswehr wahrzunehmen, kann längstens bis zum Ablauf des Monats, in dem sie oder er 65 Jahre alt wird, in ein Wehrdienstverhältnis nach diesem Abschnitt (Reservewehrdienstverhältnis) berufen werden. Die Regelungen zur Begründung anderer Wehrdienstverhältnisse bleiben im Übrigen unberührt, soweit sich aus den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes ergibt.

	§ 32
	Begründung und Beginn des Reservewehrdienstverhältnisses; Beförderungen
	Begründung und Beginn des Reservewehrdienstverhältnisses
	(1) Für die Berufung in ein Reservewehrdienstverhältnis gelten die Vorschriften über die Berufung in das Dienstverhältnis einer Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf Zeit entsprechend. Die Ernennungsurkunde enthält anstelle der Wörter „in das Dienstverhältnis einer Soldatin auf Zeit“ oder „in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit“ die Wörter „in ein Reservewehrdienstverhältnis“ sowie die Angabe der Berufungsdauer.
	(1) Für die Berufung in ein Reservewehrdienstverhältnis gelten die Vorschriften über die Berufung in das Dienstverhältnis einer Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf Zeit entsprechend mit der Maßgabe, dass die Ernennungsurkunde anstelle der Wörter „in das Dienstverhältnis einer Soldatin auf Zeit" oder „in das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit" die Wörter „in ein Reservewehrdienstverhältnis" sowie die Angabe der Berufungsdauer enthält.
	(2) Das Reservewehrdienstverhältnis beginnt mit der Ernennung.
	(2) unverändert
	(3) Für Beförderungen im Reservewehrdienstverhältnis gilt § 42 des Soldatengesetzes entsprechend.
	entfällt

	§ 33
	Diensteid
	unverändert
	Bei der Berufung in ein Reservewehrdienstverhältnis ist ein Diensteid nach § 9 Absatz 1 des Soldatengesetzes zu leisten.

	§ 34
	Sachmittel und Entschädigungen
	Sachmittel und Entschädigungen
	(1) Für die Wahrnehmung des Ehrenamts erforderliche Sachmittel und Dienstkleidung können unentgeltlich bereitgestellt werden.
	(1) unverändert
	(2) Soweit der Haushaltsplan Mittel zur Verfügung stellt, können gewährt werden 
	(2) Soweit der Haushaltsplan Mittel zur Verfügung stellt, können gewährt werden 
	1. für den zeitlichen Aufwand der Soldatin oder des Soldaten eine Entschädigung von bis zu 160 Euro je Kalendermonat und
	2. Aufwandsentschädigungen, soweit aus dem Reservewehrdienstverhältnis finanzielle Aufwendungen entstehen, deren Übernahme der Soldatin oder dem Soldaten nicht zugemutet werden kann.

	(3) Entschädigungen nach Absatz 2 Nummer 1 und pauschale Entschädigungen nach Absatz 2 Nummer 2 legt das Bundesministerium der Verteidigung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat fest.
	(3) Entschädigungen nach Absatz 2 Nummer 1 und pauschale Aufwandsentschädigungen nach Absatz 2 Nummer 2 legt das Bundesministerium der Verteidigung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern fest.

	§ 35
	Aktivierung für eine Dienstleistung nach § 60 des Soldatengesetzes
	Aktivierung für eine Dienstleistung nach § 4
	(1) Soldatinnen und Soldaten im Reservewehrdienstverhältnis können für eine in § 60 des Soldatengesetzes genannte Dienstleistung aktiviert werden, wenn sie über ihr Ehrenamt hinausgehende oder andersartige militärische Aufgaben wahrnehmen sollen. Sie sollen aktiviert werden, wenn 
	(1) Eine Soldatin oder ein Soldat im Reservewehrdienstverhältnis kann für eine in § 4 genannte Dienstleistung aktiviert werden, wenn sie oder er über das Ehrenamt hinausgehende oder andersartige militärische Aufgaben wahrnehmen soll. Sie oder er soll aktiviert werden, wenn
	1. das Reservewehrdienstverhältnis für eine Führungsfunktion in der Reserveorganisation der Bundeswehr begründet wird und andere Reservistinnen und Reservisten in einem Unterstellungsverhältnis zu ihr oder ihm zu einer Dienstleistung nach § 4 herangezogen werden oder
	2. sie oder er in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis steht und während der Arbeits- oder Dienstzeit dienstliche Aufgaben der Streitkräfte wahrnehmen oder an militärischen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen sollen.

	(2) Für die Aktivierung gelten die Vorschriften über die Heranziehung zu einer Dienstleistung nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes entsprechend.
	(2) Für die Aktivierung gelten die Vorschriften über die Heranziehung zu einer Dienstleistung nach Abschnitt 2 entsprechend.
	(3) Die Aktivierung erfolgt durch 
	(3) Die Aktivierung erfolgt durch 
	1. die Wehrersatzbehörden oder
	2. die Kommandobehörden bei Soldatinnen und Soldaten, die für eine Funktion in deren Kommandobereich in ein Reservewehrdienstverhältnis berufen worden sind, jedoch nur für Dienstleistungen im Sinne des § 5 Absatz 2 Nummer 1.

	(4) Für die Dauer der Aktivierung gelten die aktivierten Soldatinnen und Soldaten im Reservewehrdienstverhältnis als Dienstleistende im Sinne des Vierten Abschnitts des Soldatengesetzes.
	(4) Für die Dauer der Aktivierung gelten die aktivierten Soldatinnen und Soldaten im Reservewehrdienstverhältnis als Soldatinnen und Soldaten, die eine Reservedienstleistung nach § 5 erbringen.
	(5) Während einer Aktivierung werden keine Leistungen nach § 7 gewährt. Soweit solche Leistungen im Voraus gewährt worden sind, gilt § 12 des Bundesbesoldungsgesetzes entsprechend.
	(5) Während einer Aktivierung werden keine Leistungen nach § 34 gewährt. Soweit solche Leistungen im Voraus gewährt worden sind, gilt § 12 des Bundesbesoldungsgesetzes entsprechend.

	§ 36
	Zuziehung zu dienstlichen Veranstaltungen
	Zuziehung zu dienstlichen Veranstaltungen
	Soldatinnen und Soldaten im Reservewehrdienstverhältnis können entsprechend § 81 des Soldatengesetzes zu dienstlichen Veranstaltungen zugezogen werden. § 1 Absatz 6 des Wehrsoldgesetzes gilt entsprechend.
	Eine Soldatin oder ein Soldat im Reservewehrdienstverhältnis kann entsprechend § 81 des Soldatengesetzes zu dienstlichen Veranstaltungen zugezogen werden.

	§ 37
	Benachteiligungsverbot
	unverändert
	Für die in ein Reservewehrdienstverhältnis Berufenen gelten die §§ 5 und 9 Absatz 7 des Arbeitsplatzschutzgesetzes entsprechend.

	§ 38
	Versorgung
	unverändert
	Erleidet eine Soldatin oder ein Soldat im Reservewehrdienstverhältnis bei der Verrichtung des Wehrdienstes eine gesundheitliche Schädigung, richtet sich die Versorgung nach dem Soldatenversorgungsgesetz und dem Soldatenentschädigungsgesetz.

	§ 39
	Beendigungsgründe
	Beendigungsgründe
	Ein Reservewehrdienstverhältnis endet 
	Ein Reservewehrdienstverhältnis endet 
	1. unverändert
	2. unverändert
	3. unverändert
	4. unverändert
	5. durch Entlassung nach § 40.


	§ 40
	Entlassung
	Entlassung
	(1) Soldatinnen und Soldaten sind mit Ablauf des Monats, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, aus dem Reservewehrdienstverhältnis entlassen.
	(1) Eine Soldatin oder ein Soldat ist mit Ablauf des Monats, in dem sie oder er 65 Jahre alt wird, aus dem Reservewehrdienstverhältnis entlassen.
	(2) § 46 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4, 7, 8 und Absatz 2a des Soldatengesetzes gilt entsprechend.
	(2) unverändert
	(3) Aus dem Reservewehrdienstverhältnis ist zu entlassen, wer 
	(3) unverändert
	(4) Aus dem Reservewehrdienstverhältnis soll entlassen werden, wer die deutsche Staatsangehörigkeit verloren hat. Das Bundesministerium der Verteidigung kann Ausnahmen zulassen, wenn dafür ein dienstliches Bedürfnis besteht.
	(4) unverändert
	(5) Soldatinnen und Soldaten können aus dem Reservewehrdienstverhältnis entlassen werden, wenn 
	(5) Eine Soldatin oder ein Soldat kann aus dem Reservewehrdienstverhältnis entlassen werden, wenn 
	1. sie oder er Dienstpflichten schuldhaft verletzt und ihr oder sein Verbleib im Dienstverhältnis die militärische Ordnung oder das Ansehen der Bundeswehr gefährden könnte,
	2. sie oder er die mit den übertragenen Funktion verbundenen Anforderungen nicht erfüllt oder
	3. ihre oder seine Funktion in der Reserveorganisation der Bundeswehr wegfällt.

	(6) Soldatinnen und Soldaten im Reservewehrdienstverhältnis können jederzeit ihre Entlassung verlangen. Soweit sie für eine in § 60 des Soldatengesetzes genannte Dienstleistung aktiviert worden sind, werden sie zu dem Zeitpunkt entlassen, der sich bei entsprechender Anwendung des § 75 des Soldatengesetzes ergibt. Vor dem Beginn einer solchen Dienstleistung gilt § 59 Absatz 4 und 5 des Soldatengesetzes entsprechend.
	(6) Eine Soldatin oder ein Soldat im Reservewehrdienstverhältnis kann jederzeit die Entlassung verlangen. Soweit sie oder er für eine in § 4 genannte Dienstleistung aktiviert worden ist, erfolgt die Entlassung zu dem Zeitpunkt, der sich bei entsprechender Anwendung des § 20 ergibt. Vor dem Beginn einer solchen Dienstleistung gilt § 13 Absatz 2 und 3 entsprechend.
	(7) Die Entlassung wird von der Stelle verfügt, die für die Berufung in das Reservewehrdienstverhältnis zuständig ist. Außer in den Fällen des Absatzes 5 Nummer 1 ist die Entlassungsverfügung spätestens einen Monat vor dem Entlassungstag zuzustellen.
	(7) unverändert


	Abschnitt 4
	Schlussvorschriften
	§ 41
	Unbefristete Reservedienstleistungen, Spannungs- oder Verteidigungsfall
	(1) Sind unbefristete Reservedienstleistungen durch die Bundesregierung nach Maßgabe des Artikels 80a des Grundgesetzes auf der Grundlage des § 6 Absatz 4 angeordnet worden, so
	1. können Zurückstellungen nach § 10 Absatz 2 bis 4 widerrufen werden, es sei denn, dass die Heranziehung zum Wehrdienst für die Reservistin oder den Reservisten eine unzumutbare Härte bedeuten würde;
	2. ist § 13 Absatz 3 Satz 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Heranziehung eine unzumutbare Härte bedeuten würde;
	3. hat der Widerspruch gegen den Bescheid nach § 15 Absatz 3 keine aufschiebende Wirkung;
	4. ist bei der Heranziehung einer Reservistin oder eines Reservisten, die oder der bereits in den Streitkräften gedient hat, § 15 Absatz 2 bis 4 nicht anzuwenden; als Untersuchung gilt die Einstellungsuntersuchung;
	5. hat eine Reservistin oder ein Reservist auf Anordnung der Bundesregierung

	(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 gilt nicht für Personen, die
	1. ihren ständigen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben,
	2. außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bei einer deutschen Dienststelle oder einer über- oder zwischenstaatlichen Organisation beschäftigt sind, oder
	3. mit Genehmigung einer obersten Bundes- oder Landesbehörde oder einer von ihr bestimmten Stelle

	(3) Im Spannungs- oder Verteidigungsfall gelten Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 und Folgendes:
	1. eine Änderung der Wohnung ist innerhalb von 48 Stunden der Wehrersatzbehörde zu melden;
	2. § 8 gilt mit der Maßgabe, dass die verhängte Freiheitsstrafe wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat, Gefährdung der äußeren Sicherheit oder Volksverhetzung strafbar ist, mindestens sechs Monate beträgt;
	3. eine Zurückstellung nach § 10 Absatz 2, 4, 5 oder 6 wird unwirksam, und eine Zurückstellung nach § 10 Absatz 4 ist nur zulässig, wenn die Heranziehung zum Wehrdienst für die Reservistin oder den Reservisten eine unzumutbare Härte bedeuten würde;
	4. Personen, bei denen die Voraussetzungen für eine Zurückstellung nach § 10 Absatz 2 vorliegen, werden auf Antrag zum Sanitätsdienst herangezogen;
	5. wer sich zum freiwilligen Eintritt in die Bundeswehr meldet, kann von einer Bataillonskommandeurin oder einem Bataillonskommandeur oder einer Offizierin oder einem Offizier von dieser Dienststellung an aufwärts oder von einer Offizierin oder einem Offizier in entsprechender Dienststellung zum Wehrdienst mit dem untersten Mannschaftsdienstgrad oder mit dem zuletzt in der Bundeswehr erreichten Dienstgrad herangezogen werden, wenn die Heranziehung durch das Karrierecenter der Bundeswehr nicht möglich ist;
	6. § 20 Absatz 3 Nummer 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Verbleiben in der Bundeswehr eine unzumutbare Härte bedeuten würde.


	§ 42
	Bußgeldvorschriften
	(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
	1. entgegen § 15 Absatz 2 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4 Satz 3, sich nicht oder nicht rechtzeitig begutachten lässt oder vorstellt und untersuchen lässt,
	2. entgegen § 23 Absatz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 Nummer 1, 2 oder 3 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht,
	3. entgegen § 23 Absatz 1 Nummer 2 Vorsorge nicht trifft,
	4. entgegen § 23 Absatz 1 Nummer 3 sich nicht oder nicht rechtzeitig meldet,
	5. entgegen § 23 Absatz 1 Nummer 6 oder 7 sich einer dort genannten Prüfung oder Überprüfung nicht oder nicht rechtzeitig unterzieht.

	(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.
	(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Karrierecenter der Bundeswehr.

	§ 43
	Einschränkung von Grundrechten
	Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.



	( - WPflG)vom: 21.07.1956 - zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	( - WPflG)vom: 21.07.1956 - zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	§ 2
	Anwendung dieses Gesetzes
	Anwendung dieses Gesetzes
	(1) Die nachfolgenden Vorschriften gelten nach Maßgabe der folgenden Absätze.
	(1) unverändert
	(2) Die §§ 3 bis 52 gelten im Spannungs- oder Verteidigungsfall.
	(2) Die §§ 3 bis 50 und 52 gelten im Spannungs- oder Verteidigungsfall.
	(3) Außerhalb des Spannungs- oder Verteidigungsfalls gelten die §§ 3, 8a bis 20b, 25, 32 bis 35, 44 und 45.
	(3) Außerhalb des Spannungs- oder Verteidigungsfalls gelten § 3 Absatz 1 und 3 bis 5, sowie die §§ 8a bis 20b, 25, 32 bis 35, § 44 Absatz 1, §§ 45 und 50..
	(4) Die §§ 15a und 16 sind nur auf Betroffene anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2007 geboren sind. Satz 1 gilt nicht im Spannungs- oder Verteidigungsfall.
	(4) unverändert
	§ 13
	Unabkömmlichstellung
	Unabkömmlichstellung; Verordnungsermächtigung
	(1) Zum Ausgleich des personellen Kräftebedarfs für die Aufgaben der Bundeswehr und andere Aufgaben kann ein Wehrpflichtiger im Spannungs- oder Verteidigungsfall im öffentlichen Interesse für den Wehrdienst unabkömmlich gestellt werden, wenn und solange er für die von ihm ausgeübte Tätigkeit nicht entbehrt werden kann.
	(1) unverändert
	(2) Über die Unabkömmlichstellung entscheidet die Wehrersatzbehörde auf Vorschlag der zuständigen Verwaltungsbehörde. Das Vorschlagsrecht steht auch den Kirchen und Religionsgemeinschaften, soweit sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, für ihre Bediensteten zu. Die Zuständigkeit und das Verfahren regelt eine Rechtsverordnung. In der Rechtsverordnung kann die Befugnis zur Bestimmung der zuständigen Behörden auf oberste Bundesbehörden oder auf die Landesregierungen mit der Befugnis zur Weiterübertragung auf oberste Landesbehörden übertragen werden; die nach dieser Verordnung vorschlagsberechtigte oberste Bundesbehörde oder die Landesregierung kann, soweit Landesrecht dies zulässt, das Vorschlagsrecht auch durch allgemeine Verwaltungsvorschrift regeln. Die Rechtsverordnung regelt auch, wie Meinungsverschiedenheiten zwischen der Wehrersatzbehörde und der vorschlagenden Verwaltungsbehörde unter Abwägung der verschiedenen Belange auszugleichen sind. Die Rechtsverordnung regelt ferner, für welche Fristen die Unabkömmlichstellung ausgesprochen werden kann und welche sachverständigen Stellen der öffentlichen Verwaltung und Wirtschaft zu hören sind.
	(2) Über die Unabkömmlichstellung entscheidet die Wehrersatzbehörde auf Vorschlag der zuständigen Verwaltungsbehörde. Das Vorschlagsrecht steht auch den Kirchen und Religionsgemeinschaften, soweit sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, für ihre Bediensteten zu. Die Zuständigkeit und das Verfahren regelt eine Rechtsverordnung. In der Rechtsverordnung können Vorgaben für Dienstherrn und Arbeitgeber sowie Auskunftspflichten zur Gewährleistung des Verfahrens geregelt werden. In der Rechtsverordnung kann die Befugnis zur Bestimmung der zuständigen Behörden auf oberste Bundesbehörden oder auf die Landesregierungen mit der Befugnis zur Weiterübertragung auf oberste Landesbehörden übertragen werden; die nach dieser Verordnung vorschlagsberechtigte oberste Bundesbehörde oder die Landesregierung kann, soweit Landesrecht dies zulässt, das Vorschlagsrecht auch durch allgemeine Verwaltungsvorschrift regeln. Die Rechtsverordnung regelt auch, wie Meinungsverschiedenheiten zwischen der Wehrersatzbehörde und der vorschlagenden Verwaltungsbehörde unter Abwägung der verschiedenen Belange auszugleichen sind. Die Rechtsverordnung regelt ferner, für welche Fristen die Unabkömmlichstellung ausgesprochen werden kann und welche sachverständigen Stellen der öffentlichen Verwaltung und Wirtschaft zu hören sind.
	(3) Die Dienstbehörde oder der Arbeitgeber des Wehrpflichtigen ist verpflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen für die Unabkömmlichstellung der zuständigen Wehrersatzbehörde anzuzeigen. Wehrpflichtige, die in keinem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen, haben den Wegfall der Voraussetzungen selbst anzuzeigen.
	(3) unverändert

	§ 14
	Einschränkung von Grundrechten
	Einschränkung von Grundrechten
	Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.
	Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.



	(Kriegsdienstverweigerungsgesetz - KDVG)vom: 09.08.2003 - Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	(Kriegsdienstverweigerungsgesetz - KDVG)vom: 09.08.2003 - Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	§ 2
	Antrag
	Antrag
	(1) Über die Berechtigung, den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern, entscheidet das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Bundesamt) auf Antrag.
	(1) unverändert
	(2) Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zu stellen. Er muss die Berufung auf das Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung im Sinne des Artikels 4 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes enthalten. Ein vollständiger tabellarischer Lebenslauf und eine persönliche ausführliche Darstellung der Beweggründe für die Gewissensentscheidung sind dem Antrag beizufügen.
	(2) Der Antrag ungedienter Personen ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zu stellen. Der Antrag gedienter Personen ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Karrierecenter der Bundeswehr zu stellen. Jeder Antrag muss die folgenden Angaben enthalten:
	1. Vor- und Nachname,
	2. Geburtsort,
	3. Geburtsdatum,
	4. Staatsangehörigkeit sowie
	5. Anschrift.
	(3) Dem Antrag können Stellungnahmen und Beurteilungen Dritter zur Person und zum Verhalten der Antragstellerin oder des Antragstellers beigefügt werden. Außerdem können Personen benannt werden, die zu Auskünften über die Antragstellerin oder den Antragsteller bereit sind.
	(3) unverändert
	(4) Der Antrag eines ungedienten Wehrpflichtigen kann frühestens sechs Monate vor Vollendung des 18. Lebensjahres gestellt werden. Einer Zustimmung der gesetzlichen Vertreterin oder des gesetzlichen Vertreters bedarf es nicht.
	(4) unverändert
	(5) Abweichend von Absatz 4 kann ein Wehrpflichtiger den Antrag frühestens sechs Monate vor Vollendung des 17. Lebensjahres stellen, wenn er dem Antrag Folgendes beifügt: 
	(5) unverändert
	(6) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr bestätigt der Antragstellerin oder dem Antragsteller den Eingang des Antrags, nimmt diesen zur Grundakte der Personalakte und leitet die Grundakte dem Bundesamt zu. Die Zuleitung erfolgt unverzüglich, bei ungedienten Wehrpflichtigen sobald der Musterungsbescheid unanfechtbar geworden ist. Bei Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie bei Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit ist den Personalakten eine Stellungnahme der oder des Disziplinarvorgesetzten und der personalbearbeitenden Stelle beizufügen.
	(6) Die nach Absatz 2 zuständige Stelle bestätigt der Antragstellerin oder dem Antragsteller den Eingang des Antrags, nimmt diesen zur Grundakte der Personalakte und leitet die Grundakte dem Bundesamt zu. Die Zuleitung erfolgt unverzüglich, bei ungedienten Wehrpflichtigen sobald der Musterungsbescheid unanfechtbar geworden ist. Bei Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie bei Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit ist den Personalakten eine Stellungnahme der oder des Disziplinarvorgesetzten und der personalbearbeitenden Stelle beizufügen.
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	(Soldatengesetz - SG)vom: 19.03.1956 - zuletzt geändert Art. 5 G v. 9.1.2026 I Nr. 7
	Allgemeines
	Allgemeines
	§ 1
	Begriffsbestimmungen
	Begriffsbestimmungen
	(1) Soldat ist, wer auf Grund der Wehrpflicht oder freiwilliger Verpflichtung in einem Wehrdienstverhältnis steht. Staat und Soldaten sind durch gegenseitige Treue miteinander verbunden.
	(1) Soldat ist, wer in einem Wehrdienstverhältnis steht. Staat und Soldaten sind durch gegenseitige Treue miteinander verbunden.
	(2) In das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten kann berufen werden, wer sich freiwillig verpflichtet, auf Lebenszeit Wehrdienst zu leisten. In das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit kann berufen werden, wer sich freiwillig verpflichtet, für begrenzte Zeit Wehrdienst zu leisten. Einen freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement kann leisten, wer sich dazu verpflichtet. Zu einem Wehrdienst in Form von Dienstleistungen kann außer Personen, die in einem Wehrdienstverhältnis nach Satz 1 oder 2 gestanden haben, auch herangezogen werden, wer sich freiwillig zu Dienstleistungen verpflichtet.
	entfällt
	(3) Vorgesetzter ist, wer befugt ist, einem Soldaten Befehle zu erteilen. Durch Rechtsverordnung wird bestimmt, wer auf Grund seiner Dienststellung, seines Dienstgrades, besonderer Anordnung oder eigener Erklärung befehlen kann. Auf Grund des Dienstgrades allein besteht keine Befehlsbefugnis außerhalb des Dienstes. Durch eigene Erklärung darf eine Befehlsbefugnis nur zur Hilfeleistung in Notfällen, zur Aufrechterhaltung der Disziplin oder Sicherheit oder zur Herstellung einer einheitlichen Befehlsbefugnis in kritischer Lage begründet werden.
	(2) unverändert
	(4) Disziplinarvorgesetzter ist, wer Disziplinarbefugnis über Soldaten hat. Das Nähere regelt die Wehrdisziplinarordnung.
	(3) unverändert
	(5) Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ist die innerhalb von zwölf Monaten durchschnittlich zu leistende wöchentliche Arbeitszeit.
	(4) unverändert

	§ 2
	Dauer des Wehrdienstverhältnisses; Dienstzeitberechnung
	Dauer des Wehrdienstverhältnisses; Dienstzeitberechnung
	(1) Das Wehrdienstverhältnis beginnt 
	(1) Das Wehrdienstverhältnis beginnt 
	1. bei einem Soldaten, der nach dem Wehrpflichtgesetz einberufen oder nach dem Reservistengesetz zur Dienstleistung herangezogen wird, mit dem Zeitpunkt, der im Einberufungsbescheid oder im Heranziehungsbescheid für den Diensteintritt festgesetzt wird,
	2. unverändert
	3. unverändert

	(2) Das Wehrdienstverhältnis endet mit dem Ablauf des Tages, an dem der Soldat aus der Bundeswehr ausscheidet.
	(2) unverändert
	(3) Als Dienstzeit im Sinne dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen kann zu Gunsten des Soldaten die Zeit vom 1. oder 16. eines Monats an gerechnet werden, wenn wegen eines Wochenendes, gesetzlichen Feiertages oder eines unmittelbar vorhergehenden Werktages ein anderer Tag für den Beginn des Wehrdienstverhältnisses bestimmt worden ist und der Soldat den Dienst an diesem Tag angetreten hat. § 44 Abs. 5 Satz 2 bleibt unberührt.
	(3) unverändert

	§ 20
	Nebentätigkeit
	Nebentätigkeit
	(1) Der Berufssoldat und der Soldat auf Zeit bedürfen zur Ausübung jeder entgeltlichen Nebentätigkeit, mit Ausnahme der in Absatz 6 abschließend aufgeführten, der vorherigen Genehmigung, soweit sie nicht nach Absatz 7 entsprechend § 98 des Bundesbeamtengesetzes zu ihrer Ausübung verpflichtet sind. Gleiches gilt für folgende unentgeltliche Nebentätigkeiten: 
	(1) unverändert
	(2) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn zu besorgen ist, dass durch die Nebentätigkeit dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. Ein solcher Versagungsgrund liegt insbesondere vor, wenn die Nebentätigkeit 
	(2) unverändert
	(3) Der Soldat darf Nebentätigkeiten nur außerhalb des Dienstes ausüben, es sei denn, sie werden auf Verlangen seines Disziplinarvorgesetzten ausgeübt oder es besteht ein dienstliches Interesse an der Ausübung der Nebentätigkeit. Das dienstliche Interesse ist aktenkundig zu machen. Ausnahmen dürfen nur in besonders begründeten Fällen, insbesondere im öffentlichen Interesse, auf schriftlichen Antrag zugelassen werden, wenn dienstliche Gründe dem nicht entgegenstehen und die versäumte Dienstzeit nachgeleistet wird.
	(3) unverändert
	(4) Der Soldat darf bei der Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn nur bei Vorliegen eines öffentlichen oder wissenschaftlichen Interesses mit dessen Genehmigung und gegen Entrichtung eines angemessenen Entgelts in Anspruch nehmen. Das Entgelt ist nach den dem Dienstherrn entstehenden Kosten zu bemessen und muss den besonderen Vorteil berücksichtigen, der dem Soldaten durch die Inanspruchnahme entsteht.
	(4) unverändert
	(5) Die Genehmigung erteilt das Bundesministerium der Verteidigung; es kann diese Befugnis auf andere Stellen übertragen. Anträge auf Erteilung einer Genehmigung sowie Entscheidungen über diese Anträge bedürfen der Schriftform. Der Soldat hat die für die Entscheidung erforderlichen Nachweise zu führen, insbesondere über Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie die Entgelte und geldwerten Vorteile hieraus; jede Änderung ist unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
	(5) unverändert
	(6) Nicht genehmigungspflichtig sind 
	(6) unverändert
	(7) § 97 Abs. 1 bis 3, §§ 98 und 102 bis 104 des Bundesbeamtengesetzes gelten entsprechend.
	(7) unverändert
	(8) Einem Soldaten, der freiwilligen Wehrdienst nach § 58b oder Wehrdienst nach Maßgabe des Wehrpflichtgesetzes leistet, darf die Ausübung einer Nebentätigkeit nur untersagt werden, wenn sie seine Dienstfähigkeit gefährdet oder den dienstlichen Erfordernissen zuwiderläuft. Gleiches gilt bei einem Soldaten, der zu einer Dienstleistung nach dem Vierten Abschnitt herangezogen worden ist.
	(8) Einem Soldaten, der freiwilligen Wehrdienst nach § 58 oder Wehrdienst nach Maßgabe des Wehrpflichtgesetzes leistet, darf die Ausübung einer Nebentätigkeit nur untersagt werden, wenn sie seine Dienstfähigkeit gefährdet oder den dienstlichen Erfordernissen zuwiderläuft. Gleiches gilt bei einem Soldaten, der zu einer Dienstleistung nach dem Reservistengesetz herangezogen worden ist.

	§ 28
	Urlaub
	Urlaub
	(1) Dem Soldaten steht alljährlich ein Erholungsurlaub unter Belassung der Geld- und Sachbezüge zu.
	(1) unverändert
	(2) Der Urlaub darf versagt werden, soweit und solange zwingende dienstliche Erfordernisse einer Urlaubserteilung entgegenstehen.
	(2) unverändert
	(3) Dem Soldaten kann aus besonderen Anlässen Urlaub erteilt werden.
	(3) unverändert
	(4) Die Erteilung und die Dauer des Urlaubs regelt eine Rechtsverordnung. Sie bestimmt, ob und inwieweit die Geld- und Sachbezüge während eines Urlaubs aus besonderen Anlässen zu belassen sind.
	(4) unverändert
	(5) Einem Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit kann auf Antrag unter Wegfall der Geld- und Sachbezüge mit Ausnahme der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung Urlaub bis zur Dauer von drei Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung auf längstens 15 Jahre gewährt werden, wenn er 
	(5) unverändert
	(6) Stimmt ein Berufssoldat oder Soldat auf Zeit seiner Aufstellung als Bewerber für die Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag oder zu der gesetzgebenden Körperschaft eines Landes zu, ist ihm auf Antrag innerhalb der letzten zwei Monate vor dem Wahltag der zur Vorbereitung seiner Wahl erforderliche Urlaub unter Wegfall der Geld- und Sachbezüge zu gewähren.
	(6) unverändert
	(7) Soldaten haben Anspruch auf Elternzeit unter Wegfall der Geld- und Sachbezüge mit Ausnahme der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung. Das Nähere wird durch eine Rechtsverordnung geregelt, die die Eigenart des militärischen Dienstes berücksichtigt.
	(7) Soldaten haben Anspruch auf Elternzeit unter Wegfall der Geld- und Sachbezüge mit Ausnahme der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung. Das Nähere wird durch eine Rechtsverordnung geregelt, die die Eigenart des militärischen Dienstes berücksichtigt. Der Anspruch auf Elternzeit gilt nicht für ein Wehrdienstverhältnis nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes.

	§ 29
	Personalakte
	Personalakte
	Für jeden Soldaten ist eine Personalakte zu führen. Sofern in den §§ 29a bis 29e nichts anderes bestimmt ist, gelten die §§ 106 bis 112, 113 Absatz 2 bis 4 und § 114 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend. § 112 Absatz 1 Satz 1 des Bundesbeamtengesetzes gilt mit der Maßgabe, dass § 8 der Wehrdisziplinarordnung an die Stelle des § 16 Absatz 3 und 4 Satz 1 des Bundesdisziplinargesetzes tritt, und § 112 Absatz 2 des Bundesbeamtengesetzes gilt mit der Maßgabe, dass § 8 der Wehrdisziplinarordnung vorrangig anzuwenden ist.
	(1) Über jeden Soldaten ist eine Personalakte zu führen.
	(2) Sie ist vertraulich zu behandeln und durch technische und organisatorische Maßnahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) vor unbefugter Einsichtnahme zu schützen.
	(3) Sofern in den §§ 29a bis 29e nichts anderes bestimmt ist, gelten die §§ 106 bis 112, 113 Absatz 2 bis 4 und § 114 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend. § 112 Absatz 1 Satz 1 des Bundesbeamtengesetzes gilt mit der Maßgabe, dass § 8 der Wehrdisziplinarordnung an die Stelle des § 16 Absatz 3 und 4 Satz 1 des Bundesdisziplinargesetzes tritt, und § 112 Absatz 2 des Bundesbeamtengesetzes gilt mit der Maßgabe, dass § 8 der Wehrdisziplinarordnung vorrangig anzuwenden ist.

	§ 29d
	Personalaktenführende Stelle
	Personalaktenführende Stelle
	(1) Die Personalakte wird geführt 
	(1) unverändert
	(2) Personalakten, die in einem Karrierecenter der Bundeswehr geführt werden, können beim Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr aufbewahrt werden.
	(2) unverändert
	(3) Die Gesundheitsgrundakte wird von der für die truppenärztliche Versorgung des Soldaten zuständigen Stelle des Sanitätsdienstes der Bundeswehr geführt. Eine Gesundheitsteilakte wird von der Stelle des Sanitätsdienstes der Bundeswehr geführt, die die jeweilige medizinische Maßnahme vornimmt.
	(3) unverändert
	(4) Das Institut für Präventivmedizin der Bundeswehr führt 
	(4) Das Institut für Präventivmedizin der Bundeswehr führt 
	1. unverändert
	2. die Gesundheitsteilakten ab 

	(5) Die Personalakte unanfechtbar anerkannter Kriegsdienstverweigerer ist bei Umwandlung des Wehrdienstverhältnisses in ein Zivildienstverhältnis an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben abzugeben. Aus der Gesundheitsakte sind jedoch nur diejenigen Teile abzugeben, die die körperliche Eignung betreffen.
	(5) unverändert

	§ 29e
	Aufbewahrung von Personalakten
	Aufbewahrung von Personalakten
	(1) Die Personalakte ist, sofern nicht besondere Aufbewahrungsfristen gesetzlich festgelegt sind, aufzubewahren 
	(1) Die Personalakte ist, sofern nicht besondere Aufbewahrungsfristen gesetzlich festgelegt sind, aufzubewahren 
	1. unverändert
	2. bei den übrigen Reservisten bis zum Ende des Jahres, in dem sie 65 Jahre alt geworden sind oder ihre Dienstleistungspflicht nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes endet,
	3. unverändert

	(2) Gesundheitsakten früherer Soldaten sind bis zur Vollendung des 90. Lebensjahres aufzubewahren und danach zu vernichten.
	(2) unverändert

	§ 31
	Fürsorge
	Fürsorge
	(1) Der Bund hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses für das Wohl des Berufssoldaten und des Soldaten auf Zeit sowie ihrer Familien, auch für die Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses, zu sorgen. Er hat auch für das Wohl des Soldaten zu sorgen, der freiwilligen Wehrdienst nach § 58b oder Wehrdienst nach Maßgabe des Vierten oder Fünften Abschnittes oder des Wehrpflichtgesetzes leistet; die Fürsorge für die Familie des Soldaten während des Wehrdienstes und seine Eingliederung in das Berufsleben nach dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst werden gesetzlich geregelt.
	(1) Der Bund hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses für das Wohl des Berufssoldaten und des Soldaten auf Zeit sowie ihrer Familien, auch für die Zeit nach Beendigung des Dienstverhältnisses, zu sorgen. Er hat auch für das Wohl des Soldaten zu sorgen, der freiwilligen Wehrdienst nach § 58 oder Wehrdienst nach Maßgabe des § 81, des Wehrpflichtgesetzes oder des Reservistengesetzes leistet; die Fürsorge für die Familie des Soldaten während des Wehrdienstes und seine Eingliederung in das Berufsleben nach dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst werden gesetzlich geregelt.
	(2) § 80 des Bundesbeamtengesetzes und die Bundesbeihilfeverordnung sind entsprechend anzuwenden auf 
	(2) Die §§ 80 und 80a des Bundesbeamtengesetzes sowie die Bundesbeihilfeverordnung sind entsprechend anzuwenden auf 
	1. unverändert
	2. unverändert

	(3) Auf Soldaten, die sich in Betreuungsurlaub nach § 28 Abs. 5 befinden, ist § 92 Abs. 5 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend anzuwenden.
	(3) unverändert
	(4) Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen von Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, denen auf Grund von § 69a des Bundesbesoldungsgesetzes unentgeltliche truppenärztliche Versorgung zusteht.
	(4) unverändert
	(5) Beihilfe wird nicht gewährt 
	(5) unverändert
	(6) Beim Zusammentreffen mehrerer Beihilfeberechtigungen schließt eine Beihilfeberechtigung auf Grund eines neuen Versorgungsbezuges die Beihilfeberechtigung aufgrund früherer Versorgungsbezüge aus.
	(6) unverändert
	(7) Abweichend von Absatz 5 Nr. 1 sind von Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, die nach der Eignungsübung in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit berufen worden sind, auch die während der Eignungsübung entstandenen Aufwendungen beihilfefähig.
	(7) unverändert
	(8) In einer Rechtsverordnung kann vorgesehen werden, Soldaten mit Familien- oder Pflegeaufgaben im Sinne des § 3 Absatz 6 und 7 des Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsgesetzes die Kosten für eine Familien- und Haushaltshilfe zu erstatten, die durch Verwendungen im Ausland zusätzlich entstehen, unabdingbar sind und eine Erstattung nach anderen Rechtsgrundlagen nicht möglich ist.
	(8) unverändert
	(9) In einer Rechtsverordnung kann vorgesehen werden, dass die Kosten für die Bestattung eines Soldaten in einem Ehrengrab der Bundeswehr erstattet werden.
	(9) unverändert

	§ 37
	Voraussetzung der Berufung
	Voraussetzung der Berufung
	(1) In das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten kann berufen werden, wer sich freiwillig verpflichtet, auf Lebenszeit Wehrdienst zu leisten. In das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit kann berufen werden, wer sich freiwillig verpflichtet, für begrenzte Zeit Wehrdienst zu leisten.
	(1) In das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten oder eines Soldaten auf Zeit darf nur berufen werden, wer 
	(2) unverändert
	(2) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in Einzelfällen Ausnahmen von Absatz 1 Nr. 1 zulassen, wenn dafür ein dienstliches Bedürfnis besteht.
	(3) unverändert
	(3) Für Personen, deren erstmalige Berufung in ein Dienstverhältnis als Berufssoldat oder Soldat auf Zeit beabsichtigt ist, ist eine einfache Sicherheitsüberprüfung nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz durchzuführen.
	(4) unverändert

	§ 51
	Wiederverwendung
	Wiederverwendung
	(1) Ein früherer Berufssoldat, der wegen Erreichens einer allgemeinen Altersgrenze in den Ruhestand getreten ist oder wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt worden ist, kann bis zum Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet, unter erneuter Berufung in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten zu einer Wiederverwendung von wenigstens einem Jahr und höchstens zwei Jahren herangezogen werden, wenn die Wiederverwendung unter Berücksichtigung der persönlichen, insbesondere häuslichen, beruflichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zumutbar ist und seit Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand noch keine fünf Jahre vergangen sind.
	(1) unverändert
	(2) In den Fällen des Absatzes 1 tritt der Berufssoldat mit Ablauf der für die Wiederverwendung festgesetzten Zeit in den Ruhestand.
	(2) unverändert
	(3) § 44 Abs. 1 Satz 6 gilt entsprechend.
	(3) unverändert
	(4) Ist ein wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzter Berufssoldat wieder dienstfähig geworden, kann er erneut in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten berufen werden, wenn seit der Versetzung in den Ruhestand noch keine fünf Jahre vergangen sind und die allgemeine Altersgrenze noch nicht überschritten ist. Beantragt er seine erneute Berufung in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten, ist diesem Antrag unter den Voraussetzungen des Satzes 1 stattzugeben, falls nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen. § 44 Abs. 4 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.
	(4) unverändert
	(5) In den Fällen der Absätze 1 und 4 endet der Ruhestand mit der erneuten Berufung in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten.
	(5) unverändert
	(6) Ein Berufssoldat, dessen Rechte und Pflichten auf Grund der §§ 5, 6, 8 und 36 des Abgeordnetengesetzes oder entsprechender Rechtsvorschriften ruhen, kann auf seinen Antrag zu Dienstleistungen nach § 60 bis zu drei Monaten Dauer herangezogen werden.
	(6) Ein Berufssoldat, dessen Rechte und Pflichten auf Grund der §§ 5, 6, 8 und 36 des Abgeordnetengesetzes oder entsprechender Rechtsvorschriften ruhen, kann auf seinen Antrag zu Dienstleistungen nach dem Reservistengesetz bis zu drei Monaten Dauer herangezogen werden.

	§ 54
	Beendigungsgründe
	Beendigungsgründe
	(1) Das Dienstverhältnis eines Soldaten auf Zeit endet mit dem Ablauf der Zeit, für die er in das Dienstverhältnis berufen ist. Das Dienstverhältnis endet auch mit Ablauf des Monats, in dem das Erlöschen des Rechts aus dem Eingliederungsschein (§ 13 Absatz 5 des Soldatenversorgungsgesetzes) unanfechtbar festgestellt worden ist.
	(1) unverändert
	(2) Das Dienstverhältnis endet ferner durch 
	(2) unverändert
	(3) Wenn zwingende Gründe der Verteidigung es erfordern, kann die für das Dienstverhältnis festgesetzte Zeit 
	(3) unverändert
	(4) Ein Soldat auf Zeit, dessen Rechte und Pflichten auf Grund der §§ 5, 6, 8 und 36 des Abgeordnetengesetzes oder entsprechender Rechtsvorschriften ruhen, kann auf seinen Antrag zu Dienstleistungen nach § 60 bis zu drei Monaten Dauer herangezogen werden.
	(4) Ein Soldat auf Zeit, dessen Rechte und Pflichten auf Grund der §§ 5, 6, 8 und 36 des Abgeordnetengesetzes oder entsprechender Rechtsvorschriften ruhen, kann auf seinen Antrag zu Dienstleistungen nach dem Reservistengesetz bis zu drei Monaten Dauer herangezogen werden.


	Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz; Reservewehrdienstverhältnis; freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement
	Freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement
	Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz
	entfällt
	Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz
	(1) Die Begründung der Wehrpflicht, die Heranziehung der Wehrpflichtigen zum Wehrdienst und die Beendigung ihres Wehrdienstes regelt das Wehrpflichtgesetz.
	(2) Die Beförderung eines Soldaten, der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz leistet, wird mit der dienstlichen Bekanntgabe an den Soldaten, jedoch nicht vor dem in der Ernennungsverfügung bestimmten Tag wirksam. § 42 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für diejenigen, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b leisten oder zu den in § 60 genannten Dienstleistungen herangezogen werden.


	Reservewehrdienstverhältnis
	entfällt
	Freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement; Datenverarbeitung
	entfällt
	§ 58
	Freiwilliger Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement
	Voraussetzungen, Dauer und Hindernisse
	(1) Freiwilligen Wehrdienst als besonderes staatsbürgerliches Engagement kann leisten, wer sich verpflichtet, mindestens sechs und längstens elf Monate Wehrdienst zu leisten.
	(1) unverändert
	(2) Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit.
	(2) unverändert
	(3) Die §§ 37 und 38 gelten entsprechend.
	(3) unverändert

	§ 59
	Verwendung und Löschung von Daten bei der Übersendung von Informationsmaterial
	unverändert
	(1) Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial nach Absatz 2 übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im darauffolgenden Kalenderjahr volljährig werden: 
	(2) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf die Daten nur dazu verwenden, Informationsmaterial über Tätigkeiten in den Streitkräften zu versenden.
	(3) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr hat die Daten spätestens nach Ablauf eines Jahres nach Übermittlung der Daten zu löschen.

	§ 60
	Beratung und Untersuchung
	Beratung und Untersuchung
	(1) Die Karrierecenter der Bundeswehr bieten Personen, die Interesse an einem freiwilligen Wehrdienst nach § 58b bekunden, eine persönliche Beratung über Tätigkeiten in den Streitkräften an.
	(1) Die Karrierecenter der Bundeswehr bieten Personen, die Interesse an einem freiwilligen Wehrdienst nach § 58 bekunden, eine persönliche Beratung über Tätigkeiten in den Streitkräften an.
	(2) Personen, die nach der Beratung Interesse an einem freiwilligen Wehrdienst nach § 58b bekunden, werden auf ihre Dienstfähigkeit und auf ihre Eignung nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 untersucht, sofern sie in die Untersuchungen schriftlich oder elektronisch eingewilligt haben. Das Ergebnis der Untersuchungen wird ihnen schriftlich oder elektronisch mitgeteilt.
	(2) Personen, die nach der Beratung Interesse an einem freiwilligen Wehrdienst nach § 58 bekunden, werden auf ihre Dienstfähigkeit und auf ihre Eignung nach § 37 Absatz 1 Nummer 3 untersucht, sofern sie in die Untersuchungen schriftlich oder elektronisch eingewilligt haben. Das Ergebnis der Untersuchungen wird ihnen schriftlich oder elektronisch mitgeteilt.
	(3) Ist die betroffene Person nicht dienstfähig oder wird kein Wehrdienstverhältnis begründet, sind die bei der Untersuchung erhobenen Daten spätestens nach Ablauf eines Jahres nach der Untersuchung zu löschen.
	(3) unverändert
	(4) Für die Erstattung von Aufwendungen gilt § 11 Absatz 2 des Bundesreisekostengesetzes entsprechend.
	(4) unverändert

	§ 61
	Verpflichtung
	Verpflichtung
	(1) Die Verpflichtungserklärung nach § 58b Absatz 1 Satz 1 bedarf der Schriftform. Für eine besondere Auslandsverwendung ist eine gesonderte schriftliche Verpflichtungserklärung erforderlich.
	(1) Die Verpflichtungserklärung nach § 58 Absatz 1 bedarf der Schriftform. Für eine Verwendung im Ausland ist eine gesonderte schriftliche Verpflichtungserklärung erforderlich.
	(2) Die Verpflichtungserklärungen nach Absatz 1 bedürfen der Annahme durch ein Karrierecenter der Bundeswehr.
	(2) unverändert
	(3) Von der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 2 kann der Soldat auf schriftlichen Antrag entbunden werden. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die besondere Verwendung im Ausland wegen persönlicher oder familiärer Gründe eine besondere Härte bedeuten würde.
	(3) Von der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 2 kann der Soldat auf schriftlichen Antrag entbunden werden. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die Verwendung im Ausland wegen persönlicher oder familiärer Gründe eine besondere Härte bedeuten würde.

	§ 62
	Status
	Status
	Regelungen in anderen Gesetzen oder Rechtsverordnungen, die an die Ableistung des Grundwehrdienstes nach § 5 des Wehrpflichtgesetzes oder die freiwillige Verlängerung des Grundwehrdienstes nach § 6a des Wehrpflichtgesetzes anknüpfen, sind auf Personen, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b leisten, entsprechend anzuwenden.
	Regelungen in anderen Gesetzen oder Rechtsverordnungen, die an die Ableistung des Grundwehrdienstes nach § 5 des Wehrpflichtgesetzes oder die freiwillige Verlängerung des Grundwehrdienstes nach § 6a des Wehrpflichtgesetzes anknüpfen, sind auf Personen, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58 leisten, entsprechend anzuwenden.

	§ 63
	Dienstantritt
	Dienstantritt
	(1) Das Karrierecenter der Bundeswehr fordert eine Person, deren Verpflichtung zum freiwilligen Wehrdienst nach § 58b angenommen worden ist, zum Dienstantritt auf. In der Aufforderung sind Ort und Zeitpunkt des Dienstantritts sowie die Dauer des Wehrdienstes anzugeben. Die Aufforderung soll vier Wochen vor dem Dienstantrittstermin bekannt gegeben werden.
	(1) Das Karrierecenter der Bundeswehr fordert eine Person, deren Verpflichtung zum freiwilligen Wehrdienst nach § 58 angenommen worden ist, zum Dienstantritt auf. In der Aufforderung sind Ort und Zeitpunkt des Dienstantritts sowie die Dauer des Wehrdienstes anzugeben. Die Aufforderung soll vier Wochen vor dem Dienstantrittstermin bekannt gegeben werden.
	(2) Regelungen in anderen Gesetzen oder Rechtsverordnungen, die an die Einberufung zum Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz anknüpfen, sind auf die Aufforderung zum Dienstantritt nach Absatz 1 entsprechend anzuwenden.
	(2) unverändert

	§ 64
	Form der Beförderung
	Die Beförderung eines Soldaten, der freiwilligen Wehrdienst nach § 58 leistet, wird mit der dienstlichen Bekanntgabe an den Soldaten, jedoch nicht vor dem in der Ernennungsurkunde bestimmten Tag wirksam. § 42 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

	§ 65
	Beendigung des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b
	Beendigungsgründe
	(1) Der freiwillige Wehrdienst nach § 58 endet durch Ablauf der festgesetzten Dienstzeit, wenn der Endzeitpunkt kalendermäßig bestimmt ist.
	(1) Der freiwillige Wehrdienst nach § 58b endet 
	(2) Er endet ferner durch
	1. Entlassung nach § 66 oder
	2. Ausschluss nach § 67.

	(2) Während der Probezeit kann der Soldat zum 15. oder zum Letzten eines Monats entlassen werden. Die Entlassungsverfügung ist spätestens zwei Wochen vor dem Entlassungstermin bekannt zu geben. Auf schriftlichen Antrag des Soldaten ist dieser während der Probezeit zum 15. oder Letzten eines Monats zu entlassen. Die Entlassung ist in den ersten fünf Monaten einen Monat vor dem Entlassungstag zu beantragen.
	entfällt
	(3) Wird einem Antrag nach § 58e Absatz 3 stattgegeben, so kann der Soldat entlassen werden, wenn eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist.
	entfällt

	§ 66
	Entlassung aus dem freiwilligen Wehrdienst nach § 58
	(1) Ein Soldat ist entlassen, wenn er die Eigenschaft als Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes verliert. Das Bundesministerium der Verteidigung entscheidet darüber, ob diese Voraussetzung vorliegt, und stellt den Tag der Beendigung des Dienstverhältnisses fest.
	(2) Ein Soldat ist zu entlassen, wenn
	1. die festgesetzte Dienstzeit abgelaufen ist, es sei denn, unbefristete Reservedienstleistungen nach § 6 Absatz 4 des Reservistengesetzes sind angeordnet worden oder der Spannungs- oder Verteidigungsfall ist eingetreten,
	2. die Anordnung unbefristeter Reservedienstleistungen nach § 6 Absatz 4 des Reservistengesetzes aufgehoben wird, es sei denn, dass der Spannungs- oder Verteidigungsfall eingetreten ist,
	3. seine Verwendung während des Spannungs- oder Verteidigungsfalles endet,
	4. in seiner Person Umstände vorliegen, die für Reservisten eine zwingende Dienstleistungsausnahme nach den §§ 7 bis 11 des Reservistengesetzes begründen würden,
	5. innerhalb des ersten Monats im Rahmen der Einstellungsuntersuchung festgestellt wird, dass der Soldat wegen einer Gesundheitsstörung dauernd oder voraussichtlich für einen Zeitraum von mehr als einem Monat vorübergehend zur Erfüllung seiner Dienstpflichten unfähig ist,
	6. nach seinem bisherigen Verhalten durch sein Verbleiben in der Bundeswehr die militärische Ordnung oder die Sicherheit der Truppe ernstlich gefährdet würde,
	7. bei ihm die Voraussetzungen des § 46 Absatz 2a vorliegen,
	8. er als Kriegsdienstverweigerer anerkannt ist,
	9. er seiner Aufstellung für die Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag oder zu der gesetzgebenden Körperschaft eines Landes zugestimmt hat, oder
	10. er dienstunfähig ist oder die Wiederherstellung seiner Dienstfähigkeit innerhalb der Wehrdienstzeit nicht zu erwarten ist, wobei § 44 Absatz 4 Satz 1 und 3 entsprechend gilt.

	(3) Ein Soldat kann entlassen werden, wenn
	1. das Verbleiben im Dienst für ihn wegen persönlicher, insbesondere häuslicher, beruflicher oder wirtschaftlicher Gründe eine besondere Härte bedeuten würde und er seine Entlassung beantragt hat,
	2. gegen ihn auf Freiheitsstrafe oder Strafarrest von drei Monaten oder mehr oder auf eine nicht zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe erkannt ist,
	3. die Aussetzung einer Jugendstrafe zur Bewährung widerrufen wird oder
	4. einem Antrag nach § 61 Absatz 3 stattgegeben worden ist und eine anderweitige Verwendung nicht möglich ist.

	(4) Während der Probezeit kann der Soldat zum 15. oder zum Letzten eines Monats entlassen werden. Die Entlassungsverfügung ist spätestens zwei Wochen vor dem Entlassungstermin bekanntzugeben. Auf schriftlichen Antrag des Soldaten ist dieser während der Probezeit zum 15. oder zum Letzten eines Monats zu entlassen. Die Entlassung ist in den ersten fünf Monaten spätestens einen Monat vor dem Entlassungstag zu beantragen.
	(5) Die Entlassung wird durch das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr verfügt.
	(6) Ein Soldat, der sich schuldhaft von seiner Truppe oder Dienststelle fernhält, gilt mit dem Tag als entlassen, an dem er hätte entlassen werden müssen, wenn er Dienst geleistet hätte.
	(7) Ist ein Soldat im Entlassungszeitpunkt wegen Verschleppung, Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen, so ist die Entlassung bis zum Ablauf des auf die Beendigung dieses Zustandes folgenden Monats hinauszuschieben.
	(8) Befindet sich ein Soldat im Entlassungszeitpunkt in stationärer truppenärztlicher Behandlung, endet der Wehrdienst, wenn
	1. die stationäre truppenärztliche Behandlung beendet ist, spätestens jedoch drei Monate nach dem Entlassungszeitpunkt, oder
	2. er innerhalb der drei Monate schriftlich erklärt, dass er mit der Fortsetzung des Wehrdienstverhältnisses nicht einverstanden ist, mit dem Tag der Abgabe der Erklärung.


	§ 67
	Ausschluss vom freiwilligen Wehrdienst nach § 58 und Verlust des Dienstgrades
	(1) Ein Soldat ist vom freiwilligen Wehrdienst ausgeschlossen, wenn gegen ihn durch ein deutsches Gericht auf die in § 38 Absatz 1 bezeichneten Strafen, Nebenfolgen oder Maßregeln erkannt wird. Er verliert seinen Dienstgrad; dies gilt auch, wenn er wegen schuldhafter Verletzung seiner Dienstpflichten nach § 66 Absatz 2 Nummer 6 oder 7 entlassen wird.
	(2) Wird ein Urteil mit der Folge des Dienstgradverlustes nach Absatz 1 Satz 2 im Wiederaufnahmeverfahren durch ein Urteil ersetzt, das diese Folgen nicht hat, gilt der Verlust des Dienstgrades als nicht eingetreten.
	(3) Ein Soldat verliert seinen Dienstgrad ferner, wenn er als Kriegsdienstverweigerer anerkannt wird, im Fall der Entlassung nach § 66 Absatz 2 Nummer 8 mit Beendigung des Wehrdienstverhältnisses.

	§ 68
	Freiwillige Bereitschaftserklärung; Datenverarbeitung
	unverändert
	(1) Die Bereitschaftserklärung nach § 15a des Wehrpflichtgesetzes kann freiwillig abgegeben werden.
	(2) Das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr darf für den Hinweis auf die Möglichkeit der freiwilligen Abgabe einer in Absatz 1 genannten Bereitschaftserklärung und für einen Hinweis auf gesetzlich geregelte Freiwilligendienste im automatisierten Abrufverfahren nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes die in § 15 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes genannten Daten folgender Personen abrufen und weiterverarbeiten: 
	(3) Die in einer freiwillig abgegebenen Bereitschaftserklärung angegebenen Daten können nur für folgende Zwecke verarbeitet werden: 


	Dienstleistungspflicht
	Sondervorschriften für weitere Wehrdienstverhältnisse
	§ 69
	Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz
	(1) Die Begründung der Wehrpflicht, die Heranziehung der Wehrpflichtigen zum Wehrdienst und die Beendigung ihres Wehrdienstes regelt das Wehrpflichtgesetz.
	(2) Die Beförderung eines Soldaten, der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz leistet, wird mit der dienstlichen Bekanntgabe an den Soldaten, jedoch nicht vor dem in der Ernennungsverfügung bestimmten Tag wirksam. Der Tag der dienstlichen Bekanntgabe der Beförderung ist zu bescheinigen.

	§ 70
	Wehrdienst nach dem Reservistengesetz
	(1) Die Begründung der Pflicht und die Heranziehung zu Dienstleistungen sowie deren Beendigung regelt das Reservistengesetz.
	(2) Für die Beförderung von Personen, die zu Dienstleistungen nach dem Reservistengesetz herangezogen werden, gilt § 64 entsprechend.

	§ 71
	Reservewehrdienstverhältnis
	(1) Die Rechtsstellung der Soldaten in einem Reservewehrdienstverhältnis regelt das Reservistengesetz.
	(2) Für die Beförderung von Personen in einem Reservewehrdienstverhältnis gilt § 42 entsprechend.


	Umfang und Arten der Dienstleistungen
	entfällt
	Personenkreis
	(1) Ein früherer Berufssoldat, der wegen Erreichens einer allgemeinen Altersgrenze in den Ruhestand getreten ist oder wegen Erreichens einer besonderen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt worden ist, kann bis zum Ablauf des Monats, in dem er das 65. Lebensjahr vollendet hat, zu den in § 60 genannten Dienstleistungen herangezogen werden. Zu den in § 60 Nummer 2 bis 5 genannten Dienstleistungen kann er nur mit seiner freiwilligen schriftlichen Verpflichtung herangezogen werden.
	(2) Ein früherer Berufssoldat oder ein früherer Soldat auf Zeit, der mindestens zwei Jahre in einem Dienstverhältnis als Berufssoldat oder Soldat auf Zeit gestanden hat, kann 
	(3) Andere als die in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen können auf Grund freiwilliger schriftlicher Verpflichtung bis zum Ablauf des Monats, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, zu den in § 60 genannten Dienstleistungen herangezogen werden. § 9 Absatz 2 und § 37 Absatz 3 gelten entsprechend. Personen, denen auf Grund einer Wehrdienstleistung ein höherer Dienstgrad nicht nur für die Dauer der Verwendung verliehen worden ist, können auch ohne freiwillige Verpflichtung bis zum Ablauf des Monats, in dem sie das 60. Lebensjahr vollenden, herangezogen werden 
	(4) Vor Ablauf der Frist für den Widerspruch gegen einen Heranziehungsbescheid kann die gemäß Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 oder Absatz 3 Satz 1 abgegebene freiwillige schriftliche Verpflichtung allgemein oder für den Einzelfall jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Der Widerruf ist schriftlich gegenüber der für die Heranziehung zuständigen Stelle zu erklären.
	(5) Nach dem Ablauf der Frist für den Widerspruch gegen einen Heranziehungsbescheid ist der Widerruf der Verpflichtungserklärung ausgeschlossen. Bis zum Beginn des Wehrdienstverhältnisses nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 können Herangezogene jedoch auf Antrag von der Pflicht zur Dienstleistung befreit werden. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die Heranziehung wegen persönlicher, insbesondere häuslicher, wirtschaftlicher oder beruflicher Gründe eine besondere, im Bereitschafts-, Spannungs- oder Verteidigungsfall eine unzumutbare Härte bedeuten würde.

	Arten der Dienstleistungen
	Dienstleistungen sind 

	Übungen
	(1) Befristete Übungen dauern grundsätzlich höchstens drei Monate. Über Ausnahmen entscheidet das Bundesministerium der Verteidigung.
	(2) Die Gesamtdauer der verpflichtenden Übungen beträgt bei Mannschaften höchstens sechs, bei Unteroffizieren höchstens neun und bei Offizieren höchstens zwölf Monate.
	(3) Übungen, die von der Bundesregierung als Bereitschaftsdienst angeordnet werden, sind unbefristet. Auf die Gesamtdauer der Übungen nach Absatz 2 werden sie nicht angerechnet; das Bundesministerium der Verteidigung kann eine Anrechnung anordnen.

	Besondere Auslandsverwendungen
	(1) Besondere Auslandsverwendungen sind Verwendungen, die auf Grund eines Übereinkommens, eines Vertrages oder einer Vereinbarung mit einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung oder mit einem auswärtigen Staat auf Beschluss der Bundesregierung im Ausland oder außerhalb des deutschen Hoheitsgebietes auf Schiffen oder in Luftfahrzeugen stattfinden.
	(2) Eine besondere Auslandsverwendung ist grundsätzlich jeweils für höchstens sieben Monate zulässig. Sie wird auf die Gesamtdauer der Übungen nach § 61 Abs. 2 nicht angerechnet. Soweit die Dauer drei Monate übersteigt, wirkt das für die Heranziehung zuständige Karrierecenter der Bundeswehr auf die Zustimmung des Arbeitgebers oder der Dienstbehörde hin.
	(3) Ist ein Soldat auf seinen Antrag von der Teilnahme an besonderen Auslandsverwendungen allgemein oder für den Einzelfall entpflichtet worden (§ 59 Abs. 5), kann er aus vorbereitenden Übungen entlassen werden, wenn dies im dienstlichen Interesse liegt. § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 bleibt unberührt.
	(4) § 75 Abs. 2 Nr. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Soldat zu entlassen ist.

	Hilfeleistungen im Innern
	(1) Hilfeleistungen im Innern sind Verwendungen der Streitkräfte im Rahmen der Amtshilfe oder bei einer Naturkatastrophe oder einem besonders schweren Unglücksfall nach Artikel 35 des Grundgesetzes.
	(2) Die Hilfeleistung im Innern ist grundsätzlich jeweils für höchstens drei Monate jährlich zulässig. Das Bundesministerium der Verteidigung kann mit Zustimmung der zur Dienstleistung heranzuziehenden Person und ihres Arbeitgebers oder ihrer Dienstbehörde Ausnahmen zulassen. Hilfeleistungen im Innern werden auf die Gesamtdauer der Übungen nach § 61 Abs. 2 nicht angerechnet.
	(3) Als Hilfeleistungen im Innern gelten auch vorbereitende Übungen im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit.

	Hilfeleistungen im Ausland
	(1) Hilfeleistungen im Ausland sind Verwendungen der Streitkräfte im Rahmen von humanitären Hilfeleistungen.
	(2) Die Hilfeleistung im Ausland ist grundsätzlich jeweils für höchstens drei Monate jährlich zulässig. Das Bundesministerium der Verteidigung kann mit Zustimmung der zur Dienstleistung heranzuziehenden Person und ihres Arbeitgebers oder ihrer Dienstbehörde Ausnahmen zulassen. Hilfeleistungen im Ausland werden auf die Gesamtdauer der Übungen nach § 61 Abs. 2 nicht angerechnet.

	Wehrdienst zur temporären Verbesserung der personellen Einsatzbereitschaft
	(1) Wehrdienst zur temporären Verbesserung der personellen Einsatzbereitschaft dient 
	(2) Wehrdienst zur temporären Verbesserung der Einsatzbereitschaft darf höchstens zehn Monate im Kalenderjahr geleistet werden. Er wird auf die Gesamtdauer der Übungen nach § 61 Absatz 2 nicht angerechnet.


	Dienstleistungsausnahmen
	entfällt
	Dienstunfähigkeit
	Zu Dienstleistungen wird nicht herangezogen, wer dienstunfähig ist.

	Ausschluss von Dienstleistungen
	Von Dienstleistungen ist derjenige ausgeschlossen, gegen den durch ein deutsches Gericht auf die in § 38 Abs. 1 bezeichneten Strafen, Maßregeln oder Nebenfolgen erkannt worden ist. Gleiches gilt für den, der unveränderliche Merkmale des Erscheinungsbilds aufweist, die mit den Vorgaben der Rechtsverordnung nach § 4 Absatz 4 nicht vereinbar sind.

	Befreiung von Dienstleistungen
	Von Dienstleistungen sind befreit 

	Zurückstellung von Dienstleistungen
	(1) Von Dienstleistungen wird zurückgestellt, 
	(1a) Von Dienstleistungen wird ferner zurückgestellt, wer auf Grund eines völkerrechtlichen Vertrages für die Dauer einer Tätigkeit in einer internationalen Behörde nicht zum Wehrdienst herangezogen werden kann.
	(2) Von Dienstleistungen werden Dienstleistungspflichtige, die sich auf das geistliche Amt (§ 66) vorbereiten, auf Antrag zurückgestellt. Hierzu sind beizubringen: 
	(3) Hat ein Dienstleistungspflichtiger seiner Aufstellung für die Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag oder zu der gesetzgebenden Körperschaft eines Landes zugestimmt, ist er bis zur Wahl zurückzustellen. Hat er die Wahl angenommen, kann er für die Dauer des Mandats nur auf seinen Antrag herangezogen werden.
	(4) Auf Antrag soll ein Dienstleistungspflichtiger von einer Dienstleistung zeitlich befristet zurückgestellt werden, wenn und solange die Heranziehung zur Dienstleistung für ihn wegen persönlicher, insbesondere häuslicher, wirtschaftlicher oder beruflicher Gründe eine besondere, im Bereitschafts-, Spannungs- und Verteidigungsfall eine unzumutbare Härte bedeuten würde. Eine besondere Härte liegt in der Regel vor, wenn 
	(5) Von Dienstleistungen kann ein Dienstleistungspflichtiger ferner zurückgestellt werden, wenn gegen ihn ein Strafverfahren anhängig ist, in dem Freiheitsstrafe, Strafarrest, Jugendstrafe oder eine freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung zu erwarten ist, oder wenn seine Heranziehung die militärische Ordnung oder das Ansehen der Bundeswehr ernstlich gefährden würde.
	(6) Von einer Dienstleistung soll ein Dienstleistungspflichtiger auf Antrag auch zurückgestellt werden, wenn er für die Erhaltung und Fortführung des elterlichen Betriebes oder des Betriebes seines Arbeitgebers oder für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung seiner Dienstbehörde unentbehrlich ist. In diesem Fall sind die Eltern, der Arbeitgeber oder die Dienstbehörde des Dienstleistungspflichtigen antragsberechtigt und verpflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen für die Unentbehrlichkeit der zuständigen Wehrersatzbehörde anzuzeigen. Die Zurückstellung bedarf der Zustimmung des Dienstleistungspflichtigen. Die Heranziehung des Dienstleistungspflichtigen ist bis zur Entscheidung über den Antrag auszusetzen.

	Unabkömmlichstellung
	(1) Zum Ausgleich des personellen Kräftebedarfs für die Aufgaben der Bundeswehr und andere Aufgaben kann ein Dienstleistungspflichtiger im Spannungs- und Verteidigungsfall im öffentlichen Interesse für Dienstleistungen unabkömmlich gestellt werden, wenn und solange er für die von ihm ausgeübte Tätigkeit nicht entbehrt werden kann.
	(2) Über die Unabkömmlichstellung entscheidet die Wehrersatzbehörde auf Vorschlag der zuständigen Verwaltungsbehörde. Das Vorschlagsrecht steht auch den Kirchen und Religionsgemeinschaften, soweit sie Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, für ihre Bediensteten zu. Die Zuständigkeit und das Verfahren regelt eine Rechtsverordnung. In der Rechtsverordnung kann die Befugnis zur Bestimmung der zuständigen Behörden auf oberste Bundesbehörden oder auf die Landesregierungen mit der Befugnis zur Weiterübertragung auf oberste Landesbehörden übertragen werden; die nach dieser Verordnung vorschlagsberechtigte oberste Bundesbehörde oder die Landesregierung kann, soweit Landesrecht dies zulässt, das Vorschlagsrecht auch durch allgemeine Verwaltungsvorschrift regeln. Die Rechtsverordnung regelt auch, wie Meinungsverschiedenheiten zwischen der Wehrersatzbehörde und der vorschlagenden Verwaltungsbehörde unter Abwägung der verschiedenen Belange auszugleichen sind. Die Rechtsverordnung regelt ferner, für welche Fristen die Unabkömmlichstellung ausgesprochen werden kann und welche sachverständigen Stellen der öffentlichen Verwaltung und Wirtschaft zu hören sind.
	(3) Die Dienstbehörde oder der Arbeitgeber des Dienstleistungspflichtigen ist verpflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen für die Unabkömmlichstellung der zuständigen Wehrersatzbehörde anzuzeigen. Dienstleistungspflichtige, die in keinem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen, haben den Wegfall der Voraussetzungen selbst anzuzeigen.


	Heranziehungsverfahren
	entfällt
	Zuständigkeit
	Zuständig für die Heranziehung von Dienstleistungspflichtigen zu Dienstleistungen und das damit in Zusammenhang stehende Verfahren nach diesem Abschnitt sind die Wehrersatzbehörden.

	Register für der Dienstleistungsüberwachung unterliegende Personen
	(1) Zur Aktualisierung der für die Zwecke der Dienstleistungsüberwachung nach § 77 Absatz 1 und 2 aus den Melderegistern abgerufenen Daten führt das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr ein Register.
	(2) In dem Register nach Absatz 1 werden folgende personenbezogene Daten gespeichert: 
	(3) Hinsichtlich der datenverarbeitenden Regelungen zu Abruf- und Zugriffsrechten, zu Speicher- und Löschfristen sowie zu technisch-organisatorischen Maßnahmen sind § 29b Absatz 5 Satz 1 sowie die §§ 29d und 29e entsprechend anzuwenden.

	Verfahren
	(1) Das Verfahren nach diesem Abschnitt ist kostenfrei. Notwendige Auslagen sind zu erstatten. Zu den notwendigen Auslagen gehören auch die Kosten für die Beschaffung von Unterlagen, deren Beibringung dem Dienstleistungspflichtigen aufgegeben wird. Einem Arbeitnehmer, der nicht unter das Arbeitsplatzschutzgesetz fällt, wird auch der durch eine angeordnete ärztliche Untersuchung oder eine angeordnete sonstige Vorstellung bei der Wehrersatzbehörde entstehende Verdienstausfall erstattet. Einem Dienstleistungspflichtigen, der nicht Arbeitnehmer ist, werden notwendige Aufwendungen, die ihm durch die Bestellung eines Vertreters entstehen, erstattet. Das Nähere über die Erstattung von notwendigen Auslagen, Verdienstausfall und Vertretungskosten regelt eine Rechtsverordnung.
	(2) Anträge nach diesem Abschnitt sind schriftlich oder elektronisch zu stellen. Bescheide nach diesem Abschnitt ergehen schriftlich oder in elektronischer Form.
	(3) Ein Bescheid, der in Ausführung dieses Abschnittes ergeht, ist zuzustellen. Dies gilt nicht für begünstigende Verwaltungsakte. Ein Heranziehungsbescheid zu Hilfeleistungen im Innern (§ 63), zu Hilfeleistungen im Ausland (§ 63a), zu einer Übung, die von der Bundesregierung als Bereitschaftsdienst angeordnet ist (§ 61 Abs. 3) oder die als Alarmübung nicht länger als drei Tage dauert, kann auch mit gewöhnlichem Standardbrief mit dem Vermerk "Vorrangpost" oder in entsprechender Anwendung des § 5 des Verwaltungszustellungsgesetzes unmittelbar durch die Truppe zugestellt werden.

	Ärztliche Untersuchung, Anhörung
	Ungediente Personen, die sich gemäß § 59 Abs. 3 Satz 1 freiwillig zu Dienstleistungen verpflichten wollen, sind vor der Annahme ihrer Verpflichtung hinsichtlich ihrer Dienstfähigkeit zu untersuchen. Ungediente Dienstleistungspflichtige, die nicht innerhalb von drei Jahren nach dieser oder nach einer erneuten ärztlichen Untersuchung zu einer Dienstleistung herangezogen worden sind, sind vor ihrer Heranziehung zu hören und auf Antrag oder, wenn Anhaltspunkte für eine Veränderung des Gesundheitszustandes vorliegen oder dies für eine vorgesehene Verwendung im Wehrdienst erforderlich ist, erneut ärztlich zu untersuchen. Sie haben sich hierzu nach Aufforderung durch die Karrierecenter der Bundeswehr vorzustellen und ärztlich untersuchen zu lassen. Auf die Untersuchung findet § 17a Absatz 2 bis 4 entsprechende Anwendung. Das Ergebnis der Untersuchung und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen sind durch einen schriftlichen Untersuchungsbescheid mitzuteilen. Das gilt auch dann, wenn eine beantragte Überprüfung der Dienstfähigkeit ohne ärztliche Untersuchung durchgeführt wird.

	Heranziehung von ungedienten Dienstleistungspflichtigen
	(1) Ungediente Dienstleistungspflichtige (§ 59 Abs. 3 Satz 1), die nach § 71 verfügbar sind, werden durch die Karrierecenter der Bundeswehr zu Dienstleistungen herangezogen. Die Art der Dienstleistung sowie Ort und Zeit des Diensteintritts werden durch Heranziehungsbescheid bekannt gegeben. Im Heranziehungsbescheid ist die Dauer der zu leistenden Dienstleistung anzugeben; dies gilt nicht für die Heranziehung zum Wehrdienst im Spannungs- oder Verteidigungsfall nach § 60 Nr. 6 und zu Übungen als Bereitschaftsdienst nach § 61 Abs. 3.
	(2) Die Dienstleistungspflichtigen haben sich entsprechend dem Heranziehungsbescheid zu Dienstleistungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung zu stellen.
	(3) Der Heranziehungsbescheid soll vier Wochen vor dem Beginn der Dienstleistung zugestellt sein. Dienstleistungspflichtige können ohne Einhaltung einer Frist einberufen werden, wenn 

	Heranziehung von gedienten Dienstleistungspflichtigen
	Dienstleistungspflichtige, die bereits in der Bundeswehr gedient haben, werden nach Feststellung ihrer Verfügbarkeit durch die Wehrersatzbehörden zu Dienstleistungen herangezogen. Sie sind zu hören, wenn seit dem Ausscheiden aus dem Wehrdienst mehr als drei Jahre verstrichen sind, und auf Antrag oder, wenn Anhaltspunkte für eine Veränderung des Gesundheitszustandes vorliegen oder dies für eine vorgesehene Verwendung im Wehrdienst erforderlich ist, erneut ärztlich zu untersuchen. Auf die Untersuchung finden § 17a Absatz 2 bis 4 sowie § 71 Satz 5 und 6 entsprechende Anwendung. Die Dienstleistungspflichtigen haben sich nach Aufforderung durch die Karrierecenter der Bundeswehr vorzustellen und ärztlich untersuchen zu lassen. Sie haben sich entsprechend dem Heranziehungsbescheid zu Dienstleistungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung zu stellen. § 72 Abs. 1 und 3 gilt entsprechend.


	Beendigung der Dienstleistungen und Verlust des Dienstgrades
	entfällt
	Beendigung der Dienstleistungen
	Die Dienstleistungen enden 

	Entlassung aus den Dienstleistungen
	(1) Der Soldat ist entlassen mit Ablauf des Monats, in dem er das für ihn nach § 59 Abs. 1, 2 oder 3 festgesetzte Höchstalter für eine Heranziehung erreicht hat. Im Übrigen ist er zu entlassen, wenn 
	(2) Der Soldat kann entlassen werden, wenn 
	(3) Die Entlassung wird von der Stelle verfügt, die nach § 4 Abs. 2 für die Ernennung des Soldaten zuständig wäre.
	(4) Ein Soldat, der sich schuldhaft von seiner Truppe oder Dienststelle fern hält, gilt mit dem Tag als entlassen, an dem er hätte entlassen werden müssen, wenn er Dienst geleistet hätte.
	(5) Ist ein Soldat im Entlassungszeitpunkt wegen Verschleppung, Gefangenschaft oder aus sonstigen mit dem Dienst zusammenhängenden Gründen dem Einflussbereich des Dienstherrn entzogen, so ist die Entlassung bis zum Ablauf des auf die Beendigung dieses Zustandes folgenden Monats hinauszuschieben.
	(6) Befindet sich ein Soldat, der eine Dienstleistung erbringt, im Entlassungszeitpunkt in stationärer truppenärztlicher Behandlung, endet der Wehrdienst, zu dem er herangezogen wurde, wenn 

	Ausschluss von Dienstleistungen und Verlust des Dienstgrades
	(1) Ein Soldat ist von Dienstleistungen ausgeschlossen, wenn gegen ihn durch ein deutsches Gericht auf die in § 38 Abs. 1 bezeichneten Strafen, Maßregeln oder Nebenfolgen erkannt wird. Er verliert seinen Dienstgrad; dies gilt auch, wenn er wegen schuldhafter Verletzung seiner Dienstpflichten nach § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 oder nach § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 entlassen wird.
	(2) Wird ein Urteil mit der Folge des Dienstgradverlustes nach Absatz 1 Satz 2 im Wiederaufnahmeverfahren durch ein Urteil ersetzt, das diese Folgen nicht hat, gilt der Verlust des Dienstgrades als nicht eingetreten.
	(3) Ein Dienstleistungspflichtiger verliert seinen Dienstgrad ferner, wenn er als Kriegsdienstverweigerer anerkannt wird, im Fall der Entlassung nach § 75 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 mit Beendigung des Wehrdienstverhältnisses. Er verliert seinen Dienstgrad auch, wenn gegen ihn durch ein deutsches Gericht auf eine der in § 38 Absatz 1 bezeichneten Strafen, Maßregeln und Nebenfolgen erkannt worden ist. Die §§ 53 und 57 bleiben unberührt.


	Überwachung und Durchsetzung der Dienstleistungspflicht
	entfällt
	Dienstleistungsüberwachung; Haftung
	(1) Der Dienstleistungsüberwachung unterliegen die in § 59 Abs. 1 bis 3 genannten Personen. Die Dienstleistungsüberwachung beginnt im Anschluss an das Dienstverhältnis als Berufssoldat oder Soldat auf Zeit, im Fall des § 59 Abs. 3 Satz 1 oder im Fall einer Verpflichtung zu einem freiwilligen Wehrdienst nach § 58b mit der Annahme der Verpflichtung, und endet zu dem in § 59 Abs. 1 bis 3 genannten, jeweils einschlägigen Zeitpunkt.
	(2) Von der Dienstleistungsüberwachung sind diejenigen Dienstleistungspflichtigen ausgenommen, die 
	(3) Die Wehrersatzbehörden dürfen zum Zweck der Dienstleistungsüberwachung im automatisierten Abrufverfahren nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes die in § 15 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes genannten Daten abrufen und weiterverarbeiten. Im Falle der Unmöglichkeit des Datenabrufs ist § 34 Absatz 2 Satz 5 des Bundesmeldegesetzes entsprechend anzuwenden. Soweit es für die Kontaktpflege im Rahmen der Dienstleistungsüberwachung erforderlich ist, dürfen die Wehrersatzbehörden der Dienststelle, bei der ein Dienstleistungspflichtiger beordert ist, folgende Daten zur Person des Dienstleistungspflichtigen übermitteln: 
	(4) Während der Dienstleistungsüberwachung haben die Dienstleistungspflichtigen 
	(5) Die Dienstleistungspflichtigen haben für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden und Verluste an ausgehändigten Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken Geldersatz zu leisten. Die Schadensersatzansprüche verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem die zuständigen Behörden von dem Schaden Kenntnis erlangen, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung an.
	(6) Während der Dienstleistungsüberwachung haben die Dienstleistungspflichtigen ferner der zuständigen Wehrersatzbehörde unverzüglich schriftlich, elektronisch oder mündlich zu melden: 
	(7) (weggefallen)

	Aufenthaltsfeststellungsverfahren
	(1) Kann die für die Dienstleistungsüberwachung zuständige Wehrersatzbehörde (ausschreibende Behörde) den ständigen Aufenthaltsort eines Dienstleistungspflichtigen nicht feststellen, übermittelt sie dem Bundesverwaltungsamt zum Zweck der Feststellung des Aufenthaltsortes folgende Daten zur Person des Dienstleistungspflichtigen: 
	(2) Das Bundesverwaltungsamt hat die Daten zu dem in Absatz 1 genannten Zweck in regelmäßigen Abständen in einer Datei zusammengefasst folgenden Stellen zu übermitteln: 
	(3) Die ausschreibende Behörde unterrichtet das Bundesverwaltungsamt rechtzeitig, wenn für eine betroffene Person die Dienstleistungspflicht nach § 59 Abs. 1 bis 3 endet. Das Bundesverwaltungsamt hat die Daten der betroffenen Person spätestens mit Ende der Dienstleistungspflicht zu löschen; Gleiches gilt für die übrigen Stellen nach Absatz 2 Satz 1, die durch das Bundesverwaltungsamt über das Ende der Dienstleistungspflicht unverzüglich zu unterrichten sind.
	(4) Sobald das Bundesverwaltungsamt eine Datei nach Absatz 2 Satz 1 übermittelt, haben die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 genannten Stellen die ihnen zuvor übermittelte Datei zu löschen.

	Vorführung und Zuführung
	(1) Bei Dienstleistungspflichtigen, die einer angeordneten ärztlichen Untersuchung (§ 71 Satz 3 oder § 73 Satz 4) fernbleiben oder einer Aufforderung der Wehrersatzbehörde, sich persönlich zu melden (§ 77 Abs. 4 Nr. 3), unentschuldigt nicht nachkommen, kann die Vorführung angeordnet werden. Die Polizei ist um Durchführung zu ersuchen.
	(2) Die Polizei kann ersucht werden, Dienstleistungspflichtige, die ihrer Heranziehung unentschuldigt nicht Folge leisten, dem nächsten Feldjägerdienstkommando zuzuführen.
	(3) Die Polizei ist befugt, zum Zweck der Vorführung oder Zuführung die Wohnung und andere Räume des Dienstleistungspflichtigen zu betreten und nach ihm zu suchen. Das Gleiche gilt, außer zur Nachtzeit, für andere Wohnungen und Räume, wenn sich der Dienstleistungspflichtige einem unmittelbar bevorstehenden Zugriff der Polizei durch Betreten solcher Wohnungen und Räume entzieht. Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 bedürfen einer durch die Wehrersatzbehörde einzuholenden richterlichen Anordnung. Dabei kann das Gericht von einer vorherigen Anhörung des Dienstleistungspflichtigen oder Wohnungsinhabers absehen, wenn es dies für erforderlich hält, um den Zweck der Maßnahme nicht zu gefährden. Personen, die Mitgewahrsam an der Wohnung des Dienstleistungspflichtigen haben, haben das Betreten und Durchsuchen der Wohnung und anderer Räume zu dulden. Unbillige Härten gegenüber Mitgewahrsamsinhabern sind zu vermeiden. Die Anordnung ist bei der Durchsuchung vorzuzeigen. Für die richterliche Anordnung einer Durchsuchung ist das Verwaltungsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Durchsuchung vorgenommen werden soll. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.


	Verhältnis zur Wehrpflicht
	entfällt
	Konkurrenzregelung
	Für Wehrpflichtige nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes ist im Spannungs- oder Verteidigungsfall das Wehrpflichtgesetz vorrangig anzuwenden.


	Rechtsschutz
	unverändert
	Rechtsweg
	entfällt
	Rechtsbehelfe und Rechtsmittel gegen Verwaltungsakte nach dem Vierten Abschnitt
	entfällt
	Besondere Vorschriften für das Vorverfahren
	(1) Der Widerspruch gegen Verwaltungsakte, die auf Grund des Vierten Abschnitts dieses Gesetzes durch die Wehrersatzbehörden ergehen, ist binnen zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde zu erheben, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Die Frist wird auch durch Einlegung bei der Behörde, die den Widerspruchsbescheid zu erlassen hat, gewahrt.
	(2) Über den Widerspruch gegen den Heranziehungsbescheid (§ 72 Abs. 1 Satz 1 und § 73 Satz 1), den Widerspruch gegen die Aufhebung eines Heranziehungsbescheides und den Widerspruch gegen den Untersuchungsbescheid (§ 71 Satz 5 und § 73 Satz 3) entscheidet das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. Der Widerspruch gegen den Heranziehungsbescheid, der Widerspruch gegen die Aufhebung eines Heranziehungsbescheides und der Widerspruch gegen den Untersuchungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung.

	Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts
	Die Berufung gegen ein Urteil und die Beschwerde gegen eine andere Entscheidung des Verwaltungsgerichts sind ausgeschlossen. Das gilt nicht für die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision nach § 135 in Verbindung mit § 133 der Verwaltungsgerichtsordnung und die Beschwerde gegen Beschlüsse über den Rechtsweg nach § 17a Abs. 2 und 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Auf die Beschwerde gegen Beschlüsse über den Rechtsweg findet § 17a Abs. 4 Satz 4 bis 6 des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechende Anwendung.

	Besondere Vorschriften für die Anfechtungsklage
	Die Anfechtungsklage gegen den Untersuchungsbescheid (§ 71 Satz 5 und § 73 Satz 3), die Anfechtungsklage gegen den Heranziehungsbescheid (§ 72 Abs. 1 Satz 1 und § 73 Satz 1) und die Anfechtungsklage gegen die Aufhebung des Heranziehungsbescheides haben keine aufschiebende Wirkung. Das Gericht kann auf Antrag die aufschiebende Wirkung anordnen. Vor der Anordnung ist das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zu hören.


	Sonderregelungen, Bußgeld-, Übergangs- und Schlussvorschriften
	Sonderregelungen, Übergangs- und Schlussvorschriften
	Bußgeldvorschriften
	entfällt
	(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
	(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.
	(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Karrierecenter der Bundeswehr.

	§ 93
	Verordnungsermächtigungen
	Verordnungsermächtigungen
	(1) Die Bundesregierung erlässt die Rechtsverordnungen über 
	(1) Die Bundesregierung erlässt die Rechtsverordnungen über 
	1. unverändert
	2. unverändert
	3. unverändert
	4. unverändert
	5. unverändert
	6. unverändert
	7. die Verlängerung der Dienstzeit von Soldaten auf Zeit nach § 54 Absatz 3 Nummer 1.
	10. unverändert

	(2) Das Bundesministerium der Verteidigung erlässt die Rechtsverordnungen über 
	(2) Das Bundesministerium der Verteidigung erlässt die Rechtsverordnungen über 
	1. die Regelung des Vorgesetztenverhältnisses nach § 1 Absatz 2,
	2. unverändert
	3. unverändert
	4. unverändert
	5. unverändert
	6. unverändert
	7. unverändert
	8. unverändert
	9. unverändert

	(3) Das Bundesministerium der Verteidigung erlässt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern und dem Bundesministerium der Finanzen die Rechtsverordnungen über 
	(3) unverändert
	(4) Das Bundesministerium der Verteidigung erlässt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern die Rechtsverordnung über die Festlegung der Verwendungen mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen nach § 3a Absatz 2.
	(4) unverändert
	(5) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 Nr. 9 bedarf der Zustimmung des Bundesrates.
	entfällt

	Übergangsvorschrift aus Anlass des Wehrrechtsänderungsgesetzes 2011
	entfällt
	(1) Die Vorschriften über nachwirkende Dienstleistungspflichten nach dem Vierten Abschnitt sind nur anzuwenden, wenn 
	(2) Für frühere Soldaten, die am 30. Juni 2011 nach § 24 des Wehrpflichtgesetzes in der bis zu diesem Tag geltenden Fassung der Wehrüberwachung unterliegen und nach § 59 Absatz 3 Satz 3 zu einer Dienstleistung herangezogen werden können, beginnt die Dienstleistungsüberwachung nach § 77 Absatz 1 Satz 1 am 1. Juli 2011. Für Soldaten, deren Wehrdienstverhältnis nach dem Wehrpflichtgesetz vor dem 30. Juni 2011 begonnen hat und nach dem 29. Juni 2011 endet, beginnt sie im Anschluss an dieses Wehrdienstverhältnis, es sei denn, dass ausschließlich Grundwehrdienst geleistet wird.



	(Uniformverordnung - UnifV)vom: 25.04.2008 - Geändert durch Art. 9 G v. 4.8.2019 I 1147
	(Uniformverordnung - UnifV)vom: 25.04.2008 - Geändert durch Art. 9 G v. 4.8.2019 I 1147
	§ 5
	Antrag, Zuständigkeiten
	Antrag, Zuständigkeiten
	(1) Die Genehmigung für die in § 3 Nr. 1 bis 5 genannten Anlässe wird auf Antrag erteilt. In den Fällen des § 3 Nr. 6 erfolgt die Genehmigung von Amts wegen.
	(1) unverändert
	(2) Über Anträge nach § 3 Nr. 1 bis 4, die vor Beendigung des Wehrdienstverhältnisses gestellt werden, entscheidet die oder der letzte Disziplinarvorgesetzte der Soldatin oder des Soldaten. Über spätere Anträge sowie über Anträge nach § 3 Nr. 5 entscheidet das für den Wohnsitz der Soldatin oder des Soldaten zuständige Landeskommando.
	(2) Über Anträge nach § 3 Nr. 1 bis 4, die vor Beendigung des Wehrdienstverhältnisses gestellt werden, entscheidet die oder der letzte Disziplinarvorgesetzte der Soldatin oder des Soldaten.
	(3) Das Streitkräfteamt entscheidet, 
	(3) unverändert
	(4) In den Fällen des § 3 Nr. 6 entscheidet die für die Zuziehung im Einzelfall zuständige Stelle.
	(4) unverändert


	( - WBO)vom: 23.12.1956 - zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 17.12.2024 I Nr. 424
	( - WBO)vom: 23.12.1956 - zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 17.12.2024 I Nr. 424
	§ 23a
	Ergänzende Vorschriften
	Ergänzende Vorschriften
	(1) Zur Ergänzung der Vorschriften dieses Gesetzes gelten die Vorschriften der Wehrdisziplinarordnung, insbesondere über Akteneinsicht, Befangenheit der für die Entscheidung zuständigen Disziplinarvorgesetzten, Bindung an tatsächliche Feststellungen anderer Entscheidungen, Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen und Wiederaufnahme entsprechend.
	(1) unverändert
	(2) In den gerichtlichen Antragsverfahren sowie in den Verfahren nach den §§ 22a und 22b sind darüber hinaus die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung sowie des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Eigenart des Beschwerdeverfahrens entgegensteht. Die Vorschriften des Siebzehnten Titels des Gerichtsverfassungsgesetzes sind mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle des Bundesgerichtshofs die Wehrdienstsenate beim Bundesverwaltungsgericht treten und an die Stelle der Zivilprozessordnung die Verwaltungsgerichtsordnung tritt.
	(2) In den gerichtlichen Antragsverfahren sowie in den Verfahren nach den §§ 22a und 22b sind darüber hinaus die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung sowie des Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Eigenart des Beschwerdeverfahrens entgegensteht. Die Vorschriften des Siebten Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung zum elektronischen Rechtsverkehr sind mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass eine Pflicht zur Übermittlung elektronischer Dokumente nach § 55d der Verwaltungsgerichtsordnung nicht besteht. Die Vorschriften des Siebzehnten Titels des Gerichtsverfassungsgesetzes sind mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle des Bundesgerichtshofs die Wehrdienstsenate beim Bundesverwaltungsgericht treten und an die Stelle der Zivilprozessordnung die Verwaltungsgerichtsordnung tritt.
	(3) Für die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör gilt § 152a der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend.
	(3) unverändert


	(Arbeitsplatzschutzgesetz - ArbPlSchG)vom: 30.03.1957 - zuletzt geändert durch Art. 4 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	(Arbeitsplatzschutzgesetz - ArbPlSchG)vom: 30.03.1957 - zuletzt geändert durch Art. 4 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	§ 1
	Ruhen des Arbeitsverhältnisses
	Ruhen des Arbeitsverhältnisses
	(1) Wird ein Arbeitnehmer zum Grundwehrdienst oder zu einer Wehrübung einberufen, so ruht das Arbeitsverhältnis während des Wehrdienstes.
	(1) unverändert
	(2) Einem Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst hat der Arbeitgeber während einer Wehrübung Arbeitsentgelt wie bei einem Erholungsurlaub zu zahlen. Zum Arbeitsentgelt gehören nicht besondere Zuwendungen, die mit Rücksicht auf den Erholungsurlaub gewährt werden. Auf Antrag erstattet der Bund im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel dem Arbeitgeber für eine Wehrübung im Kalenderjahr das ausgezahlte, um die gesetzlichen Abzüge geminderte Arbeitsentgelt (§ 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) für den 15. bis 30. Wehrübungstag; der Antrag ist nur zulässig, wenn er spätestens zwei Monate nach Beginn der Wehrübung gestellt wird. Satz 3 gilt nicht, wenn der Bund selbst Arbeitgeber ist.
	(2) unverändert
	(3) Der Arbeitnehmer hat den Einberufungsbescheid unverzüglich seinem Arbeitgeber vorzulegen.
	(3) unverändert
	(4) Ein befristetes Arbeitsverhältnis wird durch Einberufung zum Grundwehrdienst oder zu einer Wehrübung nicht verlängert; das Gleiche gilt, wenn ein Arbeitsverhältnis aus anderen Gründen während des Wehrdienstes geendet hätte.
	(4) unverändert
	(5) Wird der Einberufungsbescheid zum Grundwehrdienst oder zu einer Wehrübung vor Diensteintritt aufgehoben oder wird der Grundwehrdienst oder die Wehrübung vorzeitig beendet und muss der Arbeitgeber vorübergehend für zwei Personen am gleichen Arbeitsplatz Lohn oder Gehalt zahlen, so werden ihm die hierdurch ohne sein Verschulden entstandenen Mehraufwendungen vom Bund auf Antrag erstattet. Der Antrag ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Mehraufwendungen entstanden sind, bei der vom Bundesministerium der Verteidigung bestimmten Stelle zu stellen.
	(5) unverändert
	(6) Auf Antrag erstattet der Bund einem Arbeitgeber, der kein Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes ist, die zusätzlichen Kosten für die Einstellung einer Ersatzkraft auf Grund einer Wehrübung im Kalenderjahr. Die Erstattung erfolgt im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel in Höhe eines Drittels der dem Arbeitnehmer zustehenden Mindestleistung nach § 8 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 des Unterhaltssicherungsgesetzes. Sie erfolgt nur, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass er eine fachlich gleichwertige Ersatzkraft eingestellt hat. Der Anspruch besteht für jeden Tag der Wehrübung ab dem 21. Tag, höchstens jedoch für 30 Tage. Der Antrag ist nur zulässig, wenn er spätestens zwei Monate nach Beginn der Wehrübung gestellt wird.
	(6) Auf Antrag erstattet der Bund einem Arbeitgeber, der kein Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes ist, die zusätzlichen Kosten für die Einstellung einer Ersatzkraft auf Grund einer Wehrübung im Kalenderjahr. Die Erstattung erfolgt im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel in Höhe der dem Arbeitnehmer zustehenden Mindestleistung nach § 8 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 des Unterhaltssicherungsgesetzes. Sie erfolgt nur, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass er eine fachlich gleichwertige Ersatzkraft eingestellt hat. Der Anspruch besteht für jeden Tag der Wehrübung, höchstens jedoch für 30 Tage. Der Antrag ist nur zulässig, wenn er spätestens sechs Monate nach Beginn der Wehrübung gestellt wird.
	(7) Auf Antrag erhält ein Arbeitgeber, der eine natürliche oder eine juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft des Privatrechts ist und höchstens 249 Arbeitnehmer beschäftigt, im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel für jeden Arbeitnehmer, dessen Wehrübung mindestens 30 Tage dauert, pauschal 500 Euro. Dieser Förderbetrag wird nur gewährt, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass das Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitnehmer nicht nach Lohnsteuerklasse VI abgerechnet wird. Der Förderbetrag wird je Arbeitnehmer höchstens einmal im Kalenderjahr gewährt. Der Antrag ist nur zulässig, wenn er spätestens sechs Monate nach Beginn der Wehrübung gestellt wird. Ein Anspruch nach Absatz 6 bleibt unberührt.
	§ 14
	Weiterzahlung des Arbeitsentgelts
	Weiterzahlung des Arbeitsentgelts
	(1) Wird ein Arbeitnehmer nach Maßgabe des Wehrpflichtgesetzes von den Karrierecentern der Bundeswehr aufgefordert, sich persönlich zu melden oder vorzustellen, so hat der Arbeitgeber für die ausfallende Arbeitszeit das Arbeitsentgelt weiterzuzahlen.
	(1) unverändert
	(2) Der Arbeitnehmer hat die Ladung unverzüglich seinem Arbeitgeber vorzulegen.
	(2) unverändert
	(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für den Arbeitnehmer, der zu Dienstleistungen nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes herangezogen werden soll.
	(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für den Arbeitnehmer, der zu Dienstleistungen nach dem Abschnitt 2 des Reservistengesetzes herangezogen werden soll.

	§ 14a
	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung für Arbeitnehmer
	Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung für Arbeitnehmer
	(1) Eine bestehende Versicherung in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung für Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst wird durch Einberufung zum Grundwehrdienst oder zu einer Wehrübung nicht berührt.
	(1) unverändert
	(2) Der Arbeitgeber hat während des Wehrdienstes die Beiträge (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) weiterzuentrichten, und zwar in der Höhe, in der sie zu entrichten gewesen wären, wenn das Arbeitsverhältnis aus Anlass der Einberufung des Arbeitnehmers nicht ruhen würde. Nach Ende des Wehrdienstes meldet der Arbeitgeber die auf die Zeit des Wehrdienstes entfallenden Beiträge beim Bundesministerium der Verteidigung oder der von ihm bestimmten Stelle zur Erstattung an. Satz 2 gilt nicht im Falle des § 1 Abs. 2. Veränderungen in der Beitragshöhe, die nach dem Wehrdienst eintreten, bleiben unberücksichtigt.
	(2) unverändert
	(3) Für Arbeitnehmer, die einer Pensionskasse angehören oder als Leistungsempfänger einer anderen Einrichtung oder Form der betrieblichen oder überbetrieblichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung in Betracht kommen, gelten die Absätze 1 und 2 Satz 1, 2 und 4 sinngemäß. Betriebliche oder überbetriebliche Alters- und Hinterbliebenenversorgungen sind Versicherungen in Einrichtungen nach dem Betriebsrentengesetz, freiwillige Versicherungen in einem Zweig der gesetzlichen Rentenversicherung und Versicherungen in öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtungen einer Berufsgruppe.
	(3) unverändert
	(4) Einem Arbeitnehmer, der aus seinem Arbeitseinkommen freiwillig Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder zu einer sonstigen Alters- und Hinterbliebenenversorgung leistet, werden diese auf Antrag für die Zeit des Wehrdienstes in Höhe des Betrages erstattet, der für die letzten zwölf Monate vor Beginn des Wehrdienstes durchschnittlich entrichtet worden ist, wenn die den Aufwendungen zu Grunde liegende Versicherung bei Beginn des Wehrdienstes mindestens zwölf Monate besteht und der Arbeitgeber nach den Absätzen 1 bis 3 nicht zur Weiterentrichtung verpflichtet ist; Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung im Sinne des § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch bleiben außer Betracht. Die Leistungen nach diesem Absatz dürfen, wenn Beiträge des Bundes zur gesetzlichen Rentenversicherung für die Zeit des Wehrdienstes entrichtet werden, 40 vom Hundert des Höchstbeitrages, der für die freiwillige Versicherung in der allgemeinen Rentenversicherung entrichtet werden kann, ansonsten den Höchstbeitrag nicht übersteigen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Zahlung des Arbeitsentgelts nach § 1 Abs. 2, bei Anspruch auf Leistungen nach den §§ 5 bis 8 des Unterhaltssicherungsgesetzes oder für Elternzeit.
	(4) unverändert
	(5) (weggefallen)
	(5) Der vom Arbeitgeber einzureichende Antrag muss Angaben enthalten über
	1. Vor- und Zuname sowie Geburtstag des Arbeitnehmers und dessen Wohnort vor Beginn des Wehrdiensts,
	2. die Dauer und die Art des Wehrdiensts,
	3. die Einrichtung der Alters- und Hinterbliebenenversorgung und die Bestimmungen, nach denen die Beiträge an diese zu entrichten sind, insbesondere den Tarifvertrag, die Betriebsvereinbarung, die Satzung, den Arbeitsvertrag, den Versicherungsvertrag,
	4. die Höhe des Beitrags, der auf die Wehrdienstzeit entfällt,
	5. die Dauer des Arbeitsverhältnisses,
	6. die Stelle, an die der zu erstattende Betrag gezahlt werden soll unter Angabe insbesondere von Kontonummer und Kassenzeichen.

	(6) (weggefallen)
	(6) unverändert

	§ 14b
	Alters- und Hinterbliebenenversorgung in besonderen Fällen
	Alters- und Hinterbliebenenversorgung in besonderen Fällen
	(1) Einem Wehrpflichtigen, der am Tage vor Beginn des Wehrdienstverhältnisses (§ 2 des Soldatengesetzes) auf Grund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung seiner Berufsgruppe ist und von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit ist oder vor der Wehrdienstleistung in einem Zweig der gesetzlichen Rentenversicherung freiwillig versichert war, werden die Beiträge zu dieser Einrichtung auf Antrag in der Höhe erstattet, in der sie nach der Satzung oder den Versicherungsbedingungen für die Zeit des Wehrdienstes zu zahlen sind. Die Leistungen dürfen den Betrag nicht übersteigen, den der Bund für die Zeit des Wehrdienstes in der gesetzlichen Rentenversicherung zu entrichten hätte, wenn der Wehrpflichtige nicht von der Versicherungspflicht befreit worden wäre. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Zahlung des Arbeitsentgelts nach § 1 Abs. 2, der Bezüge nach § 9 Abs. 2, bei Anspruch auf Leistungen nach § 5 Absatz 1 und nach § 6 des Unterhaltssicherungsgesetzes oder für Elternzeit.
	(1) Einem Wehrpflichtigen, der spätestens am Tage des Beginns des Wehrdienstverhältnisses (§ 2 des Soldatengesetzes) auf Grund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung seiner Berufsgruppe ist und nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert ist, von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit ist oder vor der Wehrdienstleistung in einem Zweig der gesetzlichen Rentenversicherung freiwillig versichert war, werden die Beiträge zu dieser Einrichtung auf Antrag in der Höhe erstattet, in der sie nach der Satzung oder den Versicherungsbedingungen für die Zeit des Wehrdienstes zu zahlen sind. Die Leistungen dürfen den Betrag nicht übersteigen, den der Bund für die Zeit des Wehrdienstes in der gesetzlichen Rentenversicherung zu entrichten hätte, wenn der Wehrpflichtige nicht von der Versicherungspflicht befreit worden wäre. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Zahlung des Arbeitsentgelts nach § 1 Abs. 2, der Bezüge nach § 9 Abs. 2, bei Anspruch auf Leistungen nach § 5 Absatz 1 und nach § 6 des Unterhaltssicherungsgesetzes oder für Elternzeit.
	(2) Einem Wehrpflichtigen, der nach § 14a nicht anspruchsberechtigt ist und Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder zu einer sonstigen Alters- und Hinterbliebenenversorgung leistet, werden die Beiträge auf Antrag für die Zeit des Wehrdienstes erstattet. Beiträge, die freiwillig zur gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet werden, soweit sie die Beiträge des Bundes zur gesetzlichen Rentenversicherung für die Zeit des Wehrdienstes übersteigen, und Beiträge zu einer sonstigen Alters- und Hinterbliebenenversorgung, die freiwillig entrichtet werden, werden nur in Höhe des Betrages erstattet, der für die letzten zwölf Monate vor Beginn des Wehrdienstes durchschnittlich entrichtet worden ist, wenn die den Aufwendungen zugrundeliegende Versicherung bei Beginn des Wehrdienstes mindestens zwölf Monate besteht. Diese Beiträge müssen aus eigenen Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit, nichtselbständiger Arbeit oder Lohnersatzleistungen geleistet worden sein; Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung im Sinne des § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch bleiben außer Betracht. Sind Zuschüsse zum Beitrag nach § 32 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte gewährt worden, ist mit den für den gleichen Zeitraum gezahlten Zuschüssen gegen den Erstattungsanspruch aufzurechnen. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht bei Zahlung des Arbeitsentgelts nach § 1 Abs. 2, der Bezüge nach § 9 Abs. 2, bei Anspruch auf Leistungen nach den §§ 5 bis 8 des Unterhaltssicherungsgesetzes oder für Elternzeit.
	(2) unverändert
	(3) Die Leistungen nach Absatz 2 dürfen, wenn Beiträge des Bundes zur gesetzlichen Rentenversicherung für die Zeit des Wehrdienstes entrichtet oder Beiträge nach Absatz 1 erstattet werden, 40 vom Hundert des Höchstbeitrages, der für die freiwillige Versicherung in der allgemeinen Rentenversicherung entrichtet werden kann, ansonsten den Höchstbeitrag nicht übersteigen.
	(3) unverändert
	(4) (weggefallen)
	(4) Der vom Wehrpflichtigen einzureichende Antrag muss Angaben enthalten über
	1. Vor- und Zuname sowie Geburtstag und den Wohnort vor Beginn des Wehrdiensts,
	2. die Dauer und die Art des Wehrdiensts,
	3. die Einrichtung der Alters- und Hinterbliebenenversorgung und die Bestimmungen, nach denen die Beiträge an diese entrichtet werden, insbesondere die Satzung, den Versicherungsvertrag, die sonstigen Vereinbarungen,
	4. die Höhe des Beitrags, der auf die Wehrdienstzeit entfällt, sowie über die Höhe der in den letzten 12 Monaten vor Beginn des Wehrdiensts entrichteten Beiträge,
	5. eine Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung als Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung seiner Berufsgruppe, soweit erforderlich,
	6. die Stelle, an die der zu erstattende Betrag gezahlt werden soll unter Angabe insbesondere von Kontonummer, Kassenzeichen und Sozialversicherungsnummer.

	(5) (weggefallen)
	(5) unverändert

	§ 14c
	Verfahren
	Verfahren
	(1) Der Bundesminister der Verteidigung oder die von ihm beauftragte Stelle sowie der Bundesrechnungshof können beim Antragsteller zu den Erstattungsanträgen Auskünfte einholen und Unterlagen anfordern
	(1) Ist seit der Beendigung des Wehrdienstes ein Jahr verstrichen, so können Beiträge nicht mehr nach § 14a Absatz 2 Satz 2 angemeldet und können Anträge nach § 14b Absatz 1 und 2 nicht mehr gestellt werden. Über die Erstattungsanträge entscheidet das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. Zu erstattende Beiträge nach § 14a dürfen nur unmittelbar an die Einrichtung der Alters- und Hinterbliebenenversorgung gezahlt werden, sofern ein Nachweis über die Beitragszahlung durch den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin nicht vorgelegt wird. Zu erstattende Beiträge nach § 14b werden an die Einrichtung der Alters- und Hinterbliebenenversorgung gezahlt.
	(2) unverändert
	(2) Der Wehrpflichtige hat die Unterlagen zur Begründung des Erstattungsantrags drei Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Datum der Entscheidung über den Erstattungsantrag.
	(3) unverändert

	§ 15
	Begriffsbestimmungen
	Begriffsbestimmungen
	(1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.
	(1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind auch die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.
	(2) Öffentlicher Dienst im Sinne dieses Gesetzes ist die Tätigkeit im Dienst des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde (eines Gemeindeverbandes) oder anderer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts oder der Verbände von solchen; ausgenommen ist die Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden.
	(2) unverändert

	§ 16
	Sonstige Geltung des Gesetzes
	Sonstige Geltung des Gesetzes
	(1) Dieses Gesetz gilt auch im Falle des unbefristeten Wehrdienstes im Spannungs- oder Verteidigungsfall mit der Maßgabe, dass die Vorschriften über Wehrübungen anzuwenden sind. § 1 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 6 sowie § 9 Absatz 2 Satz 4 sind nicht anzuwenden.
	(1) Dieses Gesetz gilt auch im Falle des unbefristeten Wehrdienstes im Spannungs- oder Verteidigungsfall mit der Maßgabe, dass die Vorschriften über Wehrübungen anzuwenden sind. § 1 Absatz 2 Satz 3, Absatz 6 und 7 sowie § 9 Absatz 2 Satz 4 sind nicht anzuwenden.
	(2) Dieses Gesetz gilt auch im Falle der freiwilligen Verlängerung des Grundwehrdienstes (§ 6a des Wehrpflichtgesetzes) mit der Maßgabe, dass die Vorschriften über den Grundwehrdienst anzuwenden sind.
	(2) unverändert
	(3) Dieses Gesetz ist ferner anzuwenden auf Arbeits- und Dienstverhältnisse von Personen, die zu Dienstleistungen nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes herangezogen werden, mit der Maßgabe, dass die Vorschriften über Wehrübungen entsprechend anzuwenden sind. § 10 ist nur bei Übungen (§ 61 des Soldatengesetzes) und Wehrdienst zur temporären Verbesserung der personellen Einsatzbereitschaft (§ 63b des Soldatengesetzes) anzuwenden.
	(3) Dieses Gesetz ist ferner anzuwenden auf Arbeits- und Dienstverhältnisse von Personen, die zu Dienstleistungen nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes herangezogen werden, mit der Maßgabe, dass die Vorschriften über Wehrübungen entsprechend anzuwenden sind. Erfolgt die Heranziehung aufgrund freiwilliger Verpflichtung, so gelten die §§ 1 bis 4 und 6 bis 9 nur, wenn die Dienstleistung allein oder zusammen mit anderen freiwilligen Dienstleistungen im Kalenderjahr nicht länger als sechs Wochen dauert oder wenn die Heranziehung mit Zustimmung des Arbeitgebers oder der Dienstbehörde der heranzuziehenden Person erfolgt.
	(4) § 1 Abs. 1, 3 und 4 und die §§ 2 bis 8 dieses Gesetzes gelten auch für in Deutschland beschäftigte Ausländer, wenn diese in ihrem Heimatstaat zur Erfüllung ihrer dort bestehenden Wehrpflicht zum Wehrdienst herangezogen werden. Dies gilt nur für Ausländer, die Staatsangehörige der Vertragsparteien der Europäischen Sozialcharta vom 18. Oktober 1961 (BGBl. 1964 II S. 1262) sind und die ihren rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland haben.
	(4) unverändert
	(5) Dieses Gesetz gilt auch im Falle des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b des Soldatengesetzes mit der Maßgabe, dass die Vorschriften über den Grundwehrdienst anzuwenden sind.
	(5) Dieses Gesetz gilt auch im Falle des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58 des Soldatengesetzes mit der Maßgabe, dass die Vorschriften über den Grundwehrdienst anzuwenden sind.



	( - WSG)vom: 04.08.2019 - Zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	( - WSG)vom: 04.08.2019 - Zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	§ 1
	Anwendungsbereich
	Anwendungsbereich
	(1) Wehrsold erhalten Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes leisten.
	(1) Wehrsold erhalten Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes leisten.
	(2) Zum Wehrsold gehören folgende Geldbezüge: 
	(2) unverändert
	(3) Zum Wehrsold gehören ferner folgende Sachbezüge: 
	(3) unverändert
	§ 4
	Wehrsoldgrundbetrag, Kinderzuschlag
	unverändert
	(1) Soldatinnen und Soldaten erhalten einen monatlichen Wehrsoldgrundbetrag. Die Höhe des Wehrsoldgrundbetrags richtet sich nach Spalte 3 der Tabelle in der Anlage.
	(2) Der Wehrsoldgrundbetrag erhöht sich für jedes Kind, für das der Soldatin oder dem Soldaten Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder nach dem Bundeskindergeldgesetz zusteht oder ohne Berücksichtigung der §§ 64 und 65 des Einkommensteuergesetzes oder der §§ 3 und 4 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen würde, um einen monatlichen Zuschlag. Die Höhe des Zuschlags richtet sich nach Spalte 4 der Tabelle in der Anlage.

	§ 6
	Auslandsvergütung
	unverändert
	(1) Soldatinnen und Soldaten, die an einer allgemeinen Verwendung im Ausland im Sinne des § 52 Absatz 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes teilnehmen, erhalten eine Auslandsvergütung unter den gleichen Voraussetzungen, unter denen Besoldungsempfängerinnen und Besoldungsempfängern an demselben Dienstort Auslandsdienstbezüge nach § 52 des Bundesbesoldungsgesetzes zustehen.
	(2) Die Höhe der Auslandsvergütung bemisst sich nach Spalte 5 der Tabelle in der Anlage.

	§ 8
	Entlassungsgeld
	Entlassungsgeld
	(1) Soldatinnen und Soldaten, die mehr als sechs Monate Wehrdienst leisten, erhalten bei der Entlassung ein Entlassungsgeld. Als Entlassung gilt auch der Eintritt in ein Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes.
	(1) unverändert
	(2) Das Entlassungsgeld beträgt für jeden Monat des freiwilligen Wehrdienstes mit Anspruch auf Wehrsold 100 Euro.
	(2) unverändert
	(3) Bei der Berechnung des Entlassungsgelds bleibt die Zeit der Verlängerung des Wehrdienstes wegen stationärer truppenärztlicher Behandlung (§ 75 Absatz 6 in Verbindung mit § 58h Absatz 1 des Soldatengesetzes) unberücksichtigt.
	(3) Bei der Berechnung des Entlassungsgeldes bleibt die Zeit der Verlängerung des Wehrdienstes wegen stationärer truppenärztlicher Behandlung (§ 66 Absatz 8 des Soldatengesetzes) unberücksichtigt.
	(4) Soldatinnen und Soldaten erhalten kein Entlassungsgeld, wenn sie 
	(4) Soldatinnen und Soldaten erhalten kein Entlassungsgeld, wenn sie 
	1. entlassen werden nach 
	2. nach § 67 des Soldatengesetzes aus der Bundeswehr ausgeschlossen werden.
	3. unverändert


	§ 15
	Dienstkleidung und Ausrüstung
	Dienstkleidung und Ausrüstung
	(1) Soldatinnen und Soldaten werden die Dienstkleidung und die Ausrüstung unentgeltlich bereitgestellt.
	(1) unverändert
	(2) Soldatinnen und Soldaten, die auf dienstliche Anordnung im Dienst Zivilkleidung tragen, erhalten für deren Abnutzung eine angemessene Entschädigung. Die Höhe der Entschädigung bestimmt das Bundesministerium der Verteidigung durch Verwaltungsvorschrift.
	(2) Soldatinnen und Soldaten, die auf dienstliche Anordnung im Dienst Zivilkleidung tragen, erhalten für deren besondere Abnutzung eine angemessene Entschädigung. Die Höhe der Entschädigung bestimmt das Bundesministerium der Verteidigung durch Verwaltungsvorschrift.

	§ 19
	(weggefallen)
	unverändert

	Anlage 
	Anlage

	(Unterhaltssicherungsgesetz - USG)vom: 04.08.2019 - Zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	(Unterhaltssicherungsgesetz - USG)vom: 04.08.2019 - Zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	§ 1
	Anwendungsbereich, Begriffsbestimmung
	Anwendungsbereich, Begriffsbestimmung
	(1) Dieses Gesetz gilt für Reservistendienst Leistende. Reservistendienst Leistende sind Personen, die Wehrdienst nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leisten. Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an dienstlichen Veranstaltungen nach § 81 des Soldatengesetzes sind keine Reservistendienst Leistenden im Sinne dieses Gesetzes.
	(1) Dieses Gesetz gilt für Reservistendienst Leistende. Reservistendienst Leistende sind Personen, die Wehrdienst nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes leisten. Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an dienstlichen Veranstaltungen nach § 81 des Soldatengesetzes sind keine Reservistendienst Leistenden im Sinne dieses Gesetzes.
	(2) Die Vorschriften des Kapitels 2 Abschnitt 3 sind mit Ausnahme von § 23 Absatz 1 auf Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an dienstlichen Veranstaltungen nach § 81 des Soldatengesetzes anzuwenden.
	(2) unverändert
	(3) Im Spannungs- oder Verteidigungsfall gilt dieses Gesetz auch für 
	(3) unverändert
	(4) Im Spannungs- oder Verteidigungsfall sind die §§ 12 bis 17a nicht anzuwenden. Abweichend von § 25 Absatz 1 werden die Leistungen nach § 19 von Amts wegen gewährt.
	(4) unverändert
	§ 4
	Ruhen der Leistungen
	unverändert
	Die Leistungen nach diesem Gesetz ruhen 

	Überzahlungen
	(1) Zu Unrecht empfangene Leistungen nach diesem Gesetz sind zu erstatten, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Der Einwand der nicht mehr vorhandenen Bereicherung ist ausgeschlossen.
	(2) Soweit die Überzahlung auf einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse beruht, kann der zu Unrecht gezahlte Betrag nur zurückgefordert werden, wenn der Empfänger wusste oder nicht wusste, weil er die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt hat, dass ihm die gewährten Leistungen im Zeitpunkt der Zahlung nicht oder nicht vollständig zustanden.
	(3) Von der Rückforderung der zu Unrecht empfangenen Leistungen kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn sie für den Empfänger eine besondere Härte bedeutet oder wenn aus der Rückforderung in unverhältnismäßigem Umfang Kosten oder Verwaltungsaufwand entstehen.

	§ 5
	Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
	Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
	(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Reservistendienst leisten, wird der Verdienstausfall in Höhe des um die gesetzlichen Abzüge verminderten Arbeitsentgelts (§ 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) ersetzt.
	(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Reservistendienst leisten, wird der Verdienstausfall in Höhe des um die gesetzlichen Abzüge verminderten Arbeitsentgelts (§ 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) ersetzt. Enthält das Arbeitsentgelt variable Bestandteile, wird abweichend von Satz 1 der Verdienstausfall in Höhe des um die gesetzlichen Abzüge verminderten Arbeitsentgelts (§ 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) ersetzt, das der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer für die Zeit des Reservistendienstes im Fall eines Erholungsurlaubs zugestanden hätte. Zum Arbeitsentgelt gehören nicht besondere Zuwendungen, die mit Rücksicht auf den Erholungsurlaub gewährt werden.
	(2) Reservistendienst Leistenden, die infolge der Dienstleistung Entgeltersatzleistungen einbüßen, wird die Einbuße ersetzt.
	(2) unverändert
	(3) Die Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 betragen je Tag der Dienstleistung höchstens 301 Euro.
	(3) Die Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 betragen je Tag der Dienstleistung höchstens 349 Euro.

	§ 6
	Leistungen an Selbständige
	Leistungen an Selbständige
	Reservistendienst Leistende, die Inhaberinnen oder Inhaber eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft oder eines Gewerbebetriebs sind oder die eine selbständige Arbeit ausüben, erhalten für die ihnen infolge der Dienstleistung entgehenden Einkünfte für jeden Tag der Dienstleistung eine Entschädigung in Höhe von einem Dreihundertsechzigstel der Summe der sich aus dem letzten Einkommensteuerbescheid ergebenden Einkünfte nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes, höchstens jedoch 430 Euro je Tag der Dienstleistung. Für die Erhaltung der Betriebsstätte erhalten Reservistendienst Leistende zusätzlich für jeden Tag der Dienstleistung pauschal 0,15 Dreihundertsechzigstel der Summe der nach Satz 1 ermittelten Einkünfte.
	Reservistendienst Leistende, die Inhaberinnen oder Inhaber eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft oder eines Gewerbebetriebs sind oder die eine selbständige Arbeit ausüben, erhalten für die ihnen infolge der Dienstleistung entgehenden Einkünfte für jeden Tag der Dienstleistung eine Entschädigung in Höhe von einem Dreihundertsechzigstel der Summe der sich aus dem letzten Einkommensteuerbescheid ergebenden Einkünfte nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes, höchstens jedoch 498 Euro je Tag der Dienstleistung. Für die Erhaltung der Betriebsstätte erhalten Reservistendienst Leistende zusätzlich für jeden Tag der Dienstleistung pauschal 0,15 Dreihundertsechzigstel der Summe der nach Satz 1 ermittelten Einkünfte.

	§ 8
	Mindestleistung
	Mindestleistung
	(1) Reservistendienst Leistende erhalten nach ihrer Wahl statt der Leistungen nach den §§ 5 und 6 für jeden Tag der Dienstleistung einen Tagessatz, dessen Höhe sich aus der Tabelle in Anlage 1 ergibt. Der Tagessatz wird in Anlehnung an die regelmäßigen Anpassungen der entsprechenden Grundgehälter und des Familienzuschlags nach § 14 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes angepasst. Das Bundesministerium der Verteidigung regelt den jeweils geltenden Tagessatz durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates.
	(1) unverändert
	(2) Auf die Leistung nach Absatz 1 Satz 1 werden die folgenden Leistungen, jeweils gemindert um die gesetzlichen Abzüge, angerechnet: 
	(2) Auf die Leistung nach Absatz 1 Satz 1 werden die folgenden Leistungen, jeweils gemindert um die gesetzlichen Abzüge, angerechnet: 
	1. unverändert
	2. Ruhegehälter nach § 27 Absatz 1 des Soldatenversorgungsgesetzes einschließlich des Unterschiedsbetrags nach § 64 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Soldatenversorgungsgesetzes sowie Ruhegehälter nach § 4 des Beamtenversorgungsgesetzes einschließlich des Unterschiedsbetrags nach § 50 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Beamtenversorgungsgesetzes und Ruhegehälter nach den entsprechenden Vorschriften der Beamtenversorgungsgesetze der Länder entsprechende Unterschiedsbeträge, die der oder dem Reservistendienst Leistenden weitergewährt werden.


	§ 9
	Leistungen für Versorgungsempfänger
	Leistungen für Versorgungsempfänger
	Leisten Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Reservistendienst, so erhalten sie mindestens die Differenz aus 
	Leisten Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger Reservistendienst, so erhalten sie mindestens die Differenz aus 
	1. der Summe aus 
	2. unverändert


	§ 17a
	Zuschlag für Fahrtkosten
	Zuschlag für Fahrtkosten
	Reservistendienst Leistende, die aus persönlichen oder dienstlichen Gründen von der Pflicht zum Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft befreit sind und täglich von der Dienststätte zu ihrer Wohnung zurückkehren, erhalten pro Tag der Dienstleistung einen Zuschlag in Höhe von 20 Cent je Kilometer der mit einem privaten Kraftfahrzeug zurückgelegten Strecke der einfachen Entfernung zwischen Dienststätte und Wohnung. Der Zuschlag ist je Tag der Dienstleistung an der Dienststätte auf höchstens 20 Euro begrenzt. Entstandene Kosten für Fahrten auf dem Land- oder Wasserweg mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln werden bis zur Höhe der niedrigsten Beförderungsklasse entsprechend Satz 2 erstattet. Ist die Wohnung auf einer üblicherweise befahrenen Strecke weniger als 30 Kilometer von der Dienststätte entfernt oder liegt sie im Dienstort, wird der Zuschlag nicht gewährt.
	Reservistendienst Leistende, die aus persönlichen oder dienstlichen Gründen von der Pflicht zum Wohnen in einer Gemeinschaftsunterkunft befreit sind und täglich von der Dienststätte zu ihrer Wohnung zurückkehren, erhalten pro Tag der Dienstleistung einen Zuschlag in Höhe von 20 Cent je Kilometer der mit einem privaten Kraftfahrzeug zurückgelegten Strecke zwischen Dienststätte und Wohnung. Entstandene Kosten für Fahrten auf dem Land- oder Wasserweg mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln werden bis zur Höhe der niedrigsten Beförderungsklasse erstattet. Der Zuschlag ist je Tag der Dienstleistung an der Dienststätte auf höchstens 29 Euro begrenzt. Ist die Wohnung auf einer üblicherweise befahrenen Strecke weniger als 30 Kilometer von der Dienststätte entfernt, wird der Zuschlag nicht gewährt. Näheres bestimmt das Bundesministerium der Verteidigung durch Verwaltungsvorschrift.

	§ 19
	Auslandszuschlag
	Auslandszuschlag; Verordnungsermächtigung
	(1) Reservistendienst Leistende erhalten einen Zuschlag, wenn Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit an diesem Dienstort Auslandsdienstbezüge oder Auslandstrennungsgeld erhalten. Satz 1 gilt nicht bei Anspruch auf den Auslandsverwendungszuschlag nach § 18.
	(1) unverändert
	(2) Die Höhe des Zuschlags bemisst sich nach Spalte 3 der Tabelle in Anlage 2.
	(2) Die Höhe des Zuschlags bemisst sich nach Spalte 4 der Tabelle in Anlage 2. Abweichend von Satz 1 bemisst sich die Höhe des Zuschlags ausschließlich nach Anlage 3, wenn Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit Auslandsdienstbezüge erhalten. Der Monatsbetrag wird in Anlehnung an die regelmäßigen Anpassungen der Auslandszuschläge nach Anlage VI.1 (zu § 53 Absatz 2 Satz 1 sowie Absatz 3 Satz 1) des Bundesbesoldungsgesetzes angepasst. Das Bundesministerium der Verteidigung regelt den jeweils geltenden Tagessatz durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates.

	§ 20
	Unterkunft
	Unterkunft
	(1) Reservistendienst Leistenden, die auf Grund dienstlicher Anordnung verpflichtet sind, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen, wird die Unterkunft unentgeltlich bereitgestellt.
	(1) unverändert
	(2) Reservistendienst Leistenden werden die notwendigen Kosten für die Fahrten zur Unterkunft und zurück erstattet. Näheres bestimmt das Bundesministerium der Verteidigung durch Verwaltungsvorschrift.
	(2) unverändert
	(3) Reservistendienst Leistende, die Reservistendienst von mehr als 12 Tagen leisten, haben für die Dauer des Reservistendienstes einen Anspruch auf eine wöchentliche Reisebeihilfe. Als Reisebeihilfe werden für jede Heimfahrt die Kosten bis zur Höhe des in § 4 Absatz 1 Satz 1 oder 3 oder in § 5 Absatz 1 des Bundesreisekostengesetzes genannten Betrages erstattet. Der Anspruch auf Reisebeihilfe ist nicht übertragbar. Bei Reservistendienst im Ausland gelten die Bestimmungen der Auslandstrennungsgeldverordnung für die Reisebeihilfen mit Ausnahme des § 13 Absatz 5 Auslandstrennungsgeldverordnung entsprechend. Die Reisebeihilfe wird nicht gewährt bei Anspruch auf den Zuschlag für Fahrtkosten nach § 17a. Näheres bestimmt das Bundesministerium der Verteidigung durch Verwaltungsvorschrift.

	§ 21
	Dienstkleidung und Ausrüstung
	Dienstkleidung und Ausrüstung
	Reservistendienst Leistenden werden die Dienstkleidung und die Ausrüstung unentgeltlich bereitgestellt. Reservistendienst Leistende, die auf dienstliche Anordnung im Dienst eigene Zivilkleidung tragen, erhalten für deren Abnutzung eine angemessene Entschädigung. Die Höhe der Entschädigung bestimmt das Bundesministerium der Verteidigung durch Verwaltungsvorschrift.
	Reservistendienst Leistenden werden die Dienstkleidung und die Ausrüstung unentgeltlich bereitgestellt. Reservistendienst Leistende, die auf dienstliche Anordnung im Dienst eigene Zivilkleidung tragen, erhalten für deren besondere Abnutzung eine angemessene Entschädigung. Die Höhe der Entschädigung bestimmt das Bundesministerium der Verteidigung durch Verwaltungsvorschrift.

	§ 25
	Antrag
	Antrag
	(1) Die Leistungen nach den §§ 5 bis 9, 14, 17a und 19 werden auf Antrag gewährt.
	(1) Die Leistungen nach den §§ 5 bis 9, 17a, 19 und 20 Absatz 3 werden auf Antrag gewährt.
	(2) Das Antragsrecht endet mit Ablauf des sechsten Monats nach Beendigung des geleisteten Reservistendienstes.
	(2) unverändert

	Leistungsberechnung
	entfällt
	Bemisst sich der Anspruch auf Leistungen nach Tagen, wird der Monat mit 30 Tagen berechnet.

	§ 27
	Auskunfts- und Mitteilungspflichten
	Auskunfts- und Mitteilungspflichten
	(1) Reservistendienst Leistende, die Leistungen nach § 8 Absatz 1 Satz 1 beantragen, haben Leistungen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 und § 9 Absatz 2 Satz 2, auch in Verbindung mit Absatz 11, des Arbeitsplatzschutzgesetzes sowie Ruhegehälter nach § 27 Absatz 1 des Soldatenversorgungsgesetzes einschließlich des Unterschiedsbetrags nach § 64 Absatz 1 Satz 2 des Soldatenversorgungsgesetzes anzugeben, die sie für die Zeit des Reservistendienstes erhalten.
	(1) unverändert
	(2) Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach Kapitel 2 Abschnitt 1 und 2 haben dem Bundesamt unverzüglich jede Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse mitzuteilen, die der Leistungserbringung zugrunde liegen.
	(2) Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach Kapitel 2 Abschnitt 1 und 2 haben dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr auf Verlangen über alle für die Feststellung des Anspruchs erforderlichen Tatsachen Auskunft zu erteilen sowie unverzüglich jede Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse mitzuteilen, die der Leistungserbringung zugrunde liegen.
	(3) Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfängern haben dem Bundesamt auf Anforderung Auskunft über die Art und die Dauer der Beschäftigung, über die Arbeitsstätte und die Höhe des Arbeitsentgelts der Leistungsempfängerin oder des Leistungsempfängers zu erteilen, soweit die Kenntnis dieser Daten für die Berechnung der Leistungen nach diesem Gesetz erforderlich ist.
	(3) unverändert
	(4) Die Sozialleistungsträger übermitteln dem Bundesamt auf Ersuchen die ihnen bekannten Sozialdaten zu Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfängern, soweit die Kenntnis dieser Daten für die Berechnung der Leistungen nach diesem Gesetz erforderlich ist.
	(4) unverändert
	(5) Die Finanzbehörden erteilen dem Bundesamt auf Ersuchen Auskunft über die ihnen bekannten Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger, soweit die Kenntnis dieser Verhältnisse für die Berechnung der Leistungen nach diesem Gesetz erforderlich ist.
	(5) unverändert
	(6) Die für die Aufforderung zum Dienstantritt, die Einberufung, die Heranziehung oder die Entlassung von Reservistendienst Leistenden zuständige Stelle übermittelt dem Bundesamt auf Ersuchen unverzüglich die Tatsachen, deren Kenntnis für die Berechnung der Leistungen nach diesem Gesetz erforderlich ist.
	(6) unverändert

	§ 28
	Folgen fehlender Mitwirkung
	Folgen fehlender Mitwirkung
	(1) Kommt eine Antragstellerin oder ein Antragsteller oder eine Leistungsempfängerin oder ein Leistungsempfänger einer Mitwirkungspflicht nach § 27 Absatz 1 oder 2 dieses Gesetzes oder nach § 27 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, so kann die Leistung ohne weitere Ermittlungen, bis die Mitwirkung nachgeholt wird, versagt oder entzogen werden. Dies gilt entsprechend, wenn die Aufklärung des Sachverhalts in anderer Weise absichtlich erheblich erschwert wird.
	(1) Kommt eine Antragstellerin oder ein Antragsteller oder eine Leistungsempfängerin oder ein Leistungsempfänger einer Mitwirkungspflicht nach § 27 Absatz 1 oder 2 dieses Gesetzes oder nach § 26 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, so kann die Leistung ohne weitere Ermittlungen, bis die Mitwirkung nachgeholt wird, versagt oder entzogen werden. Dies gilt entsprechend, wenn die Aufklärung des Sachverhalts in anderer Weise absichtlich erheblich erschwert wird.
	(2) Leistungen nach diesem Gesetz dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller oder die Leistungsempfängerin oder der Leistungsempfänger auf diese Folge schriftlich oder elektronisch hingewiesen worden und ihrer oder seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihr oder ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist.
	(2) unverändert
	(3) Wird die Mitwirkung nachgeholt und liegen die Leistungsvoraussetzungen vor, kann die Leistung nachträglich gewährt werden.
	(3) unverändert

	§ 30
	Bußgeldvorschriften
	unverändert
	(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
	(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro geahndet werden.
	(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr.


	Anlage 2
	Anlage 2
	Anlage 3

	(Soldatenentschädigungsgesetz - SEG)vom: 20.08.2021 - Zuletzt geändert durch Art. 11 Abs. 9 G v. 16.4.2026 I Nr. 107
	(Soldatenentschädigungsgesetz - SEG)vom: 20.08.2021 - Zuletzt geändert durch Art. 11 Abs. 9 G v. 16.4.2026 I Nr. 107
	§ 86
	Neufeststellung
	Neufeststellung
	(1) Die Neufeststellung der Anspruchsberechtigung und des Grades der Schädigungsfolgen erfolgt auf Antrag und richtet sich nach diesem Gesetz. Eine Neufeststellung kann auch von Amts wegen erfolgen.
	(1) unverändert
	(2) Wäre nach Durchführung des Verfahrens nach Absatz 1 die Geldleistung nach § 83 Absatz 1 Nummer 1 zu erhöhen oder zu mindern, wird der Betrag nach § 83 Absatz 1 für jeden Zehnergrad der Änderung des Grades der Schädigungsfolgen um den entsprechenden Anteil erhöht oder gemindert.
	(2) unverändert
	(3) Werden bei einer Neufeststellung von Pflegeleistungen auf Grund der Rechtsänderung in § 17 keine oder geringere Geldleistungen festgestellt, so werden mindestens die vor der Neufeststellung bezogenen Geldleistungen nach den Vorschriften des Soldatenversorgungsgesetzes in der am 31. Dezember 2024 geltenden Fassung in Verbindung mit dem Bundesversorgungsgesetz in der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung weiter erbracht. Dies gilt nicht für den Fall, dass keine oder geringere Pflegeleistungen festgestellt werden, weil bei der zu pflegenden Person tatsächliche Änderungen eingetreten sind.
	(3) Werden bei einer Neufeststellung von Pflegeleistungen auf Grund der Rechtsänderung in § 17 keine oder geringere Geldleistungen festgestellt, so werden mindestens die vor der Neufeststellung bezogenen Geldleistungen nach den Vorschriften des Soldatenversorgungsgesetzes in der am 31. Dezember 2024 geltenden Fassung in Verbindung mit dem Bundesversorgungsgesetz in der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung weiter erbracht. Dies gilt nicht für den Fall, dass keine oder geringere Pflegeleistungen festgestellt werden, weil bei der zu pflegenden Person tatsächliche Änderungen eingetreten sind. § 13 gilt entsprechend.
	§ 88
	Pflegeausgleich
	Pflegeausgleich
	Witwen und Witwer erhalten einen monatlichen Pflegeausgleich, wenn 
	Witwen und Witwer erhalten einen monatlichen Pflegeausgleich, wenn 
	1. unverändert
	2. unverändert
	3. unverändert
	4. unverändert


	§ 89
	Ausgleichszahlung für Witwen und Witwer bei nicht schädigungsbedingtem Tod
	Ausgleichszahlung für Witwen und Witwer bei nicht schädigungsbedingtem Tod
	(1) Witwen und Witwer einer nicht schädigungsbedingt verstorbenen geschädigten Person erhalten eine monatliche Ausgleichszahlung, wenn 
	(1) unverändert
	(2) Die monatliche Ausgleichszahlung beträgt 
	(2) Die monatliche Ausgleichszahlung beträgt 
	1. unverändert
	2. unverändert

	(3) Berechtigte nach Absatz 1 erhalten auf Antrag anstelle der monatlichen Ausgleichszahlung eine einmalige Abfindung. Der Antrag ist innerhalb eines Jahres nach Bewilligung der Ausgleichszahlung zu stellen.
	(3) unverändert
	(4) Die Abfindung beträgt 
	(4) Die Abfindung beträgt das 120-fache der nach Absatz 2 zustehenden monatlichen Ausgleichszahlung.
	(5) Auf die Abfindung sind bereits geleistete monatliche Ausgleichszahlungen anzurechnen. Mit der Zahlung der Abfindung sind alle Ansprüche auf die monatlichen Ausgleichszahlungen bei nicht schädigungsbedingtem Tod abgegolten.
	(5) unverändert



	(Soldatenentschädigungsgesetz - SEG)vom: 20.08.2021 - Zuletzt geändert durch Art. 11 Abs. 9 G v. 16.4.2026 I Nr. 107
	(Soldatenentschädigungsgesetz - SEG)vom: 20.08.2021 - Zuletzt geändert durch Art. 11 Abs. 9 G v. 16.4.2026 I Nr. 107
	§ 88
	Pflegeausgleich
	Pflegeausgleich
	Witwen und Witwer erhalten einen monatlichen Pflegeausgleich, wenn 
	Witwen und Witwer erhalten einen monatlichen Pflegeausgleich, wenn 
	1. unverändert
	2. unverändert
	3. unverändert
	4. unverändert

	§ 89
	Ausgleichszahlung für Witwen und Witwer bei nicht schädigungsbedingtem Tod
	Ausgleichszahlung für Witwen und Witwer bei nicht schädigungsbedingtem Tod
	(1) Witwen und Witwer einer nicht schädigungsbedingt verstorbenen geschädigten Person erhalten eine monatliche Ausgleichszahlung, wenn 
	(1) unverändert
	(2) Die monatliche Ausgleichszahlung beträgt 
	(2) Die monatliche Ausgleichszahlung beträgt 
	1. für Witwen und Witwer von geschädigten Personen mit einem Grad der Schädigungsfolgen von unter 100: 519 Euro,
	2. für Witwen und Witwer von geschädigten Personen mit einem Grad der Schädigungsfolgen von 100: 778 Euro.

	(3) Berechtigte nach Absatz 1 erhalten auf Antrag anstelle der monatlichen Ausgleichszahlung eine einmalige Abfindung. Der Antrag ist innerhalb eines Jahres nach Bewilligung der Ausgleichszahlung zu stellen.
	(3) unverändert
	(4) Die Abfindung beträgt 
	(4) unverändert
	(5) Auf die Abfindung sind bereits geleistete monatliche Ausgleichszahlungen anzurechnen. Mit der Zahlung der Abfindung sind alle Ansprüche auf die monatlichen Ausgleichszahlungen bei nicht schädigungsbedingtem Tod abgegolten.
	(5) unverändert



	(Soldatenentschädigungsgesetz - SEG)vom: 20.08.2021 - Zuletzt geändert durch Art. 11 Abs. 9 G v. 16.4.2026 I Nr. 107
	(Soldatenentschädigungsgesetz - SEG)vom: 20.08.2021 - Zuletzt geändert durch Art. 11 Abs. 9 G v. 16.4.2026 I Nr. 107
	§ 88
	Pflegeausgleich
	Pflegeausgleich
	Witwen und Witwer erhalten einen monatlichen Pflegeausgleich, wenn 
	Witwen und Witwer erhalten einen monatlichen Pflegeausgleich, wenn 
	1. unverändert
	2. unverändert
	3. unverändert
	4. unverändert

	§ 89
	Ausgleichszahlung für Witwen und Witwer bei nicht schädigungsbedingtem Tod
	Ausgleichszahlung für Witwen und Witwer bei nicht schädigungsbedingtem Tod
	(1) Witwen und Witwer einer nicht schädigungsbedingt verstorbenen geschädigten Person erhalten eine monatliche Ausgleichszahlung, wenn 
	(1) unverändert
	(2) Die monatliche Ausgleichszahlung beträgt 
	(2) Die monatliche Ausgleichszahlung beträgt 
	1. für Witwen und Witwer von geschädigten Personen mit einem Grad der Schädigungsfolgen von unter 100: 541 Euro,
	2. für Witwen und Witwer von geschädigten Personen mit einem Grad der Schädigungsfolgen von 100: 811 Euro.

	(3) Berechtigte nach Absatz 1 erhalten auf Antrag anstelle der monatlichen Ausgleichszahlung eine einmalige Abfindung. Der Antrag ist innerhalb eines Jahres nach Bewilligung der Ausgleichszahlung zu stellen.
	(3) unverändert
	(4) Die Abfindung beträgt 
	(4) unverändert
	(5) Auf die Abfindung sind bereits geleistete monatliche Ausgleichszahlungen anzurechnen. Mit der Zahlung der Abfindung sind alle Ansprüche auf die monatlichen Ausgleichszahlungen bei nicht schädigungsbedingtem Tod abgegolten.
	(5) unverändert



	(Soldatenentschädigungsgesetz - SEG)vom: 20.08.2021 - Zuletzt geändert durch Art. 11 Abs. 9 G v. 16.4.2026 I Nr. 107
	(Soldatenentschädigungsgesetz - SEG)vom: 20.08.2021 - Zuletzt geändert durch Art. 11 Abs. 9 G v. 16.4.2026 I Nr. 107
	§ 8
	Antragserfordernis
	Antragserfordernis
	(1) Leistungen nach diesem Gesetz werden auf Antrag gewährt.
	(1) unverändert
	(2) Während des Wehrdienstverhältnisses kann das Verwaltungsverfahren zur Prüfung der Gewährung von Leistungen nach diesem Gesetz auch von Amts wegen eingeleitet werden.
	(2) Während des Wehrdienstverhältnisses soll das Verwaltungsverfahren zur Prüfung der Gewährung von Leistungen nach diesem Gesetz auch von Amts wegen eingeleitet werden. Dies gilt auch für Leistungen an Angehörige und Hinterbliebene.
	§ 18
	Leistungen zur Mobilität
	Leistungen zur Mobilität
	(1) Für die Leistungen zur Mobilität gilt § 40 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend.
	(1) Für die Leistungen zur Mobilität gilt § 40 Absatz 1 und 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch entsprechend.
	(2) Das Bundesministerium der Verteidigung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Folgendes zu regeln: 
	(2) unverändert

	§ 20
	Berechnung und Höhe des Krankengeldes der Soldatenentschädigung
	Berechnung und Höhe des Krankengeldes der Soldatenentschädigung
	(1) Das Krankengeld der Soldatenentschädigung beträgt 80 Prozent des erzielten regelmäßigen Entgelts (Regelentgelt) und darf das entgangene regelmäßige Nettoarbeitsentgelt nicht übersteigen. Das Regelentgelt wird bis zur Höhe der jeweils geltenden Leistungsbemessungsgrenze berücksichtigt. Leistungsbemessungsgrenze ist der 360. Teil der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung. Im Übrigen berechnet sich das Krankengeld der Soldatenentschädigung entsprechend § 47 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch.
	(1) Das Krankengeld der Soldatenentschädigung beträgt 80 Prozent des erzielten regelmäßigen Entgelts (Regelentgelt) und darf das entgangene regelmäßige Nettoarbeitsentgelt nicht übersteigen. Das Regelentgelt wird bis zur Höhe der jeweils geltenden Leistungsbemessungsgrenze berücksichtigt. Leistungsbemessungsgrenze ist der 360. Teil der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung. Im Übrigen berechnet sich das Krankengeld der Soldatenentschädigung entsprechend den §§ 47 bis 47b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6.
	(2) Bei geschädigten Personen, die geringfügig beschäftigt sind, entspricht das zugrunde zu legende Regelentgelt dem Nettoentgelt. Bei geschädigten Personen, die nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, wird das Krankengeld der Soldatenentschädigung auf Grundlage der nachgewiesenen Einnahmen berechnet, die beitragspflichtig wären, wenn die geschädigte Person gesetzlich krankenversichert wäre.
	(2) Bei geschädigten Personen, die geringfügig beschäftigt sind, entspricht das zugrunde zu legende Regelentgelt dem Nettoentgelt. Bei geschädigten Personen, die nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, wird das Krankengeld der Soldatenentschädigung auf Grundlage der nachgewiesenen Einnahmen berechnet. Das Arbeitseinkommen ist bei der Ermittlung des Regelentgelts mit dem 360. Teil des im Kalenderjahr vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder der Maßnahmen der Heilbehandlung erzielten Arbeitseinkommens zugrunde zu legen.
	(3) Für den Fall, dass die geschädigte Person im Zeitpunkt der Beendigung des Wehrdienstverhältnisses infolge einer anerkannten Wehrdienstbeschädigung arbeitsunfähig ist, gelten, wenn dies für die Person günstiger ist, als Regelentgelt die bei der Beendigung des Wehrdienstverhältnisses bezogenen Geld- und Sachbezüge.
	(3) Haben geschädigte Personen von einem anderen Rehabilitationsträger Krankengeld, Krankengeld der Sozialen Entschädigung, Verletztengeld oder Übergangsgeld bezogen und ist ihnen im Anschluss daran Krankengeld der Soldatenentschädigung zu zahlen, so ist bei dessen Berechnung von dem bisher zugrunde gelegten Entgelt auszugehen.
	(4) Ein Anspruch auf Krankengeld der Soldatenentschädigung besteht nicht, wenn unmittelbar vor der Arbeitsunfähigkeit Bürgergeld bezogen wurde.
	(4) Als Regelentgelt gelten die bei der Beendigung des Wehrdienstverhältnisses bezogenen Geld- und Sachbezüge, wenn
	1. die geschädigte Person im Zeitpunkt der Beendigung des Wehrdienstverhältnisses infolge einer anerkannten Wehrdienstbeschädigung arbeitsunfähig und
	2. dies für die Person günstiger ist.

	(5) Die Berechnungsgrundlage, die dem Krankengeld der Soldatenentschädigung zugrunde liegt, wird entsprechend § 70 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch angepasst.
	(5) Ein Anspruch auf Krankengeld der Soldatenentschädigung besteht nicht, wenn unmittelbar vor der Arbeitsunfähigkeit Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezogen wurde.
	(6) Die Berechnungsgrundlage, die dem Krankengeld der Soldatenentschädigung zugrunde liegt, wird entsprechend § 70 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch angepasst.

	§ 38
	Derzeitiges Einkommen
	Derzeitiges Einkommen
	Derzeitiges Einkommen sind die in § 18a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch genannten Einkommensarten, mit Ausnahme der in § 18a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 10 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch genannten Einkommensarten. Die §§ 18b und 18c des Vierten Buches Sozialgesetzbuch gelten entsprechend.
	Derzeitiges Einkommen sind die in § 18a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch genannten Einkommensarten, mit Ausnahme der in § 18a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 10 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch genannten Einkommensarten. Die §§ 18b und 18c des Vierten Buches Sozialgesetzbuch gelten entsprechend. Die sich ergebenden Beträge sind bis 0,49 Euro auf volle Euro abzurunden und ab 0,50 Euro auf volle Euro aufzurunden.

	§ 43
	Ausgleichszahlung an Witwen und Witwer
	Ausgleichszahlung an Witwen und Witwer
	(1) Die Witwe oder der Witwer der geschädigten Person erhält eine monatliche Ausgleichszahlung in Höhe von 778 Euro. § 13 gilt entsprechend.
	(1) unverändert
	(2) Der Anspruch auf die monatliche Ausgleichszahlung erlischt, wenn die Witwe oder der Witwer wieder heiratet.
	(2) unverändert
	(3) Die Witwe oder der Witwer hat zusätzlich zur Leistung nach Absatz 1 Anspruch auf eine monatliche Ausgleichszahlung in Höhe von 50 Prozent des zugrunde zu legenden Referenzeinkommens der geschädigten Person nach § 39 Absatz 1, soweit sie oder er 
	(3) Die Witwe oder der Witwer hat zusätzlich zur Leistung nach Absatz 1 Anspruch auf eine monatliche Ausgleichszahlung in Höhe von 50 Prozent des zugrunde zu legenden Referenzeinkommens der geschädigten Person nach § 39 Absatz 1, soweit sie oder er 
	1. unverändert
	2. unverändert
	3. voll erwerbsgemindert nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch ist.

	(4) Für die Dauer des Bezugs der Ausgleichszahlung nach Absatz 3 wird folgendes Einkommen auf diese Leistung angerechnet: 
	(4) unverändert
	(5) Die Witwe oder der Witwer hat die Leistungen nach Absatz 4 nachzuweisen. Sie oder er kann verlangen, dass die Zahlstelle eine Bescheinigung über die von ihr im maßgebenden Zeitraum gezahlte Leistung und den Zeitraum, für den diese gezahlt wurde, ausstellt.
	(5) unverändert
	(6) § 41 Absatz 3 gilt entsprechend.
	(6) unverändert

	§ 53
	Schadensersatz
	Schadensersatz
	(1) Geschädigte Personen haben auf Grund der anerkannten Schädigungsfolge gegen den Bund nur die auf diesem Gesetz beruhenden Ansprüche.
	(1) Geschädigte Personen, Angehörige, Hinterbliebene und berechtigte Personen nach § 50 haben auf Grund der anerkannten Schädigungsfolge gegen den Bund nur die auf diesem Gesetz beruhenden Ansprüche.
	(2) Weitergehende Ansprüche nach allgemeinen gesetzlichen Vorschriften können gegen einen öffentlich-rechtlichen Dienstherrn im Bundesgebiet oder gegen die in seinem Dienst stehenden Personen nur dann geltend gemacht werden, wenn die als Schädigungsfolge anerkannte Gesundheitsstörung 
	(2) unverändert
	(3) Im Fall des Absatzes 2 Nummer 2 sind Leistungen nach diesem Gesetz auf die weitergehenden Ansprüche anzurechnen.
	(3) unverändert
	(4) Ersatzansprüche gegen andere Personen sowie nach § 31a des Soldatengesetzes bleiben unberührt.
	(4) unverändert

	§ 61
	Beginn der Leistungen an Hinterbliebene
	Beginn der Leistungen an Hinterbliebene
	(1) Die Leistungen an Hinterbliebene beginnen frühestens mit dem auf den Sterbemonat folgenden Kalendermonat. Kinder, die nach dem Versterben der geschädigten Person geboren werden, erhalten Leistungen vom ersten Tag des Geburtsmonats an.
	(1) unverändert
	(2) § 59 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der Antrag auf Gewährung der Ausgleichszahlung innerhalb eines Jahres nach dem schädigungsbedingten Tod der geschädigten Person zu stellen ist.
	(2) § 59 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der Antrag auf Gewährung der Ausgleichszahlung innerhalb eines Jahres nach dem Tod der geschädigten Person zu stellen ist.
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	§ 3
	Wehrdienstzeit
	Wehrdienstzeit
	(1) Wehrdienstzeit ist die Zeit vom Tag des tatsächlichen Diensteintritts bis zum Ablauf des Tages, an dem das Dienstverhältnis endet. Der Grundwehrdienst wird jedoch mit seiner gesetzlich festgesetzten Dauer, die Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b des Soldatengesetzes mit sechs Monaten angerechnet. Nicht angerechnet wird die Zeit, um deren Dauer sich der Tag der Beendigung des Wehrdienstverhältnisses nach § 58 Absatz 2 Satz 3 der Wehrdisziplinarordnung verschiebt. Die für die Versorgung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit maßgebliche Wehrdienstzeit beginnt für diejenigen, die am 3. Oktober 1990 als Berufssoldatin oder Berufssoldat der Nationalen Volksarmee oder Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit der Nationalen Volksarmee Soldatinnen oder Soldaten der Bundeswehr geworden sind, abweichend von Satz 1 am Tage ihrer Ernennung zur Soldatin auf Zeit oder zum Soldaten auf Zeit der Bundeswehr.
	(1) Wehrdienstzeit ist die Zeit vom Tag des tatsächlichen Diensteintritts bis zum Ablauf des Tages, an dem das Dienstverhältnis endet. Der Grundwehrdienst wird jedoch mit seiner gesetzlich festgesetzten Dauer, die Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58 des Soldatengesetzes mit sechs Monaten angerechnet. Nicht angerechnet wird die Zeit, um deren Dauer sich der Tag der Beendigung des Wehrdienstverhältnisses nach § 58 Absatz 2 Satz 3 der Wehrdisziplinarordnung verschiebt. Die für die Versorgung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit maßgebliche Wehrdienstzeit beginnt für diejenigen, die am 3. Oktober 1990 als Berufssoldatin oder Berufssoldat der Nationalen Volksarmee oder Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit der Nationalen Volksarmee Soldatinnen oder Soldaten der Bundeswehr geworden sind, abweichend von Satz 1 am Tage ihrer Ernennung zur Soldatin auf Zeit oder zum Soldaten auf Zeit der Bundeswehr.
	(2) Bei Anwendung des § 11 ist für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit Vordienstzeiten in der Nationalen Volksarmee als anrechenbare Wehrdienstzeit auch die Zeit des in der Nationalen Volksarmee geleisteten Wehrdienstes bis zur Dauer des Grundwehrdienstes zu berücksichtigen. Maßgeblich für den Umfang der Anrechnung ist die jeweilige Dauer des Grundwehrdienstes im früheren Bundesgebiet im Zeitpunkt der Begründung des Wehrdienstverhältnisses in der Nationalen Volksarmee.
	(2) unverändert

	Teil 2
	Berufsförderung und Dienstzeitversorgung
	Berufsförderung und Dienstzeitversorgung
	Abschnitt 1
	Berufsförderung und Dienstzeitversorgung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit; Berufsförderung der freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes Leistenden
	Berufsförderung und Dienstzeitversorgung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit; Berufsförderung der freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes Leistenden
	§ 4
	Zweck und Arten
	Zweck und Arten
	(1) Die Leistungen der Berufsförderung und der befristeten Dienstzeitversorgung sollen den Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit nach Eignung, Neigung und Leistungsfähigkeit eine individuelle Qualifizierung ermöglichen, sie auf die Zeiten der zivilberuflichen Bildung und der Tätigkeits- oder Beschäftigungssuche vorbereiten, diese Zeiten finanziell absichern und die Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit bei der Tätigkeits- und Beschäftigungssuche unterstützen. Alle Leistungen der Berufsförderung dienen der angemessenen Eingliederung in das zivile Erwerbsleben.
	(1) unverändert
	(2) Die Berufsförderung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit umfasst 
	(2) unverändert
	(3) Soldatinnen und Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes leisten, können als Berufsförderung die Teilnahme an dienstzeitbegleitenden Bildungs- und Eingliederungsmaßnahmen (§§ 6 und 9 Absatz 2) sowie Hilfen zur Eingliederung in das zivile Erwerbsleben (§ 9 Absatz 1 und 7) gewährt werden. § 5 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
	(3) Soldatinnen und Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes leisten, können als Berufsförderung die Teilnahme an dienstzeitbegleitenden Bildungs- und Eingliederungsmaßnahmen (§§ 6 und 9 Absatz 2) sowie Hilfen zur Eingliederung in das zivile Erwerbsleben (§ 9 Absatz 1 und 7) gewährt werden. § 5 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
	(4) Die Dienstzeitversorgung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit umfasst 
	(4) unverändert

	§ 6
	Dienstzeitbegleitende Förderung der schulischen und beruflichen Bildung
	Dienstzeitbegleitende Förderung der schulischen und beruflichen Bildung
	(1) Während der Wehrdienstzeit bieten die Karrierecenter der Bundeswehr – Berufsförderungsdienste – interne Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung an, an denen nach § 58b des Soldatengesetzes freiwilligen Wehrdienst Leistende sowie Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit unentgeltlich teilnehmen können. Sofern eine Wehrdienstzeit mit weniger als vier Jahren festgesetzt wurde, können Maßnahmen zum Berufseinstieg unterhalb der Erlangung von schulischen und beruflichen Abschlüssen, von Abschlüssen im Rahmen des Hochschulrahmengesetzes sowie von Fahrerlaubnissen angeboten werden. Über die Art der Maßnahmen nach Satz 2 entscheidet das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm benannte Stelle.
	(1) Während der Wehrdienstzeit bieten die Karrierecenter der Bundeswehr – Berufsförderungsdienste – interne Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung an, an denen nach § 58 des Soldatengesetzes freiwilligen Wehrdienst Leistende sowie Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit unentgeltlich teilnehmen können. Sofern eine Wehrdienstzeit mit weniger als vier Jahren festgesetzt wurde, können Maßnahmen zum Berufseinstieg unterhalb der Erlangung von schulischen und beruflichen Abschlüssen, von Abschlüssen im Rahmen des Hochschulrahmengesetzes sowie von Fahrerlaubnissen angeboten werden. Über die Art der Maßnahmen nach Satz 2 entscheidet das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm benannte Stelle.
	(2) Ist für freiwilligen Wehrdienst Leistende nach § 58b des Soldatengesetzes im Förderungsplan im Sinne des § 5 Absatz 2 vorgesehen, dass ein bestimmtes schulisches oder berufliches Bildungsziel im Rahmen der dienstzeitbegleitenden Förderung erreicht werden soll, und kann dieses Bildungsziel nicht oder nicht planmäßig durch Teilnahme an internen Maßnahmen erreicht werden, so kann im Einzelfall die Teilnahme an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung anderer Anbieter gefördert werden.
	(2) Ist für freiwilligen Wehrdienst Leistende nach § 58 des Soldatengesetzes im Förderungsplan im Sinne des § 5 Absatz 2 vorgesehen, dass ein bestimmtes schulisches oder berufliches Bildungsziel im Rahmen der dienstzeitbegleitenden Förderung erreicht werden soll, und kann dieses Bildungsziel nicht oder nicht planmäßig durch Teilnahme an internen Maßnahmen erreicht werden, so kann im Einzelfall die Teilnahme an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung anderer Anbieter gefördert werden.
	(3) Auf die dienstzeitbegleitende Förderung nach den Absätzen 1 und 2 besteht kein Anspruch. Sie steht unter dem Vorbehalt ausreichend verfügbarer Haushaltsmittel.
	(3) unverändert
	(4) Bei internen Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung, die auf Grund ihres Inhalts geeignet sind, für eine Vielzahl von Berufen förderlich zu sein (Basisqualifizierungen) ist abweichend von § 5 Absatz 1 Satz 2 eine vorherige Berufsberatung nicht notwendig. Zu den Basisqualifizierungen zählen nicht Maßnahmen zur Erlangung von schulischen und beruflichen Abschlüssen, von Abschlüssen im Rahmen des Hochschulrahmengesetzes sowie von Fahrerlaubnissen. Über die Eignung einer Maßnahme im Sinne des Satzes 1 entscheidet das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm benannte Stelle.
	(4) unverändert

	§ 7
	Förderung der schulischen und beruflichen Bildung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit
	Förderung der schulischen und beruflichen Bildung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit
	(1) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, die nicht Inhaberinnen oder Inhaber eines Eingliederungsscheins sind, haben Anspruch auf Förderung ihrer schulischen und beruflichen Bildung nach der Wehrdienstzeit, wenn die Wehrdienstzeit auf mindestens ein Jahr festgesetzt worden ist. Die Förderung wird auf Antrag gewährt. Die Förderung beruflicher Erfahrungszeiten ist ausgeschlossen.
	(1) unverändert
	(2) Sieht der Förderungsplan nach § 5 Absatz 2 vor, dass ein bestimmtes schulisches oder berufliches Bildungsziel schon während der Wehrdienstzeit erreicht werden soll, und kann dieses Bildungsziel nicht oder nicht planmäßig durch Teilnahme an internen Maßnahmen erreicht werden, so kann die Teilnahme an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung nach Absatz 1 gefördert werden, wenn dienstliche Gründe dem nicht entgegenstehen. Eine zeitliche Anrechnung auf den Anspruch nach Absatz 5 findet während der Wehrdienstzeit nicht statt.
	(2) unverändert
	(3) Schulische Maßnahmen sind grundsätzlich an einer Bundeswehrfachschule zu durchlaufen.
	(3) unverändert
	(4) Der Anspruch entsteht nicht, wenn das Dienstverhältnis aus anderen Gründen endet als wegen 
	(4) unverändert
	(5) Die Förderungsdauer nach der Wehrdienstzeit beträgt nach einer Wehrdienstzeit von 
	(5) unverändert
	(6) Die Förderungsdauer nach Absatz 5 wird nach Maßgabe der Absätze 7 bis 9 und 11 vermindert. Für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von mindestens 20 Jahren reduziert sich der Umfang der Minderung nach den Absätzen 7 bis 9 um 50 Prozent. Die Förderungsdauer nach Absatz 5 soll in unmittelbarem Anschluss an das Dienstzeitende, kann aber noch innerhalb von sieben Jahren nach dem Dienstzeitende, bei Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von mindestens 20 Jahren innerhalb von acht Jahren nach dem Dienstzeitende, genutzt werden.
	(6) unverändert
	(7) Die Förderungsdauer nach Absatz 5 vermindert sich um neun Monate, wenn die militärfachliche Ausbildung zum Bestehen einer Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, zu einem vergleichbaren bundes- oder landesrechtlich geregelten Berufsabschluss, einer Laufbahnprüfung im mittleren Dienst oder einem Abschluss nach den Empfehlungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft geführt hat. Hat die zum Bestehen der Abschlussprüfung nach Satz 1 führende Maßnahme der militärischen Ausbildung zwischen drei und zwölf Monaten gedauert, beschränkt sich die Minderung auf drei Monate. Eine Minderung entfällt, wenn die Maßnahme weniger als drei Monate gedauert hat. Im Falle des Erreichens mehrerer Abschlüsse im Sinne der Sätze 1 und 2 beschränkt sich die Minderung nach diesem Absatz auf höchstens neun Monate.
	(7) unverändert
	(8) Die Förderungsdauer nach Absatz 5 vermindert sich ferner um sechs Monate, wenn die Soldatin oder der Soldat im Rahmen der militärfachlichen Ausbildung eine Fortbildungsmaßnahme öffentlicher oder privater Träger abgeschlossen hat, die 
	(8) unverändert
	(9) Die Förderungsdauer nach Absatz 5 vermindert sich ferner um sechs Monate, wenn die militärische Ausbildung zum Erwerb einer Fahrlehrerlaubnis geführt hat.
	(9) unverändert
	(10) Für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, die einen Studienabschluss oder vergleichbaren Abschluss an einer staatlichen Hochschule, an einer staatlich anerkannten Hochschule oder an einer vergleichbaren Bildungseinrichtung auf Kosten des Bundes erworben haben, beträgt die Förderungsdauer zwölf Monate in den Fällen des Absatzes 5 Nummer 1 bis 8 und 24 Monate in den Fällen des Absatzes 5 Nummer 9. Für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, die auf Grund eines nach den Laufbahnvorschriften geforderten Studienabschlusses oder vergleichbaren Abschlusses an einer staatlichen Hochschule, an einer staatlich anerkannten Hochschule oder an einer vergleichbaren Bildungseinrichtung in die Bundeswehr eingestellt worden sind, und für Unteroffizierinnen und Unteroffiziere des Militärmusikdienstes, die im Rahmen ihrer militärfachlichen Ausbildung eine staatliche Hochschule, eine staatlich anerkannte Hochschule oder eine vergleichbare Bildungseinrichtung besucht und das vorgegebene Studienziel unterhalb eines Studienabschlusses oder vergleichbaren Abschlusses auf Kosten des Bundes erreicht haben, beträgt die Förderungsdauer nach einer Wehrdienstzeit von 
	(10) Für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, die einen Studienabschluss oder vergleichbaren Abschluss an einer staatlichen Hochschule, an einer staatlich anerkannten Hochschule oder an einer vergleichbaren Bildungseinrichtung auf Kosten des Bundes erworben haben, beträgt die Förderungsdauer zwölf Monate in den Fällen des Absatzes 5 Nummer 4 bis 11 und 24 Monate in den Fällen des Absatzes 5 Nummer 12. Für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, die auf Grund eines nach den Laufbahnvorschriften geforderten Studienabschlusses oder vergleichbaren Abschlusses an einer staatlichen Hochschule, an einer staatlich anerkannten Hochschule oder an einer vergleichbaren Bildungseinrichtung in die Bundeswehr eingestellt worden sind, und für Unteroffizierinnen und Unteroffiziere des Militärmusikdienstes, die im Rahmen ihrer militärfachlichen Ausbildung eine staatliche Hochschule, eine staatlich anerkannte Hochschule oder eine vergleichbare Bildungseinrichtung besucht und das vorgegebene Studienziel unterhalb eines Studienabschlusses oder vergleichbaren Abschlusses auf Kosten des Bundes erreicht haben, beträgt die Förderungsdauer nach einer Wehrdienstzeit von 
	(11) Für die Teilnahme an Studiengängen oder vergleichbaren Bildungsgängen an einer staatlichen Hochschule, an einer staatlich anerkannten Hochschule oder an einer vergleichbaren Bildungseinrichtung im Rahmen der militärischen Ausbildung der Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit und der Unteroffizierinnen und Unteroffiziere des Militärmusikdienstes wird die Förderungsdauer nach Absatz 5 auch dann im Umfang der Dauer der tatsächlichen Teilnahme vermindert, wenn der vorgesehene Abschluss nicht erreicht wurde, es sei denn, die Teilnahme musste aus dienstlichen Gründen vor Erreichen des Abschlusses beendet werden. Unbeschadet einer Verminderung nach Satz 1 verbleibt bei einer Wehrdienstzeit von vier bis sechs Jahren stets ein zeitlicher Anspruch von sechs Monaten, jedes weitere vollständig abgeleistete Dienstjahr erhöht den Anspruch um einen weiteren Monat.
	(11) unverändert
	(12) Soweit es zur Umsetzung des Förderungsplans erforderlich ist, kann Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, deren Wehrdienstzeit auf mindestens vier Jahre festgesetzt wurde, ausnahmsweise eine Freistellung vom militärischen Dienst gewährt werden. Der Freistellungszeitraum verkürzt nach § 16 Absatz 2 Satz 3 den Bezugszeitraum der Übergangsgebührnisse. Satz 2 gilt nicht für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von mindestens 20 Jahren.
	(12) unverändert
	(13) Das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Behörde der Bundeswehrverwaltung kann auf Antrag zum Ausgleich von Störungen im Förderungsverlauf die Förderung der Teilnahme an einer bewilligten Maßnahme der schulischen und beruflichen Bildung über die nach Absatz 5 vorgesehenen Zeiträume hinaus verlängern. Die Verlängerung kommt grundsätzlich nur einmal in dem im Einzelfall notwendigen Umfang in Betracht.
	(13) unverändert

	§ 9
	Eingliederungsmaßnahmen
	Eingliederungsmaßnahmen
	(1) Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes Leistende werden während der ersten acht Jahre nach dem Ende ihrer Wehrdienstzeit, Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von mindestens 20 Jahren während der ersten neun Jahre nach dem Ende ihrer Wehrdienstzeit, dabei unterstützt, einen Arbeitsplatz zu finden, der ihrem Qualifikationsprofil entspricht. Hierzu gehört auch die vermittlerische Betreuung durch das Karrierecenter der Bundeswehr – Berufsförderungsdienst –.
	(1) Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes Leistende werden während der ersten acht Jahre nach dem Ende ihrer Wehrdienstzeit, Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von mindestens 20 Jahren während der ersten neun Jahre nach dem Ende ihrer Wehrdienstzeit, dabei unterstützt, einen Arbeitsplatz zu finden, der ihrem Qualifikationsprofil entspricht. Hierzu gehört auch die vermittlerische Betreuung durch das Karrierecenter der Bundeswehr – Berufsförderungsdienst –.
	(2) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, die nicht auf Grund ihrer zivilberuflichen Vorbildung mit höherem Dienstgrad eingestellt wurden oder die während ihrer Wehrdienstzeit keine zivilberuflich anerkannte militärfachliche Aus- oder Weiterbildung im Sinne des § 7 Absatz 7 bis 10 erhalten haben, haben Anspruch darauf, vor dem Ende ihrer Wehrdienstzeit unter Freistellung vom Dienst an Berufsorientierungspraktika teilzunehmen, und zwar 
	(2) unverändert
	(3) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Verpflichtungsdauer von mindestens vier Jahren, die keinen Anspruch nach Absatz 2, aber einen erhöhten Berufsorientierungsbedarf haben, kann ermöglicht werden, vor dem Ende ihrer Wehrdienstzeit unter Freistellung vom militärischen Dienst an einem Berufsorientierungspraktikum mit einer Dauer von einem Monat teilzunehmen. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von mindestens 20 Jahren kann abweichend von Satz 1 die Teilnahme an zwei Berufsorientierungspraktika ermöglicht werden.
	(3) unverändert
	(4) Bereits vor dem Ende ihrer Wehrdienstzeit sind Maßnahmen einzuleiten oder durchzuführen, die eine Arbeitsaufnahme im Anschluss an das Dienstverhältnis erleichtern (Eingliederungsmaßnahmen). Vor oder nach der Förderung einer schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahme kann die Teilnahme an Berufsorientierungs- oder Berufsvorbereitungsmaßnahmen und an Bewerbertrainingsprogrammen mit den gleichen Leistungen wie für die Teilnahme an Maßnahmen der schulischen und beruflichen Bildung nach den §§ 6 und 7 gefördert werden. Für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, die keinen Anspruch auf Förderung der schulischen und beruflichen Bildung nach § 7 Absatz 5 haben, gilt Satz 2 nur unter der Voraussetzung, dass die Maßnahme innerhalb eines Jahres nach Dienstzeitende beginnt. Für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von mindestens 20 Jahren sowie für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Verpflichtungsdauer von mindestens vier Jahren, die am Ende ihrer Wehrdienstzeit das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt bei Teilnahme an Eingliederungsmaßnahmen § 8 Absatz 3 entsprechend.
	(4) unverändert
	(5) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von mindestens 20 Jahren sind verpflichtet, im Zeitraum von zwei bis vier Jahren vor Ablauf ihrer Wehrdienstzeit an einem Eingliederungsseminar teilzunehmen, das das Karrierecenter der Bundeswehr – Berufsförderungsdienst – unter Beteiligung des Sozialdienstes der Bundeswehr anbietet. § 8 Absatz 3 gilt entsprechend. Die Ehegattin, der Ehegatte und Personen, mit denen die Soldatin oder der Soldat in einem gemeinsamen Haushalt zusammenlebt, können auf Antrag der Soldatin auf Zeit oder des Soldaten auf Zeit ebenfalls teilnehmen; die ihnen durch die Teilnahme entstehenden Kosten werden nicht erstattet.
	(5) unverändert
	(6) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Verpflichtungsdauer von mindestens vier Jahren haben nach Ablauf ihrer Wehrdienstzeit einen Anspruch auf Teilnahme an drei Betriebspraktika mit einer Dauer von jeweils einem Monat. Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von mindestens 20 Jahren haben nach Ablauf ihrer Wehrdienstzeit einen Anspruch auf Teilnahme an höchstens vier Betriebspraktika mit einer Dauer von jeweils höchstens einem Monat. Absatz 2 Satz 2 und § 8 Absatz 3 gelten entsprechend.
	(6) unverändert
	(7) Für frühere Soldatinnen auf Zeit und frühere Soldaten auf Zeit und für freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes Leistende, die ihre volle berufliche Leistungsfähigkeit erst nach einer Einarbeitungszeit erlangen können, kann nach Ablauf ihrer Wehrdienstzeit einem Arbeitgeber ein Einarbeitungszuschuss gewährt werden. Der Zuschuss ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Abschluss der Maßnahme geltend zu machen.
	(7) Für frühere Soldatinnen auf Zeit und frühere Soldaten auf Zeit und für freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes Leistende, die ihre volle berufliche Leistungsfähigkeit erst nach einer Einarbeitungszeit erlangen können, kann nach Ablauf ihrer Wehrdienstzeit einem Arbeitgeber ein Einarbeitungszuschuss gewährt werden. Der Zuschuss ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Abschluss der Maßnahme geltend zu machen.
	(8) Bewirbt sich eine Soldatin auf Zeit oder ein Soldat auf Zeit mit einer festgesetzten Wehrdienstzeit von mindestens zwölf Jahren innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung ihres oder seines Wehrdienstverhältnisses oder nach dem Ende der Förderung ihrer oder seiner Maßnahme der schulischen und beruflichen Bildung um Einstellung in den öffentlichen Dienst, so gelten für die Einstellung keine Höchstaltersgrenzen. Dies gilt auch dann, wenn die Soldatin oder der Soldat im Anschluss an den Wehrdienst eine für den künftigen Beruf vorgeschriebene, über die allgemeinbildende Schulbildung hinausgehende Ausbildung ohne unzulässige Überschreitung der Regelzeit durchführt und sich innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung der Ausbildung um Einstellung in den öffentlichen Dienst bewirbt.
	(8) unverändert
	(9) Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern kann auf Antrag ein Lohnkostenzuschuss für eine Dauer von bis zu 24 Monaten gewährt werden, wenn sie eine frühere Soldatin auf Zeit oder einen früheren Soldaten auf Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von mindestens 20 Jahren einstellen, deren oder dessen Eingliederung in das zivile Erwerbsleben zusätzlicher Unterstützung bei dem Erwerb eines angemessenen Arbeitsplatzes bedarf. Die Erforderlichkeit zusätzlicher Unterstützung der früheren Soldatin auf Zeit oder des früheren Soldaten auf Zeit ist vor Abschluss eines Arbeitsvertrags auf deren oder dessen Antrag festzustellen. Absatz 7 Satz 2 und § 8 Absatz 3 gelten entsprechend.
	(9) unverändert

	§ 11
	Anrechnung der Zeit der Förderung der beruflichen Bildung und des Wehrdienstes auf die Berufs- und Betriebszugehörigkeit bei anschließenden Beschäftigungsverhältnissen
	Anrechnung der Zeit der Förderung der beruflichen Bildung und des Wehrdienstes auf die Berufs- und Betriebszugehörigkeit bei anschließenden Beschäftigungsverhältnissen
	(1) Die Zeit einer nach § 7 geförderten Maßnahme der beruflichen Bildung wird auf die Berufszugehörigkeit angerechnet, wenn die frühere Soldatin oder der frühere Soldat im Anschluss daran in dem erlernten oder einem vergleichbaren Beruf sechs Monate tätig ist. Eine vorübergehende berufsfremde Beschäftigung bleibt außer Betracht.
	(1) unverändert
	(2) Die Zeit des Grundwehrdienstes, der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b des Soldatengesetzes oder die nach § 7 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes auf den Grundwehrdienst anrechenbare Zeit des Wehrdienstes als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit wird bei früheren Soldatinnen auf Zeit und früheren Soldaten auf Zeit auf die Berufszugehörigkeit angerechnet. Soweit Wehrdienstzeiten nicht nach Satz 1 oder als Zeit einer nach § 7 geförderten Maßnahme der beruflichen Bildung nach Absatz 1 voll zu berücksichtigen sind, werden sie zu einem Drittel auf die Berufszugehörigkeit angerechnet.
	(2) Die Zeit des Grundwehrdienstes, der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58 des Soldatengesetzes oder die nach § 7 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes auf den Grundwehrdienst anrechenbare Zeit des Wehrdienstes als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit wird bei früheren Soldatinnen auf Zeit und früheren Soldaten auf Zeit auf die Berufszugehörigkeit angerechnet. Soweit Wehrdienstzeiten nicht nach Satz 1 oder als Zeit einer nach § 7 geförderten Maßnahme der beruflichen Bildung nach Absatz 1 voll zu berücksichtigen sind, werden sie zu einem Drittel auf die Berufszugehörigkeit angerechnet.
	(3) Die Zeiten einer nach § 7 geförderten Maßnahme der beruflichen Bildung und des Wehrdienstes werden nach den Absätzen 1 und 2 auch auf die Betriebszugehörigkeit angerechnet, wenn die frühere Soldatin oder der frühere Soldat nach Beendigung des Dienstverhältnisses sechs Monate dem Betrieb angehört. In einer betrieblichen oder überbetrieblichen Altersversorgung beschränkt sich eine Anrechnung nach Satz 1 auf die Berücksichtigung bei den Unverfallbarkeitsfristen nach dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung.
	(3) unverändert
	(4) Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst werden Zeiten einer nach § 7 geförderten Maßnahme der beruflichen Bildung und des Wehrdienstes nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 auf die Dienst- und Beschäftigungszeit angerechnet, wenn die frühere Soldatin oder der frühere Soldat nach Beendigung des Dienstverhältnisses sechs Monate im öffentlichen Dienst beschäftigt ist.
	(4) unverändert
	(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn eine Soldatin oder ein Soldat im Anschluss an eine nach § 7 geförderte Maßnahme der beruflichen Bildung oder an den Wehrdienst eine für den künftigen Beruf förderliche Ausbildung ohne unzulässige Überschreitung der Regelzeit durchführt. Auf Probe- und Ausbildungszeiten sowie auf Wartezeiten für den Erwerb des Urlaubsanspruchs werden Zeiten einer nach § 7 geförderten Maßnahme der beruflichen Bildung und des Wehrdienstes nicht angerechnet.
	(5) unverändert
	(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für eine frühere Soldatin auf Zeit oder einen früheren Soldaten auf Zeit, deren oder dessen Wehrdienstzeit für einen Zeitraum bis zu zwei Jahren festgesetzt oder nach § 54 Absatz 3 des Soldatengesetzes über diesen Zeitraum hinaus verlängert worden ist.
	(6) unverändert

	§ 12
	Anrechnung der Zeit der Förderung der beruflichen Bildung und des Wehrdienstes bei nachfolgenden Dienstverhältnissen
	Anrechnung der Zeit der Förderung der beruflichen Bildung und des Wehrdienstes bei nachfolgenden Dienstverhältnissen
	(1) Bewirbt sich eine Soldatin auf Zeit oder ein Soldat auf Zeit oder eine frühere Soldatin auf Zeit oder ein früherer Soldat auf Zeit bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendigung des Dienstverhältnisses um Einstellung als Beamtin oder Beamter, gilt § 9 Absatz 8 Satz 4 des Arbeitsplatzschutzgesetzes entsprechend.
	(1) unverändert
	(2) Die Zeit der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b des Soldatengesetzes oder die nach § 7 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes auf den Grundwehrdienst anrechenbare Zeit wird auf die bei der Zulassung zu weiterführenden Prüfungen im Beruf nachzuweisende Zeit einer mehrjährigen Tätigkeit nach der Berufsabschlussprüfung angerechnet, soweit eine Zeit von einem Jahr nicht unterschritten wird.
	(2) Die Zeit der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58 des Soldatengesetzes oder die nach § 7 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes auf den Grundwehrdienst anrechenbare Zeit wird auf die bei der Zulassung zu weiterführenden Prüfungen im Beruf nachzuweisende Zeit einer mehrjährigen Tätigkeit nach der Berufsabschlussprüfung angerechnet, soweit eine Zeit von einem Jahr nicht unterschritten wird.
	(3) Beginnt eine frühere Soldatin auf Zeit oder ein früherer Soldat auf Zeit im Anschluss an den Wehrdienst eine für den künftigen Beruf als Beamtin oder Beamter vorgeschriebene, über die allgemeinbildende Schulbildung hinausgehende Ausbildung oder wird diese durch den Wehrdienst unterbrochen, so gilt Absatz 1 entsprechend, wenn sie oder er sich bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendigung der Ausbildung um Einstellung als Beamtin oder Beamter bewirbt und auf Grund dieser Bewerbung eingestellt wird. Dienstzeiten, die Voraussetzung für eine Beförderung sind, beginnen für eine Richterin oder einen Richter, die oder der unter den dem Satz 1 entsprechenden Voraussetzungen eingestellt worden ist, mit dem Zeitpunkt, zu dem sie oder er ohne Ableisten der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58b des Soldatengesetzes oder des nach § 7 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes auf den Grundwehrdienst anrechenbaren Wehrdienstes als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit zur Ernennung auf Lebenszeit herangestanden hätte.
	(3) Beginnt eine frühere Soldatin auf Zeit oder ein früherer Soldat auf Zeit im Anschluss an den Wehrdienst eine für den künftigen Beruf als Beamtin oder Beamter vorgeschriebene, über die allgemeinbildende Schulbildung hinausgehende Ausbildung oder wird diese durch den Wehrdienst unterbrochen, so gilt Absatz 1 entsprechend, wenn sie oder er sich bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendigung der Ausbildung um Einstellung als Beamtin oder Beamter bewirbt und auf Grund dieser Bewerbung eingestellt wird. Dienstzeiten, die Voraussetzung für eine Beförderung sind, beginnen für eine Richterin oder einen Richter, die oder der unter den dem Satz 1 entsprechenden Voraussetzungen eingestellt worden ist, mit dem Zeitpunkt, zu dem sie oder er ohne Ableisten der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes nach § 58 des Soldatengesetzes oder des nach § 7 Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes auf den Grundwehrdienst anrechenbaren Wehrdienstes als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit zur Ernennung auf Lebenszeit herangestanden hätte.
	(4) Die Absätze 1 und 3 gelten entsprechend für eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer, deren oder dessen Ausbildung für ein späteres Beamtenverhältnis durch eine festgesetzte mehrjährige Tätigkeit im Arbeitsverhältnis an Stelle des sonst vorgeschriebenen Vorbereitungsdienstes durchgeführt wird.
	(4) unverändert
	(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für eine Soldatin auf Zeit oder einen Soldaten auf Zeit oder eine frühere Soldatin auf Zeit oder einen früheren Soldaten auf Zeit, deren oder dessen Wehrdienstzeit für einen Zeitraum bis zu zwei Jahren festgesetzt oder nach § 54 Absatz 3 des Soldatengesetzes über diesen Zeitraum hinaus verlängert worden ist.
	(5) unverändert

	§ 20
	Übergangsbeihilfe bei kurzer Wehrdienstzeit
	Übergangsbeihilfe bei kurzer Wehrdienstzeit
	Übergangsbeihilfe erhalten 
	Übergangsbeihilfe erhalten 
	1. unverändert
	2. unverändert
	1. unverändert
	2. unverändert


	§ 56
	Bezüge für den Sterbemonat und Sterbegeld für Hinterbliebene von Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und von Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, freiwilligen Wehrdienst oder Wehrdienst nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leisten
	Bezüge für den Sterbemonat und Sterbegeld für Hinterbliebene von Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und von Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes oder Wehrdienst nach d§ 4 des Reservistengesetzes leisten
	(1) Stirbt eine Soldatin auf Zeit, ein Soldat auf Zeit, eine Soldatin oder ein Soldat, der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, nach § 58b oder nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leistet, während des Wehrdienstes, sind auf die Hinterbliebenen die Vorschrift des § 17 des Beamtenversorgungsgesetzes über die Bezüge im Sterbemonat und auf die Hinterbliebenen einer Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf Zeit auch die Vorschrift des § 18 des Beamtenversorgungsgesetzes über das Sterbegeld entsprechend anzuwenden.
	(1) Stirbt eine Soldatin auf Zeit, ein Soldat auf Zeit, eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, nach § 58 des Soldatengesetzes oder Wehrdienst nach § 4 des Reservistengesetzes leistet, während des Wehrdienstes, sind auf die Hinterbliebenen die Vorschrift des § 17 des Beamtenversorgungsgesetzes über die Bezüge im Sterbemonat und auf die Hinterbliebenen einer Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf Zeit auch die Vorschrift des § 18 des Beamtenversorgungsgesetzes über das Sterbegeld entsprechend anzuwenden.
	(2) Stirbt eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz oder nach § 58b des Soldatengesetzes leistet, oder eine Soldatin auf Zeit oder ein Soldat auf Zeit mit einer Wehrdienstzeit bis zu sechs Monaten während des Wehrdienstverhältnisses an den Folgen einer Wehrdienstbeschädigung, so erhalten die Eltern, wenn sie mit der oder dem Verstorbenen zur Zeit des Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben, ein Sterbegeld in Höhe von 2 557 Euro. Das Sterbegeld wird nicht gewährt, wenn eine einmalige Unfallentschädigung nach § 84 oder eine einmalige Entschädigung nach § 85 zusteht. Das Sterbegeld vermindert sich um Leistungen, die nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 zu gewähren sind. Der Anspruch auf Sterbegeld kann weder abgetreten noch verpfändet noch gepfändet werden. Im Übrigen gilt § 63 Absatz 1 entsprechend sowie § 67 mit der Maßgabe, dass mit einer Forderung auf Rückerstattung zu viel gezahlten Sterbegeldes gegenüber einem Anspruch auf Sterbegeld aufgerechnet werden kann.
	(2) Stirbt eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz oder nach § 58 des Soldatengesetzes leistet, oder eine Soldatin auf Zeit oder ein Soldat auf Zeit mit einer Wehrdienstzeit bis zu sechs Monaten während des Wehrdienstverhältnisses an den Folgen einer Wehrdienstbeschädigung, so erhalten die Eltern, wenn sie mit der oder dem Verstorbenen zur Zeit des Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben, ein Sterbegeld in Höhe von 2 557 Euro. Das Sterbegeld wird nicht gewährt, wenn eine einmalige Unfallentschädigung nach § 84 oder eine einmalige Entschädigung nach § 85 zusteht. Das Sterbegeld vermindert sich um Leistungen, die nach Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 zu gewähren sind. Der Anspruch auf Sterbegeld kann weder abgetreten noch verpfändet noch gepfändet werden. Im Übrigen gilt § 63 Absatz 1 entsprechend sowie § 67 mit der Maßgabe, dass mit einer Forderung auf Rückerstattung zu viel gezahlten Sterbegeldes gegenüber einem Anspruch auf Sterbegeld aufgerechnet werden kann.

	§ 58
	Versorgung der Hinterbliebenen nach einem Einsatzunfall von Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und von Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, nach § 58b oder nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leisten
	Versorgung der Hinterbliebenen nach einem Einsatzunfall von Soldatinnen auf Zeit, Soldaten auf Zeit und von Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes oder Wehrdienst nach § 4 des Reservistengesetzes leisten
	(1) Stirbt eine Soldatin auf Zeit, ein Soldat auf Zeit oder eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, nach § 58b des Soldatengesetzes oder nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leistet oder sich in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes befindet, an den Folgen eines Einsatzunfalls nach § 87 Absatz 2, den sie oder er während dieses Wehrdienstverhältnisses oder während eines unmittelbar vorangegangenen Wehrdienstverhältnisses der genannten Art erlitten hat, sind die Vorschriften dieses Abschnitts und des Abschnitts 4 nach Maßgabe der folgenden Absätze anzuwenden.
	(1) Stirbt eine Soldatin auf Zeit, ein Soldat auf Zeit oder eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz, freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes oder Wehrdienst nach § 4 des Reservistengesetzes leistet oder sich in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes befindet, an den Folgen eines Einsatzunfalls nach § 87 Absatz 2, den sie oder er während dieses Wehrdienstverhältnisses oder während eines unmittelbar vorangegangenen Wehrdienstverhältnisses der genannten Art erlitten hat, sind die Vorschriften dieses Abschnitts und des Abschnitts 4 nach Maßgabe der folgenden Absätze anzuwenden.
	(2) § 56 Absatz 1 ist nicht anzuwenden.
	(2) unverändert
	(3) § 59 Absatz 1 und 3 sowie § 61 gelten entsprechend.
	(3) unverändert
	(4) Das Witwen- und Waisengeld und der Unterhaltsbeitrag werden wie bei Hinterbliebenen einer Berufssoldatin oder eines Berufssoldaten berechnet, die oder der an den Folgen eines Dienstunfalls gestorben ist und ein erhöhtes Unfallruhegehalt im Sinne des § 42 Absatz 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 37 Absatz 1 des Beamtenversorgungsgesetzes erhalten hätte, wenn sie oder er nicht gestorben, sondern am Todestag wegen Dienstunfähigkeit infolge des Dienstunfalls in den Ruhestand versetzt worden wäre. § 29 Absatz 1 und § 105 gelten entsprechend. Hat die oder der Verstorbene am Todestag keinen Anspruch auf Besoldung, treten an deren Stelle für die Berechnung der Versorgung die Dienstbezüge aus der Besoldungsgruppe, der das Amt der oder des Verstorbenen zugeordnet war. Bei Hinterbliebenen von Soldatinnen und Soldaten der Laufbahngruppe der Mannschaften bemisst sich das Witwen- und Waisengeld oder der Unterhaltsbeitrag mindestens nach der Besoldungsgruppe A 6.
	(4) unverändert
	(5) Neben einer Versorgung nach diesem Paragrafen wird keine Versorgung nach § 59 gewährt.
	(5) unverändert
	(6) Die Witwe oder der Witwer und die Waisen gelten für die Anwendung des Abschnitts 4 als Witwe oder Witwer und Waisen einer Soldatin, eines Soldaten, einer Soldatin im Ruhestand oder eines Soldaten im Ruhestand.
	(6) unverändert

	§ 60
	Bezüge bei Verschollenheit
	Bezüge bei Verschollenheit
	(1) Eine Berufssoldatin, eine Soldatin auf Zeit, eine Soldatin im Ruhestand oder eine andere Versorgungsempfängerin, welche verschollen ist sowie ein Berufssoldat, ein Soldat auf Zeit, ein Soldat im Ruhestand oder anderer Versorgungsempfänger, welcher verschollen ist, erhält die ihr oder ihm zustehenden Dienst- oder Versorgungsbezüge bis zum Ablauf des Monats, in dem das Bundesministerium der Verteidigung feststellt, dass ihr oder sein Ableben mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist.
	(1) unverändert
	(2) Vom Ersten des Monats an, der dem in Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt folgt, erhalten die Personen, die im Falle des Todes der oder des Verschollenen nach § 16 Absatz 6 Satz 4 oder Satz 5 oder nach § 17 Absatz 2 Übergangsgebührnisse, nach § 19 Absatz 7 eine Übergangsbeihilfe, nach § 57 eine Unterstützung, nach § 59 Witwen- oder Waisengeld oder einen Unterhaltsbeitrag erhalten würden, diese Bezüge. Ist eine Soldatin auf Zeit oder ein Soldat auf Zeit während einer besonderen Auslandsverwendung nach § 87 Absatz 1 verschollen gegangen, erhalten Personen, die im Falle des Todes der oder des Verschollenen nach § 58 Witwen- oder Waisengeld oder einen Unterhaltsbeitrag erhalten würden, diese Leistungen anstelle der Leistungen nach Satz 1; Leistungen nach Satz 1 an andere Personen werden daneben nicht gezahlt. Die Bezüge für den Sterbemonat und das Sterbegeld werden nicht gewährt.
	(2) unverändert
	(3) Kehrt die oder der Verschollene zurück, so lebt ihr oder sein Anspruch auf Dienst- oder Versorgungsbezüge, soweit nicht besondere gesetzliche Gründe entgegenstehen, wieder auf. Nachzahlungen an Dienst- oder Versorgungsbezügen sind längstens für ein Jahr zu leisten; die nach Absatz 2 und nach anderen Gesetzen auf Grund der Verschollenheit für den gleichen Zeitraum gewährten Bezüge sind anzurechnen.
	(3) unverändert
	(4) Ergibt sich, dass bei einer Soldatin oder einem Soldaten die Voraussetzungen des § 9 des Bundesbesoldungsgesetzes vorliegen, so können die nach Absatz 2 gezahlten Bezüge von ihm zurückgefordert werden.
	(4) unverändert
	(5) Wird die oder der Verschollene für tot erklärt oder die Todeszeit gerichtlich festgestellt oder eine Sterbeurkunde über den Tod der oder des Verschollenen ausgestellt, so ist die Hinterbliebenenversorgung von dem Ersten des auf die Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung oder die Ausstellung der Sterbeurkunde folgenden Monats an unter Berücksichtigung des festgestellten Todeszeitpunktes neu festzusetzen.
	(5) unverändert
	(6) Die Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend, wenn eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes oder nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leistet, während einer besonderen Auslandsverwendung nach § 87 Absatz 1 verschollen gegangen ist.
	(6) Die Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend, wenn eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes oder nach § 4 des Reservistengesetzes leistet, während einer besonderen Auslandsverwendung nach § 87 Absatz 1 verschollen ist.

	§ 80
	Erlöschen und Wiederaufleben der Versorgungsbezüge für Hinterbliebene
	Erlöschen und Wiederaufleben der Versorgungsbezüge für Hinterbliebene
	(1) Der Anspruch der Witwen, Witwer und Waisen auf Versorgungsbezüge erlischt 
	(1) unverändert
	(2) Waisengeld wird nach Vollendung des 18. Lebensjahres auf Antrag gewährt, solange die Waise 
	(2) Waisengeld wird nach Vollendung des 18. Lebensjahres auf Antrag gewährt, solange die Waise 
	1. unverändert
	2. unverändert

	(3) Hat eine Witwe oder ein Witwer geheiratet und wird die Ehe aufgelöst, so lebt der Anspruch auf Witwengeld wieder auf; ein von der Witwe oder dem Witwer infolge Auflösung der Ehe erworbener neuer Versorgungs-, Unterhalts- oder Rentenanspruch ist auf das Witwengeld und den Unterschiedsbetrag nach § 64 Absatz 1 anzurechnen. Wird eine in Satz 1 genannte Leistung nicht beantragt oder wird auf sie verzichtet oder wird an ihrer Stelle eine Abfindung, Kapitalleistung oder Beitragserstattung gezahlt, ist der Betrag anzurechnen, der ansonsten zu zahlen wäre. Der Auflösung der Ehe steht die Nichtigerklärung gleich.
	(3) unverändert
	(4) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 und 3 gelten nicht in den Fällen des § 16 Absatz 6 Satz 4 und des § 17 Absatz 2.
	(4) unverändert

	§ 85a
	Kompensationszahlung für bestimmte Statusgruppen
	Kompensationszahlung für bestimmte Statusgruppen
	(1) Eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der keine Berufssoldatin oder kein Berufssoldat ist, erhält neben der sonstigen Versorgung nach diesem Gesetz eine Kompensationszahlung, wenn sie oder er 
	(1) unverändert
	(2) Die Kompensationszahlung beträgt 50 000 Euro. Sie erhöht sich für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit um 7 500 Euro für jedes vor dem Unfall vollendete Dienstjahr und um 625 Euro für jeden weiteren vor dem Unfall vollendeten Dienstmonat. Für nach § 58b und dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes Wehrdienstleistende erhöht sich die Kompensationszahlung für jeden vor dem Unfall vollendeten Dienstmonat um 625 Euro. Für Zeiten der Beurlaubung ohne Dienstbezüge oder Wehrsold werden von der Erhöhung für jeweils 30 Tage Urlaub 625 Euro abgezogen. Der Abzug entfällt für die Zeit 
	(2) Die Kompensationszahlung beträgt 50 000 Euro. Sie erhöht sich für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit um 7 500 Euro für jedes vor dem Unfall vollendete Dienstjahr und um 625 Euro für jeden weiteren vor dem Unfall vollendeten Dienstmonat. Für nach § 58 des Soldatengesetzes und nach § 4 des Reservistengesetzes Wehrdienstleistende erhöht sich die Kompensationszahlung für jeden vor dem Unfall vollendeten Dienstmonat um 625 Euro. Für Zeiten der Beurlaubung ohne Dienstbezüge oder Wehrsold werden von der Erhöhung für jeweils 30 Tage Urlaub 625 Euro abgezogen. Der Abzug entfällt für die Zeit 
	1. unverändert
	2. unverändert
	3. unverändert
	4. unverändert

	(3) Ist die Soldatin oder der Soldat an den Folgen des Dienstunfalls gestorben und hat sie oder er eine Kompensationszahlung nach Absatz 1 nicht erhalten, steht die Kompensationszahlung dem hinterbliebenen Ehegatten und den nach diesem Gesetz versorgungsberechtigten Kindern zu.
	(3) unverändert
	(4) Die Kompensationszahlung wird nicht in den Fällen gewährt, in denen Anspruch auf erhöhtes Unfallruhegehalt nach § 42 in Verbindung mit § 37 des Beamtenversorgungsgesetzes oder auf erhöhte Unfall-Hinterbliebenenversorgung nach § 59 in Verbindung mit § 39 des Beamtenversorgungsgesetzes besteht, die sich unter Zugrundelegung des erhöhten Unfallruhegehalts nach § 37 des Beamtenversorgungsgesetzes berechnet.
	(4) unverändert
	(5) Besteht auf Grund derselben Ursache Anspruch sowohl auf die Ausgleichzahlung nach § 90 des Soldatenversorgungsgesetzes als auch auf die Kompensationszahlung, wird nur die Ausgleichzahlung gewährt.
	(5) unverändert

	§ 90
	Ausgleichszahlung für bestimmte Statusgruppen
	Ausgleichszahlung für bestimmte Statusgruppen
	(1) Im Falle eines Einsatzunfalls im Sinne des § 87 Absatz 2 erhält eine Soldatin oder ein Soldat, die oder der keinen Anspruch auf Unfallruhegehalt nach § 88 hat, neben der sonstigen Versorgung nach diesem Gesetz sowie den Entschädigungsleistungen nach dem Soldatenentschädigungsgesetz eine Ausgleichszahlung, wenn sie oder er infolge des Einsatzunfalls dienstunfähig geworden und im Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses infolge des Einsatzunfalls in ihrer oder seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 Prozent beeinträchtigt ist. Bei Anwendung des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2861) gilt als Beendigung des Dienstverhältnisses 
	(1) unverändert
	(2) Die Ausgleichszahlung beträgt 50 000 Euro. Sie erhöht sich für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit um 7 500 Euro für jedes vor dem Einsatzunfall zurückgelegte Dienstjahr als Soldatin oder Soldat, für jeden weiteren vor dem Einsatzunfall vollendeten Dienstmonat um 625 Euro. Für nach § 58b und dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes Wehrdienstleistende erhöht sie sich für jeden vor dem Einsatzunfall vollendeten Dienstmonat um 625 Euro. Für Zeiten der Beurlaubung ohne Dienstbezüge oder Wehrsold werden von der Erhöhung für jeweils 30 Tage Urlaub 625 Euro abgezogen. Der Abzug entfällt für die Zeit 
	(2) Die Ausgleichszahlung beträgt 50 000 Euro. Sie erhöht sich für Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit um 7 500 Euro für jedes vor dem Einsatzunfall zurückgelegte Dienstjahr als Soldatin oder Soldat, für jeden weiteren vor dem Einsatzunfall vollendeten Dienstmonat um 625 Euro. Für nach § 58 des Soldatengesetzes und nach § 4 des Reservistengesetzes Wehrdienstleistende erhöht sie sich für jeden vor dem Einsatzunfall vollendeten Dienstmonat um 625 Euro. Für Zeiten der Beurlaubung ohne Dienstbezüge oder Wehrsold werden von der Erhöhung für jeweils 30 Tage Urlaub 625 Euro abgezogen. Der Abzug entfällt für die Zeit 
	1. unverändert
	2. unverändert
	3. unverändert
	4. unverändert

	(3) Für andere Angehörige des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums der Verteidigung gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass als Ausgleichszahlung nur der Grundbetrag nach Absatz 2 Satz 1 gewährt wird. Ist die oder der andere Angehörige des Geschäftsbereichs des Bundesministeriums der Verteidigung an den Folgen des Einsatzunfalls gestorben und hat sie oder er eine Ausgleichszahlung nach Absatz 1 nicht erhalten, steht die Ausgleichszahlung der hinterbliebenen Ehegattin oder dem hinterbliebenen Ehegatten und den nach diesem Gesetz versorgungsberechtigten Kindern zu.
	(3) unverändert
	(4) Die Ausgleichszahlung steht in den Fällen nicht zu, in denen Anspruch auf Unfallruhegehalt nach § 37 des Beamtenversorgungsgesetzes oder erhöhte Unfall-Hinterbliebenenversorgung nach § 39 in Verbindung mit § 37 des Beamtenversorgungsgesetzes besteht. Sie steht ferner in den Fällen nicht zu, in denen wegen der besonderen Auslandsverwendung Anspruch auf eine erhöhte Leistung aus der gesetzlichen Unfallversicherung besteht.
	(4) unverändert
	(5) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn der Anspruch auf die Ausgleichszahlung in der Zeit vom 1. Dezember 2002 bis zum 12. Dezember 2011 entstanden ist. Dies gilt nicht, falls ein Anspruch auf Hinterbliebenenversorgung nach § 58 besteht.
	(5) unverändert



	(Zivildienstgesetz - ZDG)vom: 13.01.1960 - zuletzt geändert durch Art. 8 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	(Zivildienstgesetz - ZDG)vom: 13.01.1960 - zuletzt geändert durch Art. 8 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	§ 23
	Zivildienstüberwachung
	Zivildienstüberwachung
	(1) Die anerkannten Kriegsdienstverweigerer unterliegen der Zivildienstüberwachung. Diese endet mit Ablauf des Jahres, in dem sie das 32. Lebensjahr vollendet haben.
	(1) unverändert
	(2) Während der Zivildienstüberwachung haben die anerkannten Kriegsdienstverweigerer dem Bundesamt binnen einer Woche jede Änderung ihrer Wohnung zu melden, es sei denn, sie sind innerhalb dieser Frist ihrer allgemeinen Meldepflicht nach § 17 des Bundesmeldegesetzes nachgekommen. Ferner haben die anerkannten Kriegsdienstverweigerer dem Bundesamt unverzüglich zu melden 
	(2) unverändert
	(3) Die Wehrersatzbehörde teilt dem Bundesamt die ihr von den Meldebehörden nach § 24a des Wehrpflichtgesetzes übermittelten Daten der Personen, die nicht der Wehrüberwachung unterliegen, zum Zweck der Zivildienstüberwachung mit. Das Bundesamt löscht die Daten, die hierzu nicht erforderlich sind.
	(3) Das Bundesamt darf zum Zweck der Zivildienstüberwachung im automatisierten Abrufverfahren nach den §§ 34a und 38 des Bundesmeldegesetzes die in § 15 des Wehrpflichtgesetzes genannten Daten abrufen und weiterverarbeiten. Die Daten dürfen auch zur Einberufung und Heranziehung zum Zivildienst verarbeitet werden. Im Falle der Unmöglichkeit des Datenabrufs ist § 34 Absatz 2 Satz 5 des Bundesmeldegesetzes entsprechend anzuwenden.
	(4) Während der Zivildienstüberwachung haben anerkannte Kriegsdienstverweigerer ferner eine Genehmigung des Bundesamtes einzuholen, wenn sie die Bundesrepublik Deutschland länger als drei Monate verlassen wollen, ohne dass die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 des Wehrpflichtgesetzes bereits vorliegen. Sie haben eine Genehmigung auch dann einzuholen, wenn sie über einen genehmigten Zeitraum hinaus außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbleiben wollen oder einen nicht genehmigungspflichtigen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik Deutschland über drei Monate ausdehnen wollen. Die Genehmigung ist für den Zeitraum zu erteilen, in dem der anerkannte Kriegsdienstverweigerer für eine Einberufung zum Zivildienst nicht heransteht. Über diesen Zeitraum hinaus ist sie zu erteilen, soweit die Versagung für den anerkannten Kriegsdienstverweigerer eine besondere - im Verteidigungsfall eine unzumutbare - Härte bedeuten würde; § 13 Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden. Das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend kann Ausnahmen von der Genehmigungspflicht zulassen.
	(4) unverändert
	(5) Wenn anerkannte Kriegsdienstverweigerer Zivildienst von der in § 24 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Dauer geleistet haben, obliegen ihnen die in Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 genannten Pflichten nur, soweit dies das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Sicherung des Zivildienstes im Verteidigungsfall anordnet.
	(5) unverändert
	(6) Von den in den Absätzen 2 und 4 bezeichneten Pflichten sind diejenigen anerkannten Kriegsdienstverweigerer befreit, die 
	(6) unverändert
	(7) (weggefallen)
	(7) unverändert
	(8) Für die Aufenthaltsfeststellung von anerkannten Kriegsdienstverweigerern während der Zivildienstüberwachung gilt § 24b des Wehrpflichtgesetzes entsprechend.
	(8) unverändert
	§ 79
	Vorschriften für den Spannungs- oder Verteidigungsfall
	Vorschriften für den Spannungs- oder Verteidigungsfall
	Im Spannungs- oder Verteidigungsfall gelten die folgenden besonderen Vorschriften:
	Im Spannungs- oder Verteidigungsfall gelten die folgenden besonderen Vorschriften:
	1. § 4 Absatz 1 Nummer 4 des Wehrpflichtgesetzes gilt entsprechend.
	2. unverändert
	3. unverändert
	4. unverändert
	5. unverändert
	6. unverändert




	(Identifikationsnummerngesetz - IDNrG)vom: 28.03.2021 - Zuletzt geändert durch Art. 8f G v. 19.7.2024 I Nr. 245
	unverändert
	Strafvorschriften
	(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer die Identifikationsnummer 
	(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortliche und die Datenschutzaufsichtsbehörden.

	Anlage 
	51. Register für der Dienstleistungsüberwachung nach § 22 Absatz 1 und 2 des Reservistengesetzes unterliegende Personen


	( - SGB 6)vom: 18.12.1989 - zuletzt geändert durch Art. 9 G v. 27.4.2026 I Nr. 119
	( - SGB 6)vom: 18.12.1989 - zuletzt geändert durch Art. 9 G v. 27.4.2026 I Nr. 119
	§ 166
	Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versicherter
	Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versicherter
	(1) Beitragspflichtige Einnahmen sind 
	(1) Beitragspflichtige Einnahmen sind 
	1. unverändert
	2. unverändert
	3. unverändert
	4. unverändert
	5. unverändert
	(2) Beitragspflichtige Einnahmen sind bei nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen bei Pflege einer 
	(2) unverändert
	(3) (weggefallen)
	(3) unverändert



	(Soldatinnen- und Soldatenurlaubsverordnung - SUV)vom: 20.05.1957 - Zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 20.8.2021 I 3932
	(Soldatinnen- und Soldatenurlaubsverordnung - SUV)vom: 20.05.1957 - Zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 20.8.2021 I 3932
	§ 5
	Erholungsurlaub der sonstigen Soldatinnen und Soldaten
	Erholungsurlaub der sonstigen Soldatinnen und Soldaten
	(1) Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach Maßgabe des Wehrpflichtgesetzes oder des § 58b des Soldatengesetzes leisten, erhalten für jeden vollen Monat ihrer Dienstzeit ein Zwölftel des Jahreserholungsurlaubs nach § 1, wenn die Dauer des ohne Unterbrechung abgeleisteten Wehrdienstes mindestens einen Monat beträgt.
	(1) Soldatinnen und Soldaten, die Wehrdienst nach Maßgabe des Wehrpflichtgesetzes oder des § 58 des Soldatengesetzes leisten, erhalten für jeden vollen Monat ihrer Dienstzeit ein Zwölftel des Jahreserholungsurlaubs nach § 1, wenn die Dauer des ohne Unterbrechung abgeleisteten Wehrdienstes mindestens einen Monat beträgt.
	(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Soldatinnen und Soldaten, die Dienstleistungen nach § 60 des Soldatengesetzes erbringen.
	(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Soldatinnen und Soldaten, die Dienstleistungen nach § 4 Absatz 1 des Reservistengesetzes erbringen.


	(Soldatenlaufbahnverordnung - SLV)vom: 28.05.2021 - Zuletzt geändert durch Art. 19 Abs. 1 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	(Soldatenlaufbahnverordnung - SLV)vom: 28.05.2021 - Zuletzt geändert durch Art. 19 Abs. 1 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	§ 1
	Persönlicher Geltungsbereich, Dienstgradbezeichnungen
	Persönlicher Geltungsbereich, Dienstgradbezeichnungen
	(1) Diese Verordnung gilt für 
	(1) Diese Verordnung gilt für 
	1. unverändert
	2. Soldatinnen und Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes oder Wehrdienst nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, 3 oder 4 des Wehrpflichtgesetzes leisten,
	3. unverändert
	4. Soldatinnen und Soldaten, die auf Grund freiwilliger Verpflichtung eine Dienstleistung nach dem Reservistengesetz erbringen, und Soldaten, die nach § 4 Absatz 3 Satz 1 des Wehrpflichtgesetzes einen anderen als den in Nummer 2 genannten Wehrdienst leisten,
	5. frühere Soldatinnen und frühere Soldaten, die nach dem Reservistengesetz zu weiteren Dienstleistungen herangezogen werden,
	6. unverändert
	7. unverändert
	(2) Soweit die folgenden Vorschriften Dienstgradbezeichnungen und Zusätze zur Dienstgradbezeichnung enthalten, sind die entsprechenden Bezeichnungen und Zusätze der Marine und des Sanitätsdienstes mit umfasst.
	(2) unverändert

	§ 48
	Einstellung, Beförderung, Aufstieg und Berufung in das Dienstverhältnis einer Berufssoldatin oder eines Berufssoldaten
	Einstellung, Beförderung, Aufstieg und Berufung in das Dienstverhältnis einer Berufssoldatin oder eines Berufssoldaten
	(1) Die in § 1 Absatz 1 Nummer 2 und 3 genannten Soldatinnen und Soldaten werden nach den Vorschriften über die Beförderung von Soldatinnen und Soldaten im Dienstverhältnis einer Berufssoldatin, eines Berufssoldaten, einer Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf Zeit eingestellt und befördert.
	(1) unverändert
	(2) Die in § 1 Absatz 1 Nummer 2 bis 6 genannten Soldatinnen und Soldaten können als Anwärterinnen oder Anwärter in die Laufbahn der Offizierinnen und Offiziere der Reserve des Truppendienstes aufsteigen, wenn sie 
	(2) unverändert
	(3) Für die Einstellung mit einem höheren Dienstgrad gelten § 23 Absatz 4 und § 25 Absatz 2 bis 5, § 30 Absatz 3 bis 7, § 35 Absatz 2 und die §§ 40 und 45 Absatz 2 bis 4 entsprechend. Der jeweilige Dienstgrad wird für die Dauer der Wehrdienstleistung vorläufig verliehen. Er kann nach einem Wehrdienst von mindestens 24 Tagen endgültig verliehen werden.
	(3) unverändert
	(4) Für die Beförderung der Reserveoffizieranwärterinnen und Reserveoffizieranwärter, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes leisten oder in ein Dienstverhältnis als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit berufen worden sind, gilt § 24 Absatz 1 entsprechend. Im Übrigen können Reserveoffizieranwärterinnen und Reserveoffizieranwärter nach einem Wehrdienst von mindestens 24 Tagen befördert werden, jedoch erst nach Ablauf einer Zeit, die nach § 24 Absatz 1 als Dienstzeit vorausgesetzt wird. § 24 Absatz 2 gilt entsprechend.
	(4) Für die Beförderung der Reserveoffizieranwärterinnen und Reserveoffizieranwärter, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes leisten oder in ein Dienstverhältnis als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit berufen worden sind, gilt § 24 Absatz 1 entsprechend. Im Übrigen können Reserveoffizieranwärterinnen und Reserveoffizieranwärter nach einem Wehrdienst von mindestens 24 Tagen befördert werden, jedoch erst nach Ablauf einer Zeit, die nach § 24 Absatz 1 als Dienstzeit vorausgesetzt wird. § 24 Absatz 2 gilt entsprechend.
	(5) Die Reserveoffizierinnen und Reserveoffiziere können erst nach einer Zeit befördert werden, die für Soldatinnen und Soldaten im Dienstverhältnis einer Berufssoldatin, eines Berufssoldaten, einer Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf Zeit als Dienstzeit für die Beförderung nach dieser Verordnung vorausgesetzt wird. Außerdem ist vor jeder Beförderung ein Wehrdienst von mindestens 24 Tagen zu leisten.
	(5) unverändert
	(6) Reserveoffizieranwärterinnen und Reserveoffizieranwärter können als Offizieranwärterin oder Offizieranwärter übernommen werden, wenn sie die Voraussetzungen des § 23 erfüllen. Auf die Ausbildungszeit kann die Dienstzeit als Soldatin oder Soldat in der Bundeswehr angerechnet werden.
	(6) unverändert
	(7) Für die Ernennung einer Reserveoffizierin oder eines Reserveoffiziers zur Berufsoffizierin oder zum Berufsoffizier gilt § 22 Absatz 5 entsprechend.
	(7) unverändert
	(8) Zeiten einer dienstlichen Veranstaltung nach § 81 Absatz 1 des Soldatengesetzes werden auf den Wehrdienst nach Absatz 3 Satz 3, Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 Satz 2 nicht angerechnet. § 12 Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend.
	(8) unverändert



	(Einsatz-Weiterverwendungsgesetz - EinsatzWVG)vom: 12.12.2007 - zuletzt geändert durch Art. 13 G v. 27.2.2025 I Nr. 72
	(Einsatz-Weiterverwendungsgesetz - EinsatzWVG)vom: 12.12.2007 - zuletzt geändert durch Art. 13 G v. 27.2.2025 I Nr. 72
	§ 6
	Wehrdienstverhältnis besonderer Art
	Wehrdienstverhältnis besonderer Art
	(1) Endet das Wehrdienstverhältnis Einsatzgeschädigter nach § 1 Nummer 1, die nicht in einem auf Lebenszeit begründeten Wehrdienstverhältnis stehen, während der Schutzzeit durch Zeitablauf oder wäre es aus diesem Grund zu beenden, treten sie zu diesem Zeitpunkt in ein Wehrdienstverhältnis besonderer Art ein, wenn sie dem nicht schriftlich widersprechen. § 75 Absatz 6 des Soldatengesetzes und § 29a des Wehrpflichtgesetzes sind nicht anzuwenden.
	(1) Endet das Wehrdienstverhältnis einsatzgeschädigter Soldatinnen und Soldaten (§ 1 Nummer 1), die nicht in einem auf Lebenszeit begründeten Wehrdienstverhältnis stehen, während der Schutzzeit durch Zeitablauf oder wäre es aus diesem Grund zu beenden, so treten sie zu diesem Zeitpunkt in ein Wehrdienstverhältnis besonderer Art ein, wenn sie dem nicht schriftlich widersprechen. § 66 Absatz 8 des Soldatengesetzes, § 20 Absatz 7 des Reservistengesetzes und § 29a des Wehrpflichtgesetzes sind nicht anzuwenden.
	(2) Das Wehrdienstverhältnis besonderer Art begründet die Rechtsstellung einer Soldatin auf Zeit oder eines Soldaten auf Zeit. Die für den Zeitraum des Wehrdienstverhältnisses besonderer Art angeordnete Rechtsstellung nach Satz 1 berührt nicht den sozialversicherungsrechtlichen Status.
	(2) unverändert
	(3) Das Wehrdienstverhältnis besonderer Art endet 
	(3) unverändert
	(4) Das Wehrdienstverhältnis besonderer Art ist zu beenden 
	(4) unverändert
	(5) Einsatzgeschädigte nach § 1 Nummer 1, 
	(5) unverändert
	(6) Der Antrag nach Absatz 5 Satz 1 ist innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren nach Eintritt des Einsatzunfalls zu stellen. Bei einer Erkrankung, die nach § 87 Absatz 2 des Soldatenversorgungsgesetzes als Einsatzunfall gilt, beginnt die Ausschlussfrist im Zeitpunkt der erstmaligen ärztlichen Diagnose der Erkrankung, sofern die oder der Einsatzgeschädigte zu diesem Zeitpunkt zumindest annehmen kann, dass die Erkrankung im Zusammenhang mit einem Einsatz steht. Nach Ablauf der Ausschlussfrist erfolgt die Einstellung nur, wenn seit dem Eintritt des Einsatzunfalls noch nicht zehn Jahre vergangen sind und gleichzeitig mit dem Antrag Umstände glaubhaft gemacht werden, nach denen die oder der Einsatzgeschädigte mit der Möglichkeit einer den Anspruch auf die Einstellung nach Absatz 5 begründenden Folge des Unfalls nicht rechnen konnte oder durch die sie oder er gehindert war, den Antrag zu stellen. Der Antrag muss, nachdem mit der Möglichkeit einer den Anspruch auf die Einstellung begründenden Folge des Unfalls gerechnet werden konnte oder das Hindernis für den Antrag weggefallen ist, innerhalb von sechs Monaten gestellt werden.
	(6) unverändert


	( - WStG)vom: 30.03.1957 - zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 21.2.2025 I Nr. 55
	( - WStG)vom: 30.03.1957 - zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 21.2.2025 I Nr. 55
	§ 2
	Begriffsbestimmungen
	Begriffsbestimmungen
	Im Sinne dieses Gesetzes ist 
	Im Sinne dieses Gesetzes ist 
	1. unverändert
	2. ein Befehl eine Anweisung zu einem bestimmten Verhalten, die ein militärischer Vorgesetzter (§ 1 Absatz 2 des Soldatengesetzes) einem Untergebenen schriftlich, mündlich oder in anderer Weise, allgemein oder für den Einzelfall und mit dem Anspruch auf Gehorsam erteilt;
	3. unverändert



	( - SGB 3)vom: 24.03.1997 - Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 16.4.2026 I Nr. 107
	( - SGB 3)vom: 24.03.1997 - Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 16.4.2026 I Nr. 107
	§ 25
	Beschäftigte
	Beschäftigte
	(1) Versicherungspflichtig sind Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt (versicherungspflichtige Beschäftigung) sind. Die folgenden Personen stehen Beschäftigten zur Berufsausbildung im Sinne des Satzes 1 gleich: 
	(1) unverändert
	(2) Bei Wehrdienstleistenden und Zivildienstleistenden, denen nach gesetzlichen Vorschriften für die Zeit ihres Dienstes Arbeitsentgelt weiterzugewähren ist, gilt das Beschäftigungsverhältnis durch den Wehrdienst oder Zivildienst als nicht unterbrochen. Personen, die nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes Wehrdienst leisten, sind in dieser Beschäftigung nicht nach Absatz 1 versicherungspflichtig; sie gelten als Wehrdienst Leistende im Sinne des § 26 Abs. 1 Nr. 2. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Personen in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes, wenn sie den Einsatzunfall in einem Versicherungspflichtverhältnis erlitten haben.
	(2) Bei Wehrdienstleistenden und Zivildienstleistenden, denen nach gesetzlichen Vorschriften für die Zeit ihres Dienstes Arbeitsentgelt weiterzugewähren ist, gilt das Beschäftigungsverhältnis durch den Wehrdienst oder Zivildienst als nicht unterbrochen. Personen, die nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes Wehrdienst leisten, sind in dieser Beschäftigung nicht nach Absatz 1 versicherungspflichtig; sie gelten als Wehrdienst Leistende im Sinne des § 26 Abs. 1 Nr. 2. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Personen in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes, wenn sie den Einsatzunfall in einem Versicherungspflichtverhältnis erlitten haben.
	§ 26
	Sonstige Versicherungspflichtige
	Sonstige Versicherungspflichtige
	(1) Versicherungspflichtig sind 
	(1) Versicherungspflichtig sind 
	1. unverändert
	2. Personen, die nach Maßgabe des Wehrpflichtgesetzes, des § 58 des Soldatengesetzes oder des Zivildienstgesetzes Wehrdienst oder Zivildienst leisten und während dieser Zeit nicht als Beschäftigte versicherungspflichtig sind,
	3. unverändert
	4. unverändert
	5. unverändert

	(2) Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit, für die sie 
	(2) unverändert
	(2a) Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit, in der sie ein Kind, das das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, erziehen, wenn sie 
	(2a) unverändert
	(2b) Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit, in der sie als Pflegeperson einen Pflegebedürftigen mit mindestens Pflegegrad 2 im Sinne des Elften Buches, der Leistungen aus der Pflegeversicherung nach dem Elften Buch oder Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch oder gleichartige Leistungen nach anderen Vorschriften bezieht, nicht erwerbsmäßig wenigstens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage in der Woche, in seiner häuslichen Umgebung pflegen, wenn sie unmittelbar vor Beginn der Pflegetätigkeit versicherungspflichtig waren oder Anspruch auf eine laufende Entgeltersatzleistung nach diesem Buch hatten. Versicherungspflicht besteht auch, wenn die Voraussetzungen durch die Pflege mehrerer Pflegebedürftiger erfüllt werden.
	(2b) unverändert
	(3) Nach Absatz 1 Nr. 1 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach § 25 Abs. 1 versicherungspflichtig ist. Nach Absatz 1 Nr. 4 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach anderen Vorschriften dieses Buches versicherungspflichtig ist. Versicherungspflichtig wegen des Bezuges von Mutterschaftsgeld nach Absatz 2 Nr. 1 ist nicht, wer nach Absatz 2a versicherungspflichtig ist. Nach Absatz 2 Nr. 2 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach Absatz 2 Nr. 1 versicherungspflichtig ist oder während des Bezugs von Krankentagegeld Anspruch auf Entgeltersatzleistungen nach diesem Buch hat. Nach Absatz 2a und 2b ist nicht versicherungspflichtig, wer nach anderen Vorschriften dieses Buches versicherungspflichtig ist oder während der Zeit der Erziehung oder Pflege Anspruch auf Entgeltersatzleistungen nach diesem Buch hat; Satz 3 bleibt unberührt. Trifft eine Versicherungspflicht nach Absatz 2a mit einer Versicherungspflicht nach Absatz 2b zusammen, geht die Versicherungspflicht nach Absatz 2a vor.
	(3) unverändert
	(4) (weggefallen)
	(4) unverändert



	( - SGB 5)vom: 20.12.1988 - Zuletzt geändert durch Art. 8 G v. 3.2.2026 I Nr. 28Änderung durch Art. 4 G v. 23.4.2026 I Nr. 112 ist berücksichtigt
	( - SGB 5)vom: 20.12.1988 - Zuletzt geändert durch Art. 8 G v. 3.2.2026 I Nr. 28Änderung durch Art. 4 G v. 23.4.2026 I Nr. 112 ist berücksichtigt
	§ 10
	Familienversicherung
	Familienversicherung
	(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und die Kinder von Mitgliedern sowie die Kinder von familienversicherten Kindern, wenn diese Familienangehörigen 
	(1) unverändert
	(2) Kinder sind versichert 
	(2) Kinder sind versichert 
	1. unverändert
	2. unverändert
	3. bis zur Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres, wenn sie sich in Schul- oder Berufsausbildung befinden oder ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes leisten; wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Erfüllung einer gesetzlichen Dienstpflicht des Kindes unterbrochen oder verzögert, besteht die Versicherung auch für einen der Dauer dieses Dienstes entsprechenden Zeitraum über das fünfundzwanzigste Lebensjahr hinaus; dies gilt auch bei einer Unterbrechung oder Verzögerung durch den freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes, einen Freiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz, dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder einen vergleichbaren anerkannten Freiwilligendienst oder durch eine Tätigkeit als Entwicklungshelfer im Sinne des § 1 Absatz 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes für die Dauer von höchstens zwölf Monaten; wird als Berufsausbildung ein Studium an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule abgeschlossen, besteht die Versicherung bis zum Ablauf des Semesters fort, längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres; § 186 Absatz 7 Satz 2 und 3 gilt entsprechend,
	4. unverändert
	(3) Kinder sind nicht versichert, wenn der mit den Kindern verwandte Ehegatte oder Lebenspartner des Mitglieds nicht Mitglied einer Krankenkasse ist und sein Gesamteinkommen regelmäßig im Monat ein Zwölftel der Jahresarbeitsentgeltgrenze übersteigt und regelmäßig höher als das Gesamteinkommen des Mitglieds ist; bei Renten wird der Zahlbetrag berücksichtigt.
	(3) unverändert
	(4) Als Kinder im Sinne der Absätze 1 bis 3 gelten auch Stiefkinder und Enkel, die das Mitglied überwiegend unterhält oder in seinen Haushalt aufgenommen hat, sowie Pflegekinder (§ 56 Abs. 2 Nr. 2 des Ersten Buches). Kinder, die mit dem Ziel der Annahme als Kind in die Obhut des Annehmenden aufgenommen sind und für die die zur Annahme erforderliche Einwilligung der Eltern erteilt ist, gelten als Kinder des Annehmenden und nicht mehr als Kinder der leiblichen Eltern. Stiefkinder im Sinne des Satzes 1 sind auch die Kinder des Lebenspartners eines Mitglieds.
	(4) unverändert
	(5) Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 mehrfach erfüllt, wählt das Mitglied die Krankenkasse.
	(5) unverändert
	(6) Das Mitglied hat die nach den Absätzen 1 bis 4 Versicherten mit den für die Durchführung der Familienversicherung notwendigen Angaben sowie die Änderung dieser Angaben an die zuständige Krankenkasse zu melden. Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen legt für die Meldung nach Satz 1 ein einheitliches Verfahren und einheitliche Meldevordrucke fest.
	(6) unverändert

	§ 16
	Ruhen des Anspruchs
	Ruhen des Anspruchs
	(1) Der Anspruch auf Leistungen ruht, solange Versicherte 
	(1) Der Anspruch auf Leistungen ruht, solange Versicherte 
	1. unverändert
	2. Dienst auf Grund einer gesetzlichen Dienstpflicht oder Dienstleistungen nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes leisten,
	3. unverändert
	4. unverändert

	(2) Der Anspruch auf Leistungen ruht, soweit Versicherte gleichartige Leistungen von einem Träger der Unfallversicherung im Ausland erhalten.
	(2) unverändert
	(3) Der Anspruch auf Leistungen ruht, soweit durch das Seearbeitsgesetz für den Fall der Erkrankung oder Verletzung Vorsorge getroffen ist. Er ruht insbesondere, solange sich das Besatzungsmitglied an Bord des Schiffes oder auf der Reise befindet, es sei denn, das Besatzungsmitglied hat nach § 100 Absatz 1 des Seearbeitsgesetzes die Leistungen der Krankenkasse gewählt oder der Reeder hat das Besatzungsmitglied nach § 100 Absatz 2 des Seearbeitsgesetzes an die Krankenkasse verwiesen.
	(3) unverändert
	(3a) Der Anspruch auf Leistungen für nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Versicherte, die mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate im Rückstand sind und trotz Mahnung nicht zahlen, ruht nach näherer Bestimmung des § 16 Abs. 2 des Künstlersozialversicherungsgesetzes. Satz 1 gilt nicht für den Anspruch auf Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten nach den §§ 25 und 26 und für den Anspruch auf Leistungen, die zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Mitglieder nach den Vorschriften dieses Buches, die mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate im Rückstand sind und trotz Mahnung nicht zahlen; das Ruhen endet, wenn alle rückständigen und die auf die Zeit des Ruhens entfallenden Beitragsanteile gezahlt sind. Ist eine wirksame Ratenzahlungsvereinbarung zu Stande gekommen, hat das Mitglied ab diesem Zeitpunkt wieder Anspruch auf Leistungen, solange die Raten vertragsgemäß entrichtet werden. Das Ruhen tritt nicht ein oder endet, wenn Versicherte hilfebedürftig im Sinne des Zweiten oder Zwölften Buches sind oder werden.
	(3a) unverändert
	(3b) Sind Versicherte mit einem Betrag in Höhe von Beitragsanteilen für zwei Monate im Rückstand, hat die Krankenkasse sie schriftlich darauf hinzuweisen, dass sie im Fall der Hilfebedürftigkeit die Übernahme der Beiträge durch den zuständigen Sozialleistungsträger beantragen können.
	(3b) unverändert
	(4) Der Anspruch auf Krankengeld ruht nicht, solange sich Versicherte nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit mit Zustimmung der Krankenkasse im Ausland aufhalten.
	(4) unverändert
	(5) (weggefallen)
	(5) unverändert

	§ 193
	Fortbestehen der Mitgliedschaft bei Wehrdienst oder Zivildienst
	Fortbestehen der Mitgliedschaft bei Wehrdienst oder Zivildienst
	(1) Bei versicherungspflichtig Beschäftigten, denen nach § 1 Abs. 2 des Arbeitsplatzschutzgesetzes Entgelt weiterzugewähren ist, gilt das Beschäftigungsverhältnis als durch den Wehrdienst nach § 4 Absatz 1 und § 6a Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes nicht unterbrochen. Dies gilt auch für Personen in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes, wenn sie den Einsatzunfall in einem Versicherungsverhältnis erlitten haben.
	(1) unverändert
	(2) Bei Versicherungspflichtigen, die nicht unter Absatz 1 fallen, sowie bei freiwilligen Mitgliedern berührt der Wehrdienst nach § 4 Absatz 1 und § 6a Absatz 1 des Wehrpflichtgesetzes eine bestehende Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse nicht. Die versicherungspflichtige Mitgliedschaft gilt als fortbestehend, wenn die Versicherungspflicht am Tag vor dem Beginn des Wehrdienstes endet oder wenn zwischen dem letzten Tag der Mitgliedschaft und dem Beginn des Wehrdienstes ein Samstag, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag liegt. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
	(2) unverändert
	(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für den Zivildienst entsprechend.
	(3) unverändert
	(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für Personen, die Dienstleistungen oder Übungen nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leisten. Die Dienstleistungen und Übungen gelten nicht als Beschäftigungen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 6 Abs. 1 Nr. 3.
	(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für Personen, die Dienstleistungen nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes erbringen. Die Dienstleistungen gelten nicht als Beschäftigungen im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 1 und § 6 Absatz 1 Nummer 3.
	(5) Die Zeit in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes gilt nicht als Beschäftigung im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 6 Abs. 1 Nr. 3.
	(5) unverändert

	§ 204
	Meldepflichten bei Einberufung zum Wehrdienst oder Zivildienst
	Meldepflichten bei Einberufung zum Wehrdienst oder Zivildienst
	(1) Bei Einberufung zu einem Wehrdienst hat bei versicherungspflichtig Beschäftigten der Arbeitgeber und bei Arbeitslosen die Agentur für Arbeit den Beginn des Wehrdienstes sowie das Ende des Grundwehrdienstes und einer Wehrübung oder einer Dienstleistung oder Übung nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes der zuständigen Krankenkasse unverzüglich zu melden. Sonstige Versicherte haben die Meldungen nach Satz 1 selbst zu erstatten.
	(1) Bei Einberufung zu einem Wehrdienst hat bei versicherungspflichtig Beschäftigten der Arbeitgeber und bei Arbeitslosen die Agentur für Arbeit den Beginn des Wehrdienstes sowie das Ende des Grundwehrdienstes und einer Wehrübung oder einer Dienstleistung nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes der zuständigen Krankenkasse unverzüglich zu melden. Sonstige Versicherte haben die Meldungen nach Satz 1 selbst zu erstatten.
	(2) Absatz 1 gilt für den Zivildienst entsprechend. An die Stelle des Bundesministeriums der Verteidigung tritt das Bundesamt für den Zivildienst.
	(2) unverändert



	( - SGB 11)vom: 26.05.1994 - Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 22.12.2025 I Nr. 371Änderung durch Art. 8 G v. 16.4.2026 I Nr. 107
	( - SGB 11)vom: 26.05.1994 - Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 22.12.2025 I Nr. 371Änderung durch Art. 8 G v. 16.4.2026 I Nr. 107
	§ 25
	Familienversicherung
	Familienversicherung
	(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und die Kinder von Mitgliedern sowie die Kinder von familienversicherten Kindern, wenn diese Familienangehörigen 
	(1) unverändert
	(2) Kinder sind versichert: 
	(2) Kinder sind versichert: 
	1. unverändert
	2. unverändert
	3. bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn sie sich in Schul- oder Berufsausbildung befinden oder ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes leisten; wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Erfüllung einer gesetzlichen Dienstpflicht des Kindes unterbrochen oder verzögert, besteht die Versicherung auch für einen der Dauer dieses Dienstes entsprechenden Zeitraum über das 25. Lebensjahr hinaus; dies gilt auch bei einer Unterbrechung durch den freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes, einen Freiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz, dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder einen vergleichbaren anerkannten Freiwilligendienst oder durch eine Tätigkeit als Entwicklungshelfer im Sinne des § 1 Absatz 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes für die Dauer von höchstens zwölf Monaten; wird als Berufsausbildung ein Studium an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule abgeschlossen, besteht die Versicherung bis zum Ablauf des Semesters fort, längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres; § 186 Absatz 7 Satz 2 und 3 des Fünften Buches gilt entsprechend,
	4. unverändert
	(3) Kinder sind nicht versichert, wenn der mit den Kindern verwandte Ehegatte oder Lebenspartner des Mitglieds nach § 22 von der Versicherungspflicht befreit oder nach § 23 in der privaten Pflegeversicherung pflichtversichert ist und sein Gesamteinkommen regelmäßig im Monat ein Zwölftel der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach dem Fünften Buch übersteigt und regelmäßig höher als das Gesamteinkommen des Mitglieds ist; bei Renten wird der Zahlbetrag berücksichtigt.
	(3) unverändert
	(4) Die Versicherung nach Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 bleibt bei Personen, die auf Grund gesetzlicher Pflicht Wehrdienst oder Zivildienst oder die Dienstleistungen oder Übungen nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leisten, für die Dauer des Dienstes bestehen. Dies gilt auch für Personen in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes.
	(4) Die Versicherung nach Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 bleibt bei Personen, die auf Grund gesetzlicher Pflicht Wehrdienst oder Zivildienst oder die Dienstleistungen nach Abschnitt 2 des Reservistengesetzes leisten, für die Dauer des Dienstes bestehen. Dies gilt auch für Personen in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes.



	(Berufsförderungsverordnung - BFöV)vom: 23.10.2006 - Zuletzt geändert durch Art. 10 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	(Berufsförderungsverordnung - BFöV)vom: 23.10.2006 - Zuletzt geändert durch Art. 10 G v. 22.12.2025 I Nr. 370
	§ 2
	Berufsberatung
	Berufsberatung
	(1) Das Beratungsgespräch umfasst: 
	(1) unverändert
	(2) Die Informationen und Empfehlungen nach Absatz 1 Nummer 1 erstrecken sich auf 
	(2) unverändert
	(3) Die Beratung erfolgt kontinuierlich und endet frühestens mit der angemessenen Eingliederung in das zivile Erwerbsleben. Der oder dem Förderungsberechtigten ist auf Antrag zu gestatten, an dem Beratungsgespräch in Begleitung von einer der folgenden Personen teilzunehmen: 
	(3) unverändert
	(4) Die Förderungsberechtigten nach § 5 Absatz 3 des Soldatenversorgungsgesetzes haben an der Berufsberatung teilzunehmen. Das Karrierecenter der Bundeswehr – Berufsförderungsdienst – vereinbart mit den truppendienstlichen Vorgesetzten jeweils einen Termin. Die truppendienstlichen Vorgesetzten stellen die Teilnahme sicher. Die Verpflichtung zur Teilnahme entfällt, wenn im Zeitraum nach § 5 Absatz 3 des Soldatenversorgungsgesetzes bereits eine entsprechende Beratung stattgefunden hat.
	(4) unverändert
	(5) Die Berufsberatung kann mit Zustimmung der Förderungsberechtigten zur Feststellung der beruflichen Eignung durch ärztliche und psychologische Untersuchungen unterstützt werden.
	(5) unverändert
	(6) Das Karrierecenter der Bundeswehr – Berufsförderungsdienst – kann mit Zustimmung der Förderungsberechtigten Untersuchungs- oder Beratungsleistungen Dritter einleiten, wenn sichergestellt ist, dass die Ergebnisse dem Karrierecenter zur Verfügung gestellt werden.
	(6) unverändert
	(7) Das Karrierecenter der Bundeswehr – Berufsförderungsdienst – arbeitet bei der Berufsberatung mit den Institutionen der Wirtschaft und den öffentlichen Verwaltungen sowie den Aus-, Fort- und Weiterbildungspartnern der Erwachsenenbildung zusammen.
	(7) unverändert
	(8) Nach der Wehrdienstzeit werden die Aufwendungen für Fahrten zum und vom nächstgelegenen Beratungsort erstattet, wenn die Förderungsberechtigten vereinbarungsgemäß von einem auswärtigen Wohn-, Maßnahme- oder Arbeitsort reisen. Die Erstattung richtet sich nach den für die Beamtinnen und Beamten des Bundes geltenden reisekostenrechtlichen Vorschriften.
	(8) unverändert
	(9) Soldatinnen und Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes leisten, werden vor der Inanspruchnahme von Leistungen der Berufsförderung, mit Ausnahme von Leistungen der Basisqualifizierungen nach § 6 Absatz 4 Satz 1 des Soldatenversorgungsgesetzes, und im Übrigen auf Antrag beraten.
	(9) Soldatinnen und Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes leisten, werden vor der Inanspruchnahme von Leistungen der Berufsförderung, mit Ausnahme von Leistungen der Basisqualifizierungen nach § 6 Absatz 4 Satz 1 des Soldatenversorgungsgesetzes, und im Übrigen auf Antrag beraten.
	§ 7
	Bestandteile der Bewilligungen nach § 6 des Soldatenversorgungsgesetzes
	Bestandteile der Bewilligungen nach § 6 des Soldatenversorgungsgesetzes
	(1) Der Bescheid über die Bewilligung der dienstzeitbegleitenden Förderung kann widerrufen werden, wenn 
	(1) Der Bescheid über die Bewilligung der dienstzeitbegleitenden Förderung kann widerrufen werden, wenn 
	1. unverändert
	2. unverändert
	3. freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes Leistende, die an einer externen Maßnahme teilnehmen, in ein Dienstverhältnis als Soldatin auf Zeit oder Soldat auf Zeit mit einem Förderungsanspruch nach § 7 des Soldatenversorgungsgesetzes berufen worden sind.

	(2) Der Bewilligungsbescheid ergeht unter der auflösenden Bedingung, dass die oder der Förderungsberechtigte innerhalb des Bewilligungszeitraums 
	(2) unverändert
	(3) § 28 Absatz 1 gilt entsprechend.
	(3) unverändert

	§ 31
	Eingliederungshilfen
	Eingliederungshilfen
	(1) Zu den Eingliederungshilfen zählen neben den Eingliederungsmaßnahmen nach § 9 Absatz 2 des Soldatenversorgungsgesetzes 
	(1) unverändert
	(2) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, die einen Anspruch auf Förderung der schulischen oder beruflichen Bildung nach § 7 des Soldatenversorgungsgesetzes haben, werden Eingliederungshilfen nur innerhalb von acht Jahren nach Beendigung des Dienstverhältnisses, bei Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit mit einer Gesamtdienstzeit von mindestens 20 Jahren innerhalb von neun Jahren nach Beendigung des Dienstverhältnisses, gewährt. Dies gilt nicht für die Eingliederungshilfen nach Absatz 1 Nummer 3 und 5.
	(2) unverändert
	(3) Ist bei Eingliederungsmaßnahmen nach § 9 Absatz 4 Satz 1 des Soldatenversorgungsgesetzes eine Teilnahme an entsprechenden internen Maßnahmen des Karrierecenters der Bundeswehr – Berufsförderungsdienst – nicht oder nicht rechtzeitig möglich, kann eine Förderung nach § 7 des Soldatenversorgungsgesetzes bewilligt werden. Ist die Frist nach § 7 Absatz 6 des Soldatenversorgungsgesetzes abgelaufen oder der Höchstbetrag nach § 19 Absatz 2 ausgeschöpft, können auf schriftlichen Antrag ausnahmsweise die notwendigen Kosten für die Teilnahme erstattet werden. § 20 Absatz 2 und § 23 gelten entsprechend.
	(3) unverändert
	(4) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, die keinen Anspruch auf Förderung der schulischen oder beruflichen Bildung nach § 7 des Soldatenversorgungsgesetzes erworben haben, sowie Soldatinnen und Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldatengesetzes leisten, werden Eingliederungshilfen nach Absatz 1 mit Ausnahme der Hilfen nach Absatz 1 Nummer 3 und 5 nur gewährt, wenn sie innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Dienstverhältnisses mit der Maßnahme beginnen.
	(4) Soldatinnen auf Zeit und Soldaten auf Zeit, die keinen Anspruch auf Förderung der schulischen oder beruflichen Bildung nach § 7 des Soldatenversorgungsgesetzes erworben haben, sowie Soldatinnen und Soldaten, die freiwilligen Wehrdienst nach § 58 des Soldatengesetzes leisten, werden Eingliederungshilfen nach Absatz 1 mit Ausnahme der Hilfen nach Absatz 1 Nummer 3 und 5 nur gewährt, wenn sie innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Dienstverhältnisses mit der Maßnahme beginnen.
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